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лпΦлрΦнлнлŀ {ƛƭƪŜ ŀƴ 9ǾŀƴƎŜƭƛǎŎƘŜ ½ŜƛǘǳƴƎ .......................................................................................................... псу 

лпΦлрΦнлнлō {ƛƭƪŜ ŀƴ .ǊŅǎŜƴ ǳƴŘ CŜƴƴŜǊ ............................................................................................................. псу 
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нфΦлуΦнлнлŘ {ƛƭƪŜ ŀƴ CŜƘǊǎ .ǊŅǎŜƴ ½ŜƭƭŜǊ ............................................................................................................. птн 
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мпΦлпΦнлнмŀ {ƛƭƪŜ ŀƴ CŜƘǊǎ [ŜƳƳŜ ½ŜƭƭŜǊ ............................................................................................................ пуф 
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мрΦлпΦнлнмō {ǘŀƘƭ ŀƴ [ŜƳƳŜΣ IƻǿŀƭŘǘΣ DǳƎƎŜǊΣ CŜƘǊǎ ǳΦ .ǊŅǎŜƴ ....................................................................... пфн 



11 

мрΦлпΦнлнмŎ {ǘŀƘƭ ŀƴ ½ŜƭƭŜǊ ................................................................................................................................... пфо 
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Tod der Seelsorge: Evangelische 
Kirche lªsst Missbrauchsaufarbeitung 
scheitern 

von Thies Stahl, 31.01.2023, update am 21.03.20231  

ĂWas ihr der geringsten eurer Schwestern getan habt, das habt ihr mir 

getan.ñ Matthªus 25,40 

In dieser Dokumentation geht es um (1) das von etlichen kirchlichen AmtstrªgerInnen auf 

allen Hierarchiestufen gefºrderte und offensichtlich auch gewollte Scheitern eines 

Missbrauchsaufarbeitungsprozesses, der im Dezember 2019 von der Bischºfin Kirsten Fehrs 

als Leiterin der Unterst¿tzungsleistungskommission (ULK) der evangelischen Kirche 

begonnen wurde und (2) die perfide Weise, in der dieses Scheitern der Petentin im dunklen 

Hintergrund als neuerlicher Missbrauch durch kirchliche Personen und Strukturen zugemutet 

wurde - und bis heute wird. 

Aufgearbeitet werden sollten in diesem Prozess - in Sinne eines 2019 auf der ULK-Website 

den PetentInnen versprochenen gegenseitigen Lernens - die an der Petentin S., Jahrgang 

1973, durch evangelische Geistliche und KirchenmitarbeiterInnen begangene, sexuellen, 

aber auch seelsorgerisch-emotionalen und geistlichen Missbrªuche.  

Die von ihr erlittenen Missbrªuche, so die Berichte der Petentin ¿ber die ihr massiv 

entgegengebrachte klerikale sexuelle Gewalt, geschahen in zwei Phasen: Zunªchst ihr 

gegen¿ber als Kind in den 1970er Jahre im Rahmen pªdokrimineller Gruppenaktivitªten, 

sowohl in der Philippus-Gemeinde Hamburg-Horn, als auch in verschiedenen anderen 

Hamburger Kirchengemeinden (Lurup, Eimsb¿ttel, etc.), und dann in 1986, als sie von dem 

sie konfirmierenden Pastor D. und weiteren Pastoren der Philippus-Gemeinde Hamburg-

Horn vergewaltigt, sexuell missbraucht und geschwªngert, und dann von diesen Pastoren 

mit den blutigen Folgen dieser sexuellen Gewalt sich selbst ¿berlassen wurde. Auch der in 

den damaligen Missbrauchskontext verstrickte und um ungute Vorgªnge dort vermutlich 

 

1 Zuerst verºffentlicht habe ich diesen Text am 31.01.23, zunªchst, bis zum 10.03.23 passwortgesch¿tzt exklusiv f¿r die 

Mitglieder des Aufarbeitungssystems. Kommentieren kann man diesen Text auf meiner daf¿r angelegten Blogseite. 

Dort ist auch der Link zur jeweils aktuellen Version dieses Textes zu finden.  

https://www.thiesstahl.de/2023/02/08/tod-der-seelsorge-evangelische-kirche-lasst-missbrauchsaufarbeitung-scheitern/
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wissende Pastorenkollege des Pastors D., Pastor Frank R., hat, so berichtet die Petentin S., 

der Konfirmandin S. nicht geholfen.  

Pastor D. weilt nicht mehr unter den Lebenden, ebenso wohl auch die eben erwªhnten 

Pastoren und Kirchenmitarbeiterinnen nicht, die sich schon in den 1970er Jahren an der 

Petentin S. als Kind vergangen haben. Pastor R. allerdings, der sich am Ende des ersten 

Gesprªches am 16.12.2019 ¿berraschend als ein persºnlicher Freund von Bischºfin Fehrs 

herausstellte, ist ein noch lebender Zeitzeuge des 1986er Missbrauchsgeschehens in der 

damaligen Philippus-Gemeinde Hamburg-Horn. Pastor R. ist, nach Aussage der Petentin S. - 

zumindest als Mitwisser, wenn nicht auch selbst missbrauchend - in den Missbrauchskontext 

in der damaligen Philippus-Gemeinde in Hamburg-Horn verstrickt. 

Bischºfin Fehrs, von der gesagt wird, dass sie sich im letzten Jahrzehnt um die Aufklªrung 

von sexualisierter Gewalt und Missbrªuchen sehr verdient gemacht hat und die auch schon 

als das Gesicht der evangelischen Kirche f¿r das Thema2 ĂAufarbeitung von Missbrªuchenñ 

bezeichnet wurde, hat leider im hier zu beschreibenden, von ihr geleiteten 

Missbrauchsaufarbeitungsprozess mit der Petentin S. deutlich versagt. An dessen 

mittlerweile abzusehendem Scheitern hat sie mit einigen Amtsverfehlungen und -

vernachlªssigungen, sogar mit einem Amtsverrat erkennbar mitgewirkt. 

Die hier vorliegende Dokumentation werde ich, bevor ich sie eventuell als Buch 

verºffentliche, allen beteiligen kirchlichen Personen - ich nenne diesen Kreis von Personen 

Ădas Aufarbeitungssystemñ - zusammen mit einer Einladung zukommen lassen, (1) die in ihr 

beschriebenen (primªr nat¿rlich die eigenen) zum Scheitern f¿hrenden Versªumnisse und 

Amtsverfehlungen zu kommentieren und (2) an einem Arbeitstreffen zusammen mit der 

Petentin S. und mir teilzunehmen, in dem Ideen zur Rettung des im Moment zu scheitern 

drohenden kirchlichen Aufarbeitungsprozesses der Petentin S. entwickelt und ausgetauscht 

werden kºnnen. Auch sollten wir in einem solchen Treffen ð vielleicht auch im Rahmen 

einer innerkirchlichen Untersuchung ð Gedanken dar¿ber austauschen und entwickeln, wie 

aus den in diesem Aufarbeitungsprozess mit der Petentin S. gemachten Fehlern neue Ideen, 

verªnderte Regularien und bisher fehlende Konzepte f¿r die kirchliche 

Missbrauchsaufarbeitung entwickelt werden kºnnen. 

 

2 Siehe https://www.evangelisch.de/inhalte/158005/17-07-2019/kirsten-fehrs-kirche-muss-ueber-missbrauch-reden. 

https://www.evangelisch.de/inhalte/158005/17-07-2019/kirsten-fehrs-kirche-muss-ueber-missbrauch-reden
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A. Aufarbeitung war gut gestartet 

Der Aufarbeitungsprozesses hat f¿r ihre Petentin S. im ersten Gesprªch am 16.12.2019 sehr 

gut begonnen. Das hat sich nicht nur an der Zugewandtheit und der Empathie gezeigt, mit 

der Bischºfin Fehrs diese Sitzung der Unterst¿tzungsleistungskommission geleitet hat, sowie 

in dem konstruktiven Austausch von Gedanken und Ideen vor allem zwischen der Petentin 

und der Bischºfin, sondern auch daran, dass ich mich, in meiner Funktion als Helfer und 

Unterst¿tzer der Petentin, gut entspannen konnte. Auch hatte der in dieser Sitzung 

anwesende gute Geist offensichtlich in der Petentin einen Prozess initiiert, der zu einer guten 

inneren Bewegung in Bezug auf die Pastoren D. und R. gef¿hrt hat.  

So schrieb die Petentin am 28.04.2020 und 03.06.2020 in Bezug auf den sie als 

Konfirmandin missbraucht und geschwªngert habenden Pastor D., der ihr f¿r die 

Vergewaltigung und den Missbrauch durchgehend die Schuld gab, Ăein guter 

Einigungsprozess mit Pastor D.: éñ3 und  ĂHerr D. hatte mir vergebenéñ4. Auch am 

28.04.2020 schrieb sie in Bezug auf Pastor R. auch von eine konstruktiven inneren 

Bewegung, Ămit dieser Musik https://www.youtube.com/watch?v=oQG0Dyfugg4 (The Girl Is 

Mine, Michael Jackson, Paul McCartney)é: gerne erinnere ich mich heute an Pastor Frank 

R.ñ5 und am 03.06.2020 schrieb sie an Bischºfin Fehrs: ñéund auch viele liebe Gr¿Çe an 

Pastor R. - ich glaube meiner Erinnerung jetztéñ6  

Leider hat Bischºfin Fehrs in der Zeit zwischen dem ersten Gesprªch am 16.12.2019 nicht 

auf diese und auch nicht auf andere, wichtige Mails ihrer Petentin reagiert - was sie dann 

auch in der Zeit bis zum zweiten Gesprªch am 29.10.2020 und dar¿ber hinaus nicht tat. 

Spªtestens in diesem zweiten, von ihr absolut irrelevant und extrem kurz gehaltenen 

(Nicht)Gesprªch mit der Petentin und mir wurde deutlich, dass Bischºfin Fehrs schon dabei 

war, sich aus ihrem speziellen seelsorgerischen Amt der Petentin gegen¿ber Ăzu 

schleichenñ. 

Die oben erwªhnten, nicht nur dem verstorbenen Pastor D., sondern auch Pastor R. 

gegen¿ber Versºhnungsbereitschaft signalisierenden Mails der Petentin S. verweisen zum 

einen also darauf, dass bei der Petentin nach dem ersten Gesprªch offensichtlich schon ein 

guter, innerer Prozess in Gang gekommen ist, zum anderen aber auch darauf, dass die 

 

3 Siehe 28.04.2020b Silke an Fehrs, Howaldt, Zeller und Original-Mail . 

4 Siehe  03.06.2020a Silke an Fehrs, Brªsen, Howaldt und Zeller und Original-Mail. 

5 Siehe 28.04.2020b Silke an Fehrs, Howaldt, Zeller und Original-Mail. 

6 Siehe 03.06.2020b Silke an Fehrs, Brªsen, Howaldt und Zeller und Original-Mail. 

https://www.youtube.com/watch?v=oQG0Dyfugg4
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200428-Silke-an-Fehrs-Howaldt-Zeller-R.-anonym..pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200603-Silke-an-Fehrs-Braesen-Howaldt-und-Zeller-R.-anonym..pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200428-Silke-an-Fehrs-Howaldt-Zeller-R.-anonym..pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200603-Silke-an-Fehrs-Braesen-Howaldt-und-Zeller-R.-anonym..pdf
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Petentin und ich davon ausgingen, dass es Bischºfin Fehrs im Laufe der zu dem Zeitpunkt 

schon vergangenen Monate vielleicht gelungen wªre und auch noch weiter gelingen kºnnte, 

mit ihrem Freund, Pastor R., und vielleicht auch noch mit zusªtzlich hinzugezogenen 

kirchlichen Leitungspersonen zusammen, Ideen zu entwickeln, wie Pastor R. konstruktiv in 

den Aufarbeitungsprozess der Petentin einbezogen werden kºnnte.  

Wir dachten auch, dass die beiden, Bischºfin Fehrs und Pastor R., vielleicht noch Zeit 

brªuchten, innerhalb ihrer Freundschaft Dinge neu zu sortieren und ¿ber Themen neu zu 

sprechen, die mit der damaligen Zeit von Pastor R. in der Philippus-Gemeinde in Hamburg-

Horn verbunden waren - unter anderem nat¿rlich ¿ber das, was seine Beziehung zur 

Schwester und zur Familie der Petentin betraf.  

Aber das war wohl leider nicht der Fall. Ob sie es im Hintergrund versucht haben, weiÇ man 

nicht. Man weiÇ nur, dass Bischºfin Fehrs bis heute offiziell noch im Amt ist, weil sie ihre 

ĂPastor R.ñ-Befangenheit nicht erklªrt und ihr Amt nicht an jemand anderen ¿bertragen hat. 

Bischºfin Fehrs hat sich quasi Ăaus ihrem Amt gestohlenñ! Formal, da sie es offiziell ihrer 

Petentin und auch ihren Amtsbr¿dern und -schwestern gegen¿ber nicht beendet hat, verharrt 

Bischºfin Fehrs der Petentin gegen¿ber noch in dem ihr auf die Schultern gelegten Amt, ihre 

Seele ist es aber mit Sicherheit nicht mehr. Bischºfin Fehrs hat dieses Amt in eine 

seelenlose Formalitªt, eine seelenlose H¿lle verwandelt.  

Es wªre, und es ist ja auch nach wie vor, noch wichtig f¿r Bischºfin Fehrs, sowohl f¿r ihre 

Petentin S., als auch f¿r ihren Freund R. eine gute Lºsung zu finden. Eine solche gute 

Lºsung, das war der Petentin S. und mir in den langen Monaten vor und nach dem zweiten 

Gesprªch am 29.10.2020 klar, w¿rde sich nicht mal eben Ăvon heute auf morgenñ finden 

lassen. Das dachten wir, sowohl in diesen Monaten der totalen bischºflichen 

Kommunikationsverweigerung zwischen dem ersten, guten Gesprªch am 16.12.2019 und 

dem zweiten, leider jedes Gesprªch vermeidenden Gesprªch am 29.10.2020, als auch in 

den weiteren, auch wieder langen zehn Kontaktsperre-Monaten bis zum 02.08.2021, als 

Bischºfin Fehrs ihre schmutzig begr¿ndete (¿ber Frau Dr. Arns, siehe unten) Entscheidung 

mitteilen lieÇ, sich vollstªndig aus dem Kontakt zur Petentin S. zur¿ckzuziehen - was sie de 

facto ja seit dem Ende des ersten Gesprªches am 16.12.2020 schon mehr als zelebriert hat.  

Ich komme auf diesen und andere problematische Aspekte des Vorgehens von Bischºfin 

Fehrs als Vorsitzende der Unterst¿tzungsleistungskommission im Aufarbeitungsprozess der 

Petentin S. zur¿ck. Doch zuvor einige Bemerkungen  

- zu dem System von Beziehungen zwischen den Personen, die alle direkt und indirekt ð 

ihn eher fºrdernd oder eher verhindernd ð am Prozess der Aufarbeitung eines 

Missbrauches durch die Unterst¿tzungsleistungskommission beteiligt sind, dem 

Aufarbeitungssystem, und  

- zu dem speziellen seelsorgerischen Amt, welches Bischºfin Fehrs gegen¿ber ihrer 

Petentin aus¿bt, oder besser, angefangen hatte, auszu¿ben, bevor sie es erst verfehlt 

und dann schlieÇlich verraten hat.  
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B. Vor¿berlegungen 

Diese Vor¿berlegungen sollen jeweils den Rahmen und die Perspektive verdeutlichen, 

innerhalb dessen und aus der heraus die in diesem Buch beschriebenen 

Amtsvernachlªssigungen, -verfehlungen und auch, in zwei Fªllen, der eklatante Amtsverrat 

leitender kirchlicher Personen kritisiert und angeprangert werden. Die hier vorgebrachte 

Kritik am Prozess Missbrauchsaufarbeitung mit der Petentin S. ist wohl am besten 

nachzuvollziehen und zu verstehen (1) vor dem Hintergrund der folgenden ¦berlegungen in 

Bezug auf ein idealtypisch gut etabliertes und funktionierendes Aufarbeitungssystem und 

auch (2) vor dem Hintergrund einer idealtypisch richtigen und angemessenen Weise der 

Aus¿bung des speziellen seelsorgerischen Amtes, mit dem Bischºfin Fehrs der Petentin S. 

gegen¿ber betraut worden ist.  

B.1. Das ĂAufarbeitungssystemñ 

Ein Gesprªch ¿ber einen kirchlichen Missbrauch, der vor dreiunddreiÇig Jahren stattfand, 

findet ja nicht im luftleerem Raum statt: Ab dem Moment, in dem sich ein Gemeindemitglied 

im gegenwªrtigen Kirchenkontext outet, Opfer und ¦berlebende eines in einem vergangenen 

Kirchenkontext geschehenen sexuellen Missbrauchs zu sein und sich dar¿ber hinaus auch in 

Bezug darauf outet, schon aktuell oder doch in K¿rze beginnend, im intensiven Kontakt mit 

der diesen Missbrauch dann aufarbeitenden Bischºfin zu stehen, entsteht ein System im 

Kontext dieses Themas aufeinander bezogener Beziehungen, dass ich das 

ĂAufarbeitungssystemñ nenne. 

B.1.a. Wer zum Missbrauchs-Aufarbeitungssystem dazugehºrt 

Als kirchliches Aufarbeitungssystem bezeichne ich die an der Aufarbeitung klerikaler 

sexueller Missbrªuche zusammenwirkenden kirchlichen und nicht-kirchlichen Personen. 

Neben der/dem PetentIn als Hauptperson, im vorliegenden Fall die Petentin S., und der 

ULK-Leiterin, im vorliegenden Fall Bischºfin Fehrs, gehºren auch alle anderen kirchlichen 

AmtsinhaberInnen und MitarbeiterInnen dazu, die in irgendeiner Weise in den Prozess der 

Aufarbeitung einbezogen wurden, veranlasst oder initiiert durch die Petentin (etwa durch das 

In-CC-Nehmen von Mails) oder aber auch durch die schon in diesen Prozess involvierten 

kirchlichen Personen.  

Im vorliegenden Fall sind das die PastorInnen, der Kantor, der Propst und die Bischºfin der 

Gemeinde der Petentin, hier also die Pastoren Frank Howaldt und Matthias Lemme, die (bis 

April 2021) Pastorin Katharina Fenner, der Kantor Igor Zeller, sowie der f¿r diese kirchlichen 

Mitarbeiter zustªndige Propst der Gemeinde, Propst Frie Brªsen, und Bischºfin Kirsten 

Fehrs, die f¿r alle zustªndige Bischºfin Frau Fehrs. 
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Zu der Gruppe kirchlicher Personen, f¿r die, als ihre MitarbeiterInnen, Bischºfin Fehrs die 

geistliche Leitung innehat, gehºren auch der ULK-Geschªftsf¿hrer Kluck und dessen 

damalige Chefin Frau Dr. Arns, zwei Personen, an welche Bischºfin Fehrs, zwischenzeitlich, 

zu verschiedenen Zeitpunkten und offensichtlich nicht miteinander koordiniert, den 

Aufarbeitungsprozess auf eine unsaubere Weise delegiert hat. 

Hinzu kommen leitende kirchliche Personen, die nicht Bischºfin Fehrs unterstellt sind, 

sondern umgekehrt ihre disziplinarischen Vorgesetzten sind, die Herrn Dezernenten im 

ĂDienst der Pastorinnen und Pastorenñ (ehemals) Oberkirchenrat Tetzlaff und (jetzt) 

Oberkirchenrat Lenz, oder die ihr als geistige Leiterin vorgeordnete kirchliche AmtstrªgerIn 

Landesbischºfin K¿hnbaum-Schmidt und ebenfalls die Ratsvorsitzenden der EKD, ehemals 

Dr. Bedford-Strohm und jetzt Frau Kurschus.  

Auch zum Aufarbeitungssystem gehºren nat¿rlich die von der ULK-Leiterin Bischºfin Fehrs 

als Beisitzer hinzugezogenen drei ULK-Mitglieder, sowie die ĂLotsinñ, Frau Pfeiffer, mit der 

die Petentin S. und ich, ihr ebenfalls zum Aufarbeitungssystem gehºrender Unterst¿tzter, 

uns kurz vor dem ersten Gesprªch mit Bischºfin Fehrs getroffen haben, welches am 

16.12.2019 stattfand.  

Zum Aufarbeitungssystem gehºren nat¿rlich immer auch die beschuldigten TªterInnen, 

MittªterInnen und MitwisserInnen - die tatsªchlichen, wie auch die mutmaÇlichen, die noch 

lebenden, wie auch die schon gestorbenen. Letztere sind im vorliegenden Fall der schon 

verstorbene, 1986 die Petentin als seine Konfirmandin missbraucht und geschwªngert 

habende Pastor D. aus der Philippus-Gemeinde in Hamburg-Horn, sowie der an sexuellen 

Missbrªuchen an der Petentin als Kind schon in den 1970er Jahren beteiligte Pastor X., 

ebenso wie weitere, vermutlich auch schon gestorbene PastorInnen und 

KirchenmitarbeiterInnen dieser Gemeinde. 

Nat¿rlich gehºren auch die als Zeugen oder als sonst wie Ressource stiftend benannten 

Personen zum Aufarbeitungssystem dazu, wie der Pastor R. im vorliegenden Fall. Er ist als 

noch lebender Zeitzeuge vermutlich in den als Petitionsanlass primªr aufzuarbeitenden 

Missbrauch nicht direkt involviert, aber doch Teil des betreffenden Missbrauchskontextes. 

Letzteres trifft auch auf die Halbschwester der Petentin zu, mit der Pastor R. in 1986, als sie 

sechzehn Jahre alt war, in einer speziellen Beziehung stand, wie auch ihr Bruder, die beide 

als Kinder durch das pªdokriminelle Tªtersystem kommerzialisiert missbraucht wurden. Von 

Pastor R., der persºnlichen Freund von Bischºfin Fehrs, nimmt die Petentin ð bis heute ð 

an, dass er, als Zeuge und Mitwisser des ĂPastor D.ñ-Missbrauches an ihr, etwas zum 

Aufarbeitungsprozess beitragen kann. 

Pastor R. wurde von der Bischºfin Fehrs der Vollstªndigkeit, der ĂSeeleñ des Missbrauchs- 

und Aufarbeitungssystems Ăentzogenñ ð und damit als Chance f¿r das Gelingen des 

Aufarbeitungsprozesses. Pastor R. gehºrt jedoch als wichtiger, heute noch lebender 

Zeitzeuge auf jeden Fall zum Aufarbeitungssystems dazu, stand er doch, wie die Petentin 

berichtet, in einer Beziehung mit ihrer ¿ber den Missbrauch seines Kollegen, Pastor D., an 
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ihr als Konfirmandin informierten Halbschwester. Diese hat er sogar bei ihr, der Petentin und 

ihrer Mutter, zu Hause besucht. 

Und es gehºren eben auch alle dazu, von denen, wie im Falle von Pastor R., ein positiver 

Einfluss auf das damalige Missbrauchsgeschehen hªtte ausgegangen sein kºnnen. Vor 

allem dann, wenn, wie das die Petentin im Fall von Pastor R. annimmt, sogar auch heute 

noch, nach all den Jahren, ein positiver Einfluss auf den gemeinsamen 

Aufarbeitungsprozess ausgehen kºnnte. 

Weiterhin gehºren alle Menschen zum Aufarbeitungssystem dazu, die sich durch ihr 

Wegsehen als Mitwisser schuldig gemacht haben. Das sind in erster Linie die PastorInnen, 

der Kantor und der Propst der heutigen Gemeinde der Petentin, genauso wie die damals, in 

1986 und in den 1970er Jahren, wegsehenden PastorInnen und KirchenmitarbeiterInnen in 

der Philippus-Gemeinde Hamburg-Horn.  

Alle schon aufgezªhlten heutigen kirchlichen Personen waren, zunªchst ¿ber etliche Mails 

der Petentin S. und dann ¿ber die von ihr und mir verfasste Dokumentation mit dem Titel 

ĂGrundlagenpapier f¿r eine Arbeitstagung āAufarbeitungssystemôñ7, detailliert ¿ber den 

Aufarbeitungsprozess informiert, also sowohl ¿ber seinen guten Start, als dann aber auch 

¿ber die unguten Gegebenheiten, Vorkommnisse und Ablªufe, die zu dessen vollkommenen 

und gegenwªrtig auch noch anhaltendem Stillstand gef¿hrt haben ð und die letztlich als 

Amtsvernachlªssigungen, Amtsverfehlungen, Amtsmissbrªuche und sogar als Amtsverrat 

bezeichnet werden m¿ssen. Auch die diesen zugrunde liegenden persºnlichen 

Verstrickungen und Befangenheiten der betreffenden kirchlichen Personen, allen voran 

Bischºfin Fehrs, waren allen Beteiligten bekannt. Bischºfin Fehrs hat ihren fragw¿rdigen 

Delegee, Herrn Kluck, beauftragt, dieses Grundlagenpapier und die Einladung zu Dialog 

 

7 Die ersten beiden Versionen dieses Textes trugen den Titel: ĂGrundlagenpapier f¿r eine Arbeitstagung 

āAufarbeitungssystemôñ und waren adressiert am 06.04.2021 an Frau Bischºfin Fehrs, Herrn Propst Brªsen, die 

Ottensener PastorInnen Fenner, Howaldt, Lemme und den Ottensener Kantor Zeller (siehe Grundlagenpapier f¿r eine 

Arbeitstagung ĂAufarbeitungssystemñ 1. Version). An nªchsten Tag, am 07.04.2021, verschickte ich diesen Text an die 

gleiche Adressatengruppe, aber erweitert durch Herrn Dr. Bedford-Strohm, die Lotsin Frau Pfeiffer und ULK-Mitarbeiter 

Herrn Kluck (Siehe Grundlagenpapier f¿r eine Arbeitstagung ĂAufarbeitungssystemñ). ¦ber Nacht war mir klar 

geworden, dass zu dem kirchlichen Aufarbeitungssystem der ULK-Petentin S. die anfªnglich einbezogene Lotsin Frau 

Pfeiffer ebenso dazu gehºrt wie der ULK-Mitarbeiter Herr Kluck, der ohne Ank¿ndigung, quasi von der Seite in den 

stagnierenden Aufarbeitungsprozess hineingegrªtscht ist. Und, da Petentin S. ihn mehrfach und vergeblich um Hilfe 

angeschrieben hatte, gehºrt auch Dr. Bedford-Strom zu diesem System, also auch in den Adressatenkreis. Die 

textgleiche Version vom 15.05.2021 mit dem verªnderten Titel ĂArbeitspapier f¿r das erweiterte Aufarbeitungssystem 

der ULK-Petentin S.ñ enthªlt als zusªtzliche Adressatinnen die Landesbischºfin Frau K¿hnbaum-Schmidt und Frau Dr. 

Arns. Die Version vom 5. Juni 2021 enthªlt die neuere Korrespondenz mit Herrn Kluck und dem B¿ro der 

Landesbischºfin. 

https://www.dropbox.com/s/g49dnoed869rbm3/20210406%20Grundlagenpapier%20f%C3%BCr%20eine%20Arbeitstagung%20%E2%80%9EAufarbeitungssystem%E2%80%9C%201.%20Version.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g49dnoed869rbm3/20210406%20Grundlagenpapier%20f%C3%BCr%20eine%20Arbeitstagung%20%E2%80%9EAufarbeitungssystem%E2%80%9C%201.%20Version.pdf?dl=0
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210407-Grundlagenpapier-fuer-eine-Arbeitstagung-%E2%80%9EAufarbeitungssystem.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210515-Arbeitspapier-Aufarbeitungssystem-ULK-Petentin.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210515-Arbeitspapier-Aufarbeitungssystem-ULK-Petentin.pdf
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dar¿ber als irrelevant zur¿ckzuweisen.8 Auf die doch recht erheblichen Vorw¿rfe gegen ihre 

Person und ihre Amtsf¿hrung lieÇ Bischºfin Fehrs Herrn Kluck ð ihren Mann f¿r besondere 

Aufgaben, hier als Bodyguard f¿r den persºnlichen Abschirmdienst ð nicht eingehen.  

Es gehºren neben den verstorbenen Personen, die eher indirekt in den Missbrauchskontext 

verwickelt waren, die also als kirchliche Personen am Missbrauch in der Kirche beteiligt 

waren, auch solche Personen zum Aufarbeitungssystem, die, wie die Mutter und der 

Stiefvater der Petentin, zu den missbrauchenden oder am Missbrauch u.a. durch 

Mitwisserschaft beteiligen Pastoren eigene Beziehungen pflegten und zu dar¿ber hinaus 

auch zu der Art von Beziehungen z.B. zwischen den Pastoren D. und R. zu der Petentin und 

auch zu deren Halbschwester einen besonderen eigenen Bezug hatten.  

B.1.b. Auch die verstorbenen Schuldigen lernen - in den Lebenden 

Die Logik, nach der alle, auch die als Tªter, Mittªter und Mitwisser wahrgenommenen, 

gedachten oder bezeichneten Personen zum Aufarbeitungssystem, zu diesem System von 

Menschen und Beziehungen der Gegenwart und der Vergangenheit dazugehºren, also auch 

die schon verstorbenen, ist f¿r einige LeserInnen vielleicht nicht auf Anhieb nachvollziehbar. 

Die schon verstorbenen Beschuldigten, wie im vorliegendem Fall der Pastor D. und die 

Pastoren und Kirchenmitarbeiter aus der 1970er Jahren, gehºren deshalb zum 

Aufarbeitungssystems dazu, weil sie als geistig, seelisch und emotional wichtige Mitglieder 

des damaligen Missbrauchssystems, zwar nicht kºrperlich, aber seelisch f¿r die Petentin und 

auch f¿r die (meisten der) ¿brigen Mitglieder des Aufarbeitungssystems wie anwesend sind. 

Wenn das Aufarbeitungssystem ein auf gegenseitiges Lernen angelegtes System ist, ist es 

gar nicht anders denkbar, als dass alle Mitglieder des damaligen Missbrauchssystems 

automatisch auch Mitglieder des heutigen Aufarbeitungssystems sind, die verstorbenen wie 

auch die heute eventuell noch lebenden, die von den Petenten beschuldigten und auch die 

von ihnen als (potentiell, z.B. als Zeuge) Ressourcen stiftend angesehenen Personen.  

Beschuldigte verstorbene Missbraucher kºnnen, wenn der Aufarbeitungsprozess sinnvoll 

angeleitet und moderiert wird, durch Gruppenmitglieder (als Reprªsentanten, so ªhnlich wie 

Rollenspieler, oder durch einen leeren Stuhl oder anderes Symbol) in der Runde der in der 

entsprechenden Aufarbeitungssitzung Anwesenden reprªsentiert werden. Denn die schon 

verstorbenen sind ja seelisch anwesend, nicht nur eher direkt, als zum Teil langjªhrige 

ĂSeelenbewohnerñ aus der persºnlichen Biografie der jeweiligen Petenten, sondern f¿r alle 

anderen Mitglieder des Aufarbeitungssystem auch eher indirekt, als Identifikations- und oder 

Projektionsfiguren. Das ist eine andere Art von ĂSeelenbewohnernñ, die f¿r die Betreffenden 

eine Grundlage f¿r deren Lernmºglichkeiten im Aufarbeitungssystem sind, die bisher ð 

 

8 Siehe C.9.a.18. Diskreditierung und Zersetzung des Unterst¿tzers der Petentin und 26.04.2021e Kluck an Stahl und 

Original-Mail. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210426e-Kluck-an-Stahl.pdf
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vielleicht und Gottseidank ð nur Tªter in der Phantasie geworden sind, aber nicht zu 

wirkliche Missbrauchstªter.  

Ein wie hier vorgeschlagen arbeitendes Aufarbeitungssystem kºnnte dazu beitragen, dass 

Tªter im Geiste nicht zu Tªtern im Tun werden: Sie kºnnen an und von den tatsªchlich zu 

Tªtern gewordenen Menschen lernen, so wie diese in den Schilderungen und Berichten der 

Petentin und ihrer Beziehung mit ihnen auftauchen: Sie kºnnen sich, wie alle anderen 

Mitglieder des Aufarbeitungssystems es auch kºnnen, wªhrend des Aufarbeitungsprozesses 

auf den Stuhl eines der Beschuldigten oder Tªter setzen, sich in ihn hineinversetzten, sich 

mit ihm identifizieren und dann, ihn reprªsentierend, als diese Personen empfinden und sich 

ªuÇern. Die TªterInnen bekommen so eine Stimme, wenn Mitglieder des 

Aufarbeitungssystem den Mut haben, sich in sie hineinzuversetzen und eventuell sogar als 

diese(r) TªterIn mit der Petentin oder dem jeweiligen Petenten in Kontakt und in ein 

Gesprªch, einen Austausch zu gehen. Das bietet sich besonders f¿r die schon gestorbenen 

TªterInnen an, aber auch f¿r solche, die noch leben, aber entweder nicht persºnlich 

anwesend sind oder es sich nicht zutrauen, in einen solchen Kontakt oder Austausch mit der 

Petentin oder dem Petenten zu gehen (vielleicht auch, weil innerkirchlich-disziplinarische 

oder weltlich-juristische Ermittlungen anstehen).  

Es kºnnten sich in einem so moderierten Aufarbeitungssystem verschiedene, heute lebende 

und sich in Hinsicht auf das Thema Missbrauch gªnzlich unschuldig wªhnende Mitglieder 

des Aufarbeitungssystems, z.B. die PastorInnen, der Kantor, der Propst, die Bischºfin, ich, 

der Unterst¿tzer der Petentin, oder sogar auch die Petentin selbst, abwechselnd auf die 

St¿hle und in die Position der beschuldigten, mutmaÇlichen Tªter, Mittªter oder Mitwisser 

begeben, sie reprªsentieren und sich als sie ªuÇern - und dabei ihre vielleicht auf diese 

(mutmaÇlichen) TªterInnen ĂverªuÇertenñ Projektionen zur¿ckholen. Dadurch w¿rden sie zur 

Heilung von sich selbst und auch zur Heilung der Tªter beitragen. Wie sonst, wenn nicht 

auch den Seelen der Missbraucher, der Tªter, eine Chance auf Heilung und Lernen 

zugestanden wird, sollte die VerheiÇung und das Versprechen der Kirche an die ULK-

PetentInnen umgesetzt werden, im Aufarbeitungsprozess w¿rde ein wirkliches und 

gegenseitiges Lernen stattfinden? Ein solches schlieÇt ja immer auch Metanoia, also 

Umkehr und Reue ein, zumindest die Chance dazu.  

Jedes heute lebende Mitglied des Aufarbeitungssystems, das, vielleicht durch die ĂGnade 

der spªteren Geburtñ, nicht in den sexuell promisken 1970er oder 1980er Jahre als Pastor in 

Versuchung gef¿hrt worden zu sein, oder auch aufgrund g¿nstigerer emotionaler 

Lebensbedingungen in einer sexuell befriedigen Beziehung leben konnte und deshalb (noch) 

kein Missbraucher geworden ist, kann sich auf einen dieser St¿hle setzen, um sich in die 

Person hineinzuversetzen, die es, vielleicht damals in den 1970er und 1980er Jahren, nicht 

verhindern oder abwenden konnte, durch ein ungutes, verletzendes und schªdigendes 

¦berschreiten von Grenzen Schuld auf sich geladen zu haben.  

Durch einen solchen gemeinsamen Prozess kºnnen die Verstorbenen, zur S¿nde des 

Missbrauchs Verf¿hrten in die Gemeinschaft der gemeinsam Aufarbeitenden (zur¿ck)geholt 
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werden. Sie kºnnten Mentoren oder Schutzpatrone f¿r diejenigen heute in diese 

Gemeinschaft lebenden ĂNachgeborenen im Amtñ sein, die vielleicht gegenwªrtig und 

zuk¿nftig Gefahr laufen, ebenfalls zum Missbrauch verf¿hrbar zu sein. Sie hªtte heute, als 

Mitglieder des Aufarbeitungssystems, die Chance die Fªhigkeiten zu erlernen, die sie 

brauchen, um der Versuchung zum Missbrauch zu widerstehen. 

Ein so konzipiertes und vorgehendes Aufarbeitungssystem bietet also die Chance, dass alle 

zusammen lernen ð seine schuldig gewordenen und eventuell schon gestorbenen 

Mitglieder genauso, wie seine noch lebenden und (bisher) unschuldig gebliebenen. Das hºrt 

sich vielleicht f¿r Menschen komisch an, die noch nie eine systemische oder 

Familienaufstellung miterlebt haben. Aufstellungen liegt die Idee zugrunde, dass die schon 

gestorbenen Mitglieder von Familien, Gruppen, Organisationen und anderen Systemen nicht 

nur, wie oben formuliert, als ĂSeelenbewohnerñ, d.h. in den Seelen der von ihnen 

geschªdigten Personen, der von ihnen missbrauchten der Petentinnen und Petenten 

weiterleben, und lernen kºnnen, sondern auch in den Seelen der nachgeborenen Mitglieder 

ihrer Organisation oder ihrer speziellen (Berufs-)Gruppe. Das ist im vorliegenden Fall die 

Gruppe der zur Mitarbeit im Aufarbeitungssystem aufgerufenen klerikalen und sonstigen 

kirchlichen Personen, aber letztlich wohl das ganze ĂSystem Kircheñ. 

Diese Art von Lernen von und mit den ĂAmts-Ahnenñ ð bei Aufarbeitungsprozessen mit 

noch lebenden Amtskollegen kommen noch andere systemtherapeutische ¦berlegungen 

und Prozeduren hinzu ð wird mºglich, wenn man als Moderator eines solchen 

Aufarbeitungsprozesses einem bestimmten handlungsleitenden Axiom folgt: In intensiven 

Aufstellungsprozessen, egal ob in einer Gruppe mit ReprªsentantInnen/Rollenspielern f¿r die 

(nicht anwesenden) Tªter als innere Seelenbewohner der Petentin, oder in einer hypnotisch 

geleiteten Einzelarbeit mit tranceartiger innerer Begegnungsarbeit mit ihnen, lernen also 

auch die Tªter unter den schon gestorbenen Amts-Ahnen: Sie lernen in den Seelen der auf 

sie schauenden und sich mit ihnen auseinandersetzenden, nachgeborenen AmtstrªgerInnen. 

Sie sind, als vom Wege abgekommene, fr¿here Amtsbr¿der auch die ĂSeelenbewohnerñ 

ihrer sich mit ihnen auseinandersetzenden heutigen Amtsbr¿der. 

Den Begriff ĂSeelenbewohnerñ habe ich urspr¿nglich nur als Bezeichnung f¿r die noch 

lebenden oder schon gestorbenen Personen aus den gegenwªrtigen oder vergangenen 

Beziehungssystemen meiner KlientInnen benutzt, mit denen sie sich innerlich viel und 

intensiv auseinandersetzen ð meist nat¿rlich problemerzeugend und 

problemaufrechterhaltend. In den Seelen der Nachgeborenen, und dies geschieht in 

Aufstellungsprozessen hªufig, d¿rfen deren sich fragw¿rdig verhalten bis schuldig gemacht 

habende Ahnen Ă¿ber sich selbst hinauswachsenñ und letztlich Ăwerden, wie Gott sie gemeint 

hatñ.  
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Das Gleiche trifft aber auch auf diejenigen ĂSeelenbewohnerñ zu, die ihre Existenz 

Verdrªngungsprozesse wie Projektionen (ĂIch sehe am anderen das, und lehne es ab, was 

ich an mir selbst nicht wahrnehmen will ð oder noch nicht kannñ) verdanken.9 

Um kirchliche Aufarbeitungsprozesse, wie hier beschrieben, durchf¿hren zu kºnnen, 

brªuchte es nat¿rlich Personal, das ausreichend geschult ist, solche Sitzungen von 

Aufarbeitungssystemen zu moderieren.  

Im vorliegenden Falle der Petentin S. wªre der Bedarf an Arbeitsstunden eines geschulten 

Moderators hºher als das vermutlich bei den meisten anderen Missbrauchsfªllen der Fall ist, 

besteht doch das Aufarbeitungssystem aus einem grºÇeren Kreis von involvierten Personen. 

Das wiederum hat mit der Besonderheit zu tun, dass die Petentin S. und ich uns entschieden 

hatten, in der Ottensener Gemeinde den PastorInnen und einigen Mitglieder gegen¿ber den 

Hintergrund ihrer im Psychomethodenverband DVNLP unter den Tisch gekehrten 

Missbrauchsbeschwerden gegen einen der bis heute in diesem Verband versteckten 

DVNLP-Ausbilder, -Coach und -Psychotherapeuten offen zu machen. Das dieser 

Vergewaltiger in seinem Zuhªlter- und Prostitutionsverband DVNLP unbehelligt weiter seine 

Klientinnen missbrauchen kann, ist, wie in diesem Buch zu zeigen sein wird, auch dem 

fragw¿rdigen Verhalten von Pastor Frank Howaldt und Bischºfin Fehrs zu verdanken, die 

beide darin kooperieren, dass der Pastor R. der bischºfliche Freund, in der Kirche 

unbehelligt bleiben kann.  

B.1.c. Hauptpersonen und -positionen im Aufarbeitungssystem 

Hauptperson im Aufarbeitungssystem sind nat¿rlich die PetentInnen, f¿hlende menschliche 

Wesen, auf biografische Einfl¿sse reagiert habende Personen, deren Leben und Geschichte 

maÇgeblich mitbestimmt wurden durch andere (allzu) menschlich f¿hlende und vor allem 

handelnde menschliche Pastoren, die ihnen, ihren PastorandInnen, schwer geschadet 

haben, indem sie ihre kirchlichen  mter missbrauchten. Sie haben damit nicht nur den 

PetentInnen geschadet, sondern auch ihren  mtern und damit, als Reprªsentanten der 

evangelischen Kirche, auch ihrer Kirche.  

 

9 Nicht jeder ist bereit, seine Seelenbewohner so klar in den Blick zu nehmen, wie z.B. Joschka Fischer das im 

Zusammenhang mit seiner militanten Vergangenheit wohl tat. Der SPIEGEL schrieb am 07.01.2001: >>Wie nah 

Fischer selbst der maÇlosen Gewalt war, hat er 1977 in dem Aufsatz èVorstoÇ in Primitivere Zeitenç beschrieben, 

verfasst f¿r die Alternativ-Zeitschrift èAutonomie": èEs ist unser und mein dunkelstes Kapitel, ich weiÇ oder ahne es 

besser nur, weil ich da selber wahnsinnige Angst vor bestimmten Sachen in mir habe. Bartsch oder Honka sind 

Extremfªlle, aber irgendwo hªngt das als Typ in dir drin. Gerade im Zusammenhang mit der Militanz ist das ºfters zum 

Ausbruch gekommen ...ç Bartsch und Honka waren Mºrder. Der eine brachte Kinder grausam um, der andere 

Prostituierte.<< 

https://www.spiegel.de/politik/ich-hab-gekaempft-a-149eb363-0002-0001-0000-000018204046
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Die zweitwichtigste Person im Aufarbeitungssystem, die der Petentin in einem ihr von ihrer 

Kirche verliehenem, sehr speziellen traumasensiblen10 seelsorgerischen Amt gegen¿bertritt, 

ist die Leiterin der Unterst¿tzungsleistungskommission, im vorliegenden Fall die Hamburger 

Bischºfin Kerstin Fehrs. Sie ist als Reprªsentantin der Kirche, wie auch die damaligen 

pastoralen und kirchlichen MissbraucherInnen, ein menschliches Wesen. Dieser Verweis 

mag verwundern, wird aber nachvollziehbar, vergegenwªrtigt man sich, dass das ihr 

verliehene Amt, wie andere seelsorgerische kirchliche  mter das nat¿rlich auch tun, von ihr 

in besonderer Weise verlangt, als Amtstrªgerin in erster Linie als Mensch zu empfinden, zu 

f¿hlen und zu handeln, d.h. ihrem Gegen¿ber, ihrer Petentin, in besonderer Weise als 

menschliches Wesen zu begegnen - aber anders als das ein(e) normale(r) PastorIn, Propst 

oder Kirchenmitarbeiterin auch zu tun angehalten ist. Und vor allem auch anders, als ihrer 

Petentin die damaligen Missbraucher unter den PastorInnen und KirchenmitarbeiterInnen 

entgegengetreten sind, nªmlich in (allzu!) menschlicher, hedonistisch-egoistischer, sexuell 

¿bergriffig bis gewaltvoll ihre Macht missbrauchend. Inwiefern das spezielle seelsorgerische 

Amt von Bischºfin Fehrs durch das im Amt auf besondere Weise Menschlich-Reagieren- und 

Handeln-Sollen ein in Bezug auf die Missbrªuche auf spezielle Weise heilendes Amt ist, 

f¿hre ich unten aus.  

Das dritte Kern-Element, die dritte Position im Aufarbeitungssystem, ist eine sowohl der 

Petentin, als auch der mit diesem speziellen Amt beauftragten kirchlichen Person, hier 

Bischºfin Fehrs, ¿bergeordnete ¿berpersºnliche Instanz, Institution oder Entitªt, die 

evangelische Kirche: In Ihrem Namen agiert Bischºfin Fehrs gegen¿ber ihrer Petentin. Durch 

das besondere, auf eine spezielle Weise menschlich ausgef¿hrte (in diesem Fall 

bischºfliche) Amt kann sich diese ¿bergeordnete und ¿berpersºnliche, in der Seele vieler 

Gemeindemitglieder vermutlich Gott reprªsentierende, diesen aber eben auch nur ¿ber 

einen Menschen (in einem speziellen Amt) in die Welt bringende Instanz mitteilen. Die Kirche 

kann die Petentin um Vergebung f¿r ihre sie, und damit Gott, ungut vertreten habenden, 

allzu (im negativen Sinne) menschlich gehandelt habenden Amtstrªger bitten.  

Auch zum Aufarbeitungssystem gehºren Personen, die vermutlich im Missbrauchskontext 

ebenfalls Missbrauchsopfer geworden sind, die aber nicht selbst als Petentinnen auftreten. 

Das sind im vorliegenden Fall die Halbschwester der Petentin, welche diese Bischºfin Fehrs 

gegen¿ber als damals mit Pastor R. in Beziehung stehend erwªhnt hat, sowie die damalige 

Freundin der Petentin, die auch zu Pastor R. in einer speziellen Beziehung stand. Beide, die 

Schwester der Petentin, ein damals 16-jªhriges Gemeindemitglied, um deren Nªhe sich 

Pastor R. in spezieller Weise bem¿ht hatte, und die damals auch 13-jªhrige Freundin der 

Petentin, auf die sich Pastor R. in einer, wie die Petentin berichtete, vermutlich f¿r sein 

Pastorenamt kºrperlich doch eher unpassenden Weise bezogen hat, gehºren weder als Mit-

Petentinnen, noch als von der Petentin Beschuldigte zum Aufarbeitungssystem dazu, 

sondern, wie Pastor R. selbst auch, ausschlieÇlich als Zeugen. Zumindest in Bezug auf ihre 

 

10 Siehe Andreas Stahl, Traumasensible Seelsorge. Grundlinien f¿r die Arbeit mit Gewaltbetroffenen, Stuttgart 2019. 

https://amzn.to/3BMurTS
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Halbschwester hat die Petentin ernsthaft ¿berlegt, sie auch in den Aufarbeitungsprozess 

einzuladen.  

B.1.d. Unterst¿tzer und Begleiter der Petentin, ich, hoch involviert trotz Distanz zum 
System 

Als Begleiter11 der Petentin der Unterst¿tzungsleistungskommission Silke Schumacher, seit 

Ende 2011 ihr Lebenspartner, habe ich seit Beginn des Jahres 2012 die Aufgabe 

¿bernommen, ihr in den verschiedenen Etappen ihrer persºnlichen und organisational-

institutionellen und behºrdlich-juristischen Aufarbeitung von mehr als drei Jahrzehnten 

Gewalterfahrung zur Seite zu stehen.  

Als Unterst¿tzer und Begleiter der Petentin habe ich die Entwicklung des Prozesses ihrer 

Aufarbeitung von Missbrªuchen und sexueller Gewalt schon seit Ende 2011 aus nªchster 

Nªhe mitverfolgt - schon lange, bevor sich die Petentin entschieden hat, die in der 

evangelische Kirche betreffenden Missbrauchs- und Gewalterfahrungen aus 38 Jahren der 

von Bischºfin Fehrs geleiteten Unterst¿tzungsleistungskommission vorzutragen.  

Dieser Entscheidung der Petentin gingen schwierige andere Entscheidungen und Prozesse 

voraus.  

- (1) In 2012 hat sie gegen ihren Stiefvater und dessen Bruder, damals beide schon ¿ber 

80 Jahre alt, ein S¿hneverfahren12 wegen schwerem Missbrauch an ihr und ihren 

Geschwistern als Kind und wegen kommerzialisiert-ausbeuterischer sexueller Gewalt in 

pªdophilen Gruppen eingeleitet. Da das in Hamburg juristisch nicht mºglich war, konnte 

der Stiefvater nicht vorgeladen werden. Dessen Bruder, der in Niedersachen wohnt, 

konnte vorgeladen werden. Er kam mit einem Anwalt und stritt alle Beschuldigungen mit 

einem Mitleid heischend-empºrten Dauer-Kopfsch¿tteln ab. 

- (2) Im Psychomethodenverband DVNLP hat die Petentin Beschwerden gegen einen 

DVNLP-Ausbilder, -Coach und -Psychotherapeuten (HP) vorgebracht, der sich 2009 

dem pªdokriminellen Tªtersystem angeschlossen hatte, aus dem sie Ende 2011 als 

aussagebreite Kronzeugin fliehen und aussteigen konnte - leider ohne ihre Kinder. 

Dieser vom DVNLP-Vorstand bis heute im Verband gedeckte und versteckte 

Gewalttªter hat, nach den im DVNLP unter den Tisch gekehrten Beschwerden der 

Petentin, dem pªdokriminellen Tªtersystem geholfen, die Nºtigungs- und 

Erpressungsstruktur der Zwangsprostitution, der sie, zusammen mit ihren zu dem 

 

11 Zu meiner Person siehe hier . 

12 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/S¿hneverfahren. 

https://thiesstahl.com/vita/
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BChneverfahren
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Zeitpunkt elf (Tochter) und dreizehn (Sohn) Jahre alten Kindern, unterworfen war, bis in 

diesen Psychomethodenverband hinein auszudehnen.  

Dieses pªdokriminelle Tªtersystem wurde urspr¿nglich von ihrer in 2007 gestorbenen Mutter 

betrieben und zusammen mit dem Stiefvater der Petentin, dessen Bruder und dessen 

Adoptivsohn, der spªter ihr erster von zwei ĂZuhªlter-Ehemªnnernñ wurde, geleitet und 

dehnte sich dann in andere Bereiche aus. Das geschah u.a. in Bezug auf den DVNLP, 

entsprechend der in diesem mit ausgesprochenen Mafia-Methoden und -Anwªlten gef¿hrten 

Verband komplett unterdr¿ckten Beschwerden der Petentin, in enger Zusammenarbeit mit 

weiteren, verbrecherisch agiert habenden und heute noch in diesem Verband tªtigen 

DVNLP-AusbilderInnen, -Mitgliedern und -FunktionstrªgerInnen.13  

Ich unterst¿tze die Petentin seit einigen Jahren dabei, das ihr, nicht nur in der Evangelischen 

Kirche, geschehene Unrecht aufzuarbeiten. Damit ist, obwohl ich ja beruflich 

Psychotherapeuten und Coaches ausbilde, keine psychotherapeutische, sondern eher die 

computer-organisatorische und sprachlich-¿bersetzerische Unterst¿tzung als Freund und 

Lebenspartner gemeint.  

Ich hatte ihr geholfen, und werde das weiterhin tun, angemessen mit Gerichten, Behºrden 

und Verbªnden umzugehen, so z.B. in Angelegenheiten betreffend  

- das Familiengericht in 2012, welches dann allerdings die elterliche Sorge den 

entscheidenden Personen des pªdokriminellen Tªtersystems ¿bertrug, aus dem es der 

Petentin gelungen ist, als aussagebereite Kronzeugin zu fliehen und auszusteigen,  

- den von mir gegr¿ndeten Psychomethoden-Verband DVNLP, in dem 

Missbrauchsbeschwerden von ihr unterdr¿ckt, die TªterInnen (bis heute) versteckt und 

die Petentin als Beschwerdef¿hrerin dann (zusammen mit mir) mit kriminellen und 

anwaltlich-mafiºsen Methoden ausgeschlossen wurde14, und nun eben auch  

 

13 Diese Entwicklung beschrieb und dokumentierte ich detailliert (1016 FuÇnoten) in meinem im Mªrz 2020 erschienenen 

Buch "NLP f¿r Verbrecher - 'Causa DVNLP': Mafia-, Stasi- und Nazi-Methoden im deutschen NLPñ. Bis auf den XY 

genannten Hauptbeschuldigten nenne ich in Bezug auf dessen Helfershelfer im DVNLP ĂRoss und Reiterñ. 

14 Siehe dazu mein Buch NLP f¿r Verbrecher - "Causa DVNLP": Mafia-, Stasi- und Nazi-Methoden im deutschen NLP , 

dessen Ross und Reiter nennenden Darstellungen als der Wahrheit entsprechend angesehen werden kºnnen, da es 

vom DVNLP juristisch nicht mehr angegriffen wird. In diesen Buch geht es um den verbrecherisch-mafiºsen Umgang 

dieses Verbandes mit Beschwerden der Petentin, damals die Beschwerdef¿hrerin, bez¿glich einiger Macht- und 

sexueller Missbrªuche, welche nach diesen von DVNLP-AusbilderInnen und DVNLP-Coaches/Psychotherapeuten an 

ihr begangen wurden. Diese Beschwerden wurden vom Vorstand des DVNLP unterdr¿ckt, die des Missbrauchs und 

der sexuellen Gewalt bezichtigten mªnnlichen und weiblichen DVNLP-Mitglieder wurden von ihrem Verband gesch¿tzt 

und versteckt: Sie blieben im DVNLP unbehelligt und sind, als mutmaÇliche Psycho- und Sexual-Gewalttªter, noch 

https://amzn.to/2TGM8xa
https://amzn.to/2TGM8xa
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- die Unterst¿tzungsleistungskommission der evangelischen Kirche, Bischºfin Fehrs die 

Kommissionsmitglieder und andere in die entgleiste Missbrauchsaufarbeitung involvierte 

Mitglieder des Aufarbeitungssystem.  

Meine Unterst¿tzung der Petentin bezieht sich dabei auf  

- die computermªÇige Organisation ihrer mittlerweile mehrerer Tausend Seiten 

umfassenden biografischen Aufarbeitungstexte,  

- die Dokumentation und Daten-Organisation aller behºrdlichen, gerichtlichen, 

gutachterlichen Schriftst¿cke, Mails und sonstiger Dokumente, sowie auch darauf,  

- sie in anwaltlichen, behºrdlichen, polizeilich und gerichtlichen Befragungs- und 

Begegnungskontexten zu begleiten. 

F¿r die Unterst¿tzung Silke Schumachers in anwaltlichen, behºrdlich-polizeilichen und 

gerichtlichen Befragungs- und Begegnungskontexten war und bin ich aufgrund meiner 

Kenntnis all ihrer Aufarbeitungstexte und ihrer verschiedenen, auch von mir computermªÇig 

organisierten Dokumente prªdestiniert: Eine gut informierte Begleitperson ihres Vertrauens 

in anwaltlichen, behºrdlichen, polizeilich und gerichtlichen Befragungs- und 

Begegnungskontexten war f¿r Silke Schumacher anfangs in ihrem Aufarbeitungsprozess 

unverzichtbar. Ich half ihr, Kontexte schnell zu erinnern. Das war manchmal notwendig, weil 

sie, zunªchst in einem starken, aber dann zunehmend geringer werdendem AusmaÇ in den 

einzelnen Kontexten die, auf den Anlass des entsprechenden Treffens bezogen, 

wesentlichen Informationen nicht durchgªngig und vollumfªnglich zur Verf¿gung hatte: 

Familiªre Loyalitªtsbindungen und fr¿hkindliche Programmierungen lieÇen sie relevante 

biografische, familien-historische und auch die bis in hºhere Hamburger gesellschaftliche 

Sphªren reichenden Ăgeschªftlichenñ Zusammenhªnge immer wieder Ăvergessenñ, d.h. 

ausblenden oder verdrªngen. 

Das urspr¿nglich familiªre pªdokriminelle Tªtersystem15 hatte sich seit ihrer Kindheit 

zunehmend erweitert, vor allem durch NLP- und davor auch Gestalttherapie-AusbilderInnen, 

z.B. durch einen Professor ihrer Fachhochschule, der sie, quasi in der geistigen Nachfolge 

des sie als Konfirmandin missbrauchenden Pastor D., in ihrer Studienzeit und als 

ĂSupervisorñ ihres Jugendhilfetrªgers zusammen mit ihren beiden, sie und ihre Kinder 

 

heute in diesem Verband als DVNLP-AusbilderInnen, -Coaches und -PsychotherapeutInnen aktiv. Die 

Beschwerdef¿hrerin wurde, zusammen mit mir, dem DVNLP-Gr¿nder und ihrem Unterst¿tzer, mit Hilfe einer mafiºs-

verbrecherischen Zusammenarbeit der Verbandsanwªlte mit den Anwªlten der Tªter:innen aus dem DVNLP entfernt. 

Heute warne ich vor einer Mitgliedschaft im ĂZuhªlter und Prostitutionsverbandñ DVNLP. 

15 Siehe dazu auch Hintergrund derMissbrauchsbeschwerden im DVNLP. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20221130-Hintergrund-der-Missbrauchsbeschwerden-im-DVNLP.pdf
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bedrohenden ĂEhemannñ-Tªtern in die Zwangsprostitution nºtigte. Sie musste oft spontan 

Dinge und Zusammenhªnge wieder verdrªngen, hatte sie doch ¿ber die Jahrzehnte seit ihrer 

Kindheit ge¿bt, in anwaltlichen, polizeilichen und gerichtlichen Situationen nicht zu Ăsingenñ 

(worauf, im Zusammenhang mit Chor und Kantor, zur¿ckzukommen sein wird).  

Ihren Beruf als Sozialpªdagogin und Leiterin eines mit besagtem pªdokriminellen 

Tªtersystem, vor allem ¿ber die Person ihres zweiten Tªtersystem-ĂEhemannesñ, eng 

verwobenen Jugendhilfetrªgers und Ausbildungsinstitutes mit 30 Mitarbeitenden ¿bt sie 

zurzeit, seit ihrer Flucht aus besagtem Tªtersystem, nicht aus. Sie ist seit ihrem Ausstieg mit 

der Aufarbeitung von achtunddreiÇig Jahren Erfahrungen von Gewalt und kommerzialisiert-

sexueller Ausbeutung schreibend tªtig, die in eigentlich allen (und eben auch, als Kind und 

als Konfirmandin, kirchlichen) Zeiten und Kontexten ein bestimmender Teil ihres Lebens war.  

Ich selbst bin nie von Reprªsentanten der evangelischen Kirche missbraucht wurden. Ich 

erinnere mich mit guten Gef¿hlen an Propst Thies, der mich 1964 in Gl¿ckstadt an der Elbe 

konfirmierte. Er hat mich, weniger vielleicht mit seinem Unterricht als mehr mit seiner 

Gradlinigkeit und seiner Haltung uns Konfirmanden und anderen Menschen gegen¿ber, in 

einem sehr guten, mir bis heute auch so erhalten gebliebenen Glauben gefestigt. Da hatte 

ich Gl¿ck - von dem ich jetzt gerne etwas weitergebe.  

B.1.e. Einmischung in das Aufarbeitungssystem durch disziplinarischen Vorgesetzten 
der Bischºfin  

Ihre damals auch 13-jªhrige Freundin, deren Nªhe Pastor R. im 1986er Missbrauchskontext 

in der Philippus-Gemeinde Hamburg-Horn in einer vermutlich eher unangemessenen Weise 

suchte oder zulieÇ, hat die Petentin, unter Nennung seines Klarnamen, gegen¿ber dem 

disziplinarischen Vorgesetzten von Bischºfin Fehrs, dem Dezernenten Tetzlaff, erwªhnt16. 

Das geschah allerdings im Zuge ihrer Beschwerde ¿ber Bischºfin Fehrs, wurde also als 

etwas geªuÇert, was zum der Verschwiegenheit unterworfenen, von Bischºfin Fehrs 

geleiteten Aufarbeitungsprozess gehºrt (und nicht etwas, dass, wie Bischºfin Fehrs Herrn 

Kluck hat behaupten lassen, was Ăaus der Vertraulichkeit von Seelsorge und 

Unterst¿tzungsleistungskommission durch Herrn Stahl herausgelºst wordenñ17 wªre). Es 

stand daher auch unter dem Schutze des Seelsorgegeheimnisgesetzes, was sich die auf 

diese Erwªhnung hin dann inkompetent in diesen gesch¿tzten Prozess einmischenden 

KirchenmitarbeiterInnen, dem Herr Oberkirchenrat Tetzlaff und die zum Zeitpunkt des 

Amtswechsels von Herrn Tetzlaff auf Herrn Lenz temporªr zustªndige Referentin, 

Oberkirchenrªtin K¿hl, ¿bersahen. Deshalb hªtte diese namentliche Erwªhnung durch die 

Petentin kein kirchenrechtlich zwingender Grund daf¿r sein m¿ssen, dass sie bis heute von 

 

16 Siehe 05.08.2021a Silke an Tetzlaff und hier die Original-Mail. 

17 25.05.2021 5. Kluck-Brief an Silke und Original-Mail.  

https://www.dropbox.com/s/0vyl0pgnu5aou92/20210805%20Silke%20an%20Tetzlaff%20Pastor%20R.%20anonym..pdf?dl=0
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210525-5.-Kluck-Brief-an-Silke.pdf
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Bischºfin Fehrs, der Unterst¿tzungsleistungskommission und ihrem disziplinarischen 

Vorgesetzten Lenz genºtigt18 wird, ihre damalige Freundin zu denunzieren: weil sonst ihr 

Aufarbeitungsprozess nicht fortgef¿hrt w¿rde. 

So heiÇt es imÄ2 (4) und (5) des Kirchengesetzes zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses, 

dem Seelsorgegeheimnisgesetz (SeelGG), ñJede Person, die sich in einem 

Seelsorgegesprªch einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger anvertraut, muss darauf 

vertrauen kºnnen, dass daraus ohne ihren Willen keine Inhalte Dritten bekannt werden. Das 

Beichtgeheimnis ist unverbr¿chlich zu wahrenñ und ñDas Seelsorgegeheimnis steht unter 

dem Schutz der Kirche. Es zu wahren, ist Pflicht aller Getauften und aller kirchlichen Stellen. 

F¿r kirchliche Mitarbeitende gehºrt es zu den dienstlichen Pflichten.ñ Das gilt nat¿rlich auch 

f¿r den Fall, dass Ăkirchliche Mitarbeitendeñ vermittelt ¿ber eine Beschwerde in die Kenntnis 

von vertraulichen, durch das ĂBeichtgeheimnisñ gesch¿tzte Inhalte kommen.  

Dem disziplinarischen Vorgesetzten von Bischºfin Fehrs ist nicht klar gewesen, welche 

Position diese beiden im erweiterten ĂPastor D.ñ-Missbrauchskontext der Petentin vermutlich 

ebenfalls Opfer von Missbrªuchen gewordenen Personen aus ihrem damaligen familiªr-

persºnlichen Umfeld, ihre Halbschwester und ihre damalige Freundin, im heutigen 

Aufarbeitungssystem der Petentin einnehmen: Beide gehºren insofern zum 

Aufarbeitungssystem, als dass sie von der Petentin, zusammen mit Pastor R., in ihrer 

Funktion als ZeitzeugInnen des damaligen ĂPastor D.ñ-Missbrauches an ihr erwªhnt wurden. 

Sie wurden, wie auch Pastor R., von der Petentin nicht als Beschuldigte, sondern als 

ZeugInnen und als potentiell f¿r den Aufarbeitungsprozess ressourcevolle Personen19 

erwªhnt.  

Der vom disziplinarisch Vorgesetzten von Bischºfin Fehrs so wahrgenommene ĂHinweisñ der 

Petentin auf, neben dem von Pastor D. an ihr zu verantwortenden, weitere, eventuell Pastor 

R. zuzuschreibende Missbrauchsfªlle ªndert nichts daran, dass der Pastor R. als Zeuge und 

nicht als ein von der Petentin beschuldigtes Mitglied ihres Aufarbeitungssystem geworden 

ist. Pastor R. ist ein Mitglied des Aufarbeitungssystems der Petentin, welches von Bischºfin 

Fehrs seit drei Jahren per Amtsverfehlung und -verrat vor den Mitgliedern der 

Unterst¿tzungsleistungskommission und vor der Petentin abgeschirmt. Bischºfin Fehrs hat 

ihren Freund Pastor R., als Mitglied des Aufarbeitungssystems, in einen Geist verwandelt, 

 

18 Siehe im Kapitel ĂG. Die Pattsituation - Status Quoñ die Punkte ĂG.9. Erpressung und Nºtigung zum Denunzierenñ und 

das  

 ĂG.11. Das āHauptmann von Kºpenickó-Pattñ. 

19 Sie schrieb am 21.07.2021 an Herrn Tetzlaff: ĂUnd ich hªtte noch einige Fragen, bzw. brauche Herrn R. auch im 

Prozess als Ressource, gerade auch, weil er meine Halbschwester kennt, bzw. sie ihn.ñ (siehe "21.07.2021 Ăébrauche 

Herrn R. éals Ressourceñ).  

https://www.dropbox.com/s/pjy6c2mnx1jhcer/20210721%20Silke%20an%20Tetzlaff%20Pastor%20R.%20annomy..pdf?dl=0
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der nicht sichtbar ist, dessen Existenz aber den Aufarbeitungsprozess blockiert und 

vaporisiert.  

Und: Diese Einmischung von Herrn Tetzlaff, dem damaligen disziplinarischen Vorgesetzten 

von Bischºfin Fehrs, macht die Halbschwester und die damalige Freundin der Petentin nicht 

zu Mit-Petentinnen, die ihrerseits etwa Personen aus dem Missbrauchskontext um Pastor D. 

herum im Sinne eigener Beschwerden beschuldigen w¿rden. Pastor R. wurde von der der 

Petentin S. f¿r IHR Aufarbeitungssystem als Zeuge und mºglicher Mittler benannt: In dieser 

Funktion f¿r die Petentin muss er in ihrem Aufarbeitungsprozess vor ihn verstummen 

lassenden Ermittlungen gegen seine Person gesch¿tzt werden. Die Petentin S. hat Pastor R. 

mit ihrem Hinweis auf die Beziehungen, von der sie berichtet, dass Pastor R. sie zu ihrer 

Schwester und ihrer Freundin unterhalten hat, nicht des Missbrauches bezichtigt! Zu 

Bischºfin Fehrs hat sie sehr dezidiert gesagt, Ă¿ber die Beziehung von meiner Schwester zu 

Pastor R. befragen Sie am besten die beiden selbstñ.  

Man kann vermuten, dass der damalige disziplinarische Vorgesetzte von Bischºfin Fehrs 

und Vorgªnger von Oberkirchenrat Lenz, deren Petentin S. deshalb in Bedrªngnis gebracht 

und genºtigt hat, ihm die Namen ihrer Schwester und ihrer Freundin, sowie Einzelheiten der 

mutmaÇlichen Taten von Pastor R. zu verraten, weil er den Verdacht hatte, dass Pastor R. 

von Bischºfin Fehrs gesch¿tzt wird. Den hatte er wohl zu Recht, er d¿rfte aber kein Grund 

daf¿r sein, die Petentin gegen Bischºfin Fehrs zu instrumentalisieren und zum Denunzieren 

ihrer damaligen Freundin zu nºtigen! 

Nachdem Bischºfin Fehrs sich ohne jede Erklªrung und ganz ohne ein Wort oder eine Geste 

des Abschieds aus dem Aufarbeitungsprozess und dem Aufarbeitungssystem der Petentin 

zur¿ckgezogen hat, haben insgesamt, den disziplinarisch Vorgesetzten von Bischºfin Fehrs 

eingeschlossen, drei andere kirchliche Amtspersonen20 die Petentin und ihren 

unterbrochenen Aufarbeitungsprozess, sowie ihr Ăverwaistesñ Aufarbeitungssystem 

missbraucht, um eigene Ăkirchenpolizeiliche Ermittlungserfolgeñ gegen Pastor R. zu erzielen. 

Alle drei taten das, ohne wie Bischºfin Fehrs in einem speziellen daf¿r ausgerichteten Amt 

zu sein, d.h. ohne der Petentin in einer speziellen, traumasensiblen und 

schweigepflichtgesch¿tzten seelsorgerischen Beziehung den nºtigen Schutz f¿r solche 

Befragungen bieten zu kºnnen.  

Keine(r) dieser eigenmªchtig und der Petentin gegen¿ber eher r¿cksichtslos vorgehenden 

kirchlichen Amtstrªger hat R¿cksprache mit ihr gehalten. Niemand dieser nur neugierig 

wirkenden kirchlichen Amtstrªger hat die Petentin gefragt, ob ihre sich in IHREN 

 

20 Der unangek¿ndigt in den Aufarbeitungsprozess Ăreingrªtschendeñ UKL-Geschªftsf¿hrer, der gerne Ăkirchenpolizeilichñ 

ermitteln wollende disziplinarische Vorgesetzte von Bischºfin Fehrs, Dezernent Tetzlaff, sowie dessen neugierig diese 

deplatzierten Ermittlungen ¿bernehmen wollende Referentin, Frau K¿hl. 
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Aufarbeitungsprozess und in ihr IHR Aufarbeitungssystem einmischenden und ¿bergriffigen 

Ermittlungsansªtze ihr vielleicht mehr schaden als n¿tzen w¿rden.  

Der damalige disziplinarisch Vorgesetzte von Bischºfin Fehrs, Dezernent Tetzlaff, hatte den 

Fehler der Einmischung gemacht, als er die Petentin mit der Bitte21 ansprach, ihm 

Einzelheiten aus dem Aufarbeitungsprozess mitzuteilen, der Gegenstand der von der 

Petentin S. an ihn gerichteten, Bischºfin Fehrs betreffenden Beschwerde war. Er hªtte sich 

mit seinem Impuls, gegen eine im Kontext der von ihm zu behandelnden Beschwerde 

genannten Person22 ermitteln zu wollen, gegen¿ber der den Schutz der Verschwiegenheit 

genieÇenden Petentin zur¿ckhalten m¿ssen. 

Es wªre die Aufgabe des Dezernenten Tetzlaff, als disziplinarischer Vorgesetzter von 

Bischºfin Fehrs, gewesen, die Beschwerde der Petentin S. gegen Bischºfin Fehrs zu 

behandeln (anstatt sie unbehandelt an eine Mitarbeiterin (! )von Bischºfin Fehrs 

wegzudelegieren23). Er hªtte als ihr disziplinarischer Vorgesetzter daf¿r sorgen m¿ssen, 

dass Bischºfin Fehrs das Amt, aus dem sie, es dabei offensichtlich verratend, Ădesertiertñ ist, 

wieder selbst ¿bernimmt bzw. es angemessen an jemand anderen ¿bergibt, der oder die 

dann statt ihrer Person von der Kirchenleitung mit der angemessenen Fortf¿hrung dieses 

speziellen Amtes gegen¿ber der Petentin betraut wird.  

Es war in keinem Fall die Aufgabe des Dezernenten Tetzlaff, das von Bischºfin Fehrs 

verwaist zur¿ckgelassene, die Petentin S. betreffende Amt (partiell) quasi zu ¿bernehmen 

und die Petentin an Stelle von Bischºfin Fehrs selbst zu befragen. Dezernent Tetzlaff hªtte 

sich diesbez¿glich innerkirchlich an die Person wenden m¿ssen, die nach dem Erfolg der 

von ihm dann behandelten Beschwerde die Fortsetzung der Leitung des 

Aufarbeitungsprozess ¿bernommen hªtte. 

Diese Dokumentation, die ich allen am Aufarbeitungssystem der Petentin S. beteiligten 

kirchlichen Personen zum Kommentieren vorlegen werde, trªgt vielleicht dazu bei, dass es 

ein Gesprªch zwischen all diesen kirchlichen AmtstrªgerInnen, der Petentin S. und mir 

geben wird. Vielleicht kºnnen sich diese Kirchen- und Christenmenschen in einem solchen 

Gesprªch dann auch f¿r sich selbst noch einmal vergegenwªrtigen, wer aus der Gruppe 

ĂPastorInnen und Propst der Heimatgemeinde der Petentinñ in welchem Moment welche 

Chance gehabt hªtte, das Scheitern des Aufarbeitungsprozesses durch eine Kritik am 

feudalistisch-willk¿rlichen Vorgehen ihrer Bischºfin abzuwenden, mit dem diese ihrem 

Gemeindemitglied, der ULK-Petentin S., erheblichen Schaden zugef¿gt hat. Vielleicht 

 

21 Siehe Kapitel G.16.a. Indiz: Nur Freundin, nicht Schwester und auch  03.08.2021 Schreiben Tetzlaff an Silke und die 

Original-Mail. 

22 Siehe  21.07.2021a Silke an Tetzlaff und Original-Mail. 

23 Siehe unten das Kapitel C.9.b. Delegee #2: Frau Dr. Arns. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210803-Schreiben-Tetzlaff-an-Silke-R.D.-anonym..pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210721a-11.23-Silke-an-Tetzlaff-R.D.-anonym..pdf
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denken sie dann zusammen ¿ber die Frage nach, wer wann welchen Mut hªtte aufbringen 

m¿ssen, hªtte er oder sie sich entschieden, nicht mehr wegzugucken und sich 

wegzuducken, sondern der Petentin S. angesichts der Willk¿r und des Machtmissbrauches 

von Bischºfin Fehrs, ihrer aller Ăgeistlichen Leitungñ, zur Hilfe zu kommen.  

B.1.f. Integritªt des Aufarbeitungssystems sch¿tzen 

Da diesem Aufarbeitungssystem die Aufgabe zukommt, mit dem in ihrer Gemeinde nun 

ºffentlich gewordenen Missbrauchsthema achtsam und mit der Integritªt der Petentin 

sch¿tzend umzugehen, sollte es von seinen internen Regeln und seiner F¿hrung her so 

gestaltet sein, dass die Petentin in der Mitte dieses Systems, die sich durch ihr Outing als 

Opfer und ¦berlebende eines oder multipler Missbrªuche selbst in die vulnerable Position 

eines stigmatisierten Menschen gebracht hat, nicht das Opfer weiterer Stigmatisierungen 

und Retraumatisierungen wird.  

Die wichtigste der zu beachtenden Regeln ist wohl die, dass keine der zu diesem 

Aufarbeitungssystem dazu gehºrenden Personen und auch keine der auch zu ihm 

gehºrenden Themen aus dem Aufarbeitungsprozess ausgeklammert, ausgegrenzt oder 

ausgeschlossen werden d¿rfen, auch selbstverstªndlich nicht die Befangenheiten und 

Befindlichkeiten der Leiterin dieses Prozesses, und schon gar nicht sie selbst als Person.  

B.1.g. Stigmatisierung 

Die Petentin S. scheint mittlerweile in ihrer Gemeinde und der Kirche generell stigmatisiert zu 

sein, als eine Person, der man besser aus dem Weg geht, mit der man nicht gesehen 

werden will24. Die Gruppe der ihr nicht, oder nicht mehr, antwortenden kirchlichen 

AmtstrªgerInnen ist mittlerweile groÇ geworden: Es sind die teilweise persºnlich verstrickten 

und befangenen, beruflich vermutlich sªmtlich ¿berforderten PastorInnen ihrer Gemeinde 

und deren diese als seine MitarbeiterInnen nicht angemessen f¿hren und korrigieren 

kºnnende Propst und die an ihrer Befangenheit gescheiterte Bischºfin Fehrs, ihr 

disziplinarischer Vorgesetzter und, mit der Landesbischºfin K¿hnbaum-Schmidt und der 

EKD-Ratsprªsidentin Anette Kurschus, auch die ihr hierarchisch ¿bergeordnete geistige 

F¿hrungsebene der evangelischen Kirche. Sie alle sind Mitglieder des Aufarbeitungssystems 

der Petentin S., die daran beteiligt sind, dass sie, nachdem sie damals Ăin Kircheñ sexuell 

missbraucht wurde, heute durch diese unprofessionelle und st¿mperhafte Art der 

ĂMissbrauchsaufarbeitungñ wieder missbraucht wird.  

 

24 Vergleiche die ĂDa unser Kontakt auch eindeutig dienstlich f¿r mich istñ-Distanzierung des von Propst Brªsen (siehe 

09.08.2019a Propst Brªsen an Silke und Original-Mail).  

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190809a-Propst-Braesen-an-Silke.pdf
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Nachdem das Aufarbeitungssystem mit dem Antrag der Petentin an die ULK im Juni 2019 

angefangen hat, sich zu etablieren, d.h. der innerkirchliche Aufarbeitungsprozess im 

Subsystem Ăeingeweihte Gemeindemitglieder, die Petentin S. und ich als ihr Unterst¿tzerñ 

des Aufarbeitungssystems, nun seit drei Jahren in Gang ist, wird die Petentin S. in der 

Gemeinde zunehmend als eine angeschaut, die ð scheinbar sichtbar ð ein Stigma trªgt, 

also Ăetwas, wodurch etwas oder jemand deutlich sichtbar in einer bestimmten, meist 

negativen Weise gekennzeichnet ist und sich dadurch von anderem unterscheidetñ 

(Wºrterbuch Google). ĂEin Stigma (griechisch ůŰɑɔɛŬ f¿r Stich, Wundmal) ist eine 

unerw¿nschte Andersheit gegen¿ber dem, was wir erwartet hªttenñ und Ăeine 

Verallgemeinerung einer spezifischen Handlung oder Eigenheit einer Person auf deren 

Gesamtcharakter. Dabei bewirkt das Stigma einen Status der Person, der gegen¿ber ihren 

¿brigen Eigenschaften hervorsticht.ñ Ein Stigma muss also nicht etwas Sichtbares sein, wie 

Narben, Verkr¿ppelungen oder ein Gorbatschow-Mal, sondern kann auch in einem 

ĂJemandem etwas (eigentlich Unsichtbares) ansehen kºnnenñ oder einem ĂEtwas in 

jemanden Hineinguckenñ bestehen.  

Ob etwas zu einem Stigma wird, hªngt wesentlich auch von der potenziell stigmatisierten 

Person ab: ñBei nicht sichtbaren Stigma-Merkmalen (z. B. fr¿here Gefªngnisstrafe, 

Spielschulden) entscheidet eine betroffene Person ¿ber Geheimhaltung oder Enth¿llung. 

Beides kann je nach Adressat sowohl ung¿nstige wie g¿nstige Auswirkungen haben.ñ25  

B.1.g.1. Strukturelle Stigmatisierung 

Das bedeutet f¿r PetentInnen der ULK allgemein, dass eine Stigmatisierung von PetentInnen 

ein nicht zu verhindernder Prozess ist. ĂUnter Stigmatisierung wird in der Soziologie ein 

Prozess verstanden, durch den Individuen bestimmte andere Individuen in eine bestimmte 

Kategorie von Positions-inhabern einordnen, durch Zuschreibung von Merkmalen und 

Eigenschaften, die diskreditierbar sind.ñ26 Alleine durch das Outing, Opfer und 

¦berlebende(r) eines in einem vergangenen Kirchenkontext geschehenen sexuellen 

Missbrauches zu sein, hat ein(e) PetentIn der ULK schon den Grundstein f¿r seine/ihre 

Stigmatisierung gelegt, als strukturelles Prozessmerkmal, dass nur durch absolutes 

Schweigen des/der betreffenden PetentIn als Gemeindemitglied in seiner/ihrer Gemeinde 

vermeidbar ist. Hat sich das Gemeindemitglied aber diesbez¿glich geoutet und dar¿ber 

hinaus auch dahingehend, schon aktuell, oder doch in K¿rze beginnend, in einem intensiven 

Kontakt mit der mit der Aufarbeitung dieses Missbrauches betrauten Bischºfin zu stehen, 

beginnt unweigerlich der Prozess seiner Stigmatisierung. 

 

25 Alle Zitate, sofern nicht anders angegeben: https://de.wikipedia.org/wiki/Stigmatisierung 

26 https://de.wikipedia.org/wiki/Stigmatisierung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stigmatisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Stigmatisierung
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Dieser strukturelle Doppelaspekt ist in Bezug auf die Petentin S. besonders wichtig, weil sie 

aufgrund ihres den Missbrauch im DVNLP betreffenden Outings schon lange vor ihrem 

Antrag bei der Unterst¿tzungsleistungskommission in ihren beruflichen und gesellschaftliche 

Feldern stigmatisiert war. Stigmatisiert war die Petentin S. erstens schon durch meine 

DVNLP-Verºffentlichungen, die einigen Gemeinde-Mitgliedern und den 

GemeindepastorInnen bekannt waren, und zweitens durch eine besondere Art des 

Hineinwirkens der vom DVNLP per Rufmord und Psychiatrisierung betriebenen 

Stigmatisierung in den gegenwªrtigen kirchlichen Kontext der Petentin S. durch einen 

¦berlagerungsprozess, der von Pastor Frank Howaldt zu verantworten ist - wegen seines 

unbedarften und fahrlªssigen Umganges mit seiner doppelten Rolle als ĂGemeindepastor 

Howaldtñ und als ein in Aufstellungsarbeit und anderen DVNLP-nahen Psychomethoden 

ausgebildeter ĂSystemberater-Pastor Howaldtñ. 

B.1.g.2. Multiple Stigmatisierung  

Die nicht zu verhindernde, da strukturell unvermeidliche Doppel-Stigmatisierung, die durch 

die Tatsache gegeben ist, f¿r einzelne von ihr eingeweihte Personen in der Gemeinde ULK-

Petentin zu sein, wird im Falle der Petentin S. durch eine zweite, im vorliegenden Fall 

wahrscheinlich auftretende Ebene eines Stigmatisierungsprozesses verstªrkt. Diese hat mit 

dem Zweifel an der Glaubw¿rdigkeit der Petentin S. zu tun, die von Pastor Frank Howaldt im 

F¿nfergesprªch im Kreise seiner Ottensener PastorenkollegInnen indirekt gesªt wurde. 

Wenn sich diese Saat an Glaubw¿rdigkeitszweifeln, was zu bef¿rchten ist, ¿ber den engeren 

Kreis der Ottensener PastorInnen hinaus in die Gemeinde und in den Chor hinein verteilt hat, 

ist davon auszugehen, dass die Petentin S. innerhalb des grºÇeren Aufarbeitungssystems 

nicht nur mit dem Stigma der Missbrauchten oder Missbrauchs¿berlebenden umgehen 

muss, sondern auch mit einem weiteren Stigma, welches darin besteht, mit Fragen im Sinn 

und im Blick angeguckt zu werden wie, ĂWird ihr ULK-Antrag ¿berhaupt angenommen, oder 

wird ihr dort vielleicht auch gar nicht geglaubt? Wird sie dort vielleicht dort auch wie eine 

Falschbezichtigerin behandelt oder als eine solche ¿berf¿hrt, behauptet doch der 

ausgeschlossen habende DVNLP, dass sie eine solche sei? Sind die Zweifel an der 

Glaubw¿rdigkeit der Petentin S., die der in Aufstellungsarbeit und anderen Psychomethoden 

ausgebildete Systemberater-Pastor Frank Howaldt gestreut hat, vielleicht tatsªchlich 

berechtigt?ñ  

F¿r die im Moment von Bischºfin Fehrs unterbrochene Arbeit des Aufarbeitungssystems der 

ULK ist zu bedenken, dass diese multiple Stigmatisierung Petentin S. erst dann endet, wenn 

sie in einem offiziellen kirchlichen Rekonfirmations- und Entschuldigungsritual von diesen 

mehrfachen Stigmata gereinigt und befreit wird - in einem Ritual, das ºffentlich stattfindet 

und in das alle zum engeren und weiteren Aufarbeitungssystem gehºrenden Menschen als 

dieses Ritual Mitgestaltende oder es miterlebende Gemeindemitglieder, die von dem 

klerikalen und den auf ihn folgenden Sªkular-Missbrªuchen erfahren haben und einfach als 

Zeugen dabei sind und einbezogen werden. Nur wenn das mit Bischºfin Fehrs schon 

angedachte Rekonfirmations- und Entschuldigungsritual in oder mit der 
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Christianskirchengemeinde stattfindet, kann es f¿r die Petentin S., sowohl im Kontext der 

Gemeinde in Ottensen, als auch in der Kirche ¿berhaupt, die Chance geben, dass der 

Stigmatisierungsprozess angehalten, die dort schon entstandene Stigmatisierung 

aufgehoben und die ihr auferlegte Belastung wieder genommen werden kann.  

Die Stigmatisierung27 der Petentin S. kann und muss umgewandelt werden in das, was sie 

nach aller ihr angetanen kºrperlichen Gewalt und seelischem Leid verdient hat: Achtung und 

Respekt ihren Mut betreffend, mit dem ihr damals angetanen Leid und dieser ihr heute von 

Bischºfin Fehrs und ihren beiden Pastorenfreunden Howaldt und R. auferlegten Belastung 

offen umgegangen zu sein. Dieser Mut betrifft nicht nur die Gemeinde und den Chor, 

sondern davor auch schon ihre Auseinandersetzung mit dem Tªterverband DVNLP und mit 

den von den Tªtern innerhalb und auÇerhalb des DVNLP manipulierten Behºrden LKA und 

Staatsanwaltschaft.28  

B.1.h. Seelsorgerische Verwahrlosung 

Wir, die Petentin S. und ich, ihr Begleiter und Unterst¿tzer, sowie mittlerweile wohl auch all 

die erwªhnten kirchlichen Amts- und W¿rdentrªger, die zusammen das ĂNicht-Aufarbeitungs-

ñ bzw. das ĂAufarbeitungsverhinderungssystemñ bilden: Wir alle zusammen sind nun mit 

etwas konfrontiert, was man wohl Ăseelsorgerische Verwahrlosungñ nennen muss, also mit 

etwas ªuÇerst Ungutem und extrem Unheiligem, mit etwas, durch das die Petentin S. erneut 

geschªdigt wird ð z.B., wie ich unten zeigen werde, als Folge von Konfliktverschiebungen 

und -vermeidungen innerhalb des Systems der PastorInnen, des Propstes und der Bischºfin, 

sowie vor allem auch als Folge von deren jeweiligen persºnlichen Verstrickungen, 

beruflichen Befangenheiten und kommunikativ-seelsorgerischen Inkompetenzen.  

Die in diesem Buch mit den beschriebenen Befangenheiten und Verstrickungen 

korrespondierenden Inkompetenzen verweisen auf eine Banalisierung und Trivialisierung der 

Seelsorge, der wohl eine gewisse Acedia29 zugrunde liegt: Zu verzeichnen ist eine 

praktizierte Gleichg¿ltigkeit der nicht reagierenden, f¿r das Tun von Bischºfin Fehrs 

mitverantwortlichen kirchlichen Vorgesetzten, sowie ein unchristliches Wegguckenden und 

Sich-Wegducken der von der Petentin S. einbezogenen und detailliert informierten 

 

27 Das Thema Stigmatisierung greife ich im Kapitel ĂC.4. Grundstruktur des Howaldt-Fehrs-Vorgehensñ unter ĂC.4.a. 

Exkurs 1: Multiple (Doppel-)Stigmatisierungñ und ĂC.4.b. Exkurs 2: Zombiefizierung der Stigmatisierungñ noch einmal 

auf. 

28 Siehe NLP f¿r Verbrecher - 'Causa DVNLP': Mafia-, Stasi- und Nazi-Methoden im deutschen NLPñ und das ĂDossier 

Tªter-Opfer-Umkehrñ.  

29 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Acedia und ĂTrivialisieren und Banalisierenñ in Alfred Bellebaum, ĂAcedia-Menschen 

- Tods¿nde Trªgheit Gefªhrdeter Lebenssinnñ, Kap. 8, Seite 27-29. 

https://amzn.to/2TGM8xa
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8281
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8281
https://de.wikipedia.org/wiki/Acedia
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PastorInnen, des Kantors und des Propstes ihrer Gemeinde. Sie alle machen sich, als Auch- 

und Mitverantwortliche selbst blind und taub und halten sich in tapfer praktizierter Feigheit 

bedeckt und in Deckung.  

B.1.i. Parentifizierung! Bischºfin Fehrs gibt die Verantwortung an ihre Petentin ab. 

Bischºfin Fehrs stimmt offensichtlich der erpresserischen Nºtigung ihrer Petentin durch die 

evangelische Kirche zu. Diese Nºtigung besteht darin, den von ihr als hilfreichen Zeugen in 

ihren Missbrauchsaufarbeitungsprozess eingeladenen Pastor R. gegen¿ber den ihn schon 

im Visier habenden innerkirchlichen Ermittlern zu belasten ð und zwar vermittelt ¿ber eine 

Denunziation ihrer Halbschwester und ihrer damaligen Freundin. Die Petentin wird dazu 

gepresst, indem ihr gesagt wird, dass der Aufarbeitungsprozess der an ihr begangenen 

Missbrªuche so lange ausgesetzt wird, bis sie die Namen und Kontaktdaten der beiden 

Frauen angibt, sprich: sie denunziert. Das wissen und billigen alle per CC dauerinformierten 

kirchlichen Personen, u.a. Bedford-Strohm, Kurschus, Lenz, Fehrs, K¿hnbaum-Schmidt, 

Propst Brªsen, Pastor Frank Howaldt, Pastor Lemme, Pastorin Fenner und Kantor Zeller. Sie 

alle haben nicht interveniert und keine(r) hat auf das Unethische und Unsittliche dieses 

Begehrens der Kirche hingewiesen, von ihr zu verlangen, in ¿bergriffiger Weise den beiden 

Frauen die Entscheidung abzunehmen, ob sie Pastor R. anklagen wollen oder nicht, ob sie 

sich mit dem, was immer es ist, was sie getan oder beigetragen haben, outen wollen, oder 

nicht.  

Diese Nºtigung ist gleichzeitig eine Nºtigung und Erpressung dazu, sich selbst zu gefªhrden. 

Denn die beiden heutigen Frauen, damals 16- und 13-jªhrige Mªdchen, und m¿ssten ja ein 

Interesse haben, der Petentin zur Seite zu stehen ð wovon diese allerdings nicht ausgehen 

kann, da beide, zumindest die Halbschwester, bis heute in den 

Zwangsprostitutionsstrukturen leben, aus denen ihr 2011 der Ausstieg als aussagebereite 

Kronzeugin gelungen ist. 

Dass Bischºfin Fehrs die jahrelange Kontaktsperre ihrer Petentin gegen¿ber, deren 

Exkommunikation und Verbannung, bis heute aufrechterhªlt, lªsst sich als ein 

Amtsvergehen der Bischºfin deuten, welches darin besteht, die eigene Verantwortung als 

Amtstrªgerin gegen¿ber ihrer Petentin vollstªndig an diese abzugeben, d.h. sie in 

gewisser Weise zu Ăparentifizierenñ30: Bischºfin Fehrs Ăschlichtñ bzw. Ăstahlñ sich aus der 

Verantwortung ihres Amtes ihrer Petentin gegen¿ber und ¿berlieÇ es ihr, sich gegen den 

zutiefst unchristlichen, geradezu mittelalterlich-inquisitionsmªÇigen Akt einer Nºtigung und 

Erpressung durch leitende Geistliche der evangelische Kirche zu wehren, drei anderen 

Menschen nicht erheblich zu schaden. 

 

30 Gleich: Sie in die Position von Mutter oder Vater sich selbst gegen¿ber zu bringen.  
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Das Perfide an dieser bischºflichen Parentifizierung ist, dass sie auch eine (zunªchst wohl 

unbewusst wirkende) Einladung an die Petentin darstellt, sich selbst zu schaden, z.B. durch 

Verzicht auf die Anerkennung des Unrechtes auf einen Ausgleich oder durch ein anderes 

selbstschªdigendes Verhalten, wie etwa die Zustimmung, auf Dauer stigmatisiert zu werden 

und an kºrperlichen Symptomen zu leiden, die im unterbrochenen Aufarbeitungsprozess 

aufgeflammt sind und nun nicht durch einen als gelungenen antizipierbaren Ausgleich zur 

Ruhe kommen kºnnen.  

B.1.j. Regression nicht vermeidbar 

Genau wie eine Stigmatisierung der ULK-PetentInnen in der Praxis als Folge der Arbeit des 

Aufarbeitungssystems nicht vermeidbar ist, sind es wohl auch verschiedene Arten von 

Regressionen nicht, die bei den PetentInnen regelhaft auftreten. Auch Regressionen sollten 

als strukturell gegebene Elemente der Aufarbeitungsprozesse angesehen werden, die im 

und vom Aufarbeitungssystem initiiert und/oder verstªrkt werden.  

Mit Regression bezeichnet man das unbewusste Zur¿ckfallen oder das bewusst initiierte 

Zur¿ckgehen in Verhaltens- und Erlebensmuster, die in der Vergangenheit schon einmal in 

der Weise gelebt und dann aber, im Zuge des Differenzierter-, Komplexer-, Reifer- und 

Erwachsener-Werdens dann wieder abgelegt und in der Vergangenheit zur¿ckgelassen 

wurden. Man kann Regressionen, deren Auftreten lange nicht gelebte Ressourcen wieder 

zugªnglich machend, also Ressourcen stiftend und organisierend erlebt werden, von solchen 

unterscheiden, deren Auftreten im Zur¿ckfallen in alte Problemzustªnde besteht, die als auf 

energieverzehrende Weise als die eigenen Mºglichkeiten limitierend erlebt werden.  

Beide Arten von Regression haben mit der ¦bertragungs-Gegen¿bertragungssituation zu 

tun, die der Logik des ULK-Prozesses immanent ist: Die Petentin wird bez¿glich 

vergangener, emotional bedeutsamer Erlebnisse befragt und mit dieser Befragung geht, 

ªhnlich wie in der Psychotherapie einher, dass die Petentin, um die Fragen beantworten zu 

kºnnen, sich in die entsprechenden Szenen der Vergangenheit zur¿ck- und hineinversetzen, 

sprich in sie hineinregredieren muss. Sie beantwortet die Fragen also psychisch aus den 

Erlebenskoordinaten, aus den szenischen Konstellationen der Vergangenheit heraus. 

Eine solche ¦bertragungs-Gegen¿bertragungssituation ist der einer Psychotherapie nicht 

unªhnlich, schlieÇlich geht es doch in beiden Kontexten um das Heilungsversprechen durch 

eine Autoritªtsperson und um die Heilung, die allein durch die Zuwendung dieser (in beiden 

Fªlle zutiefst anerkannten Autoritªtsperson) schon im Gesprªch geschieht. Zu einer solchen 

¦bertragungs-Gegen¿bertragungssituation gehºrt immer eine mehr oder weniger starke 

Regression dazu, und das eher strukturell, also unabhªngig von den 

Persºnlichkeitsmerkmalen der PetentInnen. Die Regressionen sind im Falle des Amtes von 

Frau Fehrs vermutlich deshalb sogar ausgeprªgter, als in einer Psychotherapie, weil diese 

nicht nur, wie in der Wahrnehmung der Petentin S. eine akzeptierte Autoritªtsperson ist, 

sondern, weil sie in der Institution Kirche auch die notwendige tatsªchliche Macht haben, ein 

letztlich heilendes Ritual mºglich zu machen, anzuordnen und geschehen zu lassen - und 
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es, wie im Fall der Petentin S. von Bischºfin Fehrs mit ihr zusammen als Rekonfirmations- 

und Versºhnungsgottesdienst im Hamburger Michel schon angedacht, sogar selbst und 

eigenhªndig durchzuf¿hren. Emotional empfundene, per ¦bertragung zugeschriebene, und 

tatsªchliche Macht kommen im Falle des Amtes von Bischºfin Fehrs zusammen: Die 

Situation einer Petentin ihr gegen¿ber ist strukturell analog der Situation eines Kindes einer 

machtvollen Elternfigur gegen¿ber - und induziert damit, in diesem quasi-hypnotischen 

Kontext, eine starke Regression.  

Je nach der Art der gerade von der Befragenden angebotenen Beziehung, oder anders 

formuliert, je nach der ¦bertragung, welche die befragte Petentin auf die Leiterin des ULK-

Gesprªches entwickelt, ist die implizite, eben als eine strukturelle, unvermeidbare 

Regression eine in einen ressourcevollen oder in einen problembehafteten Seinsmodus 

hinein.  

B.1.k. Ressourcen stiftende Regression  

Erlebt die Petentin die Befragende als empathisch, zugewandt und ihr glaubend 

verstªndnisvoll, regrediert sie in einen ressourcevollen Seinsmodus. Die dabei wiedererlebte 

Vergangenheit ist jetzt eine elementar verªnderte, denn die Petentin hat jetzt plºtzlich und 

unerwartet eine unterst¿tzende, starke und mit ihr verb¿ndete Autoritªtsperson an ihrer 

Seite. Es ist dann, als w¿rde sich Bischºfin Fehrs, die heutige Stellvertreterin f¿r die 

kirchliche Autoritªt, in eine damalige Stellvertreterin f¿r die kirchliche Autoritªt verwandeln, 

also in eine kirchliche Autoritªtsperson, die damals in 1986 positiv ¿berraschend, aber doch 

herbeigesehnt, im Leben der dreizehnjªhrigen S. aufgetaucht und mit der Macht versehen 

wªre, ihrer damaligen (ja bis heute reichenden) seelischen und (sich bis heute auch noch so 

ausdr¿ckenden) kºrperlichen Not von damals ein Ende zu setzen. Eine theoretisch in der 

damaligen Wirklichkeit vielleicht existiert habende, aber in der Realitªt damals nicht 

aufgetauchte Autoritªt, die so mªchtig gewesen wªre, und es nun im gegenwªrtigen 

Neuerleben der damaligen Situation ist, dass sie dem Leid erzeugenden Treiben der 

Pastoren dort Einhalt hªtte gebieten kºnnen - und auch ihrer Mutter, die dieses gefºrdert hat, 

indem sie den Pastoren die Macht und die Erlaubnis dazu gab.  

Diese in der Person von Bischºfin Fehrs erlebte Autoritªt, bringt der Petentin, sowohl in 

ihrem regredierten Erleben als 13-Jªhrige, als auch in ihrem heutigen, ihre stigmatisierte 

Situation in ihrer Gemeinde betreffenden erwachsenen Erleben, die ersehnte und erbetene 

Rettung. Diese auf beiden Ebenen, damals und heute, erlebte Autoritªt, also Bischºfin 

Fehrs, kºnnte nicht nur die Rettung bringen, z.B. durch ein ºffentliches und deshalb 

erlºsendes Entschuldigungs- und Rekonfirmationsritual, sondern sie IST die Rettung, in 

personam, schon beinahe messianisch.  

Nach dem guten ersten Gesprªch mit Bischºfin Fehrs, in dem sie der Petentin S. gegen¿ber 

sehr verstªndnisvoll und emphatisch war, wirkte ihre Petentin enorm erleichtert und gelºst, 

sowohl direkt nach diesem Gesprªch, als auch in den Wochen und Monaten danach, wenn 
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ich mit ihr ¿ber die Begegnung mit Bischºfin Fehrs und den anderen drei 

Kommissionsmitgliedern sprach.  

Diese Art einer mit dem Prozess der Aufarbeitung untrennbar verbundenen Ressourcen 

stiftenden Regression wurde deutlich in einigen der Mails, die Petentin S. zwischen dem 

ersten und dem zweiten ULK-Gesprªch an Bischºfin Fehrs, Propst Brªsen und Pastorin 

Fenner, Pastor Howaldt und Pastor Lemme, schrieb. Sie enthielten z.B., wie man das von 

einer mit neuartiger Lebensfreude gesegneten 13-Jªhrigen erwarten kann, viele Links u.a. zu 

Musiktiteln, mit denen sie versuchte, sich mitzuteilen. Diese Art von Erleichterung und 

Gelºstheit der Petentin S. hielt im Wesentlichen bis zum zweiten Gesprªch mit der 

Unterst¿tzungsleistungskommission an.  

B.1.l. Problem-Regressionen  

Erlebt die Petentin die Bischºfin Fehrs, wie das im unterk¿hlten31 zweiten Gesprªch am 

29.10.2020 der Fall war, als distanziert, an ihrer Glaubw¿rdigkeit als Petentin zweifelnd, ein 

irrelevantes und vom Thema ablenkendes Gesprªch durch ein Kommissionsmitglied 

zulassend und sogar fºrdernd, ihre Zugewandtheit von ihr als eigentlich im Fokus des 

Treffens stehender Person zur¿ckziehend und abwesend wirkend sich innerlich 

loyalitªtsmªÇig woanders hin orientierend ð vermutlich hat Bischºfin Fehrs eher an ihren 

Pastoren-Freund Pastor R. gedacht an die Situation der Petentin ð ist die Regression eher 

eine in problembehaftete fr¿here szenische Konstellationen hinein. Selbst wenn vor lauter 

von Bischºfin Fehrs gefºrderter Irrelevanz, die im zweiten (Nicht-)Gesprªch ja vorherrschte, 

nicht mehr explizit-verbal in die damalige Missbrauchssituation hineingefragt wird, so sorgt 

doch der nicht umdefinierte Zweck des Treffens als Rahmensetzung f¿r ein gleichzeitiges 

Erleben der Petentin S. auf zwei zeitlichen Ebenen, die heutige des belanglosen Redens 

¿ber das Singen im Chor und die gleichzeitig anwesende damalige Missbrauchssituation.  

Da der Zweck und der einzige Sinn des Treffens ja das Wiedergegenwªrtigmachen und das 

Verstehen des damaligen pastoralen Missbrauches durch D. und, vermutlich auch, durch R. 

war, geschieht die Regression in die damalige Zeit implizit und von den TeilnehmerInnen am 

Gesprªch, die sich nicht mit Trancephªnomenen auskennen, vermutlich eher unbemerkt. 

Durch das Verhalten von Frau Fehrs, der das ULK-Gesprªch leitende ĂBischºfinñ-Autoritªt, 

welches von groÇer Inkongruenz, nicht kommunizierten Befangenheiten und einer 

offensichtlich, aber verheimlichten Loyalitªt zu einem der damals beteiligten Mitwisser oder 

gar Mittªter, Pastor R., geprªgt war, hatte die Petentin S. beste Bedingungen daf¿r, auf Frau 

 

31 Im doppelten Sinne: Wegen der Corona-Angst waren bei kalten Oktoberwetter lange die Fenster auf und Bischºfin 

Fehrs war der Petentin gegen¿ber eiskºniginnenhaft k¿hl. Das einzige inhaltlich Relevante bestand darin, das 

Bischºfin Fehrs mein DVNLP-Buch - offiziell protokolliert - als irrelevant f¿r die Kommission definierte und es ihre 

schweigend beisitzenden Kommissionsmitglieder ostentativ vom Tisch schieben lieÇ. 
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Fehrs die Gef¿hle der Konfirmandin S. ihrer alle wesentliche Belange und Interaktionen ihres 

Lebens leitende und kontrollierende Autoritªt ĂMutterñ zu ¿bertragen - eine ¦bertragung des 

negativen Mutterbildes mit allen unangenehmen Begleiterscheinungen einer Regression in 

alte Problemzustªnde.  

Diese Art einer Problem-Regression wurde ¿berdeutlich in einer Mail, welche die Petentin 

am 06.02.2021 als Antwort auf die erste Mail von Herrn Kluck schrieb, besonders nat¿rlich 

an ĂNun schieben Sie mir, Frau Fehrs, wie meine Mutter, einen mir fremden Mann zu, der 

auch noch meine Aufzeichnungen lesen soll und sich womºglich ānoch einen drauf 

runterholen soll.óñ32 Diese Textstelle hªtte, so sagte die Petentin mir, aus einer Interaktion mit 

ihrer Mutter stammen kºnnen, an die sie sich erinnert gef¿hlt hatte - eine Interaktion, die sie 

als mit dem Wissen und der Billigung ihrer Mutter kommerziell-sexuell ausgebeutete 13-

Jªhrige so oder so ªhnlich mit ihr tatsªchlich hatte.  

B.2. Das Ăspezielle Amtñ von Bischºfin Fehrs 

Ich hatte oben von einer idealtypisch richtigen und angemessenen Weise der Aus¿bung des 

speziellen seelsorgerischen Amtes gesprochen, mit dem Bischºfin Fehrs der Petentin S. 

gegen¿ber betraut worden ist. Dazu im Folgenden einige ¦berlegungen, denen ich, als 

Vertreter der sªkularisierten Seelsorge, der Psychotherapie, nachgegangen bin - war es mir 

nach f¿nfzigjªhriger Erfahrung als praktizierender Psychotherapeut und Psychotherapie-

Ausbilder doch noch einmal wichtig, zu verstehen, was im Umgang mit den PastorandInnen 

einerseits und mit den Klienten/Patienten andererseits jeweils eher gleich oder eher 

unterschiedlich ist.  

Diese ¦berlegungen mit Sicherheit nicht deckungsgleich mit den Gedanken sind, die 

Bischºfin Fehrs sich ¿ber ihr Amt gemacht hat, oder vielleicht auch heute noch macht, und 

vielleicht auch nicht mit den ¦berlegungen, welche die Personen der Kirchenleitung 

veranlasst haben, Bischºfin Fehrs dieses besondere Amt ¿bertragen zu haben.  

Ich will diese ¦berlegungen auch deshalb voranstellen, weil u.a. sie der Rahmen sind, 

innerhalb dessen ich das Vorgehen von Bischºfin Fehrs einer kritischen Betrachtung 

unterziehe - und ebenfalls auch das der anderen, in ihren seelsorgerischen  mtern gefehlt 

bzw. sie verraten habenden kirchlichen Personen.  

 

32 Siehe 06.02.2021 Silke an Fehrs Kluck und Original-Mail.  

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210206-Silke-an-Fehrs-Kluck.pdf
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B.2.a. Synodale Leitgedanken zur Seelsorge 

Meinen ¦berlegungen zu dem speziellen, traumasensiblen33 seelsorgerischen Amt, mit dem 

die evangelische Kirche Bischºfin Fehrs betraut hat, werde ich einige synodale 

Leitgedanken34 zur Seelsorge zugrunde legen, ¿ber die ich im Internet fand, als ich mich dort 

zum Thema Seelsorge umsah.  

B.2.a.1. Cura animarum generalis und specialis 

ñSchon die Kirchenvªter der ersten Jahrhunderte haben die cura animarum, die Sorge um 

die Seele, als Kernziel kirchlichen Handelns gesehen. Die Alte Kirche unterschied zwischen 

der allgemeinen und der speziellen Seelsorge. Die allgemeine Seelsorge (cura animarum 

generalis) meint die Gesamtheit des kirchlichen Auftrags: Alles kirchliche Handeln zielt auf 

Rettung und Heilung der Seele. In der speziellen Seelsorge (cura animarum specialis) wird 

der kirchliche Auftrag an individuellen Menschen und ihrem individuellen Befinden 

ausgerichtet, d.h. der allgemeine Auftrag wird spezifisch konkretisiert als situations- und 

personbezogener seelischer Beistand.ñ  

B.2.a.2. Seelsorge - ĂMarkenkernñ der Evangelischen Kirche 

ñAuch in der Neuzeit hat Seelsorge eine zentrale Bedeutung im kirchlichen Handeln und im 

Kirchenbild der Menschen. In Deutschland erkennt man das am Sprachgebrauch: Seit dem 

ausgehenden 17. und fr¿hen 18. Jahrhundert werden die Begriffe ĂPfarrerñ und ĂSeelsorgerñ 

als gleichbedeutend verwendet. 

Und in der Gegenwart unterstreichen die Befunde kirchensoziologischer Untersuchungen, 

dass Seelsorge (wie man das neudeutsch nennt) zum ĂMarkenkernñ der Evangelischen 

Kirche gehºrt. Alle Kirchenmitgliederbefragungen zeigen ¿bereinstimmend: Was die 

Kirchenglieder von ihrer evangelischen Kirche erwarten, ist vor allem Seelsorge in den 

Wechselfªllen des Lebens, in ¦bergangs- und Krisensituationen und in besonderen 

Lebenslagen. Die Menschen wollen eine Kirche, die f¿r sie da ist, wenn sie sie brauchen, 

genauer: die Leute wollen eine Kirche, die seelsorglich f¿r sie da ist, wenn sie das brauchen. 

 

33 Zu diesem Begriff siehe Andreas Stahl, Traumasensible Seelsorge. Grundlinien f¿r die Arbeit mit Gewaltbetroffenen, 

Stuttgart 2019. 

34 Entnommen aus dem ĂEinf¿hrungsvortrag zur Herbsttagung der Landessynode der Evangelischen Kirche in Baden am 

22.10.2012 in Bad Herrenalbñ von Prof. Dr. Kerstin Lammer (siehe 

https://www.ekd.de/seelsorgekonferenz/texte/credo.html). 

https://amzn.to/3BMurTS
https://amzn.to/3BMurTS
https://www.ekd.de/seelsorgekonferenz/texte/credo.html
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ôIch war krank, und ihr habt mich besucht.ô āIch war im Gefªngnis, und ihr seid zu mir 

gekommen.ó (Mt 25,36), so lauten biblische Vorbilder der Seelsorge, und wir kºnnen 

ergªnzen: 

Ich war verzweifelt, und ihr habt mich getrºstet. Ich wusste nicht mehr weiter, und ihr habt 

mich beraten. Ich bin krank, ich bin alt, ich werde sterben. Mir stirbt mein liebster Mensch. 

Ich wurde verlassen. Ich habe Probleme in meiner Partnerschaft oder in der Erziehung 

meiner Kinder. Ich hatte einen Unfall. Ich bin umgezogen und bin hier allein. Ich habe etwas 

Falsches getan und schªme mich. Ich bin einsam, ich habe Angst, ich habe Sorgen, ich bin 

enttªuscht vom Leben. Ich weiÇ nicht mehr weiter. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich 

brauche Gemeinschaft, ich will einen Rat. 

Und Ihr sollt mir beistehen, mich besuchen, begleiten, mir zuhºren, mich aushalten, euch um 

mich sorgen, Zeugen f¿r mein Ergehen sein. Mein Elend ansehen, mich bei meiner rechten 

Hand halten. Mich reden, weinen und schreien lassen, mit mir schweigen. Hoffnung f¿r mich 

haben, meinen Fragen mit mir nachgehen, mir Klªrungshilfe geben. Mir Trostworte sagen, 

mit mir beten, mich segnen. 

Appelle an die Seelsorge lauten: Hilf mir, mein Leiden zu tragen. Hilf mir, Sinn zu finden. Hilf 

mir, das Richtige zu tun. Hilf mir, Lebensfragen zu klªren. Hilf mir, weiterzuleben. Meine 

Seele d¿rstet.ñ 

B.2.a.3. Seelsorge ist ¿berall und f¿r jede(r) 

ñDer Ort der Seelsorge im kirchlichen Leben ist ¿berall, wo unser Auftrag als Kirche ist, also 

¿berall, wo Menschen sind. Wo sie wohnen, arbeiten, Freizeit und Urlaub machen, 

unterwegs sind, wo sie auf Zeit sind ï im Krankenhaus, im Heim, im Gefªngnis, im Militªr. 

¦berall, wo Kirche einen Auftrag hat, hat sie auch einen seelsorglichen Auftrag. ĂGeht hin in 

alle Weltñ (Mk 16,15) und ĂWas ihr dem Geringsten meiner Br¿der getan habt, das habt ihr 

mir getanñ (Mt 25,40).ñ 

 B.2.a.4. Schutz der Verschwiegenheit 

ñErstens geschieht Seelsorge sehr oft im Stillen, im Verborgenen. Das 

Seelsorgegeheimnisgesetz, das Sie in der Synode schon beschªftigt hat, deutet ja darauf 

hin: Seelsorge muss im Schutz der Verschwiegenheit geschehen, sonst kºnnte man sich uns 

nicht anvertrauen.ñ  

Bei meiner Recherche zum Thema kirchlich-religiºse und sªkulare-psychotherapeutische 

Seelsorge fiel mit ein weitere Textstelle auf: ĂMit der Auflºsung der traditionellen christlichen 

Lebensform, schreibt Pohl-Patalong (2007), entstand die moderne Seelsorge und ist 

untrennbar von der Entwicklung, der Bedeutung von Individualitªt und Subjektivitªt 

verbunden, und hat immer eine gesellschaftliche Dimension. Es geht in der Seelsorge um 
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den einzelnen Menschen und seine persºnlichen Fragen, Probleme und Themen (Pohl-

Patalong, 2007, S. 63) und dies ist immer auf den Gesamtzusammenhang ausgerichtet.ñ35  

B.2.b. Kirchlich-religiºse und sªkular-psychotherapeutische Seelsorge  

¦ber diesen hier von mir durch Fettdruck hervorgehobenen Satz und die davor zitierten 

synodalen Leitgedanken habe ich, nach 50 Jahren Beschªftigung mit Fragen der 

Psychotherapie, lªnger nachgedacht ð und mir wurde klar wie Jahrzehnte zuvor nicht:  

Seelsorge ist einfach. Sie ist ein einfacher, allzu-menschlicher Vollzug: Zugewandt-

interessiert Fragen stellen und sich ºffnen f¿r die Lebenssituation der/des Anderen (und 

dann ð mehr auf der religiºsen Seite, obwohl ich als sªkularer Seelsorger das auch tue ð 

mit ihm oder ihr zusammen auch darauf fokussieren, wann, wo und auf welche Weise er 

oder sie Gott verloren hat, unser Ăewiges Duñ36. Ein allzu-menschlicher Vollzug. Hier, im 

Falle des besonderen seelsorgerischen Amtes von Bischºfin Fehrs, ist er gewollt und f¿r 

dessen Aus¿bung auch unverzichtbar: Das Ăeinfacheñ menschlich-empathische Eingehen 

auf das Gegen¿ber ist das Antidot f¿r die Folgen des zu behandelnden Vergiftung durch den 

anderen, allzu-menschlichen Vollzug der sexuellen und emotionalen Missbrªuche, deren 

sich, auch wieder allzu-menschlich, bed¿rftige Kirchenpersonen schuldig gemacht haben.  

Seelsorge ist also einfach - wenn man nicht gerade als persºnlich bed¿rftiger und daher 

sexuell missbrauchender Pastor oder als verstrickte Bischºfin per Befangenheit stiftender 

¦berlagerung von Beziehungskontexten in eine andere, das jeweils eigene Amt 

korrumpierende und dominierende, persºnlich vordringlichere Agenda hinein gestolpert ist. 

Wie geht es Dir, liebes Gemeindemitglied, liebe Petentin der von mir geleiteten 

Unterst¿tzungsleistungskommission damit, von einem Psychomethodenverband gerufmordet 

und dem mit ihm zusammenarbeitenden pªdokriminellen Tªtersystem bedroht zu werden?  

Pastor Frank Howaldt und Bischºfin Fehrs haben der Petentin solche oder ªhnliche Fragen 

nicht gestellt, sich selbst also jeden seelsorglichen Handelns enthalten. Das trifft f¿r 

Bischºfin Fehrs f¿r die mehr als zwei Stunden im ersten Gesprªch am 16.12.2019 nicht, 

 

35 Siehe Seelsorge in der modernen sªkularen Gesellschaft, Elke Cecilie Kaul, 2009. Das Zitat ist aus: ĂPohl-Patalong, 

Uta. Gesellschaftliche Kontexte der Seelsorge. In Engemann, Wilfried (Hrsg.). Handbuch der Seelsorge: Grundlagen 

und Profile. Leipzig : Evang. Verl.-Anst., 2007.ñ 

36 ĂF¿r Martin Buber gibt es aber ein ewiges DU, das nie zum ES werden kann. Dieses ewige DU, das wir Gott nennen, 

ist der Ursprung aller zwischenmenschlicher Begegnungen. Durch diese Grundbeziehung zwischen Mensch und Gott 

ist eine Begegnung zwischen einem menschlichen ICH und DU ¿berhaupt erst mºglich. Und in der Begegnung 

zwischen Menschen ist dieses ewige DU auch immer da. Es verwirklicht sich sozusagen in einer solchen menschlichen 

Begegnung vom ICH zum DU.ñ (Gefunden hier.) 

https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00000128/Mag_Kaul_Seelsorge_2009.pdf
https://www.pallottiner.org/das-ewige-du/
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aber nach dem Bekanntwerden der Verstrickung ihres persºnlichen Freundes, Pastor R., in 

den 1986er Missbrauchskontextes am Ende des ersten Gesprªches am 16.12.2019 um so 

mehr zu.  

So haben Pastor Frank Howaldt und Bischºfin Fehrs nicht als SeelsorgerInnen gehandelt, 

sondern, ganz im Gegenteil, in ihren jeweiligen Einflussbereichen ein seelsorgerisches 

Handeln auf Seiten der jeweils von ihnen gef¿hrten MitarbeiterInnen gezielt verhindert und 

eingeschrªnkt, indem sie ihre jeweilige Autoritªt und ihre auf Informationsvorsprung 

beruhende Macht darauf verwandten, deren Mºglichkeiten einschrªnkten und es 

verhinderten, ihrerseits der Petentin Fragen zu deren in meinen Verºffentlichungen 

beschriebenen Situation stellen konnten. Konkret taten beide, Pastor Frank Howaldt und 

Bischºfin Fehrs dadurch, dass sie, Pastor Frank Howaldt als Senior-Pastor seinen Junior-

PastorInnen und die Bischºfin Fehrs als Leiterin der Unterst¿tzungsleistungskommission 

ihren Kommissionsmitgliedern gegen¿ber, quasi per Dekret und Autoritªt deutlich machten, 

dass sie sich, als die Mitarbeiter in ihrem Bannkreis, mit meinen die Petentin und sich ihr 

gegen¿ber bis heute verbrecherisch verhaltendem DVNLP betreffenden Verºffentlichungen 

nicht zu beschªftigen haben. Wann, wo und wie sie das bewerkstelligten, werde ich unten 

beschreiben. 

B.2.c. Schuld, Unschuld und Ausgleichsprinzipien 

Dieses spezielle, der Bischºfin Fehrs ¿bertragene Amt basiert darauf, vermittelt ¿ber das 

vollstªndige Mensch-Sein ausgef¿hrt und verkºrpert zu werden. So, wie eigentlich immer im 

seelsorgerischen Amt, ist auch bei diesem speziellen Amt der/die SeelsorgerIn ein(e) 

menschlich teilnehmende(r) BegleiterIn f¿r das Gegen¿ber, jemand der/die sich ganz auf die 

Seite der Person stellt, die er/sie begleitet, ohne ¿ber diese Person zu urteilen und ohne ihr 

in irgendeiner Weise Schuld zuzuschreiben.  

Bei diesem speziellen Amt des Ganz-f¿r-den-Anderen-da-Seins kommt aber eine 

Besonderheit hinzu. Etwas, was das seelsorgerische Amt eines Pastors oder Propstes so 

nicht von seinem Amtstrªger verlangt: Im Gegensatz zu deren  mter, f¿r die gilt, dass Ăein 

Pastor niemals Schuld gibtñ37, verlangt das spezielle seelsorgerische Amt der als Leiterin 

eines Missbrauchsaufarbeitungsprozesses Tªtigen seiner Trªgerin ab, durchaus Schuld zu 

geben, d.h. die Schuld eines oder mehrerer Menschen festzustellen. Zumindest indirekt 

dadurch, dass es zu diesem Amt als beauftragte Reprªsentantin der 

Entitªt/Instanz/Institution Kirche dazugehºrt, sich in derem Namen f¿r das Unrecht zu 

entschuldigen, welches diejenigen begangen haben.  

 

37 Das ist ein f¿r mich eine sehr wichtige Einsicht eine Gesprªches, dass die Petentin S. und ich mit Propst Brªsen 

gef¿hrt haben. (Das Zitat findet sich in 20.04.2022b Thies an Propst Brªsen und Original-Mail). 

https://www.dropbox.com/s/upi71p9zfrww1at/20220420b%2020.37%20Thies%20an%20Br%C3%A4sen.pdf?dl=0
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Wie explizit, im Zuge des Aussprechens und Zugestehens eines berechtigten 

Ausgleichsanspruches der PetentInnen, oder wie ritualisiert implizit, auch immer eine 

ĂEntschuldigungñ im Namen der Kirche, durch die/den InhaberIn des speziellen 

seelsorgerischen Amtes vollzogen wird, immer wird gleichzeitig, direkt oder indirekt, auch 

Schuld gegeben. Die Verfehlungen, und damit auch die Schuld des oder der Missbraucher, 

m¿ssen als solche wahrgenommen und benannt werden - und das nicht nur zum Wohle der 

PetentInnen, sondern auch zum Wohle der Kirche und ebenfalls, wie ich noch ausf¿hren 

werde, zum Wohle der TªterInnen.  

Im Falle einer Entschuldigung bei derjenigen Person, der unschuldig Unrecht angetan wurde, 

ist also ein ĂSchuld gebenñ in Bezug auf die Personen, deren Handlungen f¿r dieses Unrecht 

verantwortlich waren, denknotwendig und damit unvermeidlich.  

Gemeint sind damit die Reprªsentanten der Kirche, die im aufzuarbeitenden 

Missbrauchskontext damals Schuld auf sich geladen haben. Diese, und auch das gehºrt zu 

diesem speziellen Amt, haben vermutlich auch ein Anrecht darauf, dass ihre Schuld gesehen 

und als solche gew¿rdigt werden kann und wird. Und auch darauf, dass sie, wenn es sich 

um schon verstorbene Tªter handelt, von den Missbrauchs¿berlebenden und den anderen, 

auf sie schauenden Noch-Lebenden BerufskollegInnen wahrgenommen werden kºnnen als 

Menschen, die umkehren kºnnen, die zu einer echten Metanoia fªhig sind. (Ich komme auf 

diesen Weg, wie die Nachkommen der Tªter von diesen lernen kºnnen, keine Tªter zu 

werden, im Zusammenhang mit meinen Gedanken zur angemessenen Arbeitsweise eines 

Aufarbeitungssystems zur¿ck.)  

Das betrifft gegebenenfalls auch die Schuld, bei einem Missbrauchsgeschehen als 

Mitwisser, oder gar Mittªter, beteiligt gewesen zu sein. Bischºfin Fehrs kann die Unschuld 

der Petentin - per ĂPlausibilitªtsprinzipñ38 - nur anerkennen, wenn sie gleichzeitig, als 

komplementªres Phªnomen, den Missbrauchenden und den MissbrauchsmitwisserInnen 

Schuld zuspricht. Die f¿r das Gelingen des Aufarbeitungsprozesses unverzichtbare 

Anerkennung eines berechtigten Ausgleichsbed¿rfnisses oder -anspruches der Petentin, 

beziehungsweise eben auch die Anerkennung einer bestehenden Ausgleichsverpflichtung 

der Kirche, hªngt von diesem Vollzug ab. 

Die Erweiterung der von Bert Hellinger formulierten Ausgleichsprinzipien durch Matthias 

Varga von Kib®d und Insa Sparrer39 sehe ich als unentbehrliche und unverzichtbare 

 

38 Siehe 08.02.2021 3. Kluck-Brief und Original-Mail. 

39 Ausf¿hrlich beschrieben sind sie in Ganz im Gegenteil: Tetralemmaarbeit und andere Grundformen Systemischer 

Strukturaufstellungen ï f¿r Querdenker, und solche die es werden wollen (Systemaufstellungen). Eine kurze Erklªrung 

findet sich in Minute 2:30 in diesem Video mit Prof. Dr. Matthias Varga von Kib®d und Prof. Dr. Dr. Christa Kolodej. 

Beide waren auch Metaforum-Ausbilder des Systemberater-Pastors Frank Howaldt. Mit Christa Kolodej hatte ich vor 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210208-3.-Kluck-Brief-an-Silke.pdf
https://amzn.to/3SPIPAT
https://amzn.to/3SPIPAT
https://www.syst.info/de/node/585
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Grundlage f¿r kirchliche Aufarbeitungsprozesse und f¿r die Arbeit von 

Aufarbeitungssystemen an. Der Systemberater-Pastor der Heimatgemeinde der Petentin S., 

Pastor Frank Howaldt, der wie ich auch, ¿ber lange Jahre bei Prof. Dr. Matthias Varga von 

Kib®d die Systemische Strukturaufstellungsarbeit (SySt) erlernt hat, lªsst sich bestimmt von 

seinen PastorenkollegInnen und Mit-SynodalInnen ¿berreden, ihnen diese von Varga von 

Kib®d genial erweiterten, ¿ber Bert Hellinger auf Iv§n Boszormenyi-Nagy40 zur¿ckgehenden 

Prinzipien nªherzubringen - und vor allem auch deren Nutzen und Unverzichtbarkeit f¿r 

gelingende kirchliche Missbrauchsaufarbeitungsprozesse. 

B.2.d. Plausibilitªt und menschlich-bischºfliche Intuition  

Entsprechend des Hinweises des von Bischºfin Fehrs ihrer Petentin unangek¿ndigt Ăauf die 

Matteñ geschickten und hºchst unsensibel in den Prozess hineingrªtschenden ULK-

Geschªftsf¿hrers Kluck, arbeitet die ULK nach dem ĂPlausibilitªtsprinzipñ41, ohne dass er 

erklªrt hat oder ¿berhaupt hªtte erklªren kºnnen, wie genau sie das tut. (Darauf, dass der 

von seiner Vorgesetzten Bischºfin Fehrs beauftragte Verwaltungsmann Kluck, wohl auch 

ganz im Sinne dieser fragw¿rdigen Delegation, die bischºflich von Frau Fehrs schon 

bestªtigte Zustªndigkeit der Kirche und anerkannte Glaubw¿rdigkeit der Petentin S. noch 

einmal neu in Frage stellte, komme ich zur¿ck.) 

ĂNach dem Plausibilitªtsprinzip vorgehenñ, wie der ULK-Geschªftsf¿hrer also den Ansatz der 

Unterst¿tzungsleistungskommission benennt, enthªlt sicher auch kognitiv-logische 

Erkenntnisprozesse. Es ist aber zu vermuten, und so habe ich Bischºfin Fehrs in der 

Begegnung mit ihrer Petentin S. in dem guten und sehr anr¿hrend-empathisch gef¿hrten 

ersten Gesprªch auch erlebt, dass die in diesem Fall schnell erreichte Plausibilitªt eher so 

etwas ist, wie die sich spontan-intuitiv einstellende Kongruenz einer vielleicht auch irgendwie 

kognitiv-logisch begr¿ndbaren Feststellung des Bestehens oder Vorliegens von 

Glaubw¿rdigkeit mit einer sich bei der/dem AmtsinhaberIn spontan-intuitiv einstellenden 

Zugewandtheit und Empathie, sowie mit einem subjektiv dann unmittelbar und spontan 

f¿hlbaren und gef¿hlten Sich-Einstellen und Entstandenseins von Vertrauen. 

Es ist zu vermuten, dass Bischºfin Fehrs und die drei BeisitzerInnen im ersten Gesprªch mit 

der Petentin am 16.12.2019 schon nach zehn oder f¿nfzehn Minuten das erreicht haben, 

was vermutlich der ULK-Geschªftsf¿hrer Kluck, und vielleicht auch die ULK-InitiatorInnen, 

mit ĂPlausibilitªtñ gemeint haben: F¿r das ge¿bte Auge ist das Erreichen von ĂPlausibilitªtñ an 

 

der Verleumdungskampagne u.a. auch im Metaforum kriminell agierender DVNLP-FunktionstrªgerInnen einen guten 

fachlichen Austausch ¿ber die Verbindung von Aufstellungsarbeit und den von mir weiterentwickelten NLP-

Vorgehensweisen f¿r die Mediation (siehe hier und hier auf meiner Website). 

40 Iv§n Boszormenyi-Nagy auf WikiPedia und DGSF.  

41 Siehe Ă3.Kluck-Briefñ (Mail vom 08.02.2021). 

https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8458
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8460
https://www.thiesstahl.de/literatur/
https://de.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_B%C3%B6sz%C3%B6rm%C3%A9nyi-Nagy
https://www.dgsf.org/aktuell/news/ivan-boszormenyi-nagy-ist-tot
https://www.dropbox.com/s/5km7jfu5o1o1trf/20210208%20Kluck%20an%20Silke.pdf?dl=0
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dem psycho-physiologischen Zustand wahrnehm- und erkennbar, aus denen heraus im 

vorliegenden Fall z.B. die Bischºfin Fehrs und ihre drei BeisitzerInnen ein gegenseitiges, von 

wortlosen, aber bedeutsamen Blicken begleitetes Nicken ausgetauscht haben: Wie immer 

auch Bischºfin Fehrs und ihre drei BeisitzerInnen jeweils subjektiv ihren inneren Prozess bis 

zum Eintreten des ĂPlausibel-Findensñ, was ja gleichbedeutend mit ĂJa, ich glaube der 

Petentin, ich vertraue ihrñ ist, erlebt haben, das Ankommen bei ĂPlausibilitªt vorhandenñ ist 

f¿r die einzelnen dort Angekommenen am Auftreten der von mir so benannten 

Versºhnungsphysiologie42 gut erkennbar, die dann, wie am 16.12.2019 zwischen Bischºfin 

Fehrs und ihren BeisitzerInnen mutuell-reziprok und gruppensynchron auftritt. Letztere ist ein 

historischer Fakt, hinter den der von Bischºfin Fehrs dann beauftragte ĂCleaner Kluckñ43 die 

Uhr offensichtlich zur¿ckdrehen sollte).  

Dieser Prozess des Erreichens von Plausibilitªt ist sicher einfacher, wenn die beschuldigten 

MissbraucherInnen schon nicht mehr unter den Lebenden weilen, wie das bei dem 1986 

seine Konfirmandin missbraucht und geschwªngert habenden Pastor D. der Fall ist. F¿r den 

noch unter den Lebenden weilenden Pastor R., den die Petentin S. ja erst ganz am Ende 

des ersten Gesprªches am 16.12.2019 erwªhnt hatte, musste Bischºfin Fehrs sich ein 

Vorgehen ausdenken, welches sowohl die Petentin S. als auch Pastor R. komplett aus dem 

Aufarbeitungsprozess raushalten w¿rde. Zu diesem gehºrte nicht nur die fragw¿rdige 

Delegation der Petentin S. an den (von der Anmutung her in beinahe eichmannmªÇiger 

Weise) Befehle ausf¿hrenden Verwaltungsmann Kluck, sondern danach auch die ebenso 

fragw¿rdige Delegation der Petentin S. an ihre Mitarbeiterin Frau Dr. Arns, eine von der 

Kirche beschªftigte Kriminologin (auf diese fragw¿rdigen bis schmutzigen Delegationen 

durch Bischºfin Fehrs komme ich zur¿ck).  

B.2.e. Traumasensible Seelsorge als Rahmen der Aufarbeitung 

Das spezielle, traumasensible seelsorgerische Amt, das im vorliegenden Fall der Bischºfin 

Fehrs als Leiterin der Unterst¿tzungsleistungskommission von ihrer Kirche ¿bertragen 

worden ist, besteht wohl im Wesentlichen darin, dass es von dessen TrªgerIn so in die Welt 

zu bringen und zu verkºrpern ist, dass es, beinahe in paradoxer Weise, von ihr als 

 

42 Versºhnungsphysiologie: Der Wechsel von sympathikus- zu parasympatikus-aktivierter Physiologie. Siehe auf Seite 3 

unten in diesem Text oder in meinen B¿chern Triffst du 'nen Frosch unterwegs . . .NLP f¿r die Praxis (Reihe 

Pragmatismus & Tradition, Band 1)ñ, ĂNeurolinguistisches Programmieren ( NLP). Was es kann, wie es wirkt und wem 

es hilftñ, Das Wºrterbuch des NLP: Das NLP-Enzyklopªdie-Projekt und Change-Talk. Coachen lernen! Coaching-

Kºnnen bis zur Meisterschaft.. 

43 Siehe 25.05.2021 5. Kluck-Brief an Silke und Original-Mail: ĂWenn die Kommission nach Gesprªchen mit Betroffenen 

den Eindruck gewinnt, dass f¿r einen konstruktiven Fortgang mºglicherweise Zwischenschritte der Klªrung nºtig sind, 

werde ich in der Regel beauftragt, daf¿r einen Weg zu finden.ñ 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/2018/02/vorwort_zu_bgs_reframing_1.pdf
https://amzn.to/3QCAdMg
https://amzn.to/3QCAdMg
https://amzn.to/3QrKBX8
https://amzn.to/3QrKBX8
https://amzn.to/3SJ5Zsy
https://amzn.to/3pkH0i0
https://amzn.to/3pkH0i0
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210525-5.-Kluck-Brief-an-Silke.pdf
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Reprªsentantin der ¿berpersºnlichen, schon beinahe metaphysischen Entitªt Kirche eben 

auch ¿berpersºnlich, also eher sehr sachlich und emotionslos, quasi objektiv auszu¿ben ist - 

aber doch nur in einer sehr hochpersºnlichen Weise und ganz Mensch-Seiend umsetzbar 

ist, also vermittelt ¿ber ein gªnzlich subjektiv-emotionales und intuitiv-empathisches 

ĂReagieren als Menschñ.  

Dieses spezielle und fragile Amt, eigentlich eine Spezialform traumasensibler Seelsorge44, 

einer Seelsorge mit einer Traumatisierung als implizitem Seelsorgeanlass45, kann also nur 

vermittelt ¿ber das ganze und persºnlich-emotionale Dasein als Mensch ausge¿bt werden - 

also nur unter der vollen Einbeziehung eines sicher zuzuordnenden, subjektiv gef¿hlten 

Vertrauens, eines mitempfindenden Herzens, einer empathischen Intuition und einer gut 

ausgebildeten sowohl emotionalen, als auch kognitiven Erfahrungswissen-Intelligenz.  

All das haben die EntscheiderInnen in der Kirche, die Bischºfin Fehrs dieses Amt anvertraut 

haben, bei ihr sicher als gegeben erkannt. Auch ich, der ich bei diesem ersten ausf¿hrlichen 

Gesprªch am 16.12.2019 als Zeuge anwesend war, habe das: Diese Eignung war gut 

erkennbar vorhanden, so dass ich mich in meiner Funktion als Begleiter und auch 

Besch¿tzer der Petentin S. in diesem ersten Gesprªch entspannt zur¿cklehnen konnte. Das 

hat sich auch bis zu dessen Ende nicht geªndert, als dann die Petentin S. noch kurz auf 

Pastor R. und ihre Schwester erwªhnte und Bischºfin Fehrs ¿berrascht ausrief, Ămit dem bin 

ich persºnlich befreundet!ñ Auch in dem Moment erlebte ich Bischºfin Fehrs noch als sehr 

authentisch-spontan und im Vollbesitz all der Fªhigkeiten, die f¿r dieses spezielle Amt nºtig 

und bei ihr vorhanden sind.  

Herausgefallen aus diesem Amt ist Bischºfin Fehrs vermutlich erst unmittelbar nach dem 

ersten Gesprªch am 16.12.2019, also wohl erst, nachdem sie einerseits mit ihrem Freund, 

Pastor R., ¿ber dessen Erinnerungen an den 1986er Missbrauchskontext in der Philippus-

Gemeinde Hamburg-Horn und andererseits mit ihrem ĂDuzñ-Freund, Pastor Frank Howaldt, 

¿ber dessen von ihm aus seinem Psychomethoden-Ausbildungskontext des Metaforums in 

den kirchlichen Kontext der Ottensener Christiansgemeinde eingeschleppten, sich viral 

verbreiteten46 Inhalte der dort gegen die Petentin S. und mich gerichteten Rufmord- und 

Verleumdungsattacke47 gesprochen hat. 

 

44 Siehe Andreas Stahl, Traumasensible Seelsorge. Grundlinien f¿r die Arbeit mit Gewaltbetroffenen, Stuttgart 2019. 

45 Siehe Stefan Gªrtner. Rituale in der Seelsorge nach einem Trauma Eine Untersuchung von Fallgeschichten aus der 

Psychiatrie. 

46 Viral, sogar bis in die USA: Siehe Ă6. Der DVNLP ist irreversibel in seinen L¿gen, Psychiatrisierungen, 

Stigmatisierungen und gefangenñ auf der Seite https://thiesstahl.com/texte-und-materialien-zum-dvnlp/  

47 Siehe dazu mein Buch NLP f¿r Verbrecher - "Causa DVNLP": Mafia-, Stasi- und Nazi-Methoden im deutschen NLP , 

Psychiatrisierung. Nicht witzig. und die Texte und Dokumente auf ThiesStahl.de.  

https://amzn.to/3BMurTS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib44SAmbX5AhVpX_EDHZnCCZwQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-muenster.de%2FEjournals%2Findex.php%2Fzpth%2Farticle%2Fview%2F3753%2F3800&usg=AOvVaw2D0jRo9vlpHauIOxbOMaqk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib44SAmbX5AhVpX_EDHZnCCZwQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-muenster.de%2FEjournals%2Findex.php%2Fzpth%2Farticle%2Fview%2F3753%2F3800&usg=AOvVaw2D0jRo9vlpHauIOxbOMaqk
https://www.thiesstahl.de/texte-und-materialien-zum-dvnlp/#ueberschrift6
https://www.thiesstahl.de/texte-und-materialien-zum-dvnlp/#ueberschrift6
https://thiesstahl.com/texte-und-materialien-zum-dvnlp/
https://amzn.to/2TGM8xa
https://www.thiesstahl.de/psychiatrisierung-nicht-witzig/
https://www.thiesstahl.de/texte-und-materialien-zum-dvnlp/
http://thiesstahl.de/


50 

B.2.f. ĂSimilia similibus curanturñ im Aufarbeitungs-Amt 

Dieses besondere Amt der Bischºfin Fehrs als menschliche Reprªsentantin der Kirche ist 

insofern ein heilendes Amt, als dass es Heilung in Bezug auf die Verwundung bringen kann 

und soll, die durch andere menschliche Reprªsentanten der Kirche verursacht wurde. Also 

durch Menschen, die ihr Amt zwar auch, aber eben ihr Gegen¿ber schªdigend, als 

menschliche Wesen ausge¿bt haben: Die missbrauchenden Pastoren haben ihr Amt auch 

als lebende und f¿hlende Menschen ausge¿bt, aber eben in einer insofern verfehlten Weise, 

als dass sie sich egoistisch-hedonistisch, ihr Gegen¿ber schªdigend menschlich gezeigt 

haben. Ihr menschliches Sein haben sie nicht in den Dienst ihres seelsorgerischen Amtes 

gestellt, also nicht in den Dienst des ihr Gegen¿ber aufbauenden Begleitens und Da-Seins. 

Sondern sie haben es zum Schaden ihres Gegen¿bers, ihrer Pastorandin ausagiert, dabei 

eher eigenen allzumenschlichen, egoistisch-hedonistischen und psychopathologischen 

Bed¿rfnissen und Bed¿rftigkeiten folgend.  

Die mit dem sehr speziellen, heilenden Amt betraute Person, im vorliegenden Fall Bischºfin 

Fehrs, soll sich - anders ist dieses Amt wohl auch nicht auszuf¿llen - auch als einf¿hlsames 

menschliches Wesen zeigen und auch menschlich-emotional handeln. ĂSimilia similibus 

curanturñ,  hnliches wird durch  hnliches geheilt, kºnnte man beinahe sagen: Die 

Missbraucher haben sich in ihrem Amt (sehr, im Sinne von allzu)menschlich gezeigt und 

gehandelt, indem sie privat-persºnlichen egoistisch-hedonistischen Motiven gefolgt sind und 

dabei die ihrem seelsorgerischen Amt anvertraute Schutzbefohlene per kºrperlichem und 

seelischem Amtsmissbrauch einer Schªdigung ausgesetzt haben.  

Und nun besteht das spezielle, auf Heilung hin ausgerichtete seelsorgerische Amt, welches 

die Kirche der Bischºfin Frau Fehrs ¿bertragen hat, ebenfalls und im Wesentlichen darin, 

eine kirchliche Amtstrªgerin zu sein, die sich sehr menschlich zeigt und handelt, aber eben 

empathisch, zugewandt und auf das Wohl ihres Gegen¿bers bedacht. Es ist klar, dass sie ihr 

Amt, eben als ein heilendes, so ausf¿llen soll, dass sie eben nicht eigenen, egoistisch-

hedonistischen Motiven folgt und missbrauchend handelt, sondern im Zuge der Anwendung 

einer menschlich-empathischen, intuitiven Variante eine Anwendung des 

ĂPlausibilitªtsprinzipsñ der Petentin menschlich zugewandt und empathisch begegnet, 

idealerweise auch als vollkommene Seelsorgerin, die einfach da ist, annimmt und (auf 

traumasensible Weise) versteht, letztlich als ideale Vertreterin Jesu Christi.  

Das Amt von Bischºfin Fehrs besteht somit darin, auf das eigene empfindende Herz zu 

hºren und dem eigenen, subjektiv gef¿hlten Vertrauen zu folgen. Das ist, wenn es nicht 

gestºrt wird, das Heilende an ihrem Amt: Das menschliche Begleiten und das Mitempfinden - 

bei gleichzeitigem Anerkennen des geschehenen Unrechtes, der Unschuld der Petentin und 

der Schuld und der Verantwortlichkeit der TªterInnen.  

Dieses gleichzeitige Anerkennen von Unschuld und Schuld, d.h. der Unschuld der Petentin 

und der Schuld der Tªter, ermºglicht es der Petentin, den TªterInnen endlich die Scham und 

die Last ihrer Schuld als TªterInnen zur¿ckzugegeben - die sie nun nicht mehr als B¿rde f¿r 

diese mittragen muss. Sie kann diese Schuld, vor Gott und mit dem Segen der Kirche, hier 
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vertreten durch Bischºfin Fehrs in ihrem speziellen Amt, dorthin zur¿ckgeben, wo sie 

hingehºrt: zu den TªterInnen. Und auch alle, ebenfalls belastenden Gedanken und Impulse 

des Helfenwollens, die in Missbrauchsfªllen oft mit einer zwar unangemessen vorhandenen, 

aber dennoch tief empfundener quasi elterlichen F¿rsorge f¿r die - nat¿rlich auch an ihren 

Taten leidenden - TªterInnen zu tun haben.  

B.2.g. Die ĂJeder kennt jedenñ-Grenze des Amtes  

Das hier charakterisierte, heilend-empathische Begleiten und das einfache, Seelisches 

bewegen kºnnende Da- und Mitsein, dieses menschliche, von eigenen Egoismen und 

hedonistischen Bed¿rftigkeiten ungetr¿bte, wirkliche Sehen- und Wahrnehmenkºnnen der 

Person des Gegen¿bers als Mensch, all das hatte Bischºfin Fehrs im ersten Gesprªch am 

16.12.2019 mit der Petentin S. schon verwirklicht.  

Aber am Ende dieses Gesprªches ist Bischºfin Fehrs sicher an die zu erwartenden Grenzen 

ihres besonderen und fragilen seelsorgerischen Amtes gestoÇen. Diese liegen genau dort, 

wo sie von ihr selbst schon einmal verortet wurden, nªmlich dort, Ăwo jeder jeden kennt.ñ 

Wªhrend des Interviews ĂAuf dem roten Sofañ48 mit ihr am 22.06.2019 sagte Bischºfin Fehrs, 

die Kirche wªre wie ein Verein und die Vereinsstrukturen w¿rden es schwer machen, Ăraus 

aus dem Tabu zu kommenñ, da ja Ăjeder jeden kennt.ñ  

In welchem AusmaÇ diese Aussage dann kurze Zeit spªter auch auf sie selbst und zwei 

Pastoren, die sie kennt - ihren in den zu untersuchenden 1986er Missbrauchskontext 

verstrickten persºnlichen Freund, Pastor R., und Ihren kollegialen ĂDuz-Freundñ, Pastor 

Frank Howaldt - zutreffen w¿rde, hat Bischºfin Fehrs wªhrend dieses Interviews vermutlich 

noch nicht geahnt, ebenso wenig wie die Petentin. Sie und ich hatten dieses Interview mit 

Bischºfin Fehrs angeschaut, es f¿hrte dann u.a. mit zu ihrer Entscheidung, sich Bischºfin 

Fehrs als Petentin anzuvertrauen. 

 

48 Siehe https://www.evangelisch.de/inhalte/158005/17-07-2019/kirsten-fehrs-kirche-muss-ueber-missbrauch-reden, hier 

auch ĂDas Gesicht der Kirche f¿r das Thema Missbrauchñ (3:15) und ĂWir m¿ssen uns auch wirklich mit den Menschen 

auseinandersetzen (4:03). Im Video Ă22.06.2019 // Kirsten Fehrs auf dem roten Sofañ auf der Seite ĂKirsten Fehrs: 

Kirche muss ¿ber Missbrauch redenñ findet Bischºfin Fehrs es in Minute 9:40 entscheidend, Ădas wir wir sowas 

Vereinsstrukturartiges haben, d.h. jeder kennt jeden, man ist ¿ber lange Strecken miteinander verbunden und in so 

einem System zu sagen, āMoment mal, da ist irgendwas, lass uns da mal dr¿ber reden, da habe ich ein merkw¿rdiges 

Gef¿hló, kommt fast gar nicht vor.ñ Der sexuelle Missbrauch m¿sse endlich "raus aus dem Tabu", fordert sie. Ansonsten 

sei es kein Wunder, wenn bei einem Verdacht alle schweigen.  

https://www.evangelisch.de/inhalte/158005/17-07-2019/kirsten-fehrs-kirche-muss-ueber-missbrauch-reden
https://youtu.be/u_iHGKrMrQU?t=578
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B.2.h. Kontext¿berlagerungen von Beziehungssystemen 

Kontext¿berlagerungen49 von Beziehungssystemen aus dem privaten und dem beruflichen 

Bereich sind, wie zu zeigen sein wird, Gift f¿r dieses spezielle seelsorgerische, fragile 

bischºfliche Amt. Diejenigen Beziehungssysteme, mit denen sich die Amtsinhaberin Ăqua 

Amtñ, also Ăvon Amts wegenñ zu beschªftigen hat und denen sie, anders als im Falle ihrer 

privaten Beziehungssysteme, folglich auch eher nur vor¿bergehend angehºren wird, sollten 

sich nicht in einzelnen Personen mit denen ¿berschneiden oder vermischen, die als 

persºnlicher Freundeskreis oder als Kreis beruflich-kollegialer Duz-Freundschaften stabiler, 

auf eine Dauerzugehºrigkeit angelegter Teil ihres Privatlebens sind. Das Auftreten solcher 

Kontext¿berlagerungen nennt man Befangenheit. 

Die in einem speziellen seelsorgerischen Amt, wie dem der Bischºfin Fehrs, mit einem 

empathischen, lebendig-kreativen menschlichen Miteinandersein zu erf¿llenden, quasi von 

Amts wegen gef¿hrten Beziehungen zu der Pastorandin, hier Petentin, und zu den virtuell 

oder physisch im Aufarbeitungsprozess f¿r die Petentin virtuell oder physisch prªsent 

werdenden Personen ihres damaligen und gegenwªrtigen Beziehungsnetzes, sollten sich 

keinesfalls mit denen ¿berlagern, d.h. quasi in Personalunion zu beiden Beziehungsnetzen 

dazugehºren, die Bischºfin Fehrs in ihrem privaten und Duz-kollegialen Freundeskreis im 

lebendigen Miteinandersein gegenwªrtig zelebriert und auch schon vor dem Beginn des 

Aufarbeitungsprozess ihrer Petentin, z.B. mit ihrem Freunden, Pastor Frank R. oder Pastor 

Frank Howaldt, gelebt und zelebriert hat.  

Solche Befangenheiten gehen immer auch mit Loyalitªtskonflikten einher, zu denen 

wiederum in aller Regel dazugehºrt, dass bestimmte Aspekte in der Person und der 

Situation des jeweiligen Gegen¿bers gar nicht oder nur sehr verzerrt wahrgenommen 

werden.  

B.2.i. Sollbruchstelle Loyalitªtskonflikte 

Eine wichtige Grenze des Amtes ist also genau da gegeben, wo die Grenze zwischen dem 

beruflich veranlassten und den eigenen privaten Beziehungssystem liegt. Diese Grenze ist 

dann nicht mehr intakt, wenn z.B. ein heutiger persºnlicher Freund der Bischºfin, f¿r sie, 

quasi in Personalunion, gleichzeitig eine damals f¿r die Petentin wichtige Beziehungsperson 

ist, deren Verstricktheit in den damaligen Missbrauchskontext nach den f¿r das amtlich 

 

49 Eine Kontext¿berlagerung ist in der Systemischen Strukturaufstellungsarbeit (SySt) die Bezeichnung f¿r alles, was in 

zwischenmenschlichen Systemen dysfunktional vermengt ist und, im Verlaufe der Arbeit an und mit einer Aufstellung, 

separiert werden kann, um Erkenntnisgewinne f¿r die KlientInnen zu ermºglichen. Pastor Frank Howaldt, der in SySt 

gut ausgebildete Systemberater-Pastor, wird seinen KirchenkollegInnen diesen Begriff und die mit ihm verbundenen 

speziellen Vorgehensweisen sicher gerne nªher erklªren. Ich w¿rde das auch, kommt es zu einem Arbeitstreffen - 

wor¿ber ich mich dann nat¿rlich freue. 
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definierte Beziehungssystem geltenden Kriterien hinterfragt werden muss, nicht nach den f¿r 

eine persºnliche Freundschaft geltenden Kriterien.  

Diese Grenze des Amtes ist, wieder im Falle von Bischºfin Fehrs, auch da nicht mehr intakt, 

wo ein kollegialer Duz-Freund beziehungsnetz-kontext¿berlagert ist, der also gleichzeitig und 

in Personalunion, ein ihrer geistlichen Leitung unterstellter, also zu supervidierender und zu 

konfrontierender kirchlicher Mitarbeiter ist, der als Seelsorger einem Gemeindemitglied 

gegen¿ber schadenstiftend versagt hat, und ein kollegialer oder synodaler Duz-Freund, in 

Bezug auf dessen Umgang mit ihm sehr andere Regeln und Kriterien gelten und herrschen 

als in Bezug auf den kollegial-freundschaftlichen Duz-Umgang. 

Die Grenze des Amtes, man kºnnte wohl auch sagen, seine Sollbruchstelle, liegt also da, wo 

qua Befangenheit 

- (1) plºtzlich eine Loyalitªt zu einem persºnlichen Freund R. aus dem Privatleben wichtig 

wird, die mit den Erfordernissen der zum Amt gehºrenden Beziehungsgestaltung zu der 

zum ĂFallñ gehºrenden Personen R. im Konflikt steht, und auch da, wo  

- (2) ein kollegialer Duz-Freund vor dem Hintergrund von deren beruflichen und privaten 

Lebenssituation Meinungen und Sichtweisen in Bezug auf zum Amt gehºrenden 

Personen oder Themen einbringt, die geeignet sind, die eigene Wahrnehmung und das 

eigene Urteil der Amtsinhaberin suggestiv zu beeinflussen - die also dazu f¿hren 

kºnnen, dass sie etwas in ihrem Amt selbst Wahrgenommenes nachtrªglich im Lichte 

der Sichtweise des kollegialen Duz-Freundes uminterpretiert.  

Wenn aus der Befangenheit, also die aus einem Loyalitªtskonflikt resultierenden 

Phªnomene, wie z.B. suggestiv wirkende Meinungen und Sichtweisen, das Wohl und Wehe 

der Petentin vital ber¿hren, vor allem, wenn sie ihre Glaubw¿rdigkeit in Frage stellen, sollte 

zu einer sauberen Amtsf¿hrung dazugehºren, dass der Petentin, ihrem Unterst¿tzer und den 

Kommissionskollegen, sowie auch eventuell beteiligten MitarbeiterInnen oder Vorgesetzte 

gegen¿ber solche potentiell den Aufarbeitungsprozess zu Ungunsten der Petentin negativ 

beeinflussenden Befangenheit kundgetan, also transparent gemacht werden. Das ist wichtig, 

damit alles, was von den betreffenden, aus dem privaten in das amtsbezogene 

Beziehungssystem der Bischºfin Ăeingemeindetenñ Personen kommt, f¿r die 

unvoreingenommene, denk- und tabufreie Arbeit der Kommission kommunikabel bleibt und 

potentiell nutzbar gemacht werden kann. Was auch dann wichtig ist, wenn, wie im Falle der 

Bischºfin Fehrs, das Amt nur Ăoffiziellñ bestehen bleibt, aber nicht mehr im kommunikativem 

Austausch zelebriert und gelebt, sondern per Kontaktsperre und Exkommunikation 

stranguliert und getºtet wird.  

Tatsªchlich zelebrierte Befangenheit heiÇt dann f¿r Bischºfin Fehrs, es gibt 

Punkte, an denen sie mit den Kontrahenten der Petentin nicht weiter zu 

besprechende Ăgemeinsame Sache macht (denkt oder f¿hlt)ñ, obwohl sie, 
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den Erfordernissen ihres Amtes entsprechend, eigentlich neutral bleiben 

oder, im Sinne der Interessen der Petentin, vielleicht weitere unangenehmen 

Fragen stellen und sich selbst und den Erkenntnisprozess dabei 

wahrnehmungs- und ergebnisoffen halten m¿sste.  

Im vorliegendem Fall reprªsentieren die Pastoren Frank R. und Frank Howaldt, als Personen 

des privaten und gleichzeitig des ihr Amt gegen¿ber der Petentin S. konstituierenden und 

definierenden Beziehungssystems die verletzte Grenze dieses Amtes von Bischºfin Fehrs, 

also die Stelle, an der ihr Amt, qua Befangenheit, seine Integritªt eingeb¿Çt und seine Seele 

verloren hat und der Aufarbeitungsprozess des Pastor D.-Missbrauches von daher dazu 

verurteilt ist, erstens zu versanden und auszutrocknen und zweitens in einen neuen, kirchlich 

veranlassten und gefºrderten Missbrauch an der Petentin ¿berzugehen.  

Diese beiden Freund-Frank-Befangenheiten bedingen als Sollbruchstelle ihres Amtes, dass 

Bischºfin Fehrs als Amtstrªgerin an den Stellen nicht mehr so genau hinguckt und 

nachfragen kann, an denen sie mit eigenen, mit denen dieser beiden Befangenheits- oder 

Loyalitªtspersonen korrespondierenden Themen beschªftigt ist.  

Ich werde im Folgenden die ĂPastor R.ñ- und ĂPastor Frank Howaldtñ-Befangenheiten von 

Bischºfin Fehrs beschreiben, um dann deutlich zu machen, inwiefern sie beide, synergetisch 

zusammenwirkend, dazu f¿hren, dass Bischºfin Fehrs bestimmte Aspekte des damaligen 

Missbrauchsgeschehens und der heutigen Aufarbeitung dieses Geschehens komplett 

ausblendet.  

B.2.j. Beisitzende und abnickende Kommissionsmitglieder  

Auf eine vermutlich von Bischºfin Fehrs absichtlich hergestellte oder zumindest in Kauf 

genommene Uninformiertheit, gepaart wohl auch mit Inkompetenz, der 

Kommissionsmitglieder, gibt es drei Hinweise, alle gleichzeitig darauf hinweisen, dass 

Bischºfin Fehrs die Mails der Petentin nicht an ihre beisitzenden Kommissionsmitglieder 

weitergeleitet hatte: 

1. Die Traumatherapeutin in der Kommission erkannte nicht die Besonderkeit einiger Mails 

der Petentin (siehe unten unter D.11.3. Inkompetenz der Kommission - Codierung 

ĂOpfer ist noch unter Bedrohungñ). 

2. Der Jurist in der Kommission schob im zweiten ĂNicht- oder Nebelkerzenñ-Gesprªch am 

29.10.2020 mein Buch, eine 418-Seiten-Dokumentation mit 1016 FuÇnoten, zur Seite. 

Hªtte er sich mit dieser Verºffentlichung beschªftigt, hªtte er an den juristisch 
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eindeutigen Fakten50 sofort erkannt, dass sich die evangelische Kirche nicht zusammen 

mit Pastor Frank Howaldt auf die Seite des DVNLP hªtte stellen d¿rfen, sondern der von 

diesem Verbrecherverband geschªdigten Petentin hªtte helfen m¿ssen. Statt dessen 

hat er, animiert von Bischºfin Fehrs, zur Ablenkung der von ihr ¿bertºlpeten Petentin. 

(Ihr und mir stellte sich im Nachherein die Frage, ob der Jurist explizit von Bischºfin 

Fehrs instruiert wurde, (1) das Buch nicht zu Kenntnis zu nehmen und sich (2) an der 

Gestaltung des schªbigen, wertvolel Zeit verschlingende ĂWer weiÇ am meisten ¿ber 

Chor-Werkeñ-Ablenkungsmanºvers zu beteiligen, oder ob er das im vorauseilendem 

Gehorsam von sich aus tat.)  

3. Die Kommissionsmitglieder stellten keine eigene Fragen oder zeigen andere Anzeichen 

von minimaler Eigenstªndigkeit. 

 

50 Siehe das - Das bahnbrechende Urteil des Landgerichtes Hamburg zu den Nazi-Analogien in meinem Artikel ñDVNLP 

von allen guten Geistern verlassen? Sollbruchstelle faschistoid-totalitªre Ausrutscher und Verlust der Selbstkontrolleñ, 

das Urteil zur Manipulation und Tªuschung der 2014er-Mitglieder- versammlung und das ĂDossier Tªter-Opfer-

Umkehrñ.  

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20181125-Urteil-Geisterartikel-09.03.2017.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200130-DVNLP-von-allen-guten-Geistern-verlassen.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200130-DVNLP-von-allen-guten-Geistern-verlassen.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190223-Urteil-einstweilige-Verfg.-09.03.2017.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190416-Dossier-Taeter-Opfer-Umkehr.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190416-Dossier-Taeter-Opfer-Umkehr.pdf
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C. Bischºfin Fehrs: Befangenheiten. 
Amtsverfehlungen. Amtsverrat.  

Es wird in dieser Dokumentation in erster Linie um die Amtsvernachlªssigungen, 

Amtsverfehlungen, aber auch den Amtsmissbrauch und Amtsverrat von Bischºfin Fehrs 

gehen, aber auch um die der PastorInnen und des Propstes der Heimatgemeinde der 

Petentin. 

Auf die multiplen Amtsverfehlungen der an diesem Scheitern auf ungute Weise beteiligten 

anderen kirchlichen AmtstrªgerInnen in Leitungspositionen werde ich unten ebenfalls 

eingehen. Es wird deutlich werden, wie die multiplen Amtsverfehlungen und die Fªlle von 

Amtsverrat ineinandergreifen und wie ihr synergetisches Zusammenwirken zu einer Situation 

im Aufarbeitungsprozess der Petentin S. gef¿hrt hat, in Bezug auf die es sogar angemessen 

ist, von einer nicht theoretisch, sondern faktisch vorhandenen Art von Verschwºrung zu 

sprechen - in die Welt gebracht von Bischºfin Fehrs, zusammen mit ihren Pastoren-

Freunden Frank R. und Pastor Frank Howaldt und einigen ihr sowohl untergeordneten, als 

auch disziplinarisch und geistlich-leitend vorgeordneten kirchlichen AmtstrªgerInnen. Opfer 

dieser verschwºrungsªhnlichen Situation ist ein Gemeindemitglied, die Petentin S., welches 

nun, statt eine Aufarbeitung ihrer in 1986 erlittenen klerikal- sexueller Missbrªuche im Zuge 

einer Sekundªren Viktimisierung (Tªter-Opfer-Umkehr) erneut durch kirchliche Amts- und 

W¿rdentrªger schwer missbraucht wird, diesmal allerdings nicht per sexueller, sondern Ănurñ 

per emotional-geistlicher Gewalt ð im Zuge einer bischºflichen Verbannung und 

Exkommunikation, sowie gewissenlos begangener Versuche, als Petentin entsorgt zu 

werden. 

Pastor R., der persºnliche Freund von Bischºfin Fehrs, gehºrt seit dem Ende des ersten 

Gesprªches am 16.12.2019 auch zum Aufarbeitungssystem, da die Petentin ihn namentlich 

erwªhnte und ihn gerne als Zeuge in den Aufarbeitungsprozess einbezogen hªtte. Allerdings 

wird gegen Pastor R., der f¿r Bischºfin Fehrs sehr ¿berraschend als in den damaligen 

Missbrauchskontext in der Philippus-Gemeinde Hamburg-Horn involviert auftauchte, 

innerkirchlich wegen Mitwisser- bzw. auch Mittªterschaft ermittelt, nachdem die Petentin am 

Ende des ersten Gesprªches Bischºfin Fehrs gegen¿ber seine Beziehung zu ihrer damals 

16jªhrigen Schwester erwªhnte und dem disziplinarischen Vorgesetzten von Bischºfin Fehrs 

gegen¿ber eine sexuelle Begegnung, die Pastor R. mit ihrer damaligen Konfirmandinnen-

Freundin hatte. 

Pastor R. wird bis heute im Zusammenwirken von allen am Aufarbeitungssystem beteiligten 

und ¿ber den Aufarbeitungsprozess informierten kirchlichen Personen, Amts- und 

W¿rdentrªgerInnen in der evangelischen Kirche versteckt.  

Die Einladung der Petentin an Pastor R. als Zeuge ist, da die Petentin S. sich weigerte und 

bis heute weigert, ihre damalige Freundin zu denunzieren, von der die kirchlichen 
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ErmittlerInnen wollen, das sie gegen Pastor R. aussagt und ihn belastet, erst einmal Ăon 

holdñ gesetzt - wie der ganze Aufarbeitungsprozess mit Bischºfin Fehrs und der 

Unterst¿tzungsleistungskommission: Bis die Ermittlungen gegen Pastor R. abgeschlossen 

sind, bleibt der Aufarbeitungsprozess der Petentin ausgesetzt und Bischºfin Fehrs kann sich 

mit ihrem Freund Pastor R. freuen, dass er unbehelligt bleiben kann, sowohl in Bezug auf die 

Zeugenschaft, als auch auf die Ermittlungen gegen sich selbst - solange die Petentin ihre 

damalige Freundin nicht denunziert. Das Ziel der Petentin war es ¿brigens nie, Pastor R. 

einer Bestrafung zuzuf¿hren, sondern ihn, als einen ihr, subjektiv gef¿hlt, zugewandten 

Zeugen in ihren Aufarbeitungsprozess des Missbrauches durch Pastor D. an ihr als 

Konfirmandin einzubeziehen.  

Bevor ich zu den einzelnen Vernachlªssigungen und Verfehlungen im Amt von Bischºfin 

Fehrs darstelle, werde ich, wie oben angek¿ndigt, noch einige ¦berlegungen zu diesem ihr 

¿bertragenem speziellen Amt anstellen, das ihr als Leiterin der 

Unterst¿tzungsleistungskommission die Aufarbeitung von kirchlichen Missbrªuchen 

ermºglichen soll.  

Diese ¦berlegungen, wie auch die zum Aufarbeitungssystem, mºchte ich hier teilen, da sie 

mir geholfen haben, zu verstehen, was das eigentlich ist, was im Aufarbeitungsprozess von 

Bischºfin Fehrs mit der Petentin so katastrophal schieflªuft. (Diese ¦berlegungen, so einfach 

sie auch sind, und wohl auch so selbstverstªndlich f¿r kirchliche Seelsorger, waren f¿r mich 

als Unterst¿tzer und Helfer der Petentin sehr wichtig und erleuchtend. Obwohl ich seit knapp 

f¿nfzig Jahren Psychotherapie praktiziere ich und Psychotherapeuten ausbilde, hatte ich 

mich bisher noch nie systematisch mit dem Gemeinsamkeiten und den Unterschieden von 

christlich-klerikaler und sªkularisiert-psychotherapeutischer Seelsorge befasst.) 

C.1. Die ĂPastor Frank R.ñ-Befangenheit der Bischºfin 

Als Leiterin der vierkºpfigen Unterst¿tzungsleistungskommission51 erfuhr Bischºfin Fehrs am 

Ende des ersten guten, gegenseitig vertrauensvoll und empathisch gef¿hrten 

Aufarbeitungsgesprªches mit ihrer Petentin S. am 16.12.2019, dass Pastor R., ein 

persºnlicher Freund von Bischºfin Fehrs, in den aufzuarbeitenden Missbrauchskontext in der 

Philippusgemeinde Hamburg-Horn und auch in das familiªre Missbrauchsgeschehen der 

Petentin S. verwickelt war. Pastor R. war 1986 auch Pastor in der Philippusgemeinde 

 

51 Unter Fragen und Antworten auf https://www.nordkirche.de/beratung-und-angebote/praevention-und-beratung-bei-

missbrauch findet sich: ĂDer Kommission [= Kommission Unterst¿tzungsleistungen] gehºren vier Personen an: Kirsten 

Fehrs, Bischºfin im Sprengel Hamburg und L¿beck (Vorsitzende der Kommission), Michael Rapp, Vorsitzender im 

Finanzausschuss der Landessynode der Nordkirche, Dr. Kai Greve, Vorsitzender im Rechtsausschuss der 

Landessynode der Nordkirche und Ursula Wolther-Cornell, Systemische Therapeutin, unabhªngige 

Traumatherapeutin.ñ 

https://www.nordkirche.de/beratung-und-angebote/praevention-und-beratung-bei-missbrauch
https://www.nordkirche.de/beratung-und-angebote/praevention-und-beratung-bei-missbrauch
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Hamburg-Horn, ein Kollege des schon verstorbenen Pastor D., der die Petentin S. nach 

deren Berichten dort als seine Konfirmandin missbraucht und geschwªngert hat.  

Ganz am Ende dieses ersten, von Bischºfin Fehrs sehr vertraulich und konstruktiv gef¿hrten 

Gesprªches erwªhnte die Petentin Pastor R. im Zusammenhang mit dessen Beziehung zu 

ihrer damals sechzehnjªhrigen Schwester. Sie tat das in der Hoffnung, dass Pastor R. als 

ein mºglicher, ihr wohlwollend zugewandter Zeuge etwas zur Aufklªrung und zum 

gemeinsamen Verstehen des damaligen Missbrauchsgeschehens in der Philippus-

Gemeinde Hamburg-Horn beitragen w¿rde. Die Petentin wollte Pastor R. also gerne in den 

Aufarbeitungsprozess einbeziehen, als eine Ressource-Person, die f¿r sie damals in 

spezieller Weise Zuversicht und Kraft ausstrahlte.  

Doch kaum, dass die Petentin am Ende des ersten Gesprªches am 16.12.2019 den Namen 

von Pastor R.s erwªhnte, rief Bischºfin Fehrs spontan ¿berrascht: ĂDen kenne ich! Das ist 

ein persºnlicher Freund von mir!ñ Die Petentin, die direkt neben ihr stand, meinte, Bischºfin 

Fehrs wªre kreidebleich geworden. Ich, schon in Richtung Garderobe gewandt, hatte nur 

ihren Ausruf gehºrt und fand, sie war ¿berrascht und auch schockiert. 

Als Bischºfin Fehrs dann gerne noch Nªheres ¿ber dessen Beziehung zur Schwester der 

Petentin S. erfahren wollte, zog die Petentin S. eine Grenze und sagte, sie w¿rde es besser 

finden, wenn Bischºfin Fehrs nicht sie, sondern die beiden selbst, Pastor R. und ihre 

Schwester, in Bezug auf deren Beziehung befragen w¿rde.  

Pastor R. ist, als noch lebender Zeitzeuge des Missbrauches durch den verstorbenen Pastor 

D., wie die Petentin S. das gegen¿ber Bischºfin Fehrs52 dann noch einmal schriftlich am 

03.06.2020, also ein halbes Jahr nach dem ersten und vier Monate vor dem zweiten 

Gesprªch, deutlich gemacht hat, eine f¿r sie und ihren Aufarbeitungsprozess, zumindest 

potentiell, ressourcevolle Person, welche sie gern als Zeitzeuge einbezogen hªtte.  

Ein Jahr spªter, am 21.07.2021 hat die Petentin das auch gegen¿ber dem disziplinarischen 

Vorgesetzten53 Oberkirchenrat Tetzlaff deutlich gemacht. Sie schrieb, ĂIn diesem 

gemeinsamen Aufarbeitungsprozess hat sich jetzt sehr deutlich gezeigt, dass es doch ein 

Stºrfaktor ist, dass unsere Bischºfin Kirsten Fehrs hier bekannt mit Pastor Frank R., der 

mich aus der Zeit vor, wªhrend und nach meiner Konfirmation kennt und in den 

meiner Halbschwester betreffenden familiªren Kontext des Missbrauches durch den 

mich wªhrend meiner Konfirmationszeit schwªngernden Pastor D. verwickelt ist [alle 

Hervorhebungen TS]. Womºglich erinnert er sich nicht mehr ganz genau. Es war in 1986. 

Konfirmiert wurde ich dann von seinem Kollegen D.. Klar, es ist ja lange her. Gut mºglich 

 

52 Siehe 03.06.2020b Silke an Fehrs, Brªsen, Howaldt und Zeller und Original-Mail. 

53 Siehe 21.07.2021a Silke an Tetzlaff und Original-Mail. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200603-Silke-an-Fehrs-Braesen-Howaldt-und-Zeller-R.-anonym..pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210721a-11.23-Silke-an-Tetzlaff-R.D.-anonym..pdf
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wªre es jedoch, dass er noch sehr genau die Umstªnde kennt und die besonderen 

Bedingungen, unter denen ich in mein erwachsenes Leben eingesegnet werden sollte. 

Wie Bischºfin Fehrs mit dieser Aussage der Petentin umgegangen ist und wie sie sich wohl 

mit Pastor R., der Pastor D. kannte und auch seine Konfirmandin, die Petentin, dar¿ber 

ausgetauscht haben, w¿rde ich gerne von Bischºfin Fehrs selbst hºren - ausgetauscht in 

den langen Monaten, in denen sie kein Wort mit ihrer Petentin, aber sicher sehr viele Worte 

und Sªtze mit ihrem Freund, Pastor R., gesprochen hat. Und wie hat sich Bischºfin Fehrs 

dann entschieden - wie in den ganzen Monaten nach dem ersten Gesprªch am 16.12.2019 

und wie dann auch im zweiten Gesprªch am 29.10.2020, nicht mehr mit der Petentin zu 

sprechen? Weder ¿ber den Missbrauch durch Pastor D., noch ¿ber die gemeinsame 

Situation mit Pastor R. und ihrer Schwester, ihrer Familie und ¿ber das familiennahe 

pªdokriminelle Tªtersystem? Und wann, alleine oder mit Pastor R. zusammen, hat sie sich 

entschieden (siehe unten unter ĂSchmutzige Delegationenñ), ihrer Petentin den ULK-

Geschªftsf¿hrer Kluck Ăauf den Hals zu schickenñ? Und warum hat Bischºfin Fehrs 

¿berhaupt Herrn Kluck eingesetzt? Sie hªtte doch am 29.10.2020, statt Irrelevanz und Nebel 

zu erzeugen, alles fragen kºnnen, was sie dann Herrn Kluck beauftragt hat, (blºdsinniger-, 

da redundanterweise) noch einmal zu erfragen. 

Die Konfirmation wurde dann von Pastor D., der nun leider bereits verstorben ist, vollzogen. 

Und ich hªtte noch einige Fragen, bzw. brauche Herrn R. auch im Prozess als 

Ressource, gerade auch, weil er meine Halbschwester kennt, bzw. sie ihn. Auch dies 

kann sein, dass sich beide nicht mehr entsinnen kºnnen oder wollen. Und es auch nicht 

sollen. Wir alle durften damals ¿ber bestimmte Ereignisse nicht sprechen. Mir fehlen 

einfach die Worte. Und ich vermute mal, mir w¿rde es sehr weiter helfen, wenn er in 

den Aufarbeitungsprozess einbezogen w¿rde. 

édass sich die Bischºfin Fehrs, die mit Pastor R. befreundet ist, kommentar- und 

gruÇlos aus der mit ihr in zwei Gesprªchen schon begonnenen Aufarbeitung 

zur¿ckzog und mich an einen mir vºllig unbekannten Mann weiterleitete. Dieser scheint 

mir nicht vertrauensw¿rdig, ªuÇerte er sich doch dahingehend, dass wir noch mal von ganz 

vorne beginnen m¿ssten. In der Beziehung zu Frau Fehrs hatte sich gegenseitiges 

Vertrauen aufgebaut. Sie war sehr empathisch mir gegen¿ber, was sich sofort 

ªnderte, als klar wurde, dass ihr Freund Pastor R damals 1986 in die 

Missbrauchssituation involviert war. Diese Beziehung wurde von Frau Fehrs abrupt 

beendet, ohne jeden GruÇ, ohne irgendeine Erklªrung und ohne eine angemessene 

Ank¿ndigung oder ¦bergabe meines Falles an einen anderen Mitarbeiter der Kirche.ñ 

Auch diese Mail der Petentin vom 21.07.2021, beinahe zwei Jahre nach der ¦berraschung, 

ihren Freund R. ganz am Ende des ersten Gesprªches mit der Petentin als offensichtlich tief 

in den 1986er Missbrauchskontext verstrickt anzutreffen, hat Bischºfin Fehrs nicht zum 

Anlass genommen, der Petentin gegen¿ber ihre ĂPastor R.ñ-Befangenheit zu erklªren und 

mit ihr die Mºglichkeiten des weiteren Fortganges des Aufarbeitungsprozesses zu erºrtern, 
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bzw. ihr Aufarbeitungsamt der Petentin gegen¿ber an jemanden zu ¿bergeben, der oder die 

nicht befangen ist.  

Eine Befangenheitsdeklaration wªre sehr notwendig gewesen. Denn die Entscheidung der 

Petentin am 16.12.2019, die Fragen der Bischºfin nach der Beziehung ihres Freundes R. mit 

der Schwester von Petentin S. nicht zu beantworten, war eine durchaus angemessene, hatte 

die Petentin es doch von einer Sekunde auf die andere nicht mehr mit der gleichen ĂAmtsñ-

Person Kerstin Fehrs zu tun, sondern mit einer Privatperson, einer ĂFreundin von Pastor R.ñ, 

die auf eine plºtzlich verªnderte Weise in ein ĂFreundinnenalterñ regrediert, sehr Ăneugierigñ 

nachfragte - nach meiner Beobachtung aus einer ganz anderen Verfassung, einem sehr 

anderen psychophysiologischen Zustand heraus.  

C.2. Die ĂPastor Frank Howaldtñ-Befangenheit der Bischºfin 

Bischºfin Fehrs ist Pastor Howaldt gegen¿ber befangen, weil sie, als seine geistliche 

Vorgeordnete und gleichzeitig Duz-Freundin, um die Tatsache wusste und sie unkorrigiert 

lieÇ, dass Pastor Howaldt aufgrund seiner tiefen Verstrickung in die weltlichen 

Angelegenheiten seiner Psychomethoden-Ausbilder und seines Ausbildungs-Sommercamps 

Metaforum f¿r ihre Petentin als Seelsorger und Gemeindepastor komplett ausgefallen ist.  

Bischºfin Fehrs wird gewusst haben, dass ein Missbrauchsaufarbeitungsprozess mit der 

Unterst¿tzungsleistungskommission nur funktionieren kann, wenn die Seelsorger vor Ort 

diesen Prozess unterst¿tzen und nicht etwa dadurch sabotieren, dass sie das Narrativ eines 

nachweislich verleumderisch, rufmordend und psychiatrisierend gegen die Petentin 

agierenden Psychomethodenverbandes (DVNLP) verbreiten.  

Da Bischºfin Fehrs dieses perfide Grundvorgehen des Pastors Frank Howaldt gegen¿ber 

der Petentin von ihm f¿r ihren Umgang mit der Petentin S. in der 

Unterst¿tzungsleistungskommission ¿bernommen hat, zeigt wohl, dass sie sich mit Pastor 

Frank Howaldt beraten und ausgetauscht hat - nat¿rlich unter Nichteinbeziehung der 

Petentin, hinter ihrem R¿cken - womit sie gegen das ĂKirchengesetz zum Schutz des 

Seelsorgegeheimnissesñ54 verstoÇen hªtte.  

Bischºfin Fehrs wusste auch, dass Propst Brªsen, dem sie ebenfalls geistlich vorgeordnet 

ist, den seelsorgerischen Totalausfall des Gemeindepastors Frank Howaldt aufgrund von 

dessen Verstrickung in weltliche Konflikte und dessen daraus resultierende Befangenheit 

nicht korrigieren konnte, genauso wenig, wie die aufgrund ihrer quasi privatneurotischen 

Behinderung (ihrer Ăverletzten Pietªtñ) ausgefallene Pastorin Fenner und den der Petentin 

 

54 Siehe Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses, Seelsorgegeheimnisgesetz (SeelGG) vom 28. Oktober 

2009 (Version im Netz vom 07.02.2022 EKD) 

https://www.kirchenrecht-ekd.de/pdf/12484.pdf
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etwas unbedarft die Gemeindezugehºrigkeit absprechende Pastor Lemme (auf beide 

komme ich unten zur¿ck).  

Bischºfin Fehrs wusste, dass es ihre Aufgabe gewesen wªre, in der von ihr geistlich 

anzuleitenden Heimatgemeinde einzuschreiten und sinnvolle Prozesse an- und einzuleiten. 

Stattdessen hat sie der dortigen, von Pastor Howaldt zu verantwortenden seelsorgerischen 

Verwahrlosung nichts entgegengesetzt. Sie hªtte Pastor Howaldt anleiten m¿ssen, seine 

Befangenheit der Petentin gegen¿ber transparent zu machen, d.h. zu seiner ĂMetaforumñ-

Behinderung mit seinen kirchenfernen Psychomethoden-Verstrickungen und den 

verschobenen (Stellvertreter)Konflikten mit ihrem Unterst¿tzer, mir, zu stehen, damit diese 

sich nicht, hintenrum und unentdeckt, gegen die Petentin durchsetzen kºnnen - was dann ja 

nat¿rlich geschehen ist. 

Bischºfin Fehrs ist in Bezug auf Pastor Howaldt befangen, weil sie sehr wohl registriert hat, 

dass ihre Petentin als jemand, die offen mit ihrer kirchlichen Missbrauchsaufarbeitung 

umgeht (1) keinen R¿ckhalt in ihrer Heimatgemeinde hatte und (2), dass sie als 

verantwortliche Bischºfin daran eine entscheidende Mitschuld trªgt. 

Woran kann man Ăkeinen R¿ckhaltñ erkennen? Sehr deutlich wurde dieses Phªnomen an 

den nicht stattfindenden seelsorgerischen Elementen in der Kommunikation von Pastor 

Frank Howaldt mit der Petentin (siehe im Kapitel Seelsorge: ñEs geht in der Seelsorge um 

den einzelnen Menschen und seine persºnlichen Fragen, Probleme und Themenñ.55) 

Danach ist Seelsorge also einfach. Zugewandt-interessiert Fragen stellen und sich ºffnen f¿r 

die Lebenssituation der/des Anderen (und dann mit ihm/ihr eventuell zusammen 

herausfinden, wann, wo und wie er/sie Gott verloren hat). Pastor Frank Howaldt hªtte die 

Petentin fragen kºnnen, ĂWie geht es Dir damit, von einem Psychomethodenverband 

gerufmordet und einem pªdokriminellen Tªtersystem bedroht zu werden?ñ Dazu war Pastor 

Frank Howaldt aber nicht in der Lage. Seine Aufmerksamkeit war, entsprechend seiner 

Verstrickung in die weltlichen Themen der NLP-KollegeInnen im Metaforum und der 

AufstellerkollegInnen dort mehr darauf fokussiert, ob ich, als der Unterst¿tzer der Petentin, 

vom DVNLP als von einem verbrecherischen Verband sprechen d¿rfe. F¿r sein von diesem 

Verbrecherverband geschundenes Gemeindemitglied hatte der, genau wie ich, in 

Systemischen Strukturaufstellungen (SySt) ausgebildete und in die dortigen Konflikte 

unseres gemeinsamen Lehrers und anderer Aufstellungsausbilder mit mir verstrickt, seinen 

Kopf und sein Herz nicht frei. Pastorin Fenner und Pastor Lemme waren ebenfalls zu diesem 

einfachen seelsorgerischen Akt nicht in der Lage - obwohl sie beide auch ¿ber die vom 

DVNLP gegen die Petentin gefahrenen Verleumdungsattacken wussten.  

 

55 Pohl-Patalong, Uta. Gesellschaftliche Kontexte der Seelsorge. In Engemann, Wilfried (Hrsg.). Handbuch der Seelsorge 

: Grundlagen und Profile. Leipzig : Evang. Verl.-Anst., 2007. Zitiert nach: Seelsorge in der modernen sªkularen 

Gesellschaft, Elke Cecilie Kaul, 2009.  

https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00000128/Mag_Kaul_Seelsorge_2009.pdf
https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00000128/Mag_Kaul_Seelsorge_2009.pdf
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Auch Bischºfin Fehrs, die Pastor Frank Howaldt gegen¿ber offenkundig als geistliche 

Leiterin komplett ausgefallen ist, sieht offensichtlich neben ihrer eigenen und den 

Befangenheiten der Pastores Frank R. und Frank Howaldt die Lage ihrer Petentin schon 

lange nicht mehr.  

Eine Funktion ihrer Pastor Frank Howaldt betreffenden Befangenheit d¿rfte sein, eine 

substantielle Auseinandersetzung in der Gemeinde von Pastor Howaldt ¿ber dessen 

ĂPilgerreisenñ in die Metaforum-Welt der Psychomethoden zu verhindern - und auch eine 

solche bez¿glich des Themas ĂSeelsorge und Aufstellungsarbeitñ generell. Hªtten Pastor 

Frank Howaldt, die Petentin und ich die Situation zwischen uns, als eine durch bestimmte 

Konflikte im Kreis der DVNLP- und AufstellerkollegInnen kontaminierte, auflºsen und 

bereinigen kºnnen, vielleicht, worum wir sie vergeblich gebeten hatten, mit Hilfe von Propst 

Brªsen und/oder Bischºfin Fehrs, dann hªtte sicher die eine oder andere gemeinsam 

ausgerichtete Veranstaltung zum Thema ĂAufstellungen in Seelsorge und Gemeindearbeitñ 

stattgefunden. Es ist zu vermuten, dass Bischºfin Fehrs und andere kirchlichen 

Leitungspersonen das nicht so gerne gesehen und lieber verhindert hªtten - was sie jetzt ja 

haben, aber leider auf Kosten der Petentin und meiner.  

Als die Petentin dar¿ber nachdachte, was sie sich wohl w¿nschen w¿rde, wenn sie sich eine 

Unterst¿tzungsleistung aussuchen kºnnte, z.B. die Finanzierung eines Gesangstudiums, 

hatte sie u.a. auch die Idee, die ULK darum zu bitten, entweder einen Anwalt f¿r sie zu 

finanzieren, der den DVNLP veranlassen kann, seine rufmordenden Diffamierungen gegen 

ihre Person zu unterlassen oder einen der in der Kirche arbeitenden Anwªlte mit dieser 

Aufgabe zu betrauen. Das hat sich die Petentin u.a. deshalb gew¿nscht, weil sie damit 

konfrontiert war, dass das vom DVNLP verbreitete, genauso falsche wie toxische Narrativ 

¿ber sie, sie sei eine wahnhafte Falschbezichtigerin, in ihrer Gemeinde in ihrem Stadtteil 

angekommen ist: Ein ansteckend-stigmatisierendes Gedanken-Virus, vom DVNLP 

absichtlich im Psychomethoden-Sommercamp Metaforum verteilt und dann, gut 

nachverfolgbar, ¿ber den dieses Sommercamp gerne besuchenden Pastor ihrer 

Heimatgemeinde, Frank Howaldt.  

C.2.a. Kontamination der Heimatgemeinde der Petentin durch Pastor Howaldt  

Ich hatte gehofft, mit Pastor Frank Howaldt zu einem Austausch ¿ber die Art des Umganges 

von Gunthard Weber, der Ingwersens und Matthias Varga von Kib®d mit ihrem und meinem 

gemeinsamen Lehrer Bert Hellinger zu kommen. Und ¿ber die faschistische Art in der Arist 

von Schlippe Kritik an Bert Hellingers mutmaÇlichen faschistischen Tendenzen ¿bt. Ging ich 

doch davon aus, dass Pastor Frank Howaldt ¿ber diese Entwicklungen von unserem 

gemeinsamen Lehrer Matthias Varga von Kib®d einiges erfahren hatte und dass er, als 

Mann der Kirche, auch etwas Interessantes und Weiterf¿hrendes dazu zu sagen hªtte. 

Aufgrund seiner offensichtlichen Befangenheit aufgrund seiner Verstrickung in das in seiner 

Gemeinde tabuisierte Thema ĂWieviel Psychomethode vertrªgt sich mit der Seelsorge? Und 

geht Aufstellungsarbeit? Hellinger nein, aber vielleicht Matthias Varga von Kib®d?ñ Beides 
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geht nun nicht: Pastor Frank Howaldt kann sich seelsorgerisch nicht auf die Petentin als sein 

Gemeindemitglied beziehen und kollegial-aufstellerisch auch nicht auf mich - zu schwierig ist 

wohl der Umgang mit diesen innerkirchlichen Tabu-Themen.  

C.2.b. Was Bischºfin Fehrs ¿ber die tatsªchliche Situation der Petentin als 
Gemeindemitglied wusste 

Was wusste Bischºfin Fehrs ¿ber die Ottensener Gemeinde und deren Kontamination mit 

dem f¿r die Petentin hochtoxischen DVNLP-L¿gen-Narrativ, sie sei eine wahnhafte 

Falschbezichtigerin?  

Die Petentin hatte Bischºfin Fehrs vor dem ersten Gesprªch am 16.12.2019 detailliert 

informiert. Sie schrieb am 08.11.2019, unter dem Betreff ĂMenschenrechtñ, an Pastor 

Howaldt und dessen Pastoren-Kolleginnen, in CC an Bischºfin Fehrs, ñéwenn Du nicht 

korrigieren kannst, dass Du meinst, man kºnne den DVNLP keinen Verbrecherverband 

nennen, gleichwohl er meine Menschenrechte mit F¿Çen getreten hat, indem er ºffentlich 

behauptet, es habe keinen Missbrauch gegeben, ohne mich gehºrt zu haben, dann muss 

ich mich innerlich fragen, ob Du nicht auch die Sicht der Tªter ¿bernimmst.ñ 56 

Am 09.11.2019 schrieb die Petentin an Bischºfin Fehrs und die PastorInnen: ñIn beiden 

Gesprªchen [gemeint ist eines mit der Lotsin Frau Pfeiffer und das Pastoren-Gesprªch am 

28.10.2019 mit Pastor Howaldt und seinen KollegInnen] ist es zu einer Art show-down 

gekommen, wo Thies als mein Unterst¿tzer angegriffen worden ist und ich ihn noch wªhrend 

des Gesprªchs und auch danach sch¿tzen musste. 

Dies war f¿r mich derart demotivierend, dass ich ernsthaft gedacht habe, es macht keinen 

Sinn mehr f¿r mich, in Kirche zu singen und auch nicht, ¿berhaupt in Kirche zu sein, 

gleichwohl ich mich in unserer Gemeinde wohl gef¿hlt habe, wie gesagt, habe ich doch auch 

gemerkt, dass es mich viel Kraft gekostet hat, dar¿ber nachzudenken, was denn nun Frank 

[Howaldt] ¿ber den ĂGroÇen Thies Stahlñ, so nannte ihn Frank wohl mal selbst, erzªhlt haben 

mag und ob er sich die in dem Psychofeld, in dem Frank sich bewegt, [und] dort von 

Personen, die beide kennen, vertretenen Meinung wohl anschlieÇe, Thies sei ein Ăvon seiner 

Frau (mir) verblendeter Aggressorñ. 

Ich habe Grund zur Annahme, dass dem so ist, weil es sich im vergangenen Gesprªch [am 

28.10.2019] zunªchst mal so gezeigt hat, so dass ich nun trennen muss: Kirche ist eine 

Sache und ein bestimmter, auch in der Psychoszene unterwegs seiender Pastor eine 

andere.ñ57 

 

56 Siehe 08.11.2019c Silke an Howaldt, Fehrs, Fenner, Brªsen, Matthias Lemme und Original-Mail.  

57 Siehe 09.11.2019a Silke an Zeller, Fehrs, Fenner, Brªsen, Pfeiffer, Howaldt u. Lemme und Original-Mail. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191108c-Silke-an-Howaldt-Fehrs-Fenner-Braesen-Matthias-Lemme.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191109a-Silke-an-Zeller-Fehrs-Fenner-Braesen-Pfeiffer-Howaldt-u.-Lemme.pdf
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Am 02.12.2019, vierzehn Tage vor dem ersten Gesprªch mit Bischºfin Fehrs, am schrieb ich 

an Bischºfin Fehrs und in cc an die PastorInnen/Kantor/Propst der Heimatgemeinde der 

Petentin: 

ñéam 16.12. findet das Gesprªch von Silke Schumacher mit Ihnen, Frau Fehrs und den 

Mitglieder der Unterst¿tzungsleistungskommission statt. 

Damit sich in diesem Gesprªch die Ebenen ñPastoren in 1986ñ und ĂPastorInnen in 2019ñ 

nicht stªrker vermischen, als es f¿r einen Umgang mit dem hochkomplexen Thema ĂSexuelle 

Gewalt, Machtmissbrauch, Stigmatisierung und Psychopathologisierungñ vielleicht 

unumgªnglich ist, hier die Bitte an Sie, Herr Brªsen, die Pastoren der Christianskirche, Silke 

Schumacher und mich zu einem Gedankenaustausch einzuladen - separat von unserem 

Treffen mit Ihnen und der ULK, Frau Fehrs. 

In einem solchen separaten Treffen kºnnten wir, Herr Brªsen, Frau Fenner, Frank und 

Matthias, zusammen Ideen austauschen, was f¿r PastorInnen in den ĂHeimatgemeindenñ 

von ULK-Petentinnen vielleicht wichtig sein kºnnte, im Blick zu haben und zu 

ber¿cksichtigen. Diese kºnnen wir dann Ihnen, Frau Fehrs, vortragen - wenn ein solches 

Treffen zustande kommt. Auf die Weise hªtten wir das Gesprªch Ihrer Petentin Silke S. mit 

Ihnen und Ihren Kollegen der ULK, Frau Fehrs, maximal vor einer vielleicht unguten 

Vermischung der unterschiedlichen Zeiten und Emotionen, damals und heute, gesch¿tzt. 

So ein Treffen, Herr Brªsen, Frau Fenner, Frank und Matthias, kºnnte ja im neuen Jahr 

stattfinden, wenn die betriebsame (Vor)Weihnachtszeit vorbei ist. Das haben wir, Frank, ja 

auch schon f¿r unser Gesprªch ¿ber unsere jeweiligen Erfahrungen in den verschiedenen 

Seelsorge-Welten, in Deiner Gemeinde als Pastor und in der von Silke, mir und auch von Dir 

bereisten Psycho- und Systemaufstellungswelt, schon so geplant. (Zu Silkes Mail vom 19.11. 

hast Du allerdings gar nichts mehr gesagt...). 

Damit wir alle in Bezug auf die Entscheidung, ob ein solches separates Treffen Sinn macht, 

auf dem gleichen Stand sind, findet sich im Anhang dieser Mail ein PDF mit unserer 

Gesamtkorrespondenz, denn nicht jeder speichert ja seine Mails. 

Vielleicht wollen Sie, Frau Fehrs, diese Korrespondenz und meine in ihr enthaltenen Texte ja 

auch noch einmal durchblªttern, eventuell mit der Frage im Sinn, welche Fragen an unsere 

dann vielleicht ja stattfindende kleine Arbeitsgruppe zum Thema ĂHeimat-Gemeinde von 

Petentinnenñ aus grundsªtzlicher, die Arbeit der ULK in der Kirche betreffender Sicht sinnvoll 

sein kºnnten. 

Unsere Situation in der Christiansgemeinde ist besonders komplex durch die 

Tatsache, dass (1.) die Petentin S. und ich mit einer Stigmatisierung, 

Psychopathologisierung und sogar Psychiatrisierung durch den Psychomethoden-

Weiterbildungsverband DVNLP umzugehen hatten und (2.) die Auswirkungen einer mit 

einem pªdokriminellen Tªtersystem synchronisierten Psychiatrisierungsattacke des 

DVNLP ¿ber unseren (Frank Howaldt, und Thies Stahl) gemeinsamen Lehrer im Feld 
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der Psychomethoden und der Aufstellungsarbeit bis in die Christiansgemeinde 

hineinreichte. 

Aber trotzdem: Vielleicht sollen die Pastoren der ĂHeimatgemeindeñ der ULK-Petenten und - 

Petentinnen von Beginn an mehr einbezogen werden. So war im Schreiben der 

Bischofskanzlei vom 21.08.2019 an Silke Schumacher von Euch, Frank, Matthias und Frau 

Fenner, nur eher peripher die Rede, als Silke Schumacher den kleinen Ăpªdagogischenñ 

Hinweis erhielt, ihre Mails Ăin Kopie auch an etliche weitere Menschen geschicktñ zu haben 

(siehe Seite 45 des angehªngten PDFs ĂGesamtkorrespondenz Schumacher Stahl.pdfñ 

20191202b Gesamtkorrespondenz Schumacher Stahl.pdf).ñ58 

Ein solches Gesprªch kam nicht zustande. Statt zu ihm einzuladen und es zu moderieren hat 

Propst Brªsen die ¿berforderten und verstrickten Pastoren dadurch aus ihrer 

seelsorgerischen Verantwortung entlassen, dass er ihnen und der Petentin gegen¿ber erklªrt 

hat, nicht mehr sie, insbesondere die komplett als Ansprechseelsorgerin ausgefallene 

Pastorin Fenner, sondern er selbst sei nun der spezielle seelsorgerische Ansprechpartner f¿r 

die Petentin (ein Amt, das er dann am 20.04.2022 verraten hat59). Die schlimmen 

Auswirkungen dieses Vorgehens von Pastor Frank Howaldt hat Bischºfin Fehrs wohl nicht 

im Blick gehabt. Sie hat ihre Petentin vermutlich in toto Ăweghalluziniertñ. Ihre Seele ist wohl 

nicht mehr groÇ genug, um ihren Freund, Pastor R., und ihre Petentin darin zu beherbergen. 

Eine Reprªsentanz (wer immer auch die Petentin ¿bertragungs- und 

gegen¿bertragungsmªÇig f¿r Bischºfin Fehrs ist) muss wohl weg. Daher wohl auch der 

Eindruck von waschechter bischºflicher, gegen die Petentin gerichteten 

Vernichtungsenergie.  

C.2.c. Bischºfin Fehrs toleriert Amtsverfehlung von Pastor Howaldt  

Ganz offensichtlich hat Propst Brªsen, wie dann Bischºfin Fehrs eben auch nicht, Pastor 

Frank Howaldt nicht angemessen in Bezug auf seine Befangenheit wegen seiner Metaforum-

Verstrickung konfrontieren, supervidieren und letztlich korrigieren kºnnen.  

Bischºfin Fehrs hªtte, als seine geistliche Leiterin, ¿berpr¿fen m¿ssen, ob Pastor Frank nicht 

sein seelsorgerisches Amt seinem Gemeindemitglied S. gegen¿ber wegen Befangenheit 

hªtte niederlegen m¿ssen. Ihre Petentin S. und ich hatten Bischºfin Fehrs gegen¿ber sehr 

deutlich gemacht60, dass Pastor Frank Howaldt in die Konflikte und Auseinandersetzungen in 

 

58 Siehe 02.12.2019a Thies an Fehrs, Brªsen, Fenner, Howaldt, Lemme und Zeller und Original-Mail.  

59 Siehe 20.04.2022 Propst Brªsen an Silke und Original-Mail. 

60 Links zu den Mailsé einf¿gen. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191202b-Anhang-Gesamtkorrespondenz-Schumacher-Stahl.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191202a-Thies-an-Fehrs-Braesen-Fenner-Howaldt-Lemme-und-Zeller.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20220420-15.54-Propst-Braesen-an-Silke.pdf
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der Psychomethodenwelt verstrickt ist, in denen sein Gemeindemitglied S. zu Schaden 

gekommen ist.  

Diese Verstrickung und Befangenheit hªtte den Senior Pastor Frank Howaldt veranlassen 

m¿ssen, vor seinen TeamkollegInnen, z.B. in unserem F¿nfer-Gesprªch am 28.10.2010, 

sein seelsorgerisches Amt gegen¿ber der Petentin S. niederzulegen und sich aus dem 

Gesprªch mit der Petentin, mir und seinen Junior-Pastoren-KollegInnen, ihr und mir 

vollstªndig zur¿ckzuziehen, in dem es um die nachgewiesene Vertuschung der 

Missbrauchsbeschwerden der Petentin im DVNLP, die ebenfalls nachgewiesene Verletzung 

ihrer Mitglieds- und Menschenrechte in diesem Verband und um die via Metaforum und 

Pastor Frank Howaldt in die Gemeinde eingeschleppten toxischen Verleumdungen und 

Psychiatrisierungsversuche gehen sollte. 

Statt in dieser Weise achtsam und pflichtbewusst mit seiner f¿r die Petentin S., sein 

Gemeindemitglied, hochtoxischen Verstrickungen in die weltlichen Belange seines 

Psychomethoden-Ausbildungskontextes und der aus ihnen resultierenden, sein 

seelsorgerisches Amt vaporisierenden Befangenheit umzugehen, sagte Pastor Frank 

Howaldt in diesem Gesprªch, er hªtte Ăkeinen Bock darauf, sich mit den Thema DVNLP zu 

beschªftigenñ. AuÇerdem meinte er, nachdem er es unwirsch abgelehnt hatte, ¿ber die 

Verleumdungen und Falschbehauptungen zu sprechen, die der DVNLP in der 

ĂPsychomethoden-Gemeindeñ von Pastor Frank Howaldt ¿ber die Petentin S., und auch ¿ber 

mich, verbreitet und die wir ihn gebeten haben, hier in der Gemeinde der Petentin S. nicht 

weiterzuverbreiten, er w¿rde Ăja sowie mit Kirsten dar¿ber reden.ñ Kontext dieser  uÇerung 

von Pastor Howaldt war, dass er vor seinen TeamkollegInnen, der Petentin S. und mir damit 

geprahlt hat, dass er Bischºfin Kirsten Fehrs ja duzen, sie in K¿rze ohnehin treffen w¿rde 

und dann Gelegenheit hªtte, mit ihr Ădar¿berñ zu sprechen.  

Zu dem Zeitpunkt habe ich noch geglaubt, mit Ădar¿berñ hªtte Pastor Howaldt nicht das Gift 

gemeint, das im Metaforum von den DVNLP-Tªtern ¿ber die Petentin S. und mich verbreitet 

wird, sondern das, was er in meinen DVNLP-Texten ¿ber die kriminellen Machenschaften in 

diesem Verband und die Hintergr¿nde dieser Verleumdungen gelesen hªtte. Erst spªter, 

nachdem er gesagt hatte, er hªtte meine Texte zum DVNLP nicht gelesen und w¿rde sie 

auch nicht lesen wollen, wurde mir klar, was er mit Ădar¿berñ wohl eher gemeint hatte. In 

dem Zusammenhang: Die Petentin S. hatte schneller als ich erkannt, dass Pastor Howaldt 

es wohl eher nicht schaffen w¿rde, sich innerlich von den Loyalitªtspersonen in seinem 

Psychomethodenumfeld so weit zu distanzieren, dass er sich auf ein unvoreingenommenes 

(echtes seelsorgerisches) Gesprªch mit ihr w¿rde einlassen kºnnen - zu dem Parteiergreifen 

und Schuldgeben eben nicht dazugehºren, wie uns Propst Brªsen in Bezug auf seine 

PastorInnen Howaldt und Fenner versicherte).  

Pastor Frank Howaldt steht in Loyalitªtskonflikten in Bezug auf mehrere Personen, die in 

seinem Ausbildungsinstitut Metaforum als AusbilderInnen tªtig sind und die seinem 

Gemeindemitglied, der Petentin S., in verbrecherischer Weise per Verleumdung, 

Diffamierung, Diskreditierung, Kriminalisierung und Psychopathologisierung ¿bel zusetzten 
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und noch zusetzten. Das betrifft einerseits Vorstandsmitglieder und andere Funktionstrªger 

des kriminell gegen S. und mich agierenden DVNLP, und andererseits einen Ausbilder-

Personenkreis aus der Welt der Systemischen Aufstellungsarbeit, von dem die toxischen 

Inhalte des Rufmordes, der Verleumdungen und der Falschaussagen des DVNLP gegen S. 

und mich unkritisch ¿bernommen wurden. Das sind zum einen unsere, Pastor Frank Howaldt 

und meine, gemeinsamen Ausbilder f¿r Systemische Aufstellungsarbeit, Matthias Varga von 

Kib®d und Insa Sparrer, sowie deren mit ihnen in engem Kontakt stehenden KollegInnen und 

FreundInnen, Gunthard Weber und Dagmar und Fide Ingwersen.  

Die drei Letzteren haben dem DVNLP die gegen die Petentin S. und mich verbreiteten 

Verleumdungen geglaubt und sogar die ĂFake-Diagnoseñ eines tªtergefªllig-get¿rkten 

psychiatrischen Gutachtens weiterverbreitet, welches nach der Einstellung eines von der 

Staatsanwaltschaft gegen die Petentin S. gef¿hrten Verleumdungsverfahren im Keller des 

betreffenden Gerichtes weggeschlossen wurde. Damit sich das pªdokriminelle Tªtersystem, 

aus dem die Petentin S. als aussagebereite Kronzeugin ausgestiegen ist, dieses Fake-

Gutachten nicht illegal beschafft und in die Welt setzt, hat sich die Petentin S. entschieden, 

es zu verºffentlichen, zusammen mit meiner Abhandlung ¿ber dieses handwerklich und 

theoretisch Ăgrottenschlechtñ gemachte, mit Sicherheit tªtergesponsorte Machwerk. (Ich 

komme auf die tiefere Struktur der Konflikte zwischen mir und der Petentin S. auf der einen 

und Matthias Varga von Kib®d, Gunthard Weber, Dagmar und Fide Ingwersen auf der 

anderen Seite zur¿ck und werde deutlich machen, warum man davon ausgehen kann, dass 

sich Pastor Frank Howaldt in Bezug auf unseren gemeinsamen Ausbilder, Matthias Varga 

von Kib®d, in einen Stellvertreterkonflikt mit mir hat ziehen lassen.) 

Am nªchsten Tag nach diesem missgl¿ckten F¿nfer-Gesprªch mit den PastorInnen am 

28.10.2019 schrieb ich an Pastor Howaldt und seine KollegInnen: ĂSilke ist ein Mitglied 

Deiner Gemeinde. Und wenn Du mich vor Deiner Kollegin und Deinem Kollegen quasi 

schuldig sprichst, Silke mit schuldhaft verwendeten unlauteren Mitteln zu sch¿tzen, dann 

stellst Du Dich auf die Seite des verbrecherisch agierenden Unrechtsverbandes 

DVNLP, der ihre Mitglieds- und vor allem ihre Menschenrechte (bis heute) mit F¿Çen tritt.ñ 

Und, ĂGenau genommen hast Du mit Deiner Bemerkung die Kriminalisierung und 

Psychopathologisierung, die der Tªterverband DVNLP im Kontext des Metaforums 

nachweislich betrieben hat, in eure Gemeinde importiert.ñ61  

Diese Mail ging leider in cc nur an Propst Brªsen und noch nicht, sondern erst etwas spªter 

in einer Zusammenfassung, an Bischºfin Fehrs. Bischºfin Fehrs bezog ich aber am 

10.11.2019 ein, als ich Frank Howaldt den Vorschlag machte, er hªtte in Bezug auf sein 

Unvermºgen, sein Pastorenamt von seinen aus dem Umfeld seiner ĂPsychogemeindeñ 

importierten Vorurteilen gegen¿ber der Petentin S. zu trennen, ja auch sagen kºnnen: 

ĂSorry, ich nehme meine  uÇerung vom 28.10.2019 bez¿glich Deiner Berechtigung, den 

 

61 Siehe 29.10.2019 Thies an Howaldt Fenner Lemme Brªsen und Original-Mail. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191029-Thies-an-Howaldt-Fenner-Lemme-Braesen.pdf
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DVNLP verbrecherisch zu nennen, zur¿ck. Ich habe die Kontexte vermengt und etwas in das 

Gesprªch gebracht, was eher in die Psychowelt im Umkreis der SySt und Abano gehºrt, als 

in unser seelsorgerisches Gesprªch mit Silke Schumacher.ñ62  

Bischºfin Fehrs war also schon sehr fr¿h ¿ber die Befangenheit und Verstrickung ihres Duz-

Freundes Pastor Howaldt informiert. Auch dar¿ber, dass ich ihr kurz von dem Gesprªch am 

16.12.2019 noch einmal die dieses Thema betreffenden Mails am 02.12.2019 in einer 

¦berblickzusammenfassung auf den Tisch gelegt habe. Ich schrieb im begleitenden 

Anschreiben: "Unsere Situation in der Christiansgemeinde ist besonders komplex durch die 

Tatsache, dass (1.) Silke Schumacher und ich mit einer Stigmatisierung, 

Psychopathologisierung und sogar Psychiatrisierung durch den Psychomethoden-

Weiterbildungsverband DVNLP umzugehen hatten und (2.) die Auswirkungen einer mit 

einem pªdokriminellen Tªtersystem synchronisierten Psychiatrisierungsattacke des DVNLP 

¿ber unseren, Frank [Howaldts und meinem], gemeinsamen Lehrer im Feld der 

Psychomethoden und der Aufstellungsarbeit bis in die Christiansgemeinde hineinreichte.ñ63  

Vielleicht hat Bischºfin Fehrs es aufgrund ihrer Pilgerreise und ihrer vielen Termine64 vor 

dem Termin am 16.12.2019 tatsªchlich nicht mehr geschafft, diese Zusammenfassung der 

vor dem ersten Termin am 16.12.2019 an die Bischºfin Fehrs geschickten Mails und Texte65 

durchzusehen.  

Sehr, sehr viel Zeit hatte Bischºfin Fehrs allerdings in den langen Monaten der Verbannung 

der Petentin S. vom Mitte Dezember 2019 bis zum (Nicht)Gesprªch am 29.10.2020 und 

danach wieder bis zum 02.08.202166, an dem sie in fragw¿rdiger und auch hºchst 

unsauberen Weise ihren R¿ckzug aus den die Petentin S. betreffenden Sitzungen der 

Unterst¿tzungsleistungskommission hat verk¿nden lassen.  

In dieser ganzen Zeit, vom 16.12.2019 bis heute, ist Bischºfin Fehrs vermutlich 

klargeworden, dass ein gemeinsames Thema ihrer ĂPastor R.ñ- und ĂPastor Howaldtñ-

Befangenheit, die von ihr im Zuge ihrer amtsmissbrauchenden Beg¿nstigung ihrer beiden 

ĂFreund-Frankñ-Pastoren und der einen Amtsverrat darstellenden, lebensbedrohlichen 

Benachteiligung der von Bischºfin Fehrs total ausgegrenzten Petentin S. die von beiden 

Pastorenfreunden und dann wohl auch von ihr selbst ¿bernommene und mitpraktizierte Nªhe 

 

62 Siehe 10.11.2019b Thies an Howaldt, Fenner, Lemme, Brªsen u. Fehrs und Original-Mail. 

63 Siehe 02.12.2019a Thies an Fehrs, Brªsen, Fenner, Howaldt, Lemme und Zeller und Original-Mail.  

64 02.12.2019c Sekretariat von Frau Fehrs an Thies und Original-Mail. 

65 Siehe 20191202b Gesamtkorrespondenz Petentin S. und Stahl.pdf. 

66 Siehe 02.08.2021 Dr. Arns an Silke und Original-Mail.  

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191110b-Thies-an-Howaldt-Fenner-Lemme-Braesen-u.-Fehrs.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191202a-Thies-an-Fehrs-Braesen-Fenner-Howaldt-Lemme-und-Zeller.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191202c-Sekr.-Frau-Stauff-an-Thies.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191202b-Anhang-Gesamtkorrespondenz-Schumacher-Stahl.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210802-Dr.-Arns-an-Silke.pdf
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zu den Tªtern im Lebenshintergrund der Petentin S. ist. Amtsmissbrauch und Amtsverrat 

haben vermutlich immer zu tun mit einer unangemessenen Nªhe zu den Tªtern.  

Pastor Frank Howaldt hatte, wie wohl auch Pastor R. z.B. in Bezug auf die damals 16-jªhrige 

Schwester der Petentin S., wenn auch anders gelagert, ebenfalls einen Konflikt zwischen 

ĂPrivatvergn¿genñ und ĂAmtñ: Bei Pastor Frank Howaldt ging es wohl weniger um die Grenze 

von pastoral-angemessenen zu eher ¿bergriffigen Kontakten zu noch nicht ganz 

erwachsenen Weiblichkeiten in einer Gemeinde, sondern vielmehr um die in der Seelsorge 

evangelischen Kirche nicht gern gesehene ĂPsychomethodeñ Aufstellungsarbeit nach, bzw. 

in der Folge von Bert Hellinger.67 

C.2.d. Abstinenz-Regel? 

D¿rfen Pastoren Mitglieder von weltlichen Vereinen sein? Was passiert, wenn ein Pastor 

Mitglied eines weltlichen Vereins ist, dessen Vorstand mit einem Gemeindemitglied dieses 

Pastors im Konflikt ist, das dann sogar mit unsauberen Methoden aus dem Verein 

ausgeschlossen wird? Wenn der Pastor mediative Hilfe anbietet, diese aber den Konflikt 

nicht zu lºsen vermag, muss der Pastor dann einen Loyalitªtskonflikt zwischen sich und 

seinem Gemeindemitglied und sich und dem Vorstand seines weltlichen Vereins dadurch 

verhindern, dass es den weltlichen Verein verlªsst? Er darf ja keinem Gemeindemitglied 

ĂSchuld gebenñ.68 

Pastor Frank Howaldt war wieder Gast im Metaforum Sommercamp, Abano, Venedig, 

nachdem sich sein Gemeindemitglied, die Petentin S., vergeblich um Hilfe an ihn gewandt 

hatte: Seine verbrecherisch agierenden Psychomethoden-KollegInnen dort, sowohl aus dem 

DVNLP, als auch aus dem Feld der Systemischen Aufsteller, w¿rden die Petentin mit 

gleichlautenden, rufmordenden Verleumdungen (sie hªtte im DVNLP in vielen Fªllen 

Menschen des Missbrauchs falschbezichtigt) und Psychiatrisierungsattacken (sie sei originªr 

wahnhaft und ich, ihr Unterst¿tzer wªre mit ihr zusammen in einer Folie § deux) ¿berziehen.  

 

67 Der Aufstellungsarbeits-Konflikt von Pastor Frank Howaldt in seiner Gemeinde wurde intransparent Ăbeigelegtñ: Es 

fanden die noch unter der Leitung von Frank Howaldt und der einer Aufstellerkollegin angek¿ndigten 

Aufstellungsabende, zu denen die Petentin S. und ich uns angemeldet hatten, ohne weitere Erklªrungen plºtzlich nicht 

mehr statt. Das Motto war wohl: Lieber Kommunikationsabbruch bez¿glich des Themas ĂAufstellungen und Kircheñ, als 

kommunikationstherapeutische Experimente mit der in der Kirche nicht geduldeten ĂPsychomethode Familien- und 

andere Aufstellungenñ. Deren Aufnahme in den ĂGesprªchstherapieñ, ĂPsychodramañ oder ªhnliche Vorgehensweisen 

zulassenden Methoden-Kanon der evangelischen Kirche liegt wohl noch viele Symposien und Fachartikel weit in der 

Ferne. 

68 Ein f¿r mich und meine Geschichte als christlich denkender und f¿hlender Psychotherapeut wichtiges Wort von Propst 

Brªsen in einem unserer Gesprªche mit ihm. In der schlichten Schºnheit hatte ich es noch nie gehºrt: ĂEin Pastor darf 

niemals Schuld geben!ñ 
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Dieses Narrativ aus der DVNLP- und der Aufstellungswelt entspricht nat¿rlich, wie Pastor 

Frank Howaldt und Bischºfin Fehrs aufgrund eigener Recherchen sehr wohl wissen, nicht 

der Wahrheit - trotzdem gibt Pastor Howaldt in seiner Gemeinde dieses vom DVNLP bis 

heute als offizielle Darstellung verbreitete Narrativ weiter und lªsst seine JuniorpastorInnen 

wie auch seine Gemeinde in dem Glauben, das DVNLP-Narrativ, dass auch in der Welt der 

Aufsteller fleiÇig die Runde macht, entsprªche der Wahrheit. Mein vom DVNLP nicht mehr 

juristisch angegriffenes Buch ĂNLP f¿r Verbrecher - āCausa DVNLPó: Mafia-, Stasi- und Nazi-

Methoden im deutschen NLPñ mit allen Belegen und Nachweisen zu dem verbrecherischen 

Umgang mit der Petentin ist f¿r die Gemeinde unsichtbar, quasi nicht existent. 

Pastor Frank Howaldt hªtte das seelsorgerische Gesprªch mit der Petentin S. suchen und 

eventuell auch Vermittlungsversuche anbieten sollen. Ihm bliebe dann letztlich die 

Alternative, seine Meta-Forum-Zugehºrigkeit auszusetzen oder sein Amt als 

Gemeindepastor ruhen zu lassen. F¿r eine solche Art von Klarheit in seinem Seelsorgeramt 

hªtte seine ĂDuzñ-Freundin, seine ihn geistlich anleitende Vorgesetzte, Bischºfin Fehrs, per 

Supervision und Korrektur sorgen m¿ssen.  

Das hat Bischºfin Fehrs aber nicht. Ebenso wie der zuvor auch um Hilfe angerufene Propst 

Brªsen, der seinen Mitarbeiter Pastor Frank Howaldt in diesem wichtigen Punkt nicht 

korrigieren und f¿hren konnte. 

Statt dessen hat Bischºfin Fehrs das perfide-bºse Vorgehen von Pastor Frank Howaldt mit 

seinem Gemeindemitglied Petentin S. als Leiterin der Unterst¿tzungsleistungskommission 

f¿r ihren eigenen Umgang mit ihrer Petentin S. ¿bernommen: Auch sie sorgte in ihrem 

Bereich - mit einem ganz ªhnlichen Vorgehen - daf¿r, dass mein Buch in der Versenkung 

verschwand und dadurch die Petentin von den durch Bischºfin Fehrs Ăeingenordetenñ 

Kommissionsmitgliedern durchgehend nur noch im Lichte des vom DVNLP und den 

Aufstellern um Gunthard Weber herum (Dagmar und Fide Ingwersen und Prof. Dr. Matthias 

Varga von Kib®d, der Lehrer f¿r Aufstellungsarbeit, bei dem Pastor Frank Howaldt ebenso 

langjªhrig lernte wie ich) verbreiteten Narrativs einer originªr wahnhaften Falschbezichtigerin 

und ihrem sekundªr wahnhaften (Folie § deux) Unterst¿tzer wahrgenommen wurde.  

Dieses perfide Vorgehen ist die Grundlage daf¿r, dass es Bischºfin Fehrs gelungen ist, ihre 

Petentin S. aus deren eigenen Missbrauchsaufarbeitungsprozess zu entfernen und sie dann 

in der Kirche problem- und spurlos zu entsorgen.  

Eine innerkirchliche Untersuchung dieser schmutzigen, pastoralen und bischºflichen 

Ausgrenzung eines Gemeindemitgliedes und einer Petentin w¿rde vermutlich ergeben, dass 

pastoral-weltliche Loyalitªtskonflikte und das Fehlen von eindeutigen Abstinenz-Regeln hier 

wesentlich waren f¿r das Scheitern des Aufarbeitungsprozesses der Petentin S. - und dass 

die Kirchenrechtler wohl gefragt sind, all dies (neu?) zu formulieren. 

Hatte Bischºfin Fehrs ihren Duz-Freund Pastor Frank Howaldt angerufen, von dem sie ja 

wusste, dass er sich sowohl in der Psychogemeinde Abano-Metaforum und deren 

Ger¿chtek¿che gut auskennt, als auch in Bezug auf die Situation seines 

https://www.amazon.de/dp/B0842Y6BS5
https://www.amazon.de/dp/B0842Y6BS5


71 

Gemeindemitgliedes, der Petentin, in seiner Gemeinde Hamburg-Ottensen? Oder hat er sie 

angerufen, um sicherzustellen, dass die Petentin S. nicht etwa von Bischºfin Fehrs als 

tatsªchliches Opfer des DVNLP und seiner Aufstellerkollegen gesehen werden kºnnte, denn 

dann m¿sste er sich bei ihr entschuldigen, sich auf die Seite des Verbrecher-DVNLP gegen 

sie gestellt zu haben und an einer zombieisierenden Stigmatisierung ihrer Person mitgewirkt 

zu haben - wohl um nicht noch einmal in seiner Gemeinde das Psychomethoden-Thema 

Systemische Aufstellungen auf den Tisch zu bekommen, jetzt dann auch noch mit 

verbrecherisch agierenden Psychomethoden-Kollegen, die auf sein Gemeindemitglied ¿ble, 

zersetzende Methoden der Sekundªren Viktimisierung anwenden). Ganz offensichtlich 

haben Bischºfin Fehrs und Pastor Frank Howaldt ihre Vorgehensweisen synchronisiert. 

Man fragt sich: Warum hat Bischºfin Fehrs nicht interveniert? Oder bestand ihre Intervention 

gerade darin, (1) offiziell nicht zu intervenieren und (2) das perfide Vorgehen von Pastor 

Frank Howaldt gegen¿ber seinem Gemeindemitglied, der Petentin S., in seiner urbºsen 

Grundlogik f¿r ihre Vorgehen mit der Petentin S. in der Unterst¿tzungsleistungskommission 

zu ¿bernehmen?  

Nachdem Bischºfin Fehrs mit einem ĂSilencingñ der von ihr zum Schutze ihres Freundes, 

Pastor R., zu entsorgenden Petentin S. dieser gegen¿ber das gleiche Ziel hatte und hat, wie 

Pastor Frank Howaldt seinem Gemeindemitglied Petentin S. gegen¿ber, macht die 

¦bernahme seines der Petentin gewissenlos schadenden, grundbºsen Vorgehens durchaus 

Sinn f¿r Bischºfin Fehrs. Beiden, Pastor Howaldt und Bischºfin Fehrs, ist in Bezug auf die 

Person der die jeweils eigene Agenda stºrenden Petentin wichtig: Mundtotmachen und 

Ausschaltung durch eine zombiefizierende Stigmatisierung. Das daf¿r verwendete, banal-

bºse ĂHowaldt-Fehrs-Vorgehenñ hat eine klar definierte Grundstruktur. 

C.2.e. In den Missbrauchskontext verstrickte Pastorenfreunde der Bischºfin als 
ĂInoffizielle Mitarbeiterñ (IM) ihrer Kommission? 

Der Senior-Pastor Frank Howaldt hat mit Sicherheit, so wie er es angek¿ndigt hat, mit 

ĂKerstinñ, wie er seine Duz-Freundin Bischºfin Fehrs vor uns und seinen Junior-Pastoren 

unangemessen angeberisch nannte, ein Gesprªch ¿ber die Petentin und mich gef¿hrt. Das 

hat er am 28.10.2019 uns und seinen Pastorenteam gegen¿ber so, unter Verwendung des 

Vornamens der Bischºfin, die er ja Ăohnehin oft treffenñ w¿rde, angek¿ndigt. Diese Tatsache 

hatte er dann als Begr¿ndung daf¿r genommen, dass er das Gesprªch mit uns und seinem 

Pastoren-Team, um das die Petentin ihn gebeten hatte, auch lªnger als ein paar Minuten 

f¿hren wollte. Er meinte, er m¿sse los zu einen anderen Termin, den er offensichtlich als 

einen mit unserem kollidierenden abgemacht hatte, und entschwand dann auch umgehend, 

nachdem er und sein mªnnlicher Kollege, Pastor Lemme, ihre weibliche Kollogin, Pastorin 

Fenner, als spezielle seelsorgerische Ansprechpartnerin f¿r die Petentin auserkoren hatte, 

nach dem Motto, ĂDu bist freiwillig!ñ Dieses eher mªnnlich-feige Wegdelegieren eines 

achtsamen Umganges mit dem Thema Missbrauch und mit der Aufarbeitung von Missbrauch 

ist wohl, wie noch zu zeigen sein wird, ein nicht untypisches Muster in der evangelische 
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Kirche - es ist zu vermuten, das die Bischºfin Frau Fehrs dar¿ber kenntnisreich berichten 

kann.  

Sowohl Bischºfin Fehrs als auch ihr Duz-Freund Pastor Frank Howaldt haben sich der 

Petentin gegen¿ber mit keinem Wort und auch keinerlei Anspielung auf ein Gesprªch 

zwischen ihnen und auf dessen Inhalte bezogen - obwohl diese doch f¿r das Wohl der 

Petentin als (genau aufgrund dieser dann von zustªndigen Propst durch eine 

Amtsverfehlung verstetigte) Grundsprachlosigkeit zunehmend stigmatisiertes) Mitglied der 

Gemeinde Pastor Howaldts emotional von vitaler Bedeutung waren.  

Dass Strategiegesprªche zwischen Bischºfin Fehrs und Pastor Frank Howaldt, wie wohl 

auch zwischen Bischºfin Fehrs und Pastor R., stattgefunden haben, ergibt sich aus einer 

Betrachtung der isomorphen Grundstruktur des perfiden Vorgehens gegen¿ber der Petentin, 

der diese im unchristlichen Umgang mit ihr durch ihren Gemeindepastor Frank Howaldt 

ebenso ausgeliefert ist, wie im unprofessionellen, unethischen und auch unschristlichen 

Umgang durch ihre Bischºfin, Frau Fehrs, und der von ihr geleiteten, ihrem Namen schon im 

Umgang mit der Petentin nicht gerechte werdenden ĂUnterst¿tzungsleistungskommissionñ. 

C.2.f. Grundstruktur des Howaldt-Fehrs-Vorgehens 

Es ist als w¿rde die Kirche sagen: Nach unserem Seelenmord an der 

Petentin entsorgen wir sie genauso, wie unsere Psychomethoden-

Verbrecherkollegen aus den Feldern DVNLP und Systemische 

Aufstellungsarbeit das auch schon getan haben, d.h. so, dass keiner mehr 

nachfragt oder ¿berpr¿ft, ob ihr durch verbrecherische Verleumdung, 

Rufmord und Psychiatrisierungsattacken ¿bel mitgespielt wurde.  

Allerdings, mit einem Mini-Rest christlichen Anstandes, lassen wir ihr einen 

Platz in der Kirche als Zombie-Stigmatisierte - deren Seele nach und nach 

ganz eingeht, weil sie von SeelsorgerInnen umgeben ist, die ihr Amt verraten 

haben und ihr gegen¿ber nicht mehr Ăseelsorgenñ. Und es, wie eigentlich alle 

Gemeindemitglieder um sie herum, nicht schaffen, das Tabu zu 

durchbrechen, sie zu fragen, was mir ihr und der Bischºfin Fehrs geschehen 

ist - und, vor allem, wie es ihr damit geht. 

C.2.f.1. Exkurs 1: Multiple (Doppel-)Stigmatisierung 

Die nicht zu verhindernde, da strukturell unvermeidliche Doppel-Stigmatisierung, die durch 

die Tatsache gegeben ist, f¿r einzelne Eingeweihte in der Gemeinde Petentin der ULK zu 

sein, wird im Falle der Petentin S. durch eine zweite, im vorliegenden Fall wahrscheinlich 

auftretende Ebene eines Stigmatisierungsprozesses verstªrkt. Diese hat mit dem Zweifel an 

der Glaubw¿rdigkeit der Petentin Silke Schumacher zu tun, die von Pastor Frank Howaldt im 

F¿nfergesprªch im Kreise seiner Ottensener PastorenkollegInnen indirekt gesªt wurde.  
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Wenn sich diese Saat an Glaubw¿rdigkeitszweifeln, was zu bef¿rchten ist, ¿ber den engeren 

Kreis der Ottensener PastorInnen hinaus in die Gemeinde und in den Chor hinein verteilt hat, 

ist davon auszugehen, dass Silke Schumacher innerhalb des grºÇeren 

Aufarbeitungssystems nicht nur mit dem Stigma der Missbrauchten oder 

Missbrauchs¿berlebenden umgehen muss, sondern auch mit einem weiteren Stigma, 

welches darin besteht, mit Fragen im Blick angeguckt zu werden wie, ĂWird ihr ULK-Antrag 

¿berhaupt angenommen, oder wird ihr dort vielleicht auch gar nicht geglaubt? Wird sie dort 

vielleicht auch wie eine Falschbezichtigerin behandelt oder als eine solche ¿berf¿hrt, 

behauptet doch der sie ausgeschlossen habende DVNLP, dass sie eine solche sei? Sind die 

Zweifel an der Glaubw¿rdigkeit von Silke Schumacher, die der in Aufstellungsarbeit und 

anderen Psychomethoden ausgebildete Systemberater-Pastor Frank Howaldt gestreut hat, 

vielleicht tatsªchlich berechtigt?ñ  

F¿r die von Bischºfin Fehrs unterbrochene Arbeit des Aufarbeitungssystems der ULK ist zu 

bedenken, dass diese multiple Stigmatisierung der Petentin Silke Schumacher erst dann 

endet, wenn sie in einem offiziellen kirchlichen Rekonfirmations- und Entschuldigungsritual 

von diesen mehrfachen Stigmata gereinigt und befreit wird - in einem Ritual, das ºffentlich 

stattfindet und in das alle zum engeren und weiteren Aufarbeitungssystem gehºrenden 

Menschen als dieses Ritual Mitgestaltende oder als dieses Ritual miterlebende 

Gemeindemitglieder, die von dem klerikalen und den auf ihn folgenden Sªkular-

Missbrªuchen erfahren haben und einfach als Zeugen dabei sind und einbezogen werden. 

Nur wenn das mit Bischºfin Fehrs schon angedachte Rekonfirmations- und 

Entschuldigungsritual in oder mit der Christianskirchengemeinde stattfindet, kann es f¿r Silke 

Schumacher, sowohl im Kontext der Gemeinde in Ottensen, als auch in der Kirche 

¿berhaupt, die Chance geben, dass der Stigmatisierungsprozess angehalten und die dort 

schon entstandene Stigmatisierung aufgehoben werden kann.  

Die Stigmatisierung der Petentin kann und muss umgewandelt werden in das, was sie nach 

der ihr angetanen kºrperlichen Gewalt und dem damit verbundenen seelischem Leid 

verdient hat: in Achtung und Respekt ihren Mut betreffend, mit dem ihr angetanen Leid offen 

umgegangen zu sein. Dieser Mut betrifft nicht nur ihre Gemeinde und ihren Chor, sondern 

davor auch schon ihre Auseinandersetzung mit dem Tªterverband DVNLP und mit den von 

den Tªtern innerhalb und auÇerhalb des DVNLP manipulierten Behºrden LKA und 

Staatsanwaltschaft. Ihnen allen, sowie den verschiedenen, von den Tªtern gegen sie 

bem¿hten Gerichten69 gegen¿ber ist sie aufrecht und stark geblieben und hat ihr 

Gottvertrauen nicht verloren.  

Daran, dass das so bleibt, sollten alle Ottensener und auch von hºherer Stelle aus leitenden 

Seelenhirten mitwirken ð falls sie Gelegenheit bekommen, die vom ihnen gemachten Fehler 

zu korrigieren. 

 

69 Siehe NLP f¿r Verbrecher - 'Causa DVNLP': Mafia-, Stasi- und Nazi-Methoden im deutschen NLPñ. 

https://amzn.to/2TGM8xa
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C.2.f.2. Exkurs 2: Stigmatisierung als Zombiefizierung  

Bischºfin Fehrs meinte k¿rzlich, wie ich durch Zufall erfahren habe, in einem eher privaten 

Kontext, sie sei vºllig fertig mit den Nerven, weil ein Psychopath sie stalken w¿rde. Wenn 

Bischºfin Fehrs damit mich gemeint haben sollte und wenn sie diese Denkfigur70 auch im 

kirchlichen Kontext nutzen und verbreiten w¿rde, eventuell eben auch ¿ber Pastor Frank 

Howaldt in die Ottensener Gemeinde hinein, w¿rde die stigmatisierte Petentin umso mehr zu 

einem bloÇen Geist oder Zombie mutiert - bliebe sie dabei doch im Verborgenen, 

Nichtexistenten: Die H¿rden f¿r die anderen Gemeindemitglieder, sie anzusprechen und mit 

ihr zu reden, w¿rden ja noch ein St¿ck un¿berwindlicher. Es kann ja heute noch nicht einmal 

dar¿ber geredet werden, dass die Petentin in der Kirche etliche Beschwerden, auch gegen 

die Pastores Howaldt und Lemme, eingereicht hat, die aber, wie auch die Beschwerde 

gegen Bischºfin Fehrs, allesamt ignoriert und nicht beantwortet werden. Wenn dar¿ber nicht 

geredet werden kann, d.h. wenn keine(r) die Petentin daraufhin anspricht, wie soll dann mit 

ihr dar¿ber geredet werden, ob ihr Unterst¿tzer und Lebenspartner nun und zu allem 

¦berfluss ein Psychopath ist oder nicht?!  

Die Petentin, mitsamt ihren Beschwerden (doppeldeutig: ihre in der Kirche eingereichten 

Beschwerden und ihre Beschwerden als gesundheitliche Folge der sekundªren 

Viktimisierung durch die Kirche), wird von der Kirchenleitung als nicht existent behandelt. 

Und Bischºfin Fehrs kann ja nur mich und nicht ihre Petentin angreifen, denn offiziell ist 

Bischºfin Fehrs der Petentin gegen¿ber ja noch im Amt, d.h. die von ihr ignorierte und 

exkommunizierte Petentin ist noch ihre Schutzbefohlene. Das kann sie aber ihr und anderen 

gegen¿ber nicht kommunizieren, bzw. kommuniziert es nicht, denn dann m¿sste sie auch 

dazu stehen, dass sie sich f¿r eine ĂKontaktsperre im Amtñ entschieden hat, also daf¿r, 

formal im Amt zu bleiben, und nicht daf¿r, das Amt, offizielle und wie es eigentlich nºtig 

wªre, an jemand anderen abzugeben, der oder die in Bezug auf Pastor R. nicht befangen ist.  

Trªfe es zu, dass Bischºfin Fehrs auch im kirchlichen Kontext von mir als einem sie 

stalkenden Psychopathen sprªche, hieÇe das, dass nach dieser Verschiebung der Schuld, 

der eigenen bischºflichen und derjenigen der Kirche, auf mich noch weniger mit der Petentin 

gesprochen und authentisch kommuniziert werden w¿rde, was wiederum deren 

Stigmatisierung verstªrken, und sie um so mehr zombiefizieren kºnnte.  

Mit Zombiefizierung oder Zombieisierung, der Stigmatisierung ist die Entwicklung gemeint, 

dass es immer weniger thematische Einstiege oder inhaltliche ¦bergªnge gibt, mit der 

 

70 Sie wird in der ªhnlichen Form des die Petentin hypnotisierenden NLP-Fachmannes bis heute von der Halb-Schwester 

der Petentin, ihrem zweiten Zuhªlter-Ehemann, der 91-jªhrigen Tante der Petentin und anderen wichtigen Personen 

des pªdokriminellen Tªtersystem verbreitet. Dass sich Bischºfin Fehrs auch dieser Denkfigur bedient, deutet darauf 

hin, dass sie ¿ber Pastor R. mit der Schwester der Petentin in Kontakt sein kºnnte. Die Kontaktdaten hatte die Petentin 

ihr ja gegeben. 
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Stigmatisierten in ein bedeutungsvolles, die tatsªchlichen Fakten abbildendes, also 

authentisches Gesprªch ¿ber ihre Situation zu kommen. Je weniger inhaltliche 

Einstiegsmºglichkeiten es gibt, desto mehr trocknet die Kommunikation zwischen der 

Stigmatisierten und ihrem Umfeld aus. Die nach der bischºflichen Kontaktsperre ohnehin 

vorhandene soziale Distanz im direkten Kontakt mit anderen Gemeindemitgliedern wird 

immer grºÇer und die Kommunikation immer eingeschrªnkter und verarmter. F¿r die Seele 

der Stigmatisierten wird es immer bedrohlicher.  

Die Stigmatisierung in Kauf zu nehmen, wissentlich zu fºrdern oder zu betreiben ist ein 

Mordversuch an der Seele. Dass Exkommunikation den Tod bedeutet, zumindest fr¿her, als 

die Kirche noch keine Massenaustritte bef¿rchten musste, ist sicher Bischºfin Fehrs, Propst 

Brªsen, aber auch Ratsprªsidentin Kurschus und den Ottensener Pastoren noch erinnerlich.  

Eine zombiefizierende Stigmatisierung findet zwangslªufig vor allem auch im Falle einer 

Exkommunikation statt, die nicht offen benannt als eine solche geschieht, sondern nur 

unbenannt-implizit ð und die auch nur inkongruent, also halbherzig und widerspr¿chlich, 

vollzogen wird. Sie ist dann eine Art Ăhalber sozialer Todñ.  

C.2.f.3. Stigmatisierung durch paradoxe Amtsf¿hrung.  

Die von Bischºfin Fehrs und den in CC der Mails der Petentin aufgef¿hrten Kirchenleuten zu 

verantwortende Stigmatisierung ist ein Anschlag auf die Seele der Petentin. Bischºfin Fehrs 

hat ihre Macht f¿r eine feige Halbherzigkeit missbraucht: Exkommuniziert und verbannt eine 

leitende Figur der Kirche jemanden explizit, also mit begr¿ndender Erklªrung, Ansage und 

ĂBulleñ, gibt es Ăwenigstensñ klare Verhªltnisse, auch wenn diese eventuell den vollstªndigen 

sozialen Tod bedeuten.  

Wird jedoch, wie im vorliegenden Fall, implizit und inkongruent bis paradox exkommuniziert - 

nach dem Motto: ĂIch bin Dir, Petentin, gegen¿ber noch im Amt, ziehe mich aber aus diesem 

Amt zur¿ckñ, ist die zombiefizierend-stigmatisierende Wirkung umso stªrker. Auch wenn die 

Exkommunikation im Kontext einer Amtsf¿hrung geschieht, f¿r die das Motto gelten kºnnte, 

ĂIch bin halb im Amt, lebendig, und halb gar nicht mehr vorhandenñ, d.h. amtsvergessen, 

innerlich gek¿ndigt und f¿r meine Petentin irgendwie leblos, mit meinen Gedanken 

woanders, z.B. bei Freud R., meinem unter seiner persºnlichen Schuld leidenden und um 

seine Rente bangenden persºnlichen Freund , der in meinem Privatleben meinen Beistand 

und Zuspruch mehr braucht, als dienstlich meine Petentin ð eine Folge der vermischten 

Beziehungskontexte (siehe oben B.2.h. Kontext¿berlagerungen von Beziehungssystemen).  

Vielleicht denkt Bischºfin Fehrs ja, ganz still bei sich um ihr Gewissen zu beruhigen: Die 

Petentin hat in ihrem Leben so viel Gewalt erfahren, dass sie es wohl auch noch verkraften 

und Ăwegsteckenñ wird, wenn ich sie fallen lasse und sie daraufhin in ihrer Gemeinde wie 

eine Verr¿ckte oder Verbrecherin, letztlich wie eine Aussªtzige gemieden wird ð was ja als 

Folge der Nachlªssigkeit der GemeindepastorInnen dort sowie schon der Fall ist, wird doch 

die Petentin dort im Lichte des von Pastor Howaldt in die Gemeinde eingeschleppten 
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DVNLP-Narrativs Ăwahnhafte Falschbezichtigerin mit aggressivem Unterst¿tzer als 

Komplizenñ wahrgenommen.  

C.2.f.4. Zombiefizierung der Stigmatisierung bedeutet Entseelung  

Wohl jede Art von Stigmatisierung, aber besonders eben die hier in der evangelischen Kirche 

gegen¿ber der Petentin praktizierte, verlogene und halbherzig-paradoxe Exkommunikations- 

und Verbannungsstigmatisierung, f¿hrt zu einer Art seelischem Sterbeprozess. Das Resultat 

sind sowohl auf der Seite der Stigmatisierten als auch auf der Seite der Stigmatisierenden 

Ăsoziale Untoteñ oder Ăsozial noch etwas lebende Toteñ, also eine Art von Zombies.  

Was das seelisch, als Risiko des eines solchen Scheiterns einer Missbrauchsaufarbeitung 

wie in diesem Fall, f¿r die anderen involvierten Gemeindemitglieder und f¿r die 

Gemeindepastoren bedeutet, m¿sste untersucht werden. Auf die Petentin bezogen bedeutet 

das zur Zeit, sozial ¦berlebende einer auf ¿ble Weise in Kauf genommenen Stigmatisierung 

zu sein, ¦berlebende von pastoral, prºpstlich und bischºflich mit einiger 

Vernichtungsenergie gemeinschaftlich betriebenen Entsorgungsversuchen zu sein. Sie hªlt 

diesen Versuchen noch stand, wie sie sagt, auch deshalb, weil ich ihr helfe, diese Gedanken 

zu Papier zu bringen.  

C.2.f.4.a Nur nicht reden mit ihr! 

So geht Stigmatisierung: Nur nicht reden mit der oder den Stigmatisierten! ĂDie 

Stigmatisierten gucken/sind immer so komischñ und Ăirgendwas ist doch mit denenéñ 

denken die Stigmatisierenden. ĂWas denken sie? Was wissen sie? Mit wem reden sie? Wer 

von ihnen redet mit dem Gemeindepastoren, dem Propst der Bischºfin ¿ber mich?ñ, denken 

die Stigmatisierten. Klar, weil sich keine(r) mit einer Nachfrage, z.B. wie es ihnen mit der 

Ausgrenzung (hier durch Bischºfin Fehrs und Pastor Frank Howaldt) geht an sie wendet, 

oder sich im Kontext dieses Themas sonst irgendwie auf sie bezieht. Und klar, auch weil sie 

selbst sich auch nicht mehr in die Nªhe der tabuisierten Themen wagen. 

Die Petentin wird, als Gemeindemitglied, weder in zwischenmenschlich normaler, noch 

seelsorgerisch besonderer Weise nach ihrem Befinden in ihrer schwer zu ertragenden 

Ausgrenzungssituation gefragt. Und Sie kann auch nicht so einfach etwas erzªhlen oder 

mitteilen, etwas, das vielleicht anfªngt mit ĂMir brennt etwas/liegt etwas auf der Seele/dem 

Herzenñ oder ĂIch habe etwas auf dem Herzenñ. Die Kommunikation verarmt und die Seele 

muss sich sch¿tzen und zieht sich gegebenenfalls zur¿ck. Die Stigmatisierung ist ein von 

beiden Seiten bedingter Prozess: Die Stigmatisierte wird nichts mehr gefragt, was wirklich 

Bedeutung f¿r sie und den gemeinsam geteilten Kontext hat, vermeidet es aber auch immer 

mehr, f¿r ihre Situation im gemeinsamen Kontext wirklich Bedeutsames anzusprechen. 
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C.2.f.4.b Spªtfolge des von den pªdokriminellen Tªtern in die LKA-Akte der Petentin 
eingeschmuggelten, sich selbst immunisierenden Aktenvermerkes 

ĂAm besten: Nicht ansprechenñ, so steht es im von den Tªtern des pªdokriminellen 

Tªtersystem get¿rkten hochtoxischen Vermerkes im polizeilichen System und den Akten von 

LKA und StA. Das ist nat¿rlich, so die Perfiditªt dieses elegant designten Schachzuges, die 

Einladung zum Stigmatisieren, definiert man Stigmatisieren so: Die Stigmatiserten und die 

Stigmatisierenden sprechen das eigentlich Wichtige nicht an und arbeiten insofern dann an 

der Ausgrenzung und Stigmatisierung zusammen ð es ist ein sich selbst entseelendes 

Stigmatisierungssystem, in dem die Zombifizierung auf beiden Seiten kontinuierlich zunimmt. 

Diese Zombie-Stigmatisierung ist letztlich eine der Spªtfolgen des durch das pªdokriminelle 

Tªtersystem, aus dem die Petentin 2011 als aussagebereite Kronzeugin geflohen und 

ausgestiegen ist, ¿ber den Sozialpsychiatrischer Dienst Altona in die LKA- und StA-Akte der 

Petentin geschmuggelten, selbstimmunisierenden Vermerkes71. Dieser Vermerk, dessen 

toxische Wirkung via die verbrecherisch agierenden DVNLP- und Aufsteller-Trainer in vom 

Pastor Frank Howaldt frequentierten Metaforum-Psychomethoden-Sommercamp nun auch in 

der Kirche angekommen ist, enthªlt im Wesentlichen die Anweisung: Sprecht sie nicht an, 

damit sich ihr (Folie § deux-)Wahn nicht verschlimmert! Was nat¿rlich bedeutet: Lasst sie 

auÇerhalb jeder Kommunikation, haltet sie dort und redet auf keinen Fall mit ihnen ¿ber ihre 

Situation als Menschen, die f¿r wahnhafte Falschbezichtiger gehalten werden. Eine solche - 

genial in diesen gefªlschten Vermerk eingebaute, sich selbst immunisierende Warnung - ist 

auf Dauer angelegt, auf eine Zementierung der Stigmatisierungssituation. 

Um eine solche Stigmatisierung zu vermeiden oder ihr vorzubeugen, hªtte Bischºfin Fehrs, 

zumindest innerkirchlich im Aufarbeitungssystem, am besten aber auch ºffentlich in deren 

Heimatgemeinde, ihr Amt der Petentin gegen¿ber niederlegen m¿ssen, und zwar mit 

Hinweis auf den wahren Grund, nªmlich auf ihre ĂPastor R.ñ-Befangenheit. Nur so hªtte sie 

f¿r die Gemeinde-Mitmitglieder der Petentin deutlich machen kºnnen: Die Petentin trifft keine 

Schuld an der Aussetzung ihres Aufarbeitungsprozess!  

Dass Pastor Frank Howaldt diesen Verrat der Bischºfin Fehrs an ihrer Petentin offensichtlich 

mitgemacht und gedeckt hat, und nicht den Anstand hatte, von sich aus die Petentin, sein 

Gemeindemitglied, durch eine solche klarstellende Ansage in der Gemeinde zu sch¿tzen, ist 

ein ebenso unverzeihlicher Verrat an seinem Amt als Seelsorger wie der entsprechende 

Verrat der Bischºfin Fehrs an ihr. Mit dieser Schuld, ihr seelsorgerisches Amt verraten und 

 

71 Minutiºs dokumentiert hier: ĂDossier Tªter-Opfer-Umkehrñ. Unter dem Datum 24.01.2014 findet sich der von den Tªtern 

des pªdokriminellen Tªtersystems, ausgef¿hrt wohl besonders durch Prof. GB, ¿ber den Sozialpsychiatrischen Dienst 

elegant manipulierte und eingeschmuggelte, meisterhaft designte Vermerk. Ein Fake-Vermerk mit realer, toxischer 

Wirkung durch Ăselbstbefruchtende Fortpflanzungñ in der LKA-Akte ð wie das Dossier deutlich zeigt.  

https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8281
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einen kirchlich ausgef¿hrten Seelenmord versucht zu haben, m¿ssen Pastor Howaldt und 

seine Duz-Freundin, Bischºfin Fehrs, wohl irgendwann vor ihren Schºpfer treten. 

Nur durch eine solche innerkirchlich und innergemeindliche, der Wahrheit entsprechenden 

Erklªrung von Bischºfin Fehrs und Pastor Frank Howaldt hªtte einer Stigmatisierung der 

Petentin vorbeugend begegnet und sie sogar gªnzlich vermieden werden kºnnen - eine 

Stigmatisierung als eine, Ădie doch irgendwas gemacht haben muss, wenn Bischºfin Fehrs 

sie fallen lªsstñ. Oder, Ădie vielleicht doch, wie man munkelt, eine wahnhafte 

Falschbezichtigerin istñ oder, was wissende Gemeindemitglieder betrifft, als eine in Bezug 

auf die als Tatsache bekannt ist, dass der DVNLP sie bis heute noch in diesem Sinne 

verleumdet (Dilts).  

Zumindest wird der Petentin das Stigma aufgeb¿rdet, eine zu sein Ămit der sich Bischºfin 

Fehrs offensichtlich nicht mehr befasstñ und das Ăwohl mit einer zwar nicht von uns 

Gemeindemitgliedern, aber doch sicher von Bischºfin Fehrs sehr wohl gewussten und auch 

gut durchdachten Begr¿ndungñ.  

Weil sich keiner traut, das Tabu, dar¿ber zu kommunizieren, zu brechen, wird die auf 

Sprachlosigkeit beruhende soziale Distanz zwischen der Petentin und den anderen 

Gemeindemitgliedern immer grºÇer, d.h. die schon existierende Stigmatisierung wird immer 

un¿berwindlicher - und das von beiden Seiten aus, von der Petentin und von den 

Gemeindemitgliedern.  

Diese schlimme Entwicklung hat Bischºfin Fehrs - gewissenlos (?) - in Kauf genommen. In 

ihrem hoheitlichen Umfeld hat sie vermutlich keiner auf die f¿r ihre Petentin als 

Gemeindemitglied desastrºse Stigmatisierungsfolgen aufmerksam gemacht, die ihr das ihr 

gegen¿ber blinde Befolgen ihrer eigenen (z.B. Pastor R. und wohl auch Pastor H., 

Ahrensburg, betreffenden) Agenda f¿r sie hat.  

C.2.f.5. Die Grundstruktur des Howaldt-FehrsËs-Vorgehens in abstrakter Darstellung 

Innerhalb des eigenen Einflussbereiches, in dem man oder frau selbst die anerkannte 

Autoritªt mit einer apriori-Deutungshoheit ist, soll entschieden werden, wie mit einer 

vorliegenden Information (hier mit dem Text eines gewissen Thies Stahl) umgegangen 

werden soll. Diese Information wird (1) als zwar real existierend bestªtigt, aber als f¿r das 

gerade aktuell im Kontext zu bearbeitende Thema (2) leider irrelevant definiert. Stattdessen 

wird f¿r alle Personen im eigenen ĂHoheitsgebietñ (3) ein Narrativ (hier des DVNLP, die 

Petentin sei eine wahnhafte Falschbezichtigerin) angeboten. Dass (4) die vorliegende, als 

unwesentlich deklarierte Information dieses Narrativ als ein nachweislich belegbar falsches 

demaskiert, weiÇ man/frau als Herr/Herrin im eigenen Einflussbereiches nur ganz alleine - 

und behªlt es auch jeweils aus Gr¿nden der eigenen speziellen Agenda f¿r sich. 

Die nach auÇen gesendete Selbstdefinition dabei ist, man/frau als Herr/Herrin ¿ber das 

Verfahren, Regularien den aktuellen Kontext betreffend (1) gut informiert und selbstbewusst 
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ist, gleichzeitig urteilsstark bei schneller Auffassung (2) und eine pragmatisch blitzgescheite 

F¿hrungsperson, die sehr schnell auf einen unkompliziert gangbaren Weg verweisen kann 

(3). Das schlechte, so ¿berhaupt noch vorhandene Gewissen (4) behªlt man f¿r sich.  

Dieses Vorgehen lªsst die Mºglichkeit offen, die Tatsache, dass die Information, in einem 

grºÇeren Betrachtungsrahmen nat¿rlich, eigentlich hochrelevant ist und das verbreitete 

Narrativ tatsªchlich falsch ist, nachtrªglich ºffentlich zu machen - falls man/frau damit die 

eigene Haut retten kann, wenn die eigene Agenda droht, aufzufliegen. Es kºnne ja 

schlieÇlich mal passieren, dass man etwas ¿berlesen und falsch eingeschªtzt hat. 

Die vorliegende Information wird feudalpastoral und feudalbischºflich Ăverwaltetñ, d.h. nach 

eigenem Belieben als wahr oder als unwahr Ăqualifiziertñ, im vollen Vertrauen auf die eigene 

F¿hrungsstªrke und Autoritªt, sowie das eigene Charisma, seinen MitarbeiterInnen und 

Kommissionsmitgliedern glaubhaft und ohne Widerspruch die Welt deuten zu kºnnen.  

Dass die Information f¿r das im jeweils gegenwªrtigen Kontext zu Entscheidende in 

Wirklichkeit hochrelevant ist, weiÇ nur der feudalpastorale Amtstrªger und die 

feudalbischºfliche Amtstrªgerin selbst - neben der Tatsache nat¿rlich, dass er/sie ĂweiÇñ, 

was und warum vom dem im jeweiligen Kontext beteiligten Teil des Kirchenvolkes als Ădie 

Wahrheitñ geglaubt werden soll - d.h. er/sie weiÇ durchgehend um die versteckte eigene 

Agenda, f¿r die er/sie bereit ist, das Gemeindemitglied/die Petentin zu opfern. 

C.2.f.5.a. Konkret am Beispiel der Ausgrenzung eines Gemeindemitgliedes durch 
Pastor Howaldt.  

Pastor Howaldt ist der Originator und Architekt eines simplen, aber effektiven Vorgehens, 

das man heimliche ĂEntpastorandisierungñ nennen kºnnte, d.h. einem Gemeindemitglied 

wird unauffªllig und vor der Gemeinde verborgen die seelsorgerische Ansprache verweigert 

und entzogen, die aktuell notwendig wªre und eigentlich auch selbstverstªndlich sein sollte. 

Verbunden mit dieser Verweigerung und diesem Entzug durch die Gemeindepastoren, den 

zustªndigen Propst, Herrn Brªsen und der zustªndigen Bischºfin, Fau Fehrs, ist eine 

sekundªre Viktimisierung und eine erhebliche Stigmatisierung des betreffenden 

Gemeindemitgliedes. Das Vorgehen von Pastor Frank Howaldt dabei, kann man 

Ăfeudalpastorales Informationsmanagementñ nennen, in diesem Fall auch betrieben und 

unterst¿tzt von Propst Brªsen, Bischºfin Fehrs und deren geistlich und disziplinarisch 

Vorgeordneten, die Landesbischºfin K¿hnbaum-Schmidt, Oberkirchenrat Lenz und 

Ratsprªsidentin Kurchus.  

Dieses Vorgehen kann als Blaupause f¿r eine in verschiedenen kirchlichen Kontexten 

eventuell als notwendig erachtete Entsorgungs- bzw. Vernichtungstaktik dienen, z.B. im 

Kontext von Unterst¿tzungsleistungskommissionssitzungen, in dem die Petentin die 

verdeckte Agenda der Leitenden der Unterst¿tzungsleistungskommission Ăstºrtñ. Ebenfalls 

kann sie genutzt werden auch f¿r andere kirchliche Entscheidungsgremien, in denen z.B. ein 



80 

Seelenmord an einem ausgewªhlten Gemeindemitglied zu beschlieÇen ist, der leider f¿r das 

grºÇere Wohl von ĂMutter Kircheñ notwendig wurde. 

Der Senior-Pastor Frank Howaldt hat die Gemeinde wissen lassen, wie die Petentin und ich 

das am Beispiel seiner Statements seinen Juniorpastores Lemme und Fenner gegen¿ber 

selbst miterleben durften: Der DVNLP d¿rfe (von mir vor der Petentin, ihm und seinen 

Juniorpastoren Lemme und Fenner) nicht verbrecherisch genannt werden (womit er die Kraft 

von dessen Narrativ ¿ber das Gemeindemitglied, die Petentin S., und mir, ihren Unterst¿tzer, 

sch¿tzt) und auÇerdem w¿rde er den ihm von mir vorgelegten Text (das Buch als PDF) ¿ber 

die gegen sein Gemeindemitglied gerichteten ¿blen Machenschaften im DVNLP nicht lesen, 

was bedeutet, er hat soviel von diesem Text gelesen, dass er sich aufgrund seiner 

vorhandenen Sachkenntnis das Urteil erlauben kann, dass dieser Text f¿r die Bitte des 

Gemeindemitgliedes S. um Unterst¿tzung gªnzlich irrelevant ist. AuÇerdem hªtte er keine 

Zeit und ¿berhaupt keine Lust, ¿ber den DVNLP zu reden. Mit dieser etwas abwertenden 

Bemerkung versteckt Pastor Frank Howaldt nat¿rlich, dass er auf Seiten des DVNLP gegen 

die Petentin und mich kªmpft. 

C.2.f.5.b. Konkret am Beispiel des versuchten Seelenmordes an ihrer Petentin durch 
Bischºfin Fehrs  

In diesem Buch geht es um das Bºse der sich bis heute missbrªuchlich an ihrer 

Schutzbefohlenen, der ULK-Petentin S., vergehenden Bischºfin Fehrs. Dieses Bºse, z.B. ihr 

an ihrer Petentin begangener Amtsverrat, ist komplex eingebettet in die vielen ihrer weiteren 

bischºflichen Amtsverfehlungen, sowie in diejenigen der sie unterst¿tzenden weiteren 

kirchlichen Amtspersonen, die sich gegen¿ber der Petentin ebenfalls schuldig gemacht 

haben. Es erlangt durch die umfangreichen Darstellungen und Analysen in diesem Buch eine 

GrºÇe und Imposanz, die quasi als dunkles Pendant mit der GrºÇe und Imposanz der 

bischºflichen Lichtgestalt Kirsten Fehrs, Heldin der Evangelischen Kirche in der Aufarbeitung 

von Missbrªuchen, korrespondiert.  

Dieses von mir hinlªnglich genau beschriebene Bºse, das Bischºfin Fehrs, zusammen mit 

ihren ULK-Untergebenen, Herrn Kluck und Frau Dr. Arns, und offensichtlich zusammen mit 

dem Pastor der Heimatgemeinde der Petentin, Frank Howaldt, auf Kosten ihrer Petentin und 

seines Gemeindemitgliedes in die Welt gebracht haben, ist allerdings ohne jede Imposanz 

und GrºÇe: Es ist klein, verwalterisch manipulativ und irgendwie so banal, dass man 

versucht ist, auf den von Hannah Ahrend geprªgten Begriff ĂBanalitªt des Bºsenñ72 

zur¿ckzugreifen - f¿r ihre einzelnen im vorliegenden Buch beschriebenen moralisch sehr 

fragw¿rdigen taktischen Entscheidungen, mit denen sie anscheinend ihre schmutzige und 

gewissenlos anmutende Strategie, vermutlich zusammen mit ihrem Duz-Freund, Pastor 

 

72 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Eichmann_in_Jerusalemund https://www.deutschlandfunkkultur.de/outsourcing-

moralischer-verantwortung-die-banalitaet-des-100.html. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eichmann_in_Jerusalem
https://www.deutschlandfunkkultur.de/outsourcing-moralischer-verantwortung-die-banalitaet-des-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/outsourcing-moralischer-verantwortung-die-banalitaet-des-100.html
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Frank Howaldt, zum Erfolg f¿hren wollte, ihre Petentin S. von der Bildflªche verschwinden zu 

lassen - per Ausgrenzung und gelungener Stigmatisierung spurlos, streifen- und keimfrei.  

Nachdem Bischºfin Fehrs am Endes des ersten Gesprªches am 16.12.2019 ¿berraschend 

erfuhr, dass ihr persºnlicher Freund, Pastor R., der von ihr hºchstselbst in 2015 per 

Festgottesdienst in den Ruhestand verabschiedete bekannte Hamburger Pastor R., in den 

1986er Missbrauchskontext in der Philippus-Gemeinde Hamburg-Horn involviert war, hat sie 

sich ihrer Petentin gegen¿ber komplett abgeschottet. Und das, obwohl sie im Amt geblieben 

ist und ihre Befangenheit nicht deklariert hat. Am 29.10.2020 beim zweiten (Nicht)Gesprªch 

mit der Unterst¿tzungsleistungskommission bestand der einzige f¿r die 

Missbrauchsaufarbeitung der Petentin relevante Inhalt der Sitzung in dem Hinweis von 

Bischºfin Fehrs, dass mein DVNLP-Buch nicht Gegenstand der Arbeit der 

Unterst¿tzungsleistungskommission werden w¿rde (wªhrend ihre gehorsamen 

Kommissionsmitglieder das auf dem Tisch liegende Exemplar hin- und herschoben, als sei 

es mit etwas Toxischem, zumindest etwas sehr Ekelerregenden kontaminiert. Bischºfin 

Fehrs vermittelte nonverbal den Eindruck, als w¿rde sie ihren Kommissionsmitgliedern 

sagen, ĂIch weiÇ, was in diesem Buch steht und habe genug Einblick in die Gesamtsituation 

(auch und vor allem ¿ber meinen ĂDuz-Freundñ Pastor Frank Howaldt) und ein gesundes und 

sehr intaktes Urteilsvermºgen, um auf dem Fundament meiner bischºflichen Autoritªt hier 

fundiert die klare Ansage machen zu kºnnen: Dieses Buch von Herr Stahl ist nicht relevant 

f¿r die Missbrauchsaufarbeitung der Petentin S.! Wir werden also ¿ber dieses Buch hier in 

der Kommission nicht reden.  

So hat Bischºfin Fehrs es geschafft, dass ¿ber die Beweise der ¿blen Machenschaften des 

DVNLP gegen die Petentin in der Unterst¿tzungsleistungskommission nicht geredet wurde, 

und dass es vor allem auch innerhalb der Kirche kein Protokoll zu den entsprechenden 

Belegen und Nachweisen in meinem Buch gibt, auf das sich jemand der heutigen kirchlichen 

Mitentscheider ¿ber das Schicksal der zu entsorgenden Petentin oder auch ein eventuell 

noch einzusetzender innerkirchlicher Untersuchungsausschuss spªter noch beziehen 

kºnnte: Mein Buch ist in der Unterst¿tzungsleistungskommission nicht existent, und wohl 

auch nicht in den Sitzungen mit den leitenden kirchlichen Personen, in denen Bischºfin 

Fehrs gr¿nes Licht f¿r die ĂOpferungñ der Petentin zum Wohle der Evangelischen Kirche und 

des bekannten Pastors R. bekommen hat. Existent bleiben einzig die immer noch im Netz 

auffindbaren DVNLP-Verleumdungen gegen die Person der Petentin S., die neben Pastor 

Frank Howaldt nun auch von der Bischºfin Fehrs f¿r ihre jeweilige Agenda genutzt werden 

kºnnen. (Mittlerweile sind die entsprechenden Beitrªge auf DVNLP.de gelºscht, aber ¿ber 

die Nachweise und Belege in meinem Buch73 und entsprechende Suchen in der Wayback 

 

73 Hier bei Amazon und hier umsonst downloadbar. 

https://amzn.to/2TGM8xa
https://d-nb.info/1206129085/34
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Machine74 findet man sie noch. Im Netz ºffentlich zugªnglich ist heute nur noch mein bisher 

vom DVNLP ignorierter Vorwurf vom 10.01.2020, den Vertreter des Internationalen NLPs, 

Robert Dilts, belogen zu haben75. Ich werde den DVNLP in K¿rze erneut auffordern, die 

Robert Dilts servierten L¿gen bez¿glich der Petentin und mir richtigzustellen.  

C.2.g. Scheitern als synergetische ĂGemeinschaftsleistungñ  

Diese Bereitschaft, Pastor R. kollegial zu sch¿tzen, trifft wohl vor allem auf Bischºfin Fehrs 

zu - aber, in unterschiedlichem AusmaÇ, auch auf alle zum Aufarbeitungssystem 

gehºrenden kirchlichen Personen. Alle diese durch die Petentin S. gut informierten 

Kirchenleute wissen um den bischºflich abgeschirmten und gesch¿tzten Pastor R. - und alle 

wissen auch um die in der evangelischen Kirche unter den Teppich gekehrte Beschwerde 

der Petentin S. gegen Bischºfin Fehrs. Sie wissen um den unprofessionellen und 

unethischen Umgang von Bischºfin Fehrs mit ihrer Pastor R. betreffenden Verstrickung und 

Befangenheit im Aufarbeitungsprozess der Petentin S. - einen bischºflichen Umgang, den 

man letztlich aufgrund der amtsvergessenen-missbrªuchlichen Beauftragung der ihrer 

Bischºfin gegen¿ber vermutlich zu Gehorsams verpflichteten ULK-Mitarbeiter Herr Kluck und 

Frau Dr. Arns, nur als banal-bºse bezeichnen kann. 

Alle wohl ¿berwiegend christlich sozialisierten, mitwissend wegschauenden und sich 

wegduckenden kirchlichen Amts- und W¿rdentrªger ¿bersehen groÇz¿gig und schweigen 

ausgiebig ¿ber den die Petentin S. belastenden Umgang von Bischºfin Fehrs mit deren 

ĂPastor R.ñ-Befangenheit. Kein einziger dieser pastoralen und prºpstlichen Amtstrªger, auch 

nicht der Chorleiter und Kantor, kommt der von Bischºfin Fehrs auf unchristliche und letztlich 

hinterfotzige76 Weise banal-bºse Ăentsorgtenñ Petentin S. zur Hilfe.  

 

74 Siehe https://web.archive.org/web/20150207012624/http://dvnlp.de:80/, z.B. die zwischen dem Sept. 2015 bis mind. 

Sept. 2017 im Mitgliederbereich dvnlp.de verºffentlichte l¿gendurchzogene Abschlusserklªrung (Verªnderung der 

Abschlusserklªrung). Diese bitte nur lesen, wenn dazu auch die Statements von mir in meinem umsonst 

downloadbaren Buch auf Seite 83 und zur Geschichtsfªlschung auf Seite 174 (ist Teil des ĂUrteil zu den Nazi-

Analogienñ (vom 24.02.2017) gelesen werden kºnnen. Siehe auch Grandiose L¿ge - die ĂAbschlusserklªrungñ des 

DVNLP,ĂDVNLP verlªsst sich auf l¿genden Geschªftsf¿hrerñ, ĂDVNLP l¿gt. Chronischñ und  Auseinandersetzung um 

DVNLP-Abschlusserkl. im Mitgl.bereich (2016-2017). In der ĂAbschlusserklªrungñ 22.09.2015 verbreitet Dr. jur. Jens 

Tomas eine weitere, auf die Schlichtungskommission bezogene L¿ge: Sie hªtte Ăden vorher beschlossenen Ausschluss 

f¿r g¿ltig erklªrt.ñ Das ist falsch und war keineswegs der Fall (siehe im Buch Seite 268-270). 

75 Siehe https://www.thiesstahl.de/du-wirst-belogen-robert/ und https://www.thiesstahl.de/robert-du-bist-mitglied-einer-

deutschen-mafia-und-nazi-organisation-2-offener-brief-an-robert-dilts-und-den-dvnlp/. 

76 Hinterfotzig leitet sich nicht von der sexuellen Bedeutung des Wortes Fotze (vulgªr f¿r ĂVulvañ, ĂVaginañ) ab, sondern 

von der Fotz, einem in Bayern und ¥sterreich gebrªuchlichen Wort f¿r ĂMundñ beziehungsweise Gesicht. Wird eine 

Person als hinterfotzig bezeichnet, ist damit gemeint, dass sie nicht ehrlich gegen¿ber anderen ist, sondern hinter 

https://web.archive.org/web/20150207012624/http:/dvnlp.de:80/
https://web.archive.org/web/20150329003531/http:/www.dvnlp.de/news-detail/artikel/stellungnahme-des-vorstandes-zur-causa-thies-stahl-und-silke-schumacher.html
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190315-vorher-nachher-DVNLP-Abschlusserkl.22.09.2015-16.09.2017.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190315-vorher-nachher-DVNLP-Abschlusserkl.22.09.2015-16.09.2017.pdf
https://d-nb.info/1206129085/34
https://d-nb.info/1206129085/34
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8278
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8278
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8285
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8285
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8271
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8268
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=10194
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=10194
https://www.thiesstahl.de/du-wirst-belogen-robert/
https://www.thiesstahl.de/robert-du-bist-mitglied-einer-deutschen-mafia-und-nazi-organisation-2-offener-brief-an-robert-dilts-und-den-dvnlp/
https://www.thiesstahl.de/robert-du-bist-mitglied-einer-deutschen-mafia-und-nazi-organisation-2-offener-brief-an-robert-dilts-und-den-dvnlp/
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Alle ihren am Aufarbeitungsprozess beteiligten AmtskollegInnen von Bischºfin Fehrs 

verzichten, bis zum heutigen Tag, offensichtlich auf jede innerkirchliche Kritik an der deutlich 

erkennbaren Logik des Vorgehens der Bischºfin Fehrs und der Kirchenleitung, den 

Missbrauchsaufarbeitungsprozess der Petentin S. auszutrocknen und im Sande verlaufen zu 

lassen. Sie zelebrieren ihr unkritisches Duckmªusertum, wissend darum, dass die 

evangelische Kirche die Petentin S. f¿r diesen Schutz des Ansehens von Pastor R. und der 

Kirche generell einen hohen Preis bezahlen lªsst. Sie muss sich erneut, diesmal nicht 

sexuell, sondern emotional, seelisch und geistig, von kirchlichen AmtstrªgerInnen 

missbrauchen und in ihrer W¿rde opfern lassen. Sie alle erkennen und unterst¿tzen 

vermutlich die wohl dort vorhandene Hoffnung der Bischºfin Fehrs und der Kirchenleitung, 

dass die Petentin S., nach der bischºflich vollzogenen 21-monatigen Exkommunikation und 

Verbannung ihrer Person, nun ganz in der Versenkung verschwindet - wobei die 

Kirchenleitung diesen Ansatz der Bischºfin Fehrs per Erpressung und Nºtigung der Petentin 

S. abgesegnet.  

Neben dem, wie zu zeigen sein wird, deutlich erkennbaren kirchenpolitischen Willen, diesen 

Aufarbeitungsprozess vom Tisch und vollstªndig unter den Teppich zu bekommen, ist dieses 

Scheitern auch eine Folge von noch zu beschreibenden, sich gegenseitig verstªrkenden 

Fªllen von Amtsvernachlªssigung, Amtsverfehlung, Amtsmissbrauch77 und Amtsverrat 

mehrerer an der Aufarbeitung der kirchlichen Missbrauchserlebnisse der Petentin S. 

beteiligten kirchlichen Personen. Dieses Scheitern ist eine synergetische 

ĂGemeinschaftsleistungñ des Personenkreises der im direkten Umgang mit der Petentin in 

kirchlichen Kontexten am Versuch der Aufarbeitung beteiligten kirchlichen MitarbeiterInnen. 

Bischºfin Fehrs allerdings hat im Falle einer kirchlichen Untersuchung vermutlich sehr gute 

Chancen, den grºÇten Teil dieser kollektiv-kirchlichen Schuld f¿r sich zu beanspruchen.  

C.2.h. Mit welchem Wissen ihrer Petentin gegen¿ber hat sich Bischºfin Fehrs Ăaus 
dem Amt gestohlenñ? 

Was wusste Bischºfin Fehrs ¿ber das Leben und die Situation ihrer Petentin, als sie sich 

davonschlich und ihre Petentin im Stich lieÇ? Was wusste sie ¿ber das familiªr gef¿hrte 

pªdokriminelle Tªtersystem im Jahre 1986, als ihr Freund, Pastor R., Kontakt mit der 

Schwester, der Mutter und anderen Familienmitglieder der Petentin hatte?  

 

deren R¿cken schlecht redet, lªstert und intrigiert (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterfotzig). Hinter dem R¿cken 

der Petentin S. intrigiert hat Bischºfin Fehrs, indem sie im zweiten Gesprªch nichts zu der Situation mit Pastor R., der 

Petentin S. und deren Schwester sagte, sondern, kurz danach und ohne es anzuk¿ndigen, den ULK-Geschªftsf¿hrer 

Kluck offensichtlich mit einem Reset des Aufarbeitungsprozesses beauftragt hat. 

77 Wªre Bischºfin Fehrs eine normale Beamtin (oder ist sie das?), m¿sste sie sich wohl ĂMissbrauch der Amtsgewaltñ 

vorwerfen lassen (siehe https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/302). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterfotzig
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/302
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Und was wusste Bischºfin Fehrs ¿ber die Verleumdungs- und Rufmordkampagne des 

DVNLP gegen die Petentin und mich, sowie ¿ber die Verbindung des Metaforums und 

DVNLP zum mitgewachsenen familienbasierten pªdokriminellen Tªtersystem, welches die in 

2011 aus ihm ausgestiegene Petentin noch bis zum heutigen Tag bedroht? Und was ¿ber 

die Verstrickung des Pastors Frank Howaldt mit den DVNLP-Tªtern im Metaforum und den 

Tªtern unter den Aufstellungskollegen der Metaforum- Aufstellungsausbilder?  

Der Zeitpunkt, an dem sich Bischºfin Fehrs der Petentin gegen¿ber Ăaus dem Amt 

gestohlenñ und sie mit einem ĂExkommunikationsbannñ, einer Kontaktsperre, belegt hat, liegt 

zwischen dem Ende des ersten Gesprªches am 16.12.2019 und dem Anfang des zweiten, 

des irrelevanten (Nicht)Gesprªches am 29.10.2020. ĂAus dem Amt gestohlenñ heiÇt dabei 

auf (¿berhaupt) keine (auch auf keine ĂHilfe-ich-bluteñ-)Mail und auch nicht auf die Bitte, 

Ăliebe Gr¿Çeñ an Pastor R. auszurichten, zu reagieren, also verhaltensmªÇig, ¿bers Tun zu 

verdeutlichen, Ănicht und in keiner Weise ansprechbar zu seinñ. Erst ab dem 02.08.2021, als 

Frau Dr. Arns, wohl im Auftrag von Bischºfin Fehrs, verk¿ndete, was sie zu dem Zeitpunkt ja 

schon seit 19 Monaten als unterirdisch schlechte Praxis gelebt hat, dass sich Bischºfin Fehrs 

aus Ăjedem Kontakt mit der Petentinñ zur¿ckziehen w¿rde.  

C.2.h.1. Quelle #1: Das erste Gesprªch am 16.12.2019  

Bischºfin Fehrs wusste um den pªdokriminellen Kontext des 1986er 

Missbrauchsgeschehens. Sie wusste, dass die Petentin schon als Kleinkind und dann bis zu 

ihrem 38sten Lebensjahr Teil eines in einem erweiterten familiªren Kontext gef¿hrten 

pªdokriminellen Tªtersystems war. Sie wusste damit also, dass der aufzuarbeitende, 1986 

durch Pastor D. an ihr als seiner Konfirmandin begangene Missbrauch einer war, der in 

einem pªdokriminellen Kontext geschah, also ein geistig zwar entscheidend wichtiger, aber 

eben nur einer von vielen Missbrªuchen, die davor, zeitgleich und auch danach geschahen. 

(Die Petentin wies auch darauf hin, dass es noch einen an den Missbrªuchen beteiligten 

ªlteren Pastor X. gab, mit dem sie es schon als Kind zu tun hatte, aber dessen Name ihr 

aber gerade nicht zugªnglich wªre.) 

Damit wusste Bischºfin Fehrs auch, in welchem Kontext die Beziehung von Pastor R. zur 

Schwester der Petentin stattfand: Im ersten Gesprªch am 16.12.2019 hatte die Petentin 

darauf hingewiesen, dass Pastor R. nicht nur mit ihrer Schwester, sondern auch mit ihrer 

Mutter und anderen Mitgliedern ihrer Familien verkehrt hat. 

C.2.h.2. Quelle #2: Die Korrespondenz von vor dem ersten Treffen 

Hintergrundwissen ¿ber die Lebenssituation und die Geschichte ihrer Petentin hatte 

Bischºfin Fehrs nicht nur aus dem ersten ULK-Gesprªch am 16.12.2019, sondern auch 

schon aus ihren Mails an sie von vor dem ersten Kommissionstreffen, mit denen die Petentin 

Bischºfin Fehrs ¿ber die Besonderheiten ihrer Situation als Kind und als Konfirmandin 

informierte. Diese Mail-Korrespondenz habe ich f¿r Bischºfin Fehrs und die Kommission 
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noch einmal als ĂGesamtkorrespondenz S. und Stahlñ78 zusammengefasst und ihnen 14 

Tage vor dem ersten Gesprªch am 16.12.2019 zugeschickt.  

Hier einige Passagen aus diesen Mails (alle Hervorhebungen durch Fettdruck sind von mir):  

Am 22.07.2019 schrieb die Petentin an Bischºfin Fehrs, ñéich sollte dann zum Arzt, weil mir 

immer schlecht war, ich nicht schlafen konnte, was soll ich mit dem Kind nur machen, 

hatte meine Mutter schon gesagt, als ich klein war. Sie weniger missbrauchen lassen, so 

denke ich heute und gebe mir nicht mehr die Schuld daf¿r, dass Dinge eben nun mal so 

passiert sind, wie sie sind.ñ79 Und, am gleichen Tag f¿gte die Petentin hinzu: ñédeutlich 

macht, in welcher Notlage ich mich als Dreizehnjªhrige befand, von der eigenen Mutter 

verraten, im eigenen Zuhause nicht sicher und dann auch vom mich zu 

konfirmierenden Pastor als verlªngerter Arm meiner Mutter bestraft zu sein und so 

gef¿hlt beschmutzt in die Konfirmation zu gehen.ñ80 

Am 30.07.2019 schrieb die Petentin an Bischºfin Fehrs, ñLiebe Frau Fehrs, bitte helfen Sie 

mir, es so sehen zu kºnnen, dass die sexuelle Gewalt nicht von mir ausging, weil ich die 

Hexe bin oder die bºse Schlange, die als Kind den Mann verf¿hrt, sondern dass er 

geschehen ist, der Akt der Sexuellen Gewalt, es war nicht meine Schuld, sondern nur 

der Wille Gottes. é das Erneuerungsritual meiner Konfirmation, das w¿nsche ich mir 

wirklich sehr von Herzen, eine Art Anerkennung des Leids, welches ich auf mich 

genommen habe, f¿r Pastor D.Ës S¿nde und welches ich noch trage, bitte befreien Sie 

mich davon oder muss ich das ganz alleine tun? Ich finde nicht.ñ81  

Am 10.08.2019 schrieb die Petentin an Bischºfin Fehrs et al.: "Auch, um noch ein Symptom 

zu benennen, ist mir im Chor schon die Stimme weggeblieben. Als Kronzeugin, die aus 

einem pªdokriminellen Verbrechersystem ausgestiegen ist, darf ich nat¿rlich nicht 

"singen" - was ich eben nicht nur im Chor schon getan habe, sondern vor allem auch 

dadurch, dass ich etliche der Verbrecher angezeigt habe, vor allem auch 

Familienmitglieder.ñ Und, sie f¿gte hinzu: ñAls das Opfer eben auch kirchlicher Strukturen 

wurde ich insofern auch in diese Art einer persºnlichen Vergangenheit hineingezwungen und 

genºtigt, als dass der mich 1986 konfirmierende und sexuell missbrauchende Pastor mit der 

Konfirmation ein Initiationsritual durchgef¿hrt hat, mit welchem er mich eher als (u.a. seine) 

nunmehr erwachsene (von ihm und anderen abhªngige) Hure "eingesegnet" hat, denn als 

m¿ndiges (einen unabhªngigen, erwachsenen und selbstbestimmten Glauben lebendes) 

 

78 Siehe 20191202b Gesamtkorrespondenz Schumacher Stahl.pdf. 

79 Siehe 22.07.2019b Silke BRIEF an Fehrs Brªsen Howaldt Fenner Lemme Zeller und Original-Mail. 

80 Siehe22.07.2019c Silke an Fehrs Brªsen Howaldt Fenner Lemme Zeller und Original-Mail. 

81 Siehe 30.07.2019b Silke ANTRAG an Fehrs Brªsen Howaldt Fenner Lemme Zeller und Antrag auf Re-Konfirmation. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191202b-Anhang-Gesamtkorrespondenz-Schumacher-Stahl.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190722b-Silke-BRIEF-an-Fehrs-Braesen-Howaldt-Fenner-Lemme-Zeller-D.-anonym..pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190722c-Silke-an-Fehrs-Braesen-Howaldt-Fenner-Lemme-Zeller.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190730b-Silke-ANTRAG-an-Fehrs-Braesen-Howaldt-Fenner-Lemme-Zeller-D.-anonym..pdf
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Mitglied seiner Gemeinde. Von seiner óLehreô, dass es als ganz selbstverstªndlich 

anzusehen und auch der Wille Gottes sei, dass ich als Konfirmierte, also als werdende Frau, 

je mehr ich f¿r andere tue und mich aufopfere, mit meinem selbstlosen Dienst an ihm (und 

anderen Zuhªltern und Freiern) mich selbst ózum Werkzeug Gottesô mache. Was dabei auch 

sehr schlimm f¿r mich war: Ich konnte damals nicht mehr, was ich sehr gerne tat, im 

damaligen Kirchen-Chor mitsingen. Er wurde mir, eine direkte Folge seines Missbrauches, 

genommen - wie durch einen mich als Kind zuvor schon missbrauchen Pastor in 

dieser Gemeinde vorher auch schon der gesamte damals in meinem Leben als immer 

wieder an pªdophile Freier verkauftes Kind wichtige kirchliche Zufluchtsort.ñ Und 

auch: "Meinen guten Glauben an Gott, habe ich mir erhalten - was nun aber beinahe schon 

mehr Anstrengung gekostet hat, als ich nun gerade noch ¿berleben konnte, weil ich dann 

eben doch auch oft gedacht haben musste ï vor und auch nach der Konfirmation, āna, wenn 

das Gott schon so gewollt hat, dann mache ich nun eben mehr von dem, was er so oder so 

von mir verlangt, dann komme ich ganz sicher auch in den Himmel daf¿ró. Das hatte man mir 

als Kind auch schon versprochen, als sich schon der Vorgªnger-Pastor [Pastor X.] der 

Gemeinde sexuell an mir verging. Die Konfirmation war nur die Krºnung dessen, was vorher 

schon vorhanden war: des Glaubens, dass Menschen von Natur aus missbraucht 

werden sollten, als Dienste an Gott, so wurde es mir beigebracht, aber das ist nun 

vorbei, die Hurerei: sie ist kein Thema mehr f¿r mich persºnlich.ñ Und weiter: ĂIch 

erwªhnte es bereits: dass meine Kinder noch leben, es hªtte bei meinem Ausstieg aus dem 

Tªtersystem, in dem sie noch gefangen sind, tatsªchlich auch schiefgehen kºnnen, aber 

sie leben nach wie vor in gewaltvollen Strukturen und gerade deshalb und auch f¿r andere 

Kinder und Menschen an sich, muss ein zuk¿nftiges Vorgehen von mir, der Kommission und 

allen Beteiligten wohl bedacht und auch strategisch klug gestaltet sein, also bitte ich Sie 

ganz einfach hier und heute um ein Gebet f¿r mich und meine Kinder, immer wieder neu - 

gemeinsamer Glaube ist ja bekanntlich stªrker als ein Einzelner, es wird etwas Gutes 

bewegen, da bin ich mir jetzt ganz sicher.ñ Und dann: ĂEine Unterst¿tzungsleistung kºnnte 

schon jetzt vielleicht ein ºffentliches Gebet f¿r alle Missbrauchsopfer sein. (Dieses Wort 

benutze ich, nach meiner persºnlichen Auseinandersetzung mit dem Unterschied zwischen 

ĂMissbrauchñ und Ăsexueller Gewaltñ bewusst. Ein Kºrper kann nun mal gebraucht, aber 

auch missbraucht werden, auch hier¿ber kºnnte man sich unterhalten.) Ein Gebet, ganz 

ºffentlich, f¿r alle von sexueller Gewalt, ob Mann oder Frau Betroffene, das wªre doch 

ein Anfang und ein Wort dazu, dass die Schuld und die Scham da sein und bleiben 

muss, wo sie hingehºrt: bei den Tªtern. Auch f¿r die Tªter sollte gebetet werden, meiner 

ganz ernsthaften und ehrlichen Ansicht nach. Schon alleine aus dem Grund, dass ihre 

Opfer davon entlastet werden, die einzigen sein zu m¿ssen, die dies tun - wie ich es 

heute und auch schon als Kind getan habe. Sie sollten nicht noch zusªtzlich, zu ihrem 
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durch die Tªter verursachten Leid und ihren Kummer auch noch deren Schuld und, was 

beinahe noch schwerer wiegt, deren Scham tragen m¿ssen.ñ82 

Dieser Brief der Petentin vom 10.08.201983 an Bischºfin Fehrs ist so wichtig, dass alle 

Kommissionsmitglieder, die ihn nicht gelesen haben, und ich beziehe explizit auch 

Bischºfin Fehrs mit ein, ihn noch einmal langsam und gr¿ndlich lesen sollten.  

Ich denke, vor dem ersten Gesprªch am 16.12.2019 hat weder Bischºfin Fehrs, noch die 

Kommissionsmitglieder die Mails und die Text der Petentin gelesen. Denn keine(r) der vier 

Kommissionsmitglieder(Innen!) hat irgendwas gefragt, was man als Nachfrage zu den Mails 

und Texten hªtte hºren kºnnen, nicht im ersten und schon gar nicht im zweiten Gesprªch. 

Auch Bischºfin Fehrs hat nicht tiefer in Dinge hineingefragt, im ersten Gesprªch auch wenig 

und im zweiten hat sie ja ¿berhaupt nichts gefragt. 

Am 23.09.2019 schrieb die Petentin an Bischºfin Fehrs, im Kontext ihrer Beschªftigung mit 

dem Thema ĂMissbrauch von Macht als Tods¿ndeñ: ĂIch will keine Rache, aber einen 

Ausgleich in Form einer Entschuldigung der evangelischen Kirche bei den Opfern Sexueller 

Gewalt sollte diese schon leisten. Das ist unabhªngig von finanziellen 

Unterst¿tzungsleistungen, welche ich beantragt habe - diese stehen f¿r mich nicht an erster 

Stelle. Ich glaube, dass wenn evangelische Kirche sich nicht ºffentlich entschuldigt, dass die 

Unterst¿tzungsleistungen, die sie erbringen mºchte, um Wiedergutmachung zu leisten, nicht 

wirklich ernst genommen werden. 

Zumindest von mir persºnlich wird sie dann ganz einfach in Frage gestellt werden. Ob die 

Bestrebung der evangelischen Kirche, sich bei den Opfern dadurch zu entschuldigen, 

dass sie f¿r einen finanziellen Ausgleich sorgt, nicht vielleicht auch bezwecken mºge, 

dass die Opfer schweigen. Ich habe in dieser Weise meine Zweifel, ob ich die Arbeit der 

Unterst¿tzungsleistungskommission wirklich ernst nehmen mºchte, jetzt und in der Zukunft. 

Von daher ist f¿r mich die einzig richtige Unterst¿tzung zurzeit eine Entschuldigung. Ohne 

eine solche ist es f¿r mich im Moment undenkbar, finanzielle Leistungen, z.B. in Form einer 

Unterst¿tzung meiner Gesangsausbildung, anzunehmen. 

Sollte die Unterst¿tzungsleistungskommission in Vertretung der evangelischen Kirche zu 

dem Schluss kommen, Unterst¿tzungsleistungen bewilligen zu wollen, ohne sich, wiederum 

als Vertreterin der Kirche, zu entschuldigen, w¿rde ich es mit meinem Gewissen und mit 

meinem Glauben vermutlich nicht vereinbaren kºnnen, eine Unterst¿tzungsleistung ohne 

eine ºffentliche Entschuldigung anzunehmen. Ich bef¿rchte, dann den Eindruck zu 

bekommen, ich hªtte mich kaufen lassen. Genau diesen Eindruck hatte ich schon damals 

 

82 Siehe 10.08.2019 um 19:57 Silke an Propst Brªsen, und in cc an Bischºfin Fehrs, Frau Fenner, sowie an Igor, Frank 

und Matthias und Original-Mail.  

83 Siehe 10.08.2019 Silke an Brªsen Fehrs Howaldt Fenner Lemme Zeller und Original-Mail. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190810-Silke-an-Braesen-Fehrs-Howaldt-Fenner-Lemme-Zeller.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190810-Silke-an-Braesen-Fehrs-Howaldt-Fenner-Lemme-Zeller.pdf
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sehr leidvoll haben m¿ssen, als ich, nur um mich konfirmieren lassen zu kºnnen (wie meine 

Mutter das wollte) mit Pastor D. geschlafen habe (wie meine Mutter das ebenfalls wollte). 

Ich hatte mir immer gew¿nscht, als Jungfrau in die Ehe gehen zu kºnnen - was nat¿rlich 

aberwitzig ist, weil ich schon vor dem Missbrauch durch den mich konfirmierenden 

Pastor D. und einem anderen Pastor dort, sowie von etlichen pªdophilen Freier 

penetrierend missbraucht wurde. Aber an diesem Jungfrau-Wunsch wird mir deutlich, wie 

stark ich mir selbst an dem Missbrauch durch Pastor D. (und den/die anderen 

MissbraucherInnen) die Schuld gegeben habe: Ich habe selbst Schuld, dachte ich damals 

tatsªchlich, dass ich nun nicht mehr jungfrªulich heiraten kºnne. Und dar¿ber hinaus wurde 

ich von Pastor D. konfirmiert, gefestigt in dem irrigen aber tiefen Glauben, dass es mein 

Schicksal sei (s)eine (und die seines Kollegen) Hure zu sein - eingesegnet von ihm als eine 

solche, nun als eine erwachsene.ñ  

Und: ĂSchwarze Schafe gibt es ¿berall, ja, auch das ist vielleicht Gottes Wille, so hat man es 

mir beigebracht: āAlles ist von Gott so gewolltó, meinte meine Mutter damals, auch im 

Hinblick auf Pastor D. und die mir von ihr verordneten anderen Freier und Freierinnen. 

Aber daran glaube ich heute nicht mehr so unbedingt, jedenfalls nicht mehr in dem Sinne, 

dass Gott will, dass ich ein Leben lang die Schuld und auch die Scham eines Pastor D. und 

der anderen Missbraucher tragen soll. Von diesem Kreuz mºchte runtersteigen.ñ84 

Am 09.11.2019 schrieb die Petentin an Bischºfin Fehrs und die PastorInnen: Ăéich wollte 

Dich [Kantor Igor Zeller] im Grunde genommen ganz da raus lassen, aber da ich nun schon 

seit einigen Tagen vºllig erkªltet, geschwªcht und entkrªftet hier zuhause vor Ohnmacht auf 

dem Sofa liege, muss ich nun doch erzªhlen, was im Vorfeld meiner Antragstellung 

geschehen ist. 

Es hat zwei Gesprªche gegeben, eins mit der Lotsin Frau Pfeiffer und eines mit unseren 

Pastor/innen. 

In beiden Gesprªche ist es zu einer Art show-down gekommen, wo Thies als mein 

Unterst¿tzer angegriffen worden ist und ich ihn noch wªhrend des Gesprªchs und auch 

danach sch¿tzen musste. 

Dies war f¿r mich derart demotivierend, so dass ich ernsthaft gedacht habe, es macht keinen 

Sinn mehr f¿r mich, in Kirche zu singen und auch nicht, ¿berhaupt in Kirche zu sein, 

gleichwohl ich mich in unserer Gemeinde wohl gef¿hlt habe, wie gesagt, habe ich doch auch 

gemerkt, dass es mich viel Kraft gekostet hat, dar¿ber nachzudenken, was denn nun Frank 

¿ber den ĂGroÇen Thies Stahlñ, so nannte ihn Frank wohl mal selbst, erzªhlt haben mag und 

ob er sich die in dem Psychofeld, in dem Frank sich bewegt, von dort von Personen, die 

 

84 23.09.2019 Silke an Fehrs Brªsen Howaldt Fenner Lemme Zeller und Original-Mail. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190923-Silke-an-Fehrs-Braesen-Howaldt-Fenner-Lemme-Zeller.pdf
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beide kennen, vertretenen Meinung wohl anschlieÇe, Thies sei ein Ăvon seiner Frau (mir) 

verblendeter Aggressorñ. 

Ich habe Grund zur Annahme, dass dem so ist, weil es sich im vergangenen Gesprªch 

zunªchst mal so gezeigt hat, so dass ich nun trennen muss: Kirche ist eine Sache und ein 

bestimmter, auch in der Psychoszene unterwegs seiender Pastor eine andere. 

Nun denn, vielleicht habe ich auch meinen Beitrag geleistet, dass die Situation so wie sie ist: 

nicht schºn - ich glaube, f¿r keinen von uns. Da ich nicht erzªhlen wollte, was mit dem 

Pastor und mir damals wªhrend meiner Konfirmation passiert ist, was das mit "Let it Be" zu 

tun hat, das wollte ich verschweigen. Ebenso, dass es den Missbrauch ¿berhaupt gegeben 

hat, auch dies ºffentlich zu machen, war nicht mein bewusster Plan. Und damals im DVNLP 

die Missbrªuche ºffentlich gemacht zu haben, war reiner Selbstschutz. 

Wie dem auch sei, durch das Wiedererinnern des Liedes "Let it Be", mein spontaner Einfall 

auf Deinen Aufruf, Lebenslieder zu benennen, f¿r Dein Projekt, war rein intuitiv und noch 

wªhrend ich ¿ber dieses Lied in der Kirche erzªhlte, wusste ich nicht genau, was es mit 

diesem Lied auf sich hatte. Aber nun weiÇ ich, dass ich es gesungen habe, wªhrend ich 

vergewaltigt worden bin - es tut mir leid, so direkte Worte benutzen zu m¿ssen, auch weil 

es mir selbst weh tut, es so zu ªuÇern und auch so zu benennen. Aber tue ich es nicht, 

dann, so hat es sich auch in den Gesprªchen mit unseren Pastor/innen und auch Ihnen, 

Frau Pfeiffer, gezeigt, dass dann das Thema meiner Glaubw¿rdigkeit, der Glaubw¿rdigkeit 

meiner Erfahrung, dass diese dann verschoben ¿ber Thies, also in Form von Zweifeln an 

seinen Motiven, mir geholfen zu haben, ausagiert wird. 

Nun denn, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, noch einmal "Let it be" zu singen, dieses 

Mal jedoch nicht zu dem Zweck, mich innerlich zu beruhigen und nicht schreien zu m¿ssen. 

Dies wurde mir nªmlich verboten, wªhrend der, ich muss es nun noch mal sagen, 

Vergewaltigung durch den Pastor, mir wurde der Mund zugehalten, von ihm und auch 

von einer Kirchenmitarbeiterin und auch von meiner Mutter, die bei einem Mal dabei 

gewesen war, bei der heiligen Einsegnung in mein kirchliches Erwachsenendasein durch 

den gewaltvollen Geschlechtsverkehr mit dem Pastor, der das machen sollte, weil ich etwas 

Besonderes sei und ich dadurch noch nªher zu Gott komme, so glaubte ich wohl damals 

selbst - zumindest hatte ich gedacht, wenn es alle so sagen, dann m¿sse es auch so 

stimmen. 

Also ist mir dieses Lied "Let it be" Fluch und Segen zugleich. Es hat mir geholfen, das 

Schlimmste zu ¿berstehen. Und gleichzeitig nutzte ich es dazu, es innerlich laut zu singen 

und dadurch nicht den Schmerz rauszuschreien und zu erzªhlen, was geschehen war. Das 

durfte ich rauskommen, und ebenfalls nicht, die frohe Botschaft, schwanger gewesen 

zu sein vom Pastor damals. Auch das sollte ich ganz leise und heimlich f¿r mich behalten. 

Ich sollte es abtreiben lassen und daf¿r schªme ich mich sehr, weil der Pastor daf¿r 

nicht bezahlen wollte und keine Verantwortung ¿bernommen hatte. Deshalb hatte 

meine Mutter mir damals zu gesagt: das Kind muss weg. 
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All dies wusstet ihr, lieber Igor und all die anderen hier, bisher noch nicht und auch ich 

erinnere es jetzt im Zuge der fortwªhrenden Auseinandersetzung mit dem Lied ĂLet it be" - 

ich wollte mich und Euch nicht mit dem Schmerz konfrontieren, den bestimmte 

Glaubenssªtze in Kirche in mir damals ausgelºst haben und ich will sie nun los werden und 

auch deshalb wohl blute ich derzeit sehr doll, akuter Eisenmangel, es hºrt nicht auf zu 

bluten, der Schmutz will raus - auch, um jetzt Platz zu machen, f¿r schºnere Tºne. LG, 

Silkeñ 85 

Am 28.11.2019 schrieb die Petentin an Bischºfin Fehrs (an Pastorin Fenner), Ăvor dem 

Hintergrund, dass es Thies vor einiger Zeit noch so geschrieben hatte: Silke blutet - fast 

ohne Unterlass, auch seit dem Gesprªch mit Frau Pfeiffer: akute Blutarmut, der Hausarzt 

schlªgt Alarm! é éich damals schwanger gewesen war von dem Pastor: akute Blutarmut 

auch da, denn ich wªre fast an daran verblutet, an den Folgen der Abtreibung, des Kindes 

von dem Pastor - es wªre sonst noch verkauft worden an den Kreis der pªdophilen 

Tªter von damals, an dem sich auch der Pastor und seine Mitarbeiterin in Kirche 

beteiligt hatten, aber ich soll jetzt noch mal wieder sterben f¿r Ihre S¿nden?ñ86 

Am 06.12.2019 schrieb Thies Stahl an Bischºfin Fehrs und die PastorInnen:  

Ăégestern Abend wurde mir im Gesprªch mit Silke klar, dass die gegenwªrtige Situation in 

der Christiansgemeinde sie beinahe mehr Kraft kostet, als die Aufarbeitung ihrer 

damaligen Situation in der Philippusgemeinde in Hamburg-Horn. 

Es tut ihr gut, hier in der Gemeinde und im Chor zu sein und es wªre jammerschade, wenn 

das jetzt gefªhrdet ist, weil Frau Fenner und Herr Howaldt nicht "die Kurve kriegen" und ein 

kurzes Ăsorryñ ¿ber die Lippen bekommen. 

In den letzten Jahren war ich ziemlich erfolgreich darin, é [die Petentin] darin zu 

unterst¿tzen, sich gegen die Stigmatisierung und Psychopathologisierung ihrer 

Person zu wehren, welche sowohl der verbrecherisch agierende 

Weiterbildungsverband DVNLP, als auch die nicht minder verwerflich handelnde 

Hamburger Staatsanwaltschaft zu verantworten hatten. 

Meine ĂUnterst¿tzungsleistungñ werde ich jetzt nicht einstellen, denn ich mºchte nicht 

miterleben m¿ssen, dass Silke ausgerechnet in der Kirche retraumatisiert wird. Durch eine 

Pastorin, die sie f¿r schuldig spricht, ihre ĂPietªtñ(!) durch ĂDeine Phantasienñ und 

Ăabwegigenñ Assoziationen verletzt zu haben (anstatt, was wohl ehrlicher gewesen wªre, zu 

sagen, dass sie der ĂS¿hnetod Christiñ-Diskussion aus dem Wege gehen wollte). Und durch 

einen Pastor, der Silkes Frage nicht beantwortet, warum er sie Ăbelogenñ hat (was, auch 

 

85 Siehe 09.11.2019a Silke an Zeller, Fehrs, Fenner, Brªsen, Pfeiffer, Howaldt u. Lemme und Original-Mail. 

86 Siehe 28.11.2019 Silke an Fehrs, Fenner, Brªsen, Howaldt, Lemme, Zeller und Original-Mail.  
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wenn es provokant formuliert war, insofern zutrifft, als dass es eine bestimmte ihr gegen¿ber 

behauptete Aussage tatsªchlich nicht gab, die er meinte, mir gegen¿ber getªtigt zu haben). 

é Denn ich mºchte gerne, dass wir einen Weg finden, wie es am 16.12. bei der 

Bischºfin wirklich um Silke und die lebenslangen schlimmen Auswirkung ihrer 

fragw¿rdigen Konfirmation geht - und nicht um den eventuellen Trainingsbedarf heutiger 

SeelsorgerInnen, die vielleicht im Umgang mit den Folgen kirchlicher Missbrªuche 

¿berfordert sind.ñ87  

Ich muss leider davon ausgehen, dass weder Bischºfin Fehrs, noch die 

Kommissionsmitglieder diese Korrespondenz von vor dem 16.12.2019 gelesen haben. Ihre 

Sekretªrin, Frau Stauff, lieÇ mich wissen, dass Bischºfin Fehrs auf Pilgerreise sei und es mit 

Sicherheit nicht schaffen w¿rde, die Zusammenstellung88 der Mails und Texte der Petentin 

noch einmal durchzusehen, die ich ihr mit der Bitte geschickt habe, sie auch an die 

Kommissionsmitglieder weiterzuleiten (Frau Stauff hatte zuvor gesagt89, sie w¿rde der 

Kommission alles vorlegen, was die Petentin und ich der Kommission schriftlich vorlegen). 

Da sich die in beiden Sitzungen eher schweigend beisitzenden Kommissionsmitglieder 

weder am 16.12.2019 noch am 29.10.202 auch nur mit einer einzigen Frage auf die von der 

Petentin mitgeteilten Informationen bezogen haben und Bischºfin Fehrs im zweiten 

Gesprªch am 29.10.2020 weder auf Dinge aus dem ersten Gesprªch noch auf Dinge, 

welche die Petentin in den Mails vor dem 16.12.2019 mitgeteilt hat, gehe ich davon aus, 

dass die Kommissionsmitglieder weder die Mails noch die Zusammenstellung weitergeleitet 

bekommen haben und deshalb am 16.12.2019 uninformiert waren - und deshalb keine 

tiefergehenden Fragen gestellt haben. Danach, vermute ich, haben sie die Korrespondenz, 

zumindest in der Zusammenstellung, gelesen, dann aber - vermutlich aus anderen Gr¿nden 

- keine Fragen mehr gestellt.  

Sehr Ăstrangeñ wªre die Vorstellung, dass die Kommissionsmitglieder sich angesichts des 

16.12.2019, wo sie erlebt haben, dass Bischºfin Fehrs der Petentin glaubt, und angesichts 

der (ihnen ja vielleicht vorgelegen habenden) Pre-Korrespondenz von Bischºfin Fehrs haben 

verpflichten lassen, auf die Petentin inhaltlich nicht mehr einzugehen. Ihr merkw¿rdiges 

Schweigen in den beiden Gesprªchen am 16.12.2019 und, vor allem in dem am 29.10.202 

spricht allerdings daf¿r.  

 

87 Siehe 06.12.2019a Thies an Brªsen, Fehrs, Fenner, Howaldt, Lemme und Original-Mail.  

88 Siehe 20191202b Gesamtkorrespondenz Schumacher Stahl.pdf. 
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Dass Bischºfin Fehrs in den langen Monaten zwischen dem 16.12.2019 und dem 

29.10.2020 die Mails der Petentin von vor dem 16.12.2019 lesen konnte, ist anzunehmen. 

Auch ist anzunehmen, dass sie mit Pastor R. ¿ber die in den Mails enthaltenen 

Informationen gesprochen hat. 

Am 27.01.2020 schickte90 ich Bischºfin Fehrs den Link zu meinem Buch ĂNLP f¿r Verbrecher 

- āCausa DVNLPó: Mafia-, Stasi- und Nazi-Methoden im deutschen NLPñ, das gerade als 

eBook (Kindle) erschienen war. Damit sie und die Kommissionsmitglieder es nicht kaufen 

m¿ssen, habe ich es in einer PDF-Version beigelegt. Im Mªrz 2020 erschien die 

Printausgabe. Ich habe Bischºfin Fehrs ein Exemplar mit der Bitte geschickt, es auch den 

Kommissionsmitgliedern zu geben.  

Am 28.01.2020 schrieb die Petentin am Bischºfin Fehrs,ñédoch auch, weil es nat¿rlich an 

meinen Krªften zerrt, meine Kinder nicht zu sehen und zu wissen, dass es ihnen nicht gut 

gehen kann mit der aktuellen Situationéñ91 Bischºfin Fehrs wusste, dass die Petentin, bei 

ihrem Ausstieg aus diesem, ihre beiden Kinder in dem pªdokriminellen Tªtersystem 

zur¿cklassen musste. 

Aber auch in dem dann im Oktober 2020 stattfindenden zweiten (Nicht- oder Irrelevanz-

)Gesprªch, hat dazu auch keine(s) der Kommissionsmitglieder eine Frage gestellt, d.h. sie 

hatten vermutlich das Buch genauso wenig vorliegen gehabt und gelesen, wie die Mails aus 

der Phase vor dem ersten Gesprªch am 16.12.2019 (die ich ja vierzehn Tage vor dem 

Termin in einer Zusammenstellung92 mit der Bitte an Bischºfin Fehrs verschickt hatte, sie an 

die Kommissionsmitglieder weiterzuleiten). 

C.2.h.3. Quelle # 3: Die Urteile zum DVNLP 

Bischºfin Fehrs hatte, genau wie die Pastoren, der Kantor und der Propst der 

Heimatgemeinde der Petentin, Hinweise auf meine Verºffentlichungen zum DVNLP 

bekommen. In den einzelnen Mails vor dem ersten Gesprªch und in der Zusammenstellung93 

dieser Mails, die ich kurz von dem Termin an Bischºfin Fehrs und die Kommission geschickt 

habe und deren Hauptzweck es war, daf¿r zu sorgen, dass Bischºfin Fehrs und die 

Kommission auf dem gleichen Stand sind, wie die Gruppe 

Petentin/PastorInnen/Kantor/Propst/Unterst¿tzer.  

 

90 Siehe 27.01.2020 Thies an Bischºfin Fehrs und Original-Mail. 

91 Siehe 28.01.2020a Silke an Bischºfin Fehrs und Original-Mail.  

92 Siehe 20191202b Gesamtkorrespondenz Schumacher Stahl.pdf. 

93 Siehe 20191202b Gesamtkorrespondenz Schumacher Stahl.pdf. 

https://www.amazon.de/dp/B0842Y6BS5
https://www.amazon.de/dp/B0842Y6BS5
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200127-Thies-an-Bischoefin-Fehrs.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200128a-Silke-an-Bischoefin-Fehrs.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191202b-Anhang-Gesamtkorrespondenz-Schumacher-Stahl.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191202b-Anhang-Gesamtkorrespondenz-Schumacher-Stahl.pdf
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Hªtte Bischºfin Fehrs einen Juristen gebeten, z.B. das Dr. jur. Kommissionsmitglied, der am 

29.10.2020 mein der Kommission auf den Tisch gelegtes Buch undurchgeblªttert an seinen 

Tischnachbar weiterschob), einen Blick in dieses Buch und auch auf zu meine der 

Kommission von mir nahegelegten Seite ĂTexte-und Materialien um DVNLPñ94 zu werfen, er 

oder sie hªtte sich zuerst die bestehenden Urteile angesehen und sofort festgestellt: Nicht 

die Petentin ist unglaubw¿rdig, sondern der schmutzige Psychomethodenverband DVNLP. 

Der Petentin wurde in diesem fragw¿rdigen Verband dubioser sªkularer Seelsorge, DVNLP, 

absolut ¿bel mitgespielt. Ein Blick in die ĂTexte-und Materialien um DVNLPñ95 downloadbarer 

Urteile hªtte, wohl nicht nur f¿r einen Juristen, sofort alles klar gemacht: Das ĂUrteil zu den 

Nazi-Analogienñ96 (vom 24.02.2017), die ich in meinem Artikel DVNLP von allen guten 

Geistern verlassen? ï Sollbruchstelle faschistoid-totalitªre Ausrutscher und Verlust der 

Selbstkontrolle (02.06.2016) verwendet habe, und das ĂDVNLP manipuliert und tªuscht 

Mitgliederversammlungñ-Urteil97 vom 18.10.2016).  

Ebenso wenig wie vorher schon Pastor Frank Howaldt, grenzt sich Bischºfin Fehrs von 

diesem verbrecherischen Psychomethodenverband DVNLP ab. Pastor Frank Howaldt hatte 

mich ja gemaÇregelt, ich d¿rfe ihn nicht Ăverbrecherischñ nennen. Da ist er aber, und zwar 

bis heute, denn gab es keine verbandsinterne Aufarbeitung der hochkriminellen 

Ungeheuerlichkeiten und Machenschaften, die der Vorstand des DVNLP, zusammen mit 

anderen DVNLP-FunktionªrInnen und Mitglieder(Innen!), im Zusammenhang mit der 

Nichtbehandlung und Unterdr¿ckung von Missbrauchsbeschwerden der Beschwerdef¿hrerin 

zu verantworten hat. Der DVNLP ist, mit dem bis heute in ihm versteckten Vergewaltiger und 

Zuhªlter-Ausbilder, -Coach und -Psychotherapeut XY, ein waschechter Tªterverband. 

Auch gibt es bis heute keine Entschuldigung bei der Beschwerdef¿hrerin, der heutigen ULK-

Petentin, und bei ihrem Unterst¿tzer, mir, der ich, als Gr¿ndungsvorstands- und langjªhriges 

Ehrenmitglied des DVNLP versucht hatte, der Beschwerdef¿hrerin dabei zu helfen, von der 

Koalition der DVNLP-TªterInnen und -FunktionªrInnen nicht ihrer Mitglieds- und sogar ihrer 

Menschenrechte beraubt zu werden. Leider oder Erfolg: Die mafiºs-kriminell im Untergrund 

zusammenarbeitenden Verbands- und Tªteranwªlte schafften es, sowohl die 

Beschwerdef¿hrerin als auch mich unserer Mitgliedsrechte zu berauben, uns aus der 

Mitgliederversammlung auszuschlieÇen und ºffentlich zu verleumden. Dieser ganze Vorgang 

 

94 https://thiesstahl.com/texte-und-materialien-zum-dvnlp/ 

95 https://thiesstahl.com/texte-und-materialien-zum-dvnlp/ 

96 https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8278 

97 https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8283 

https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8199
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8199
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8199
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8278
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8283


94 

ist gut belegt und unter Nennung von Ross und Reiter dargestellt in meinem Buch ĂNLP f¿r 

Verbrecher - "Causa DVNLP": Mafia-, Stasi- und Nazi-Methoden im deutschen NLPñ98.  

So wie er sich, als schmutziger Psychomethodenverband, in der Auseinandersetzung mit der 

Petentin und mir prªsentierte, kann man ¿ber den DVNLP - laut der vorliegenden Urteile 

sagen - dass im DVNLP  

- Beschwerden gegen die MissbrauchstªterInnen nicht behandelt wurden (das 

Landgericht Hamburg im ĂUrteil zu den Nazi-Analogienñ99 am 24.02.2017: ĂWªhrend der 

Vorstand Frau é(Beschwerdef¿hrerin, die ULK-Petentin) der L¿ge bezichtigt und den 

Anschuldigungen, die offensichtlich ein Mitglied des Klªgers (=DVNLP) betreffen, 

nicht weiter nachgeht [Hervorhebungen, auch im Folgenden, TS].ñ)  

- gegen die Beschwerdef¿hrerin lehrbuchartig eine Tªter-Opfer-Umkehr vollzogen 

wurde (dazu auch das Landgericht Hamburg im ĂUrteil zu den Nazi-Analogienñ100 am 

24.02.2017:  ĂDer Beklagte (=Thies Stahl) bezieht sich [mit seiner  uÇerung, ĂDie 

offensichtlich ¿berforderte Verbandsf¿hrung lªsst lehrbuchartig einen Tªter-Opfer-

Umkehr-Prozess geschehen.ñ] kritisch auf den nach seiner Sicht falschen Umgang mit 

den von Frau é(Beschwerdef¿hrerin) erhobenen Anschuldigungen und bezeichnet die 

Vorgehensweise der Verbandsf¿hrung als umgekehrten Tªter-Opfer-Prozess sowie die 

Verbandsf¿hrung im Hinblick auf ihre Motivation als āoffensichtlich ¿berfordertó. F¿r 

beide  uÇerungen liegen ausreichend Ankn¿pfungspunkte vor. Prozessual ist davon 

auszugehen, dass der Verband den erhobenen Vorw¿rfen nicht nachgegangen ist 

und das Opfer - Frau é (Beschwerdef¿hrerin)- von der Mitgliederversammlung ohne 

Anhºrung ihrer Position ausgeschlossen hat. Gleichzeitig wurde Frau 

é(Beschwerdef¿hrerin) als unglaubw¿rdig und l¿gend dargestellt. Da bei einem 

āTªter-Opfer-Verfahrenó nach allgemeinem Verstªndnis das Opfer einbezogen wird, 

mithin eine Beteiligung an der Aufarbeitung des Sachverhalts vorgesehen ist, 

mºglicherweise kombiniert mit einem Ausgleich oder der Wiederherstellung von 

Rechtsfrieden, darf das Verhalten des Vorstandes des Klªgers entsprechend als 

āumgekehrter Prozessó bewertet werden. Denn nach dem unstreitigen Sachverhalt - und 

dies erfªhrt der Leser aufgrund des maÇgeblichen Gesamtkontextes - ist das mºgliche 

Opfer gerade von der Mitgliederversammlung ausgeschlossen worden, gleiches 

gilt f¿r seinen F¿rsprecher, den Beklagten (=Thies Stahl). Hinzu kommt, dass dieser 

Ausschluss von auÇen betrachtet durchaus in Zweifel gezogen werden kann. Wªhrend 

 

98 Siehe NLP f¿r Verbrecher - "Causa DVNLP": Mafia-, Stasi- und Nazi-Methoden im deutschen NLP  und auch hier auf 

https://www.thiesstahl.de/texte-und-materialien-zum-dvnlp/.  

99 Siehe das Urteil. 

100 Siehe das Urteil. 

https://amzn.to/2TGM8xa
https://www.thiesstahl.de/texte-und-materialien-zum-dvnlp/
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20181125-Urteil-Geisterartikel-09.03.2017.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20181125-Urteil-Geisterartikel-09.03.2017.pdf
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der Vorstand Frau é (Beschwerdef¿hrerin) der L¿ge bezichtigt und den 

Anschuldigungen, die offensichtlich ein Mitglied des Klªgers (=DVNLP) betreffen, 

nicht weiter nachgeht, sind die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehºrden noch nicht 

abgeschlossen. Der Vorstand hat somit dem mºglichen Opfer Gehºr verweigert, 

betreibt keine Aufklªrung und versucht somit den vereinsinternen Konflikt zu 

beenden, wªhrend eine externe Untersuchung bislang zu keinem Ergebnis 

gekommen ist. Dieser unstreitige Umgang mit der schwierigen Situation kann 

zulªssigerweise mit der angegriffenen  uÇerung bewertet werden. 

- zudem die Bezeichnung des Vorstandes als āoffensichtlich ¿berfordertó [zulªssig 

ist], denn damit wird ein Motiv f¿r die kritisierte Handlungsweise von dem Beklagten 

genannt. Hierbei handelt es sich um keine unzulªssige Spekulation, denn die 

Vorgehensweise des Vorstandes darf hinterfragt werden und f¿r das angesprochene 

Motiv liegen ebenfalls Bezugspunkte vor. Denn der Vorstand handelt hier im Rahmen 

einer f¿r den Klªger schwierigen Angelegenheit, da gegen ein Mitglied schwere 

Vorw¿rfe erhoben werden (Missbrauch im Rahmen eines Ausbildungslehrgangs), in 

einer Weise, die die Bewertung Ă¿berfordert" rechtfertigt. Denn wªhrend ein sachlicher 

Umgang von externen Personen regelmªÇig einfach zu bewªltigen ist, stellt sich in 

Anbetracht der unstreitigen tatsªchlichen Vorgªnge die Frage, ob der Vorstand mit dem 

durch die Anschuldigungen verbundenen Konflikt in dem Verein, unabhªngig von dem 

Wahrheitsgehalt., ¿berfordert war und daher gegen¿ber dem mºglichen Opfer 

entsprechend reagiert hat.ñ 

- der Beschwerdef¿hrerin kein rechtliches Gehºr gewªhrt wurde, ihr die 

Mitgliedsrechte entzogen wurden und gegen sie und ihren Unterst¿tzer, mich, ein 

ĂStandgericht in Abwesenheitñ durchgef¿hrt wurde (dazu wieder das Landgericht 

Hamburg im ĂUrteil zu den Nazi-Analogienñ101 am 24.02.2017:  Ăbei dieser  uÇerung 

handelt es sich um eine Zwischen¿berschrift, mit der der Beklagte (=Thies Stahl) seinen 

Ausschluss aus dem Klªger (=DVNLP) kritisch beschreibt. Merkmal eines Standgerichts 

ist es, dass die Verteidigungsmºglichkeiten des Angeschuldigten stark eingeschrªnkt 

sind. Dies kann im Extremfall bedeuten, dass er von dem Verfahren ausgeschlossen ist 

und somit grundsªtzliche Verfahrensrechte wie rechtliches Gehºr oder das Recht auf 

eine angemessene Verteidigung missachtet werden. Vorliegend wurde der Ausschluss 

des Beklagten im Rahmen der Mitgliederversammlung 2014 bestªtigt, wªhrend er 

gewaltsam an der Teilnahme gehindert wurde, obgleich er aufgrund der 

Suspensivwirkung seiner Anfechtung ein Recht zur Teilnahme und damit auch zur 

Darstellung seiner Position hatte. Zudem ist prozessual davon auszugehen, dass bei der 

Erºrterung des Ausschlusses keine Gegenpositionen gehºrt wurden. Hieraus ergeben 

sich die erforderlichen Ankn¿pfungspunkte f¿r ĂāStandgerichtó- in Abwesenheit".  

 

101 Siehe das Urteil. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20181125-Urteil-Geisterartikel-09.03.2017.pdf
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- gegen die Beschwerdef¿hrerin verleumdet und Rufmord gegen sie betreibt (dazu 

auch Landgericht Hamburg im ĂUrteil zu den Nazi-Analogienñ102 am 24.02.2017: 

ñProzessual ist davon auszugehen, dass der Verband den erhobenen Vorw¿rfen nicht 

nachgegangen ist und das Opfer - Frau é(Beschwerdef¿hrerin) - von der 

Mitgliederversammlung ohne Anhºrung ihrer Position ausgeschlossen hat. Gleichzeitig 

wurde Frau é(Beschwerdef¿hrerin) als unglaubw¿rdig und l¿gend dargestellt.ñ 

Entsprechend schrieb der Anwalt des DVNLP in seinem Schriftsatz f¿r das Urteil 

ĂTªuschung der Mitgliederversammlungñ an das Landgericht Hamburg: ñEs entstehe der 

Eindruck, dass die Vorw¿rfe von Frau é(Beschwerdef¿hrerin) haltlos seien, ihre 

Glaubw¿rdigkeit sei erheblich in Frage gestellt.ñ 103 

- die MissbrauchstªterInnen im Verband gedeckt und versteckt werden (in seinem 

Urteil ĂTªuschung und Manipulation der Mitgliederversammlungñ104 sagt das Landgericht 

Hamburg: "Die in Anlage AG 5 vorgelegte eidesstattliche Versicherung des JR lªsst 

erkennen, dass auf jener Mitgliederversammlung Ende Oktober 2014 zwar der von dem 

Antragsgegner aufgegriffene Konflikt im Zusammenhang mit den Vorw¿rfen von A 

(=Beschwerdef¿hrerin) angesprochen wurde, dass jedoch zumindest ein Name - XY - 

(= der im DVNLP versteckte Missbrauchstªter) ¿berhaupt nicht erwªhnt wurde, 

obwohl er in jenem Konflikt eine maÇgebliche Rolle spielte.ñ 

- die Beschwerdef¿hrerin mit physischer Gewalt der ihr als Mitglied garantierte 

Zugang zu der vom Vorstand getªuschten und belogenen Mitgliederversammlung 

verweigert wurde, in welcher gerade per Beamer vertraulich von ihr gemachte 

schriftliche Aussagen an die Wand projiziert wurden (dazu Landgericht Hamburg im 

ĂUrteil zu den Nazi-Analogienñ105 am 24.02.2017: "Hierbei kam es zudem unstreitig zum 

Einsatz physischer Gewalt anlªsslich der Mitgliederversammlung 2014.ñ) In seinem 

Urteil ĂTªuschung und Manipulation der Mitgliederversammlungñ106 bestªtigte das 

Hamburger Landgericht am 24.10.2016, meine beiden ºffentlich getªtigten  uÇerungen, 

(1), ĂDVNLP-Vorstand manipuliert die Mitgliederversammlung (MV). Die 

(Verbands)¥ffentlichkeit wurde vom Vorstand getªuscht, indem dieser der MV am 

31.10.2014 drei wesentlich konfliktbeteiligte Personen (s.u.) vollstªndig verheimlichte 

und auÇerdem einen multiplen Konflikt zwischen den Mitgliedern é verk¿rzt und 

verzerrt darstellteéñ und (2), Ă(Der entsprechende Entschluss des Vorstandes und 

 

102 Siehe das Urteil. 

103 Hamburger Landgericht am 24.10.2016 in seiner Begr¿ndung der Aufhebung der einstweiligen Verf¿gung. 

104 http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8283 

105 Siehe das Urteil. 

106 http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8283 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20181125-Urteil-Geisterartikel-09.03.2017.pdf
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8283
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8283
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20181125-Urteil-Geisterartikel-09.03.2017.pdf
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8283
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Kuratoriums des DVNLP wurde von der Mitgliederversammlung 2014 ratifiziert) 

allerdings, nachdem diese durch den Vorstand mit unvollstªndigen und falschen 

Informationen getªuscht und manipuliert worden war." als berechtigte 

MeinungsªuÇerungen. Das Hamburger Landgericht, auch am 24.10.2016, f¿hrt dazu 

aus: ĂDenn auch der Ausschluss des Antragsgegners (=Thies Stahl), der in der Folge 

auf jener Mitgliederversammlung nicht zu Wort kommen konnte, durfte vom 

Antragsgegner dahingehend aufgegriffen werden, dass die Informationen der 

Mitgliederversammlung unvollstªndig gewesen seien und der Vorstand durch den 

rechtswidrigen Ausschluss die Mitgliederversammlung getªuscht und manipuliert habe. 

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der von dem Antragsgegner erhobene Vorwurf 

sich auf den Entschluss der Mitgliederversammlung hinsichtlich seines Ausschlusses 

aus dem Verband bezieht, darf die Verweigerung seiner Teilnahme an jener 

Versammlung nicht nur im Hinblick auf seine Mitgliedschaftsrechte, sondern auch im 

Hinblick auf eine notwendige Stellungnahmemºglichkeit zum Ausschlussverfahren 

kritisch hinterfragt werden.ñ  

- AuÇerdem, heiÇt es im Urteil zur ĂTªuschung und Manipulation der 

Mitgliederversammlungñ107: Ă hnliches gilt f¿r den Vorwurf der Tªuschung und 

Manipulation. Dieser Vorwurf baut darauf auf, dass die mitgeteilten Informationen 

,unvollstªndig" und Ăfalsch" gewesen seien. Ein Beschluss, der durch unvollstªndige 

und falsche Informationen herbeigef¿hrt wurde, lªsst sich als Tªuschung und 

Manipulation bewerten. Hierf¿r fehlt es auch nicht an hinreichenden 

Ankn¿pfungspunkten. Die in Anlage AG 5 vorgelegte eidesstattliche Versicherung des 

JR lªsst erkennen, dass auf jener Mitgliederversammlung Ende Oktober 2014 zwar 

der von dem Antragsgegner aufgegriffene Konflikt im Zusammenhang mit den 

Vorw¿rfen von A (=Beschwerdef¿hrerin) angesprochen wurde, dass jedoch 

zumindest ein Name - XY (= der im DVNLP versteckte Missbrauchstªter) - 

¿berhaupt nicht erwªhnt wurde, obwohl er in jenem Konflikt eine maÇgebliche 

Rolle spielte. Die Unterdr¿ckung dieser Information allein w¿rde bereits den 

angegriffenen Vorwurf tragen.ñ 

- eine von Vorstandsmitgliedern, anderen Verbandsfunktionªren und -mitgliedern 

betriebene Selbst-, Mob- und Lynchjustiz gegen die Beschwerdef¿hrerin nicht 

hinterfragt, genehmigt und abgesegnet wurde (dazu auch das Landgericht 

Hamburg108: ñDer Beklagte (=Thies Stahl) r¿ckt daran ankn¿pfend zwei 

Vorstandsmitglieder in den āKreis der Tªteró. Diese Bezugnahme ist nicht zu 

beanstanden, da aufgrund der unter lit. c) bereits dargestellten Umstªnde die Sicht 

vertretbar ist, dass sich die Vorstandsmitglieder gegen¿ber Frau é (die 

 

107 http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8283 

108 Siehe das Urteil. 

http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8283
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20181125-Urteil-Geisterartikel-09.03.2017.pdf
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Beschwerdef¿hrerin) im Ergebnis ebenso wie die mºglichen Tªter verhalten haben, 

indem Frau é (die Beschwerdef¿hrerin) kein Glaube geschenkt wurde, ein Ausschluss 

erfolgte und prozessual davon auszugehen ist, dass dies weder auf einer sorgfªltigen 

Untersuchung durch den Klªger (=DVNLP) noch aufgrund der Ergebnisse externer 

Ermittlungen beruht. Insoweit ist die Bewertung zulªssig, dass sich der Vorstand nicht 

mit dem mºglichen Opfer auseinandergesetzt hat, sondern die ihm zustehende Macht 

daf¿r verwendet hat, das Opfer auszuschlieÇen und den Tªter damit zu unterst¿tzen. 

Hierbei kam es zudem unstreitig zum Einsatz physischer Gewalt anlªsslich der 

Mitgliederversammlung 2014.ñ  

- der Vorstand mit Hilfe eines ĂErmªchtigungsgesetzesñ unkontrolliert ¿ber 

Mitglieder verf¿gen kann. In einem Artikel109 schrieb ich: "Mit dieser Deklaration [der 

2014er-Mitgliederversammlung: "Die Mitgliederversammlung unterst¿tzt mit groÇer 

Betroffenheit und nach ausf¿hrlicher Aussprache ¿ber den Ausschluss von Thies Stahl 

und ... (der Beschwerdef¿hrerin) den Vorstand und das Kuratorium in allen bisherigen 

und weiteren Schritten, um Beteiligte, den Verband und den Ruf des gesamten NLP u.a. 

in Deutschland zu sch¿tzen".] ermªchtigte die fehlinformierte, d.h. die getªuschte und 

manipulierte Mitgliederversammlung die F¿hrung des Verbandes ï in erzwungener 

Abwesenheit der beiden durch die ĂSicherheitsstaffelñ des Verbandes ein paar Minuten 

zuvor gewaltsam aus dem Versammlungsraum "deportierten" stimmberechtigten 

Mitglieder ï deren Verbandsausschluss als "verbandsschªdigende" Mitglieder (O-Ton 

DVNLP-Vorstand) nach eigenem Ermessen zu gestalten und zu einem Ende zu bringen. 

Und das, nachdem der Vorstand dieser Mitgliederversammlung die Antrªge etlicher 

Mitglieder auf Einrichtung eines Untersuchungsausschusses vorenthalten und die 

Verbandsmitglieder schon in einer offiziellen Stellungnahme im April 2014 dahingehend 

belogen hatte, dass das satzungsgemªÇ zustªndige Gremium Schlichtungskommission 

sich mit den Beschwerden von Thies Stahl und der Beschwerdef¿hrerin befasst hªtte.ñ 

(Dazu auch Landgericht Hamburg im ĂUrteil zu den Nazi-Analogienñ110 am 24.02.2017: 

ñF¿r die Verwendung des angegriffenen Begriffs [Ermªchtigungsgesetz] spricht unter 

Ber¿cksichtigung seiner Einbindung in den Gesamtkontext und der ausf¿hrlichen 

Erlªuterungen des Beklagten zum Verstªndnis dieser Vergleiche, dass der Beklagte das 

Vorgehen des Klªgers als undemokratisch bezeichnen darf. Denn der Vorstand hat die 

von ihm getroffene Entscheidung ¿ber den Ausschluss des Beklagten unter 

Umgehung der eigenen Satzung von der Mitgliederversammlung bestªtigen 

lassen. Hierbei wurde der Beklagte nicht nur rechtswidrig, sondern auch 

gewaltsam an der Teilnahme an der Mitgliederversammlung gehindert, ein 

 

109 ĂDVNLP von allen guten Geistern verlassen?  

Sollbruchstelle faschistoid-totalitªre Ausrutscher und Verlust der Selbstkontrolleñ 

110 Siehe das Urteil. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20181125-Urteil-Geisterartikel-09.03.2017.pdf
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Umstand, der f¿r den Beklagten die Assoziation mit dem Ermªchtigungsgesetz von 

1933 weckt. Da sich der Beklagte ausdr¿cklich eine Distanz im Rahmen dieses 

Vergleichs auferlegt und ¿ber die erforderlichen Ankn¿pfungspunkte verf¿gt, ist die 

Bezeichnung zulªssig, zumal diese Zwischen ¦berschrift in dem folgenden Abschnitt 

entsprechend erlªutert wird.ñ 

C.2.h.4. Quelle # 4: Das ĂTªter-Opfer-Umkehr-Dossierñ zur Manipulation von LKA- 
und StA-Vermerken durch die Tªter 

In 2014 haben es die im DVNLP eng verzahnt-mafiºs untereinander und mit dem 

pªdokriminellen Hintergrund-Tªtersystem der Petentin zusammengearbeitet habenden 

DVNLP-Verbands- und Tªteranwªlte111 geschafft, einen Tªter-Opfer-Umkehr-Prozess gegen 

die heutige ULK-Petentin zu inszenieren112. Das gelang ihnen mit Hilfe der in den Hamburger 

Jugend- und Gesundheitsbehºrden gut vernetzten pªdokriminellen Profis unter den Tªtern, 

die ¿ber den manipulierten Sozialpsychiatrischen Dienst Altona einen Aktenvermerk in die 

LKA-Akte der Petentin einschleusten, der zu einer Abfolge weiterer, die Petentin zunehmend 

psychopathologisierender und psychiatrisierender Vermerke in ihren LKA- und StA-Akten113 

f¿hrte. Federf¿hrend bei diesem Kunstst¿ck war vermutlich der zu den Hauptdrahtziehern 

und -zuhªltern dieses Systems gehºrende Psychologie-Professor114 aus der 

Sozialpªdagogenausbildung der Petentin, der gleichzeitig Supervisor ihres 

Jugendhilfetrªgers und Fortbildungsinstitutes war. An dieser Psychiatrisierungsattacke 

gegen die Petentin beteiligt waren vermutlich auch der erste Ehemann der Petentin, ihre 

Halbschwester und andere Familienmitglieder, sowie der am pªdokriminellen Tªtersystem 

beteiligte XY. 

Diese ¿ber den gekaperten Sozialpsychiatrischen Dienst initiierte Psychiatrisierungsattacke, 

die von den Verbands- und Tªteranwªlten mit dem pªdokriminellen Tªtersystem gemeinsam 

gegen die Petentin ausgef¿hrt wurde, gelang deshalb so gut, weil die Petentin und ich von 

dem als perfekt selbstimmunisierend designten Vermerk in der LKA-Akte der Petentin erst 

am 20.07.2016 erfuhren. Wir kannten diesen Vermerk nicht, wir erfuhren nur seine 

durchschlagende Wirkung - in 2014 in Form der Tatsache, dass die Polizei unseren oft 

wiederholter Bitten und Forderungen nicht nachkam, endlich gegen die pªdokriminellen 

Tªter zu ermitteln. Dann auch in Form der Tatsache, dass die Funktionstrªger des DVNLP 

 

111 In meinem Buch gut dokumentiert: ĂNLP f¿r Verbrecher - āCausa DVNLPó: Mafia-, Stasi- und Nazi-Methoden im 

deutschen NLPñ.  

112 Minutiºs dokumentiert hier: ĂDossier Tªter-Opfer-Umkehrñ.  

113 Minutiºs dokumentiert hier: ĂDossier Tªter-Opfer-Umkehrñ.  

114 In meinem Buch mit Prof. GB anonymisiert. 

https://www.amazon.de/dp/B0842Y6BS5
https://www.amazon.de/dp/B0842Y6BS5
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8281
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8281
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(der Vorstand wusste ¿ber einen dunklen Kanal seines Verbandsanwaltes von dem 

get¿rkten Vermerk) sich uns gegen¿ber immer disrespektvoller verhielten, was dann ja auch 

auf die KollegInnen im Nachbarmethodenfeld Aufstellungsarbeit zutraf, und dann ja auch auf 

die in diesem Buch aufgezªhlten Amtstrªger-Personen der evangelischen Kirche.  

Der Pastor der Gemeinde der Petentin, Frank Howaldt, brachte die toxische Wirkung dieses 

get¿rkten Vermerkes ¿ber das Metaforum, seine Psychomethoden-Ausbildungsstªtte, in 

seine Gemeinde ð an deren weiterer unguten Entfaltung nun auch Bischºfin Fehrs beteiligt 

ist. Sie nutzt anscheinend die sich immer noch aufgrund der Stigmatisierung durch 

Kommunikationsverhinderung entfaltende, selbstimmunisierende Logik dieses Vermerkes f¿r 

ihre eigene Agenda, sehr zu Ungunsten der von ihr exkommunizierten und verbannten 

Petentin und vermutlich zu Gunsten des Wohles ihres Freundes, Pastor R., und, 

vermeintlich, wohl auch zum Schutz des Ansehens der Kirche.  

Dieser unscheinbar wirkende, aber meisterlich gefertigte und platzierte Vermerk ¿ber eine 

Ăoffiziell-konspirativñ abgegebene Fake-Aussage eines unbekannt gebliebenen Mitarbeiters 

des Sozialpsychiatrischen Dienstes (siehe unten) wurde am 24.01.2014 von KOK B. erstellt:  

ñAufgrund des neuen Schreibens von Frau é (Beschwerdef¿hrerin) nahm ich heute mit dem 

sozial-psychiatrischen Dienst Altona auf. Dort bestªtigte man mir den Eingang meines 

Briefes. Man habe sich intensiv mit der Problematik auseinandergesetzt. Zweifelsfrei sei 

Frau é (Beschwerdef¿hrerin) Ăextrem auffªlligñ und vermutlich wahnhaft, ebenso Herr 

Stahl. Eine Fremd- oder Eigengefªhrdung werde jedoch nicht gesehen. Man habe 

daher beschlossen, nicht an Frau é (Beschwerdef¿hrerin) oder Herrn Stahl 

heranzutreten, da dies voraussichtlich nicht zu einer Besserung f¿hren w¿rde. Im 

Gegenteil, es werde bef¿rchtet, dass dann auch der sozialpsychiatrische Dienst mit 

Briefen Ă¿berhªuft" werde. AuÇerdem sei es mºglich, dass Frau 

é(Beschwerdef¿hrerin) gegen alle Personen, die nicht in ihrem Sinne agieren, 

Strafanzeigen erstatte. 

Man habe die aktuelle Lage zur Kenntnis genommen und werde sie heranziehen, falls 

sich der Gesundheitszustand der Frau é. (Beschwerdef¿hrerin) derart verschlechtert, 

dass eine Notwendigkeit zur Behandlung, ggf. auch gegen ihren Willen, notwendig 

wird. Weitere von Frau é. (Beschwerdef¿hrerin) eingereichte Unterlagen w¿rden bis auf 

weiteres nicht benºtigt.ñ 

Dieser Vermerk findet sich, wie auch die Folgevermerke115, deren hochtoxische 

Psychopathologisierungen sich entwickeln von "scheint psychisch erkrankt" ¿ber "ist 

psychisch erkrankt" bis Ăées sich bei der Zeugin um eine psychisch kranke Frau handeltñ. 

Mit der letzten Aussage erklªrt eine StAin T. die Zeugin, die Petentin, die sie nie gesehen 

 

115 Alle sind im Dossier aufgef¿hrt. Ihre Auswirkungen beschreibe ich im Buché  
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oder gesprochen hat, und ¿ber die es auch kein psychologisches oder psychiatrisches 

Gutachten gab, dem Richter im Gerichtsverfahren XY./.Stahl gegen¿ber Ăeinfach mal soñ f¿r 

verr¿ckt. Diese staatsanwaltliche Willk¿r ist der unr¿hmliche Hºhepunkt des im DVNLP und 

in die Behºrden SpD/LKA/StA gegen die Petentin durchgef¿hrten Tªter-Opfer-Umkehr-

Prozesses. Eine Beschwerde wurde nicht zugelassen. StAInnen d¿rfen das, wie der 

Beschwerdef¿hrerin nach einer Beschwerde amtlich beschieden wurde.  

Den Beweis, dass dieser Aktenvermerk vom 24.01.2014116 das Resultat eines Ăgekapertenñ 

Mitarbeiters des Sozialpsychiatrischer Dienstes Altona ist, erhielten die Petentin und ich in 

Form eines Schreibens des Abteilungsleiters Dr. Mario B. des Gesundheitsamtes vom 

05.09.2016:  

 ñSehr geehrter Herr é (Rechtsanwalt der Beschwerdef¿hrerin), ich kann Ihnen nur eine 

Information ¿ber die Vorgªnge im Sozialpsychiatrischen Dienst geben. Wir haben am 

07.01.2014 den Bericht des LKA 42 bekommen. Wir haben eine fachliche Bewertung 

vorgenommen und keinen Bedarf einer Unterst¿tzung durch den SpD gesehen. 

Eine R¿ckmeldung an das LKA hat es nicht gegeben. Im Rahmen der statistischen 

Erhebung wurden die Daten anonymisiert f¿r die Arbeitsstatistik verarbeitet und gespeichert. 

Am Ende des Jahres werden die Daten statistisch anonymisiert von der Fachbehºrde 

ausgewertet. R¿ckfragen gern jederzeit! Freundliche Gr¿Çe, (Dr. Mario B.)ñ 

Am 27.09.2016 notiert der RA der Beschwerdef¿hrerin nach einem Telefonat mit dem Leiter 

des Sozialpsychiatrischen Dienstes Altona, Dr. B., dass die von KOK B. im Vermerk von 

24.01.2014 gemachten Angaben ("vermutlich wahnhaft" und "extrem auffªllig") von seiner 

Behºrde in keinem Fall getroffen werden kºnnen und d¿rfen. Gut zu wissen.  

Aber: Die dessen Verwendung im Verbrecherverband DVNLP ¿berdauernde, diesen 

Aktenvermerk implizite hervorragend selbstimmunisierende Handlungsanweisung (ĂAm 

Besten, in Ruhe lassen, die beiden hiermit zu Verr¿ckten Erklªrten. Dann wird es zwar nicht 

besser mit ihnen, aber auch nicht schlimmerñ) bleibt f¿r alle Beteiligten und f¿r alle, denen 

dieser Vermerk zugespielt wurde, bestehen. Diese selbstimmunisierende 

Handlungsanweisung entfaltet ihre bºse Wirkung bis zum heutigen Tag, z.B. auch in der 

Kirche. Das tut es wohl, solange Bischºfin Fehrs bei ihrem entweder Ăunabsichtlich 

schlampigñ, vielleicht aber auch Ămit bewusster Absicht gewªhltenñ Vorgehen bleibt, nicht zu 

recherchieren, sondern ihre Petentin stattdessen am langen Arm verhungern zu lassen, 

sprich, sie aus der Kommunikation mit ihr auszuschlieÇen - zum vermeintlichen Nutzen von 

Pastor R. und der Evangelische Kirche, aber mit desastrºsen Auswirkungen f¿r ihre 

Petentin.  

 

116 Siehe unter diesem Datum in Dossier.  
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Bischºfin Fehrs scheint sich entschieden zu haben, dass sich die Evangelische 

Kirche den halbseidenen Verbrecher- und Zuhªlterverband DVNLP zum gruseligen 

Vorbild nimmt, sowohl was das Unter-den-Tisch-Fallenlassen von 

Missbrauchsbeschwerden angeht, als auch das Verstecken von Mitwissern, Mittªtern 

oder Zeugen in der Tiefe der Organisation. Damit wiederholt die Kirche die faschistoiden 

und nazioiden Verbrechen des DVNLP - obwohl sie es, aufgrund der einfachen Mºglichkeit, 

die Gerichtsurteile und die anderen Belege zu recherchieren und zu validieren, besser 

wissen kºnnte. Ihr Verhalten und ihre Politik in Bezug auf die gnaden- und gewissenlos 

ausgegrenzte Petentin mutet an wie eine Parallele zu 1933, als die Kirche schon einmal den 

Ausschluss von Menschen auf unchristliche Weise gebilligt oder teilweise wohl sogar auch 

gutgeheiÇen hat. Wie zufªllig passiert die Ausgrenzung der Petentin aus der 

Unterst¿tzungsleistungskommission gleichzeitig mit der Verºffentlichung der die Impf-Politik 

der weltlichen Regierenden einseitig unterst¿tzenden Dogmen der Kirche117, die auf indirekte 

Weise Menschen diskreditiert und verurteilt, die selbstbestimmt dar¿ber entscheiden wollen, 

ob sie an einem angeblich die Gesundheit des ganzen Volkes sicherstellenden GroÇversuch 

mit unerforschten, gefªhrlichen und potentiell tºdlichen genbasierten Spritzen teilnehmen 

mºchten oder nicht. 

Bischºfin Fehrs und ihre disziplinarischen und geistlich Vorgeordneten haben offensichtlich 

daf¿r gesorgt, dass sich die Evangelische Kirche in ihrem Verhalten der Petentin gegen¿ber 

an einem verbrecherisch agierenden Psychomethodenverband orientiert und die dort 

erfolgreich-kriminell gegen die Beschwerde einreichende Petentin praktizierte Sekundªre 

Viktimisierung (als vollstªndige Tªter-Opfer-Umkehr) kopiert, um die Tªter in den eigenen 

Reihen des Verbandes bzw. der Kirche zu sch¿tzen. Das Primat ist, daf¿r zu sorgen, dass 

Ădie weiÇe Weste der jeweiligen eigenen Organisationñ erhalten bleibt, beide Male wohl als 

Garant f¿r weiteres wirtschaftliches Florieren oder auch nur Bestehenbleiben. 

C.2.h.5. Quelle # 5: Mein Text ĂHintergrund der Missbrauchs-Beschwerdenñ 

In 2015, als wir noch die groÇen, auch gerichtlich gef¿hrten Auseinandersetzungen mit dem 

DVNLP hatten, haben die Petentin und ich uns entschieden, unseren Text ĂHintergrund der 

Missbrauchs-Beschwerdenñ118 bei mir im Web119 zu verºffentlichen.  

 

117 Siehe das von der Hamburger Bischºfin Fehrs am Heiligabend 2020, d.h. zwei Tage vor der ĂImpfñ-Attacke in den z.B. 

auch kirchlichen Altersheimen, verk¿ndete Motto ĂImpfen ist Nªchstenliebeñ oder ĂImpfen ist Solidaritªtñ. Dazu ein 

interessanter Artikel: Das Versagen der Kirche | Rubikon-Magazin. 

118 Siehe hier: Hintergrund der Missbrauchs-Beschwerden 

119 Siehe die Seite ĂTexte und Materialien zum DVNLPñ. 

https://www.dropbox.com/s/vabtq9u6suelpd8/20201224%20Fehrs%20Impfen.pdf?dl=0
https://www.rubikon.news/artikel/das-versagen-der-kirche
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8260
https://thiesstahl.com/texte-und-materialien-zum-dvnlp/
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Wer mehr verstehen will, inwiefern es verbrecherisch war und bis heute ist, wie der DVNLP 

mit den Missbrauchsbeschwerden seiner Beschwerdef¿hrerin umgegangen ist, sie dabei 

ihrer Mitglieds- und Menschenrechte beraubte und die Tªter in ihren Reihen versteckte und 

sch¿tzte, mºgen diesen Text lesen. Ihm oder ihr wird dabei auffallen, dass die Evangelische 

Kirche der Petentin gegen¿ber gerade in einem ªhnlichen Fahrwasser wie der DVNLP ist, 

folgt sie doch der Praxis eines zu einem schªbigen ĂNLP f¿r Gebrauchtwagenhªndlerñ-

Verein mutierten DVNLP.  

Der Text ĂHintergrund der Missbrauchs-Beschwerdenñ120 war Bischºfin Fehrs oder 

jemandem, der oder die f¿r sie recherchiert hat oder hªtte sollen, leicht zugªnglich: Die Links 

zu diesem zentralen Text waren in der Zusammenstellung121 der Mails an Bischºfin Fehrs 

aus der Phase vor dem ersten Gesprªch, die sie schon am 02.12.2019, vierzehn Tage vor 

diesem Gesprªch, mit der Bitte auf dem Tisch hatte, sie an die Kommissionsmitglieder 

weiterzuleiten. 

Warnung: Wer sich weniger auskennt mit Strukturen pªdokrimineller Tªtersysteme und -

netzwerke, mit organisierter sexueller Gewalt, kommerzialisiertem sexuellen Missbrauch und 

Zwangsprostitution, wird angesichts dieses Textes und auch angesichts bestimmter Stellen 

in meinem Buch erst einmal schlucken und tief durchatmen.  

C.2.h.6. Quelle # 6: Mein Buch _ĂNLP f¿r Verbrecher - āCausa DVNLPó: Mafia-, Stasi- 
und Nazi-Methoden im deutschen NLPñ  

War schon der Text ĂHintergrund der Missbrauchs-Beschwerdenñ als ĂSittengemªldeñ eine 

schwerverdauliche Kost f¿r viele, so wird das bei einzelnen Passagen in meinem Buch ĂNLP 

f¿r Verbrecher - āCausa DVNLPó: Mafia-, Stasi- und Nazi-Methoden im deutschen NLPñ wohl 

auch der Fall sein. Die folgenden, den Missbrauch an der Petentin im DVNLP betreffenden 

Passagen, Passage I und II, ¿bernehme ich hier wºrtlich aus meinem Buch: 

C.2.h.7. Passage I aus ĂNLP f¿r Verbrecherñ: Missbrauch durch XY  

Am Anfang der die ĂCausa DVNLPñ ausmachenden Machtmissbrªuche stand vor einigen 

Jahren die macht-asymmetrische und missbrªuchliche Beziehung eines Assistenten [Name 

anonymisiert mit ĂXYñ] in meinem DVNLP-zertifizierten Master-Seminar zu einer der 

Teilnehmerinnen [im DVNLP Ădie Beschwerdef¿hrerinñ/die Petentin]. Dieser Kursbegleiter 

f¿hrte, nach deren im DVNLP unterdr¿ckten Berichten, gleichzeitig als Psychotherapeut(HP) 

 

120 Siehe hier: Hintergrund der Missbrauchs-Beschwerden 

121 Siehe 20191202b Gesamtkorrespondenz Schumacher Stahl.pdf. 

https://www.amazon.de/dp/B0842Y6BS5
https://www.amazon.de/dp/B0842Y6BS5
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8260
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20191202b-Anhang-Gesamtkorrespondenz-Schumacher-Stahl.pdf
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und NLP-/Wing-Wave-Coach (DVNLP/GNLC122) mit dieser Teilnehmerin ethisch extrem 

fragw¿rdige und hochmissbrªuchliche Coaching- und Psychotherapie-Sitzungen durch. 

Im August 2013 reichte diese Masterkursteilnehmerin im DVNLP Beschwerde123ein: Sie 

habe sich damals im Kurs mit der Bitte um Hilfe an besagten Assistenten, den heutigen 

DVNLP- und GNLC-Lehrtrainer XY, gewandt, nachdem ich ihn den Master-TeilnehmerInnen 

als einen bei mir im NLP und bei meiner Sch¿lerin Cora Besser-Siegmund in Wing-Wave 

ausgebildeten Heilpraktiker-Psychotherapeuten und Coach f¿r die Bearbeitung eigener 

Themen empfohlen hatte.  

Die betreffende Teilnehmerin war als Sozialpªdagogin Inhaberin und Geschªftsf¿hrerin 

eines Jugendhilfetrªgers mit 30 Mitarbeitern und eines Fortbildungsinstitutes f¿r 

Gruppenarbeit und Coaching, das sie als ausgebildete Gruppenarbeiterin leitete. Als 

Lehrbeauftragte f¿r ihren eigenen systemischen Gruppenarbeitsansatz hatte sie gerade 

einen Artikel f¿r ein systemisches Fachbuch im Carl-Auer Verlag geschrieben und war mit 

ihrer Dissertation angefangen. Im DVNLP war sie zum Zeitpunkt ihrer Beschwerde ein auf 

allen NLP-Ausbildungsebenen zertifiziertes Mitglied und ein ĂNLP-professionalñ-diplomierter 

ĂSystemischer Coachñ. 

Zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme an meinem Masterkurs hªtte sich die Beschwerdef¿hrerin, 

wie sie schildert, in einer speziellen Notlage befunden, aufgrund derer sie sich an den 

Kursbegleiter XY - einen muskulºsen ehemaligen Hafenarbeiter, Ger¿stbauer, T¿rsteher und 

Personensch¿tzer - um Hilfe gewandt habe: Zusammen mit ihren beiden damals 11- und 13-

jªhrigen Kindern sei sie einem in seinem Kern seit ihrer Kindheit bestehenden 

pªdokriminellen Tªtersystem ausgeliefert gewesen, in dem sie in einem speziellen Familien- 

und Sekten-Kontext aufgewachsen wªre.124 Dieses Tªtersystem, in dem die 

Beschwerdef¿hrerin selbst seit ihrer fr¿hesten Kindheit, und spªter dann auch ihre Kinder, 

sexuell ausgebeutet worden wªren, sei, je ªlter sie wurde, in ihrem sich erweiterndem 

familiªren und dann auch beruflichen Umfeld um einige jeweils neu hinzukommende Tªter 

mitgewachsen. 

Dieses System zuhªlterisch-ausbeuterisch agierender Gewalttªter hªtte sich gerade um 

ihren nicht minder gewalttªtigen zweiten Ehemann und den ihre Angestellten und Mitarbeiter 

 

122 Siehe dazu ĂDVNLP + GNLC verstecken mutmaÇlichen Sexualstraftªterñ 

123 Siehe den Ănicht behandelten Antrag der Beschwerdef¿hrerin an die Schlichtungskommissionñ. 

124 Siehe dazu ĂHintergrund der Missbrauchs-Beschwerdenñ und den Ănicht behandelten Antrag der Beschwerdef¿hrerin 

an die Schlichtungskommissionñ. Einen weiteren Einblick in ihre damalige Lebenssituation und in ihre Geschichte 

gewªhrt die Beschwerdef¿hrerin durch ihre Zustimmung zu der Verºffentlichung des tªtergefªlligen psychiatrisches 

Schuldfªhigkeitsgutachtens und meiner Abhandlung ¿ber dieses, ĂPsychiatrisches Gutachten - ein Geschenk f¿r das 

pªdokriminelle Tªtersystem und den DVNLPñ. 

http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8228
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8232
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8260
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8232
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8232
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8790
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8790
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8276
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8276
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Ăsupervidierendenñ, ebenfalls gewaltaffinen Psychologie- und Sozialarbeits-Professor GB in 

einer Weise erweitert, welche die von diesem System bis zu ihrem Ausstieg Ende 2011 

ausgebeutete Beschwerdef¿hrerin an alle Grenzen des gerade noch zu Ertragenden 

gebracht hªtte: Neben der aufwendigen Arbeit in der Einzel- und Gruppen-Betreuung von 

straffªlligen Jugendlichen wªre sie (mit Morddrohungen gegen ihre Kinder und sich selbst, 

sowie mit ¿belsten Bestrafungsaktionen und Bedrohungsszenarien) durch die um XY 

erweiterte Tªtergruppe dazu gezwungen worden, sich mit einem zunehmend diversifizierten 

und spezialisierten Portfolio als Einzel-, Paar-, Team- und Gruppen-Coach anzubieten: als 

Sexualpªdagogische Assistentin, Surrogatpartnerin, Sex-Coach, Luxus- und Special-Escort, 

Sex-Dienstleisterin und exklusive Geisha-Liebesdienerin f¿r anspruchsvolle Begleitungen, 

sowie als kommunikativ und kºrperlich speziell ausgebildete Domina, Gangbang-Queen und 

ekel- und schmerztrainierte Top, Sub und/oder Switch in BDSM-Kontexten, sowie ebenfalls 

als Hure f¿r lukrative, aber kºrperlich und psychisch extrem herausfordernde, zum Teil nur 

sediert ertragbare ĂSpezialauftrªgeñ. Sie hatte zahlreiche mªnnliche und weibliche 

Einzelklienten und war es von Kindheit an gewohnt, mit unterschiedlichsten Menschen in 

Mªnner- und gemischt-geschlechtlichen Gruppen auf kreativ-kºrperliche Weise umzugehen. 

Seit sie sich bewusst erinnern kºnne, also seit sie Kleinkind war, hªtte ihre Mutter - bis zu 

ihrem Tod in 2007 das Zentrum des Tªtersystems - sie darin ausgebildet und bis an alle 

Grenzen ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit trainiert, jede erdenkliche Spielart 

sexueller Dienstleistungen f¿r Mªnner und f¿r Frauen perfekt zu beherrschen und 

auszuhalten. Sie erwarb schon fr¿h eine groÇe Kunstfertigkeit darin, Gruppen von 

mªnnlichen und weiblichen pªdophilen und anderen Freiern tanzend und singend zu 

unterhalten und zu lenken - was oft mit Requisiten geschah, wie von ihr als Kind (ohne 

Unterwªsche) getragene Funkenmariechen- oder Can-Can-Kleidern, um die zahlenden 

FreierInnen zu animieren. Zu den Performance-Fªhigkeiten der Beschwerdef¿hrerin gehºrte 

es auch, schon als Siebenjªhrige mit Gruppen von Freiern alleine klarzukommen, wie eine 

Dompteurin, die es in der Hand hatte, wann wer mit welchen Akt, sie zu missbrauchen, dran 

sein d¿rfe. Diese Fªhigkeit hatte sie dann als Groupworkerin-Sozialpªdagogin mit 

straffªlligen Jugendlichen genauso verfeinert wie als Incentive- und Animiergirl in geheimen 

Vorstandsmeetings oder im V.I.P.-Umfeld von DVNLP-Lehrtrainern und Lehrtrainerinnen.  

Zum Zeitpunkt der Erweiterung des Tªtersystems um XY war die Lage der 

Beschwerdef¿hrerin fast bis ins Unertrªgliche erschwert durch den zusªtzlich gewaltvoll 

gegen sie durchgesetzten Zwang ihres zweiten Zuhªlter-Ehemannes, f¿r seine Cuckold- und 

Wife-Sharing-Vorlieben weitere sexuelle Begegnungen mit Mªnnern und Frauen zu initiieren 

und zu inszenieren - bevorzugt mit von ihr dann gleichzeitig f¿r die in der gemeinsam 

gef¿hrten Firma (Jugendhilfetrªger und Fortbildungsinstitut) zu akquirierenden SponsorInnen 

und f¿r die in ihr neu eingerichtete Coaching-Ausbildung anzuwerbenden Top-DozentInnen. 

Letztere sollte sie - so ihre beiden Zuhªlter-Ehemªnner und das Hintergrundtªtersystem - 

mithilfe ihrer besonderen und lebenslang trainierten, sexuell und auch erotischen, sowie 

kommunikativen Fªhigkeiten aus dem Kreis der bekannten und exponierten mªnnlichen und 

weiblichen DVNLP-Lehrtrainer f¿r ihre gemeinsame Firma rekrutieren. 



106 

Meine Empfehlung an die Master-TeilnehmerInnen, mit XY Sitzungen zu machen, hªtte 

dieser - so heiÇt es in den im DVNLP unterdr¿ckten Berichten der Beschwerdef¿hrerin - 

massiv ausgenutzt. Er wªre als ihr unprofessionell und unethisch agierender Coach und 

Psychotherapeut mit der Beschwerdef¿hrerin nicht nur eine missbrªuchliche macht-

asymmetrische Beziehung eingegangen, sondern hªtte seine Tutor-, Coach- und 

Psychotherapeuten-Rolle auch insofern missbraucht, als dass er sich tief in das sie und ihre 

Kinder ausbeutende pªdokriminelle Tªtersystem hineinverstrickt habe. Statt, wie 

versprochen, ihr beim Ausstieg aus diesem System zu helfen, hªtte sich XY mit den 

Haupttªtern dieses Systems verb¿ndet und sich intensiv an der Aus¿bung verschiedenster 

Formen physischer und emotionaler Gewalt gegen die Beschwerdef¿hrerin und ihre Kinder 

beteiligt. Letzteres sei insbesondere auch in der Form geschehen, dass XY die Kinder der 

Beschwerdef¿hrerin darin bestªrkte, unterst¿tzte und, zusammen mit den anderen Tªtern, 

dazu animierte und aufhetzte, ihrer Mutter Gewalt anzutun und die Kinder letztlich darin 

trainierte, Nachwuchszuhªlter und -zuhªlterin zu sein und ihrer Mutter gegen¿ber auch als 

solche gewaltvoll aufzutreten. XY hªtte zudem das die Beschwerdef¿hrerin und ihre Kinder 

missbrauchende Tªtersystem, nachdem zuvor schon ihr Hamburger DVNLP-Practitioner-

Lehrtrainer AL unheilvoll mit den Tªtern kooperiert hªtte, bis in meinen Masterkurs hinein 

erweitert.  

Ebenso hªtte sich XY, als die Beschwerdef¿hrerin dann ohne seine Mithilfe aussteigen 

wollte, an physisch und psychisch extrem gewaltvollen Bestrafungsaktionen der Tªtergruppe 

gegen sie beteiligt - auch in Anwesenheit und unter Einbeziehung ihrer Kinder. ¦ble 

Bestrafungsaktionen gegen die Beschwerdef¿hrerin, auch unter der Beteiligung von XY, 

hªtte es mehrfach gegeben - immer dann, wenn sie aus diesem Gewalt-System hªtte 

aussteigen und gegen die Tªter aussagen wollen.  

Statt ihr beim Ausstieg zu helfen, hªtte XY ihr diesen mit einem sie immer wieder 

unterwerfenden und auf die Brechung ihres Willens angelegten Einsatz einer Kombination 

von NLP, Wing-Wave, Hypnose, Drogen und platter kºrperlicher Gewalt enorm erschwert 

und wiederholt verunmºglicht. Dieses sei in Kooperation mit den anderen Tªtern geschehen, 

unter denen sich auch, in der Rolle als (Hilfs)Zuhªlter, weitere ĂProfisñ aus der Psychowelt 

befunden und die ihren beiden Zuhªlter-Ehemªnnern geholfen hªtten, der 

Beschwerdef¿hrerin den Ausstieg aus diesem Gewaltsystem zu verunmºglichen. Im 

Wesentlichen wªren das ihr sie examinierender und dann ihre Unternehmen 

supervidierender Professor, der Gestalttherapeut BG, ihr Hamburger DVNLP-Practitioner-

Ausbilder AL [kein DVNLP-Mitglied mehr], sowie der heutige DVNLP-Lehrtrainer RP 

gewesen, damals mit SF, einem ihrer damaligen Ehemªnner, zusammen Teilnehmer meiner 

2004er Practitioner-Ausbildung und, wie spªter XY, von SF, einem der Zuhªlterehemªnner 

der Beschwerdef¿hrerin, als ihr sie disziplinieren sollender ĂCoachñ eingesetzt. 

Im informellen Hintergrund meines Masterkurses wªre, so der Inhalt ihrer im DVNLP 

eingereichten Beschwerde, XY maÇgeblich an der Herstellung von die Gruppendynamik 

meines Kurses vergiftenden Situationen kollektiver Gewalt gegen die Beschwerdef¿hrerin 

(z.B. im Gefolge von gemeinschaftlichen Swinger-Club-Besuchen, Gang-Bangs und 
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ªhnlichen Unternehmungen) beteiligt gewesen, in denen einzelne Master-TeilnehmerInnen 

im Zuge von gruppentranceªhnlichen Exzessen sexueller Gewalt ¿ber alle Strªnge 

geschlagen und sich (weit jenseits jeden ihr jeweils mit Hilfe von Bestrafungsaktionen und 

gegen sie und ihre Kinder gerichteten Morddrohungen abgenºtigten ĂKonsensesñ) an der 

Beschwerdef¿hrerin vergangen hªtten. In meinem Master sei es dann als Folge dieser 

rollenvermischten Aktivitªten von XY zu einem extremen Gruppen-Mobbing gegen die 

Beschwerdef¿hrerin gekommen - im f¿r mich als Kursleiter durch das kollektive 

Verschweigen nicht erkennbaren Untergrund der Gruppendynamik, gelenkt und f¿r seine 

eigenen Zwecke instrumentalisiert von XY. Dieses Mobbing, an dem Petra P., AK, Leo 

Buchholz, KA und DK, DD, BE, GA und DN beteiligt gewesen wªren, sei immer 

vernichtender geworden, und habe sich auch, vermittelt ¿ber die Aktivitªten von DN und XY, 

bis in ihre Coachingausbildung bei Martina Schmidt-Tanger und mir, sowie, vermittelt auch 

¿ber XY, in das DVNLP-Trainertraining bei Stephan Landsiedel hinein erweitert. AuÇerdem 

hªtte dieses Mobbing die Gewalt in ihrem nun durch XY und andere DVNLP-Mitglieder 

erweiterten familiªren Tªtersystem enorm potenziert. 

Als Folge der Verbindung von SF, einem der Zuhªlterehemªnner der Beschwerdef¿hrerin, in 

die DVNLP-Welt und dann vor allem als Folge der Aktivitªten XYs im Hintergrund meines 

Masters und im Umfeld des DVNLP und der Wingwave-Community Cora Besser-Siegmunds 

haben sich in den Jahren 2004-2011 gut ein Duzend DVNLP-LehrtrainerInnen in ihren 

rollenvermischten Beziehungen mit der flexibel animierend und gekonnt akquirierend 

auftretenden Beschwerdef¿hrerin in unethischer und unprofessioneller Weise verstrickt: Sie 

hªtten ihr Amt als Psychotherapeutin/Psychotherapeut, als DVNLP-Lehrtrainer/-trainerin und 

mªnnlicher bzw. weiblicher Coach missbraucht, indem sie ihre professionelle 

Verantwortlichkeit in fahrlªssiger Weise komplett vernachlªssigt hªtten: In Kontexten von 

Einzelbegegnungen oder Gruppen-Events, in denen es, von komplett aus ihren  mtern und 

Rollen gefallenen DVNLP-LehrtrainerInnen initiiert, gelenkt und verantwortet, um Sex-

Performances und -Dienstleistungen der Beschwerdef¿hrerin und der vom Tªtersystem 

Ăgeliefertenñ Kinder und Jugendlichen ging, haben diese DVNLP-LehrtrainerInnen 

entsprechend ihrer eigenen (1.) emotionalen und kºrperlichen Bed¿rfnisse als bed¿rftige 

Frau oder bed¿rftiger Mann, (2.) ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Interessen (z.B. als 

ihre VIP-Klienten mit Sex verwºhnende Hilfs- oder Trittbrettfahrer-Zuhªlter) oder (3.) ihrer 

speziellen hedonistischen Interessen als hetero-, homosexuelle(r) oder pªdophile(r) Feier(in) 

die Zwangslage der zur Kooperation genºtigten Beschwerdef¿hrerin nicht sehen kºnnen - 

oder schlicht nicht sehen wollen.  

Diese TªterInnen, mªnnliche und weibliche DVNLP-Mitglieder und -Verbandsoffizielle, haben 

- und das ist der Kern der ĂCausa DVNLPñ - offensichtlich die Folgen dieser 

unprofessionellen und unethischen Rollenvermischungen vollstªndig und einseitig auf die 

Person der Beschwerdef¿hrerin abgewªlzt, als sie sich entschieden haben, als Seilschaft der 

ĂCausa DVNLPñ-Tªterinnen und -tªter an der Kriminalisierung, Psychiatrisierung und 

schlieÇlich an der menschenverachtenden ĂEntsorgungñ der Beschwerdef¿hrerin 

mitzuwirken. 
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Jenseits dieser von XY und anderen, vor allem auch weiblichen DVNLP-Mitgliedern, in enger 

Zusammenarbeit mit GB, dem Gestalttherapie-Professor und ĂSupervisorñ der 

Beschwerdef¿hrerin und den anderen, zu ihrer Familie gehºrenden Tªtern verursachten 

Verlªngerung der ¿blen Lebenssituation f¿r sie und ihre Kinder, besteht der von der 

Beschwerdef¿hrerin nach ihren Berichten in meinem Master erlittene Schaden auch in der 

Einschrªnkung ihrer Mºglichkeiten, im Kurs zu profitieren - konnte sie doch weder mit den 

anderen TeilnehmerInnen, noch mit mir als Kursleiter125 ¿ber ihre schwierige Situation in 

dem durch XY erweiterten Tªtersystem reden. 

In perversen Dreiecken [diese Konzept wird in ĂNLP f¿r Verbrecherñ erklªrt und oft 

verwendet] verlieren alle Beteiligten Optionen. So konnte der Assistent XY vermutlich weder 

mit mir als seinem Kursleiter noch mit den anderen Kursbegleitern und 

GruppenteilnehmerInnen ¿ber das in den Berichten der Beschwerdef¿hrerin angedeutete 

AusmaÇ seiner mutmaÇlichen Verstrickung in das Familien- und Firmen-System der 

Beschwerdef¿hrerin sprechen - und sicher auch nicht ¿ber die mit dieser Verstrickung 

vermutlich einhergehenden Schuldgef¿hle der Beschwerdef¿hrerin, sowie ihren Kindern und 

ihren Mitarbeitern gegen¿ber. Auch in Bezug auf seine wohl vorhandene eigene Not mit 

seinen eigenen Gewalt- und sonstigen Themen konnte XY sich, auÇer in den engen 

Grenzen seiner Missbrauchsbeziehung der Beschwerdef¿hrerin gegen¿ber, niemandem 

anvertrauen, schon gar nicht mir als seinem Kursleiter.  

Mit der gerichtsaktenkundigen unethischen Rollenvermischung als Kursbegleiter, Coach und 

HP-Psychotherapeut der Beschwerdef¿hrerin, als sie mutmaÇlich im Auftrag ihres 

Tªtersystems trainierender und Ădisziplinierenderñ Coach126 und auch als ĂCoachñ ihrer 

MitarbeiterInnen, als ihr Seminar-Tutor und gleichzeitig als ihr Trainee in ihrem Fortbildungs-

Institut, als ihr ungl¿cklicher Liebespartner und gleichzeitig als ihr mutmaÇlich gewalttªtiger 

ĂAgentñ f¿r spezielle Prostitutionsauftrªge im Hintergrund von DVNLP-Seminaren, sowie in 

den F¿hrungsetagen seiner Firma und des DVNLP hat XY offensichtlich nicht nur der 

Beschwerdef¿hrerin, mir und auch den Teilnehmern meiner Gruppe als Folge dieser von ihm 

und den involvierten DVNLP-LehrtrainerInnen vermischten Rollen einen groÇen Schaden 

 

125 Zum Zeitpunkt der Teilnahme der Beschwerdef¿hrerin in meinem NLP-Master wusste ich weder um ihre traumatischen 

Kindheitserfahrungen, noch um den durch meinen Kursbegleiter XY mitverursachten und verstªrkten, in ihrem Leben 

bis zu ihrem Ausstieg im November 2011 vorherrschenden Zwang und Not, sich prostituieren zu m¿ssen. Erst als ich 

nach dem Masterkurs Ende 2011 eine Beziehung mit ihr einging, konnte sie mir ab Anfang 2012 stufenweise immer 

mehr erzªhlen. ¦ber ihre schwierige Situation mit meinem Kursbegleiter XY und meiner Trainer-Kollegin Martina 

Schmidt-Tanger - beide hatten mich nicht ¿ber die spezielle, unethische Natur ihrer unprofessionellen und eher 

privaten Beziehung mit zur der Beschwerdef¿hrerin unterrichtet - konnte die Beschwerdef¿hrerin mir erst ab Anfang 

2013 detailliert berichten. Vor diesem Zeitpunkt konnte sie sich nicht sicher sein, dass ich ihr und nicht XY und Martina 

Schmidt-Tanger glauben w¿rde. 

126 Vergl. ĂHintergrund der Missbrauchs-Beschwerdenñ und Antrag Beschwerdef¿hrerin an die Schlichtungskommission. 

http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8260
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8232
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zugef¿gt, sondern auch sich selbst: Nach Aussage seiner ihn im Rahmen ihrer 

Kassenzulassung wegen einer Ărecht gravierenden depressiven Dekompensationñ127 

behandelnden Psychotherapeutin war XY an seiner Missbrauchsbeziehung zur 

Beschwerdef¿hrerin behandlungsbed¿rftig dekompensiert. [Ende Passage I: Seite 26 bis 30]  

C.2.h.8. Passage II aus ĂNLP f¿r Verbrecherñ: Verdrªngtes Hintergrundwissen  

Martina Schmidt-Tanger und Dr. jur. Jens Tomas wussten, dass die Beschwerdef¿hrerin und 

ich, polizeiaktenkundig128 belegt, in Hamburg unter Morddrohungen129 des pªdokriminellen 

Tªtersystems standen.130 Und beide wussten, dass ich als Partner der Beschwerdef¿hrerin 

einige emotionale Herausforderungen zu bestehen hatte, die u.a. daraus resultierten, dass 

ich ihr dabei half, die an ihr auf brutalste Weise begangenen Missbrªuche und 

Vergewaltigungen wªhrend ihrer Kindheit und ihres Erwachsenenlebens in die 

Kommunikation bringen und so benennen zu kºnnen, dass sie sowohl die stief-familiªren 

Gewalttªter-Bezugspersonen anzeigen und zu S¿hneverhandlungen vorladen lassen konnte, 

die sie als Kind an pªdophile und andere Freier verkauft hatten, als auch die Profi-

Missbraucher aus der Psychoszene, wie ihren Psychologie-Professor und Jugendhilfe-

Supervisor GB, den DVNLP-Missbraucher XY und weitere DVNLP-LehrtrainerInnen.  

Martina Schmidt-Tanger [irgendwas] und Dr. jur. Jens Tomas [der damalige 

Vorstandsvorsitzende] waren die Herausforderungen bekannt, mit denen ich umzugehen 

hatte. Schon alleine von dem Wenigen, was Martina Schmidt-Tanger von mir ¿ber die 

schrecklichen Kindheitserlebnisse unserer Ausbildungsteilnehmerin erfahren hatte, wªre sie 

schon Ătertiªr traumatisiertñ131 Sie w¿rde es nicht verkraften, mehr als die kurzen Hinweise 

 

127 Siehe die Mails Cora Thies (28.03.2014). Hier eine kurze Definition von Ăpsychischer Dekompensationñ: Wenn es 

einem Menschen psychisch (auch) nicht (notd¿rftig) mehr gelingt, einen emotionalen Mangel und/oder eine kognitive 

Fehlentwicklung zu kompensieren, dekompensiert er oder sie, d.h. das vorher nur notd¿rftig kompensierte Leiden 

schlªgt nun voll durch und der Betreffende muss psychotherapeutisch behandelt werden. 

128 Siehe Thies an PK21 wg. H. (14.03.2016). 

129 Eklig, aber auch nicht ganz unwirksam: Anonym an Thies (06.12.2012), Anonym an BF (02.01.2013) und Anonym an 

BF (19.04.2013). 

130 ĂDann zieht doch in die Eifelñ war in diesem Zusammenhang der zynische Rat meiner langjªhrigen Kollegin Martina 

Schmidt-Tanger - die nat¿rlich wusste, dass ich gerne in Hamburg und besonders gerne in unmittelbarer Elbnªhe lebe. 

131 Diesen Begriff verwendete sie, nachdem ich zuvor, halb aus SpaÇ und halb im Ernst, zu ihr gesagt hatte, ich wªre 

schon Ăsekundªr-traumatisiertñ durch die schlimmen Dinge aus ihrer Kindheit, von denen mir die Beschwerdef¿hrerin 

als meine Partnerin erzªhlte - wohlwissend, dass das ein Begriff ist, den Trauma-Therapeuten benutzen, wenn sie die 

f¿r ihre Arbeit notwendige professionelle Distanz nicht halten kºnnen. Wichtig: Die Beschwerdef¿hrerin ist und war nie 

http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=10489
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=10439
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=10451
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=10452
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=10453
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=10453
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von mir und der Beschwerdef¿hrerin dazu zu hºren. Auch Dr. jur. Jens Tomas meinte, er 

w¿rde es nicht schaffen, sich mit Berichten ¿ber die traumatischen Erfahrungen der 

Beschwerdef¿hrerin zu konfrontieren - er m¿sse dann immer an seine kleine Tochter 

denken.132 

Martina Schmidt-Tanger und Dr. jur. Jens Tomas war ebenfalls bekannt, dass die 

Beschwerdef¿hrerin dem LKA etliche Adressen f¿r Hausdurchsuchungen gegeben hatte, bei 

denen nach ihren detaillierten Angaben kinder- und gewaltpornografisches Material 

gefunden worden wªre. Dass diese Hausdurchsuchungen dann nicht stattfanden, haben 

Martina Schmidt-Tanger, Dr. jur. Jens Tomas und sein Vorstand dadurch mitgeholfen zu 

verhindern, dass sie - im Ergebnis - mit den anderen ĂCausa DVNLPñ-Tªtern zusammen das 

pªdokriminelle Tªtersystem darin unterst¿tzten, die Beschwerdef¿hrerin dem LKA und der 

Staatsanwaltschaft gegen¿ber als unglaubw¿rdig und psychisch krank darzustellen. Das 

schafften sie zum einen durch die Beschwerdef¿hrerin kriminalisierende und 

pathologisierende De-nun-zi-a-tionen durch Petra P. und den Verbandsanwalt Harms133, und 

zum anderen dadurch, dass sich Martina Schmidt-Tanger den KontrahentInnen der 

Beschwerdef¿hrerin, XY, Petra P., AK, KA, DD, DK und GA anschloss und drei Monate nach 

ihnen am 28.07.2014 - satzungswidrig, da ein Fall f¿r die Schlichtungskommission - auch 

Strafantrag und Strafanzeige gegen ihre Ausbildungsteilnehmerin, die Beschwerdef¿hrerin, 

stellte.134 

Durch diese Unterst¿tzung des Tªtersystems, von dem Dr. jur. Jens Tomas schon fr¿h durch 

Akteneinsicht wusste, dass diesem ¿ber den Sozialpsychiatrischen Dienst Altona die 

Manipulation der Akten des LKA und der Staatsanwaltschaft gelungen war, hatte die 

DVNLP-Verbandsf¿hrung, Martina Schmidt-Tanger und Dr. jur. Jens Tomas, mit ihrer 

psychologisch-juristischen Kompetenz vermutlich dazu beigetragen, dass seit 2014 neben 

denen, die in den im DVNLP unterdr¿ckten Berichten der Beschwerdef¿hrerin erwªhnt 

worden sind, etliche weitere Kinder, Kleinkinder und Sªuglinge anal, vaginal, oral penetriert 

 

meine Klientin. Als ihr Liebespartner verf¿ge ich nat¿rlich nicht ¿ber die Mittel und Fªhigkeiten, die mir in der Rolle als 

Therapeut zur Verf¿gung stehen, um das im Zuhºren miterlebte Grauen auf Distanz zu halten. 

132 Umso erstaunlicher, dass er sie dann spªter f¿r die Dramaturgie der Manipulation und Tªuschung der 2014er-

Mitgliederversammlung offensichtlich auf fragw¿rdige Weise instrumentalisiert hat (siehe 1.2.2.8.3. Missbrauch der 

Mitgliederversammlung). 

133 Siehe die Eintrªge vom 30.05.2014 und 25.06.2014 im ĂDossier Tªter-Opfer-Umkehrñ. 

134 Dr. jur. Jens Tomas und die Verbandsanwªlte Harms und Dr. jur. G. werden gewusst haben, dass mit einer Erhºhung 

des Anzeigendruckes gegen die Beschwerdef¿hrerin die Wahrscheinlichkeit steigt, dass im LKA von der Richtigkeit des 

¿ber den Sozialpsychiatrischen Dienst Altona manipulierten Vermerkes in der Akte ausgegangen werden w¿rde, in 

dem die Beschwerdef¿hrerin als unglaubw¿rdig, da psychisch krank und vermutlich sogar - wie ich auch - wahnhaft 

erklªrt worden war (siehe die Eintrªge unter dem 24.01.2014 und 27.09.2016 im ĂDossier Tªter-Opfer-Umkehrñ). 

http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8281
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8281
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und/oder auf andere Art gequªlt und sogar auch zu Tode gekommen sind. Dieses Schicksal 

hªtten Martina Schmidt-Tanger, Dr. jur. Jens Tomas und ihre namentlich oben schon 

mehrfach erwªhnte ĂCausa DVNLPñ-Seilschaft vielleicht einigen Kindern ersparen kºnnen, 

hªtten sie seit August 2013135 konsequent mit daf¿r gesorgt, dass der DVNLP das f¿r diese 

Ungeheuerlichkeiten verantwortliche pªdokriminelle Tªtersystem nicht unterst¿tzt - weder 

durch die sie psychopathologisierende und kriminalisierende Ausgrenzung der 

Beschwerdef¿hrerin (als aus diesem System ausgestiegene und aussagebereite 

Kronzeugin), noch durch die Unterst¿tzung des Missbrauchers und mutmaÇlichen 

Sexualstraftªters XY und der aus TeilnehmerInnen meines damaligen Masters, der 

Coaching-Ausbildung von Martina Schmidt-Tanger und des Landsiedel-Trainertrainings 

bestehenden XY-Unterst¿tzergruppe. 

Martina Schmidt-Tanger und Dr. jur. Jens Tomas haben sich dem Horror von Bildern und 

Vorstellungen entzogen, die man kaum wieder aus dem Kopf bekommt, wenn man die 

Berichte der Beschwerdef¿hrerin ¿ber ihre Kindheit und die Kindheit ihrer Kinder in einem 

pªdokriminellen Tªtersystem an sich heranlªsst. Martina Schmidt-Tanger und Dr. jur. Jens 

Tomas konnten offensichtlich die Konfrontation mit diesen Ungeheuerlichkeiten nicht 

aushalten und haben sich vermutlich entschieden, sie schnell wieder zu verdrªngen - auf 

Kosten der Beschwerdef¿hrerin: Statt ihr als ihre ehemalige Coaching-Ausbilderin und als ihr 

Vorstandsvorsitzender dabei zu helfen, mit ihrer Beschwerde ¿ber die im DVNLP 

geschehenen Verbrechen Gehºr zu finden, haben sie maÇgeblich daran mitgewirkt, die 

Beschwerdef¿hrerin im DVNLP zum Schweigen zu bringen, indem sie sie mit 

verbandsgesponserten einstweiligen Verf¿gungen und Klagen eindeckten, sie mit brutaler 

kºrperlicher Gewalt aus der Mitgliederversammlung warfen und dann per hinterhªltig 

inszeniertem Rufmord aus dem Verband ausschlossen.  

Mein erstes groÇes Entsetzen als Auftakt zur ĂCausa DVNLPñ bestand darin, ab 2012 

sukzessiv mehr und mehr gewaltvolle, ungeheuerliche Szenen aus der Kindheit der 

Beschwerdef¿hrerin quasi aus nªchster Nªhe miterlebt zu haben, die bei ihr aus der 

Verdrªngung hochkamen und nach und nach mitteilbar wurden. Mit den durch diese 

Schilderungen erzeugten, seelisch nur schwer zu verarbeitenden schrecklichen Bildern é 

Ich hatte urspr¿nglich geplant, an dieser Stelle im Text 

Vergewaltigungsfotos von anal, vaginal und oral penetrierten Kindern, 

Kleinkindern und sogar Sªuglingen zu verºffentlichen. 

é musste ich alleine klarkommen. Und umgehen musste ich auch mit meiner Empºrung - 

sowohl ¿ber die durch Verjªhrung nicht mehr belangbaren ĂFamilienñ-Tªter ihrer Kindheit, als 

 

135 Siehe den Antrag Beschwerdef¿hrerin an die Schlichtungskommission (23.08.2013) und den Antrag Stahl an 

Schlichtungskommission (23.08.2013). 

http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8232
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8236
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8236
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auch ¿ber die sich gegenseitig deckenden Tªter ihres Erwachsenenlebens auÇerhalb und 

innerhalb des DVNLP. 

Die Vorstellungskraft der LeserInnen dieses Artikels wird ausreichen, um nachvollziehen zu 

kºnnen, mit welcher Art von Bildern ich umzugehen hatte. Ich wollte, dass Martina Schmidt-

Tanger und Dr. jur. Jens Tomas sich solchen grausamen Bildern aussetzen, aber auch Anita 

von Hertel, mit der die Beschwerdef¿hrerin und ich schon einmal zusammengesessen und 

alle drei ¿ber Berichte schlimmster Erfahrungen der Beschwerdef¿hrerin zusammen geweint 

haben, die sie als Kind hatte durchstehen m¿ssen. Meine vier langjªhrigen NLP-KollegInnen 

Martina Schmidt-Tanger, Dr. jur. Jens Tomas, Cora Besser-Siegmund und Anita von Hertel 

haben mich, offensichtlich vor dem Hintergrund eigener Konflikte und schuldhafter 

Verstrickungen mit der Beschwerdef¿hrerin, mit meiner Empºrung ¿ber XY und die anderen, 

feige nicht zu ihren Taten stehenden und sich gegenseitig hinter sich versteckenden Tªtern 

aus den DVNLP-Seminargruppen alleine gelassen.  

Mit der Verºffentlichung schlimmster Bilder vergewaltigter Kinder und Kleinstkinder, so 

meine dann aber wieder verworfene Idee, wollte ich es ihnen und den anderen ĂCausa 

DVNLPñ-TªterInnen, sowie der schweigend wegsehenden DVNLP-Mitgliedschaft schwerer 

machen, weiterhin auf Kosten der f¿r Ăsaubereñ Geschªfte mit dem NLP durch Rufmord, 

Kriminalisierung und Psychopathologisierung vom DVNLP missbrauchten 

Beschwerdef¿hrerin zu verdrªngen, dass es so etwas Ungeheuerliches tatsªchlich gibt - 

nicht nur generell und irgendwo, sondern mitten in unserer Gesellschaft und sehr 

wahrscheinlich sogar ganz direkt in ihrem nahen Umfeld und in ihrem unmittelbaren 

Verantwortungsbereich innerhalb des DVNLP, eines Verbandes, der bis heute Missbraucher 

und mutmaÇliche mªnnliche und weibliche (u.a. auch pªdokriminelle) Sexualstraftªter 

versteckt und vor Strafverfolgungen sch¿tzt. 

Das zweite, mich beinahe noch fassungsloser machende Entsetzen bestand dann darin, 

miterleben zu m¿ssen, wie meine langjªhrigen Kollegen Martina Schmidt-Tanger und Dr. jur. 

Jens Tomas die Beschwerdef¿hrerin - sehr wohl um deren Jahrzehnte langen 

Gewalterfahrungen als Kind und Erwachsene wissend - dann tatsªchlich noch einmal 

vergewaltigt haben, seelisch, mit Hilfe eines hinterhªltig inszenierten, ihre W¿rde mit F¿ssen 

tretenden Ausschlusses zuerst aus jedweder verbandsinternen Kommunikation und dann, 

auch kºrperlich, durch die Sicherheitsdienstler, welche die Beschwerdef¿hrerin brutal an den 

Haaren aus der Mitgliederversammlung zogen und sie vor dem Veranstaltungsort - wºrtlich - 

auf die StraÇe warfen.  

Seit Oktober 2016 leistet sich der DVNLP mit Martina Schmidt-Tanger und Dr. jur. Jens 

Tomas also zwei Ehrenmitglieder, die f¿r einen ĂPlatz im Kreis der gegen¿ber der 

Beschwerdef¿hrerin auch psychisch extrem gewaltvoll agierenden Tªterñ, sprich f¿r ihren 
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Platz im Tªtersystem der Beschwerdef¿hrerin, Ădie ihnen verliehenen DVNLP- mter 

groÇz¿gig genutzt habenñ136.  

Martina Schmidt-Tanger, Dr. jur. Jens Tomas und auch Anita von Hertel waren dar¿ber 

informiert, dass im Verband mit XY und RP mindestens noch zwei Mitglieder, wenn nicht 

weitere, z.B. aus der Gruppe der damaligen MasterkursteilnehmerInnen, eine direkte und 

wohl auch aktive Verbindung zu dem pªdokriminellen Tªtersystem hatten - und sicher auch 

heute noch haben - aus dem es der Beschwerdef¿hrerin mit meiner Hilfe gelungen war, 

auszusteigen. Trotzdem haben sie XY, zusammen mit den ĂCausa DVNLPñ-TªterInnen und -

MittªterInnen Cora Besser-Siegmund, Stephan Landsiedel, Petra P., Leo Buchholz und Ralf 

Dannemeyer nicht nur gesch¿tzt, sondern ihn in dessen Verleumdungskampagne gegen die 

Beschwerdef¿hrerin und mich sogar aktiv unterst¿tzt - verdeckt und auf schmutzige Weise. 

Damit haben die ĂCausa DVNLPñ-TªterInnen den Traumatisierungen der 

Beschwerdef¿hrerin Ănoch einmal kurzñ den retraumatisierenden Horror eines vernichtend 

gef¿hrten Rufmordes und einer (ja letztlich immer) auf einen Seelenmord hin angelegten 

Exkommunikation hinzugef¿gt. 

Das dritte, mich kopfsch¿ttelnd zur¿cklassende Entsetzen war, dass es den von mir 

mehrfach per Mail ¿ber die Entgleisungen in ihrem Verband unterrichteten DVNLP-

Mitgliedern137 anscheinend egal war, und auch heute noch ist, dass in ihrem sich als 

humanistisch gebenden Verband die Menschenrechte mit F¿Çen getreten werden und eine 

DVNLP-Kollegin, die Beschwerdef¿hrerin, systematisch entehrt und ihre W¿rde mehr als nur 

angetastet wurde. Das hat die wegguckenden, ªngstlich auf ihre Umsªtze fokussierenden 

Opportunisten im Verband anscheinend nicht weiter interessiert - auch nicht die Tatsache, 

dass der DVNLP durch satzungswidrige Aktionen das Risiko eingegangen ist, zu einem 

Sponsor-Verband f¿r Pªdokriminelle geworden zu sein.  

Aus vermutlich dunklen persºnlichen Gr¿nden, und wohl auch, um sich nicht mehr mit dem 

Schicksal der Beschwerdef¿hrerin und dem ihrer und anderer vergewaltigter Kinder 

auseinandersetzen zu m¿ssen, sind Martina Schmidt-Tanger und Dr. jur. Jens Tomas das 

Risiko eingegangen, an Verbrechen von Kinderschªndern mitverantwortlich geworden zu 

sein: Sie haben sich, scheinbar bewusst, entschieden, sich auf die Seite XYs, ihres ĂNLP-

professionalñ-Kollegen SM und des von XY im DVNLP vertretenen pªdokriminellen 

Tªtersystems zu stellen und XY und den anderen mutmaÇlichen Straftªtern innerhalb und 

auÇerhalb des Verbandes zu helfen, die Beschwerdef¿hrerin zu kriminalisieren, 

pathologisieren und als unglaubw¿rdig darzustellen, sprich: zum Schweigen zu bringen.  

 

136 Siehe Seite 9 im Urteil zu den Nazi-Analogienñ.  

137 Siehe ĂMeine Mails an ca. 1700 DVNLP-Mitgliederñ. 

http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8278
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8266
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Martina Schmidt-Tanger, Dr. jur. Jens Tomas und ihre mutmaÇlich ¿ber diese Hintergr¿nde 

informierten MittªterInnen haben vermutlich sehr bewusst das Risiko in Kauf genommen, 

den DVNLP in den Dienst der Pªdokriminellen zu stellen, als sie die 

Mitgliederversammlungs-Dramaturgie f¿r die verbandsoffizielle Selbstjustiz gegen die 

Beschwerdef¿hrerin vorbereiteten und schlieÇlich inszenierten.138 Sie haben ein DVNLP-

Mitglied mit perfiden Mitteln ihrer Mitglieds- und Menschenrechte beraubt, vorverurteilt und 

sich ihrer schlieÇlich - wohl sehr zur Freude der pªdokriminellen Tªter innerhalb und 

auÇerhalb des DVNLP - per rabiater Mob- oder Lynchjustiz139 entledigt. 

Diese mit vernichtender Tªterenergie gef¿hrte DVNLP-Attacke auf die Integritªt und die 

W¿rde der resilienten Beschwerdef¿hrerin, die in ihrem Leben schon Schlimmstes ¿berlebt 

hat, ist in Bezug auf deren Toxizitªt durchaus mit vielen der Traumatisierungen vergleichbar, 

denen sie ausgesetzt war, seitdem sie als Kleinkind von Familienmitgliedern und bezahlten 

Kunden und Kundinnen anal und vaginal penetriert worden ist. Die Tªter, die sich nach ihren 

Berichten an ihr als Kind vergangen haben, haben ihren eigenen wirtschaftlichen und 

hedonistischen Vorteil vermutlich ªhnlich unempathisch auf ihre Kosten verwirklicht, wie das 

im DVNLP XY und seine Unterst¿tzer, die ĂCausa DVNLPñ-MittªterInnen, taten. Diese 

DVNLP-Mitglieder, und eben auch die Verbandsoffiziellen und heutigen DVNLP-

HonoratiorInnen unter ihnen, haben es zu verantworten, dass der DVNLP in Verruf 

gekommen ist, ungute Verbindungen ins pªdokriminelle Milieu zu unterhalten. Sie werden 

einem Untersuchungsausschuss Fragen danach beantworten m¿ssen, inwieweit sie 

persºnlich mit ihren privaten heterosexuellen, lesbischen, homosexuellen und pªdophilen 

Interessen und Bed¿rfnissen privat und auch geschªftlich NutznieÇerInnen dieser ¿ber XY 

und seine Unterst¿tzergruppe unterhaltenen Verbindungen in das pªdokriminelle 

Tªtersystem hinein waren. 

Zur¿ck zur Chronologie: Martina Schmidt-Tanger meinte in 2013, sie kºnne schon gar nicht 

mehr schlafen, vor allem auch nicht angesichts dessen, was die Beschwerdef¿hrerin 

zusªtzlich ¿ber ihre gewaltvollen Erfahrungen als Erwachsene berichtete, die sie z.B. in 

unserer ĂNLP-professionalñ-Coaching-Ausbildung hat machen m¿ssen. An ihnen hªtte sich 

neben dem Hamburger Teilnehmer DN auch der ĂNLP-professionalñ-Mitarbeiter SM beteiligt. 

Auch berichtete die Beschwerdef¿hrerin ¿ber ¿ble Erlebnisse schon in ihrem DVNLP-

Pactitioner 2008 beim ehemaligen DVNLP-Lehrtrainer AL in Hamburg und in 2010-2011 in 

ihrem DVNLP-Trainertraining bei Stephan Landsiedel. An den Letzteren hªtten sich XY und 

 

138 Siehe die Eidesstattl. Erkl. Dr. jur. Jens Tomas (09.12.2014). 

139 Die Misshandlung zweier stimmberechtigter Mitglieder, die mit brachialer Gewalt am Sprechen gehindert und aus einer 

vom Vorstand im Zuge machtmissbrauchender Selbstjustiz manipulierten und getªuschten Mitgliederversammlung 

entfernt werden, kann als Mob- oder sogar Lynch-Justiz (vergl. Bundeszentrale f¿r politische Bildung) angesehen 

werden. 

http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=9419
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161378/lynchjustiz
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einige der dort von ihm beeinflussten Kursbegleiter und Mitteilnehmer auf gewaltvollste 

Weise beteiligt - gebilligt, ignoriert oder Ăeinfach ¿bersehenñ von Stephan Landsiedel. 

Ihren vermutlich vorhandenen Loyalitªtskonflikt, entweder ihrer Ausbildungsteilnehmerin, der 

Beschwerdef¿hrerin, oder ihrem Mitarbeiter SM zu helfen, hat Martina Schmidt-Tanger 

offensichtlich so gelºst: Statt der Beschwerdef¿hrerin den R¿cken gegen den Missbraucher 

XY und die anderen angezeigten mutmaÇlichen SexualstraftªterInnen zu stªrken, haben die 

ĂNLP-professionalsñ Martina Schmidt-Tanger und Dr. jur. Jens Tomas es vorgezogen, ihren 

ebenfalls von der Beschwerdef¿hrerin angezeigten ĂNLP-professionalñ-Kollegen SM in der 

von ihnen inszenierten ĂSchautribunalñ-Mitgliederversammlung zusammen mit XY vor den 

DVNLP-Mitgliedern zu verstecken - zusammen mit der Tatsache, dass sie beide selbst, 

genau wie XY und SM, zu den Beschwerdeadressaten im Verband gehºren, die in der von 

ihnen manipulierten und getªuschten 2014er-Mitgliederversammlung systematisch 

verheimlicht wurden.140 Stattdessen wurden die Beschwerdef¿hrerin und ich den belogenen 

DVNLP-Mitgliedern - in unserer erzwungenen Abwesenheit und mit einer Beamer-

Prªsentation und anderem Hokuspokus - als die angeblich einzigen Mitglieder aus dem Hut 

gezaubert und vorgef¿hrt, gegen die es im Verband Beschwerden gegeben hªtte: Meine 

Beschwerden gegen XY, Martina Schmidt-Tanger und Dr. jur. Jens Tomas, sowie die 

Beschwerden der Beschwerdef¿hrerin gegen XY, SM, Martina Schmidt-Tanger, Dr. jur. Jens 

Tomas, Stephan Landsiedel und einige andere DVNLP-LehrtrainerInnen hat der Vorstand 

gegen¿ber der von ihm belogenen Mitgliederversammlung vollstªndig Ăunter den Tisch fallen 

lassenñ.  

Vor allem wurde den Mitgliedern auch das tatsªchliche Konfliktgeschehen in meinem 

damaligen Masterkurs nicht mitgeteilt: Die wichtigste Person des ĂCausa DVNLPñ-

Kernkonfliktes, XY, wurde komplett verschwiegen und unsichtbar gemacht141 - im schroffen 

Gegensatz zu den in epischer Breite mit Beamer-Unterst¿tzung erºrterten, die 

Beschwerdef¿hrerin verunglimpfenden, verleumderischen ĂBerichteñ ihrer den konsequent 

unerwªhnt bleibenden XY sch¿tzenden und versteckenden KonfliktpartnerInnen Petra P., 

AK, Martina Schmidt-Tanger, Dr. jur. Jens Tomas, Anita von Hertel und Leo Buchholz. All 

diese L¿gen und Verleumdungen prªsentiert der DVNLP-Vorstand seinen von ihm 

belogenen Mitgliedern bis heute in den von ihm zu verantwortenden DVNLP-Mitglieder- und 

Internet-Foren.  

Martina Schmidt-Tanger und Dr. jur. Jens Tomas haben es mit Hilfe eines in der von ihnen 

getªuschten 2014er-Mitgliederversammlung prªsentierten L¿gengebªudes geschafft, den 

DVNLP-Mitgliedern nicht nur die verbandsinternen Beschwerden der Beschwerdef¿hrerin 

gegen ihren ĂNLP-professionalñ-Kollegen SM, sondern auch die von ihr im Verband gegen 

 

140 Siehe das Urteil ĂTªuschung und Manipulation der Mitgliederversammlungñ des Landgerichtes Hamburg 

141 Siehe das Urteil einstweilige Verfg. (09.03.2017). 

http://www.thiesstahl.com/?smd%5C_process%5C_download=1&download%5C_id=8283
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8283
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sich selbst eingereichten Beschwerden zu verheimlichen. Grundlage hierf¿r war, wie oben 

erwªhnt, dass es Martina Schmidt-Tanger und ihrem ĂNLP-professionalñ-Kollegen Dr. jur. 

Jens Tomas gelungen war, die Beschwerden der Beschwerdef¿hrerin, statt sie an die 

Schlichtungskommission des Verbandes weiterzuleiten, per satzungswidrig vom DVNLP 

unterst¿tzter Unterlassungsklagen erfolgreich an Hamburger Gerichte Ăauszulagernñ - um sie 

dadurch im Verband vertuschen zu kºnnen. 

 ĂFalse Memoriesñ als DVNLP-Geschenk f¿r die Pªdokriminellen  

Die Beschwerdef¿hrerin und ich hºrten dann ab Anfang 2014 von Martina Schmidt-Tanger 

einige Male und zunehmend unverbl¿mter Anspielungen darauf, dass es sich bei den 

einzelnen Berichten der Beschwerdef¿hrerin bez¿glich ihrer Situation in meinem damaligen 

Master und den anderen DVNLP-Seminaren Ăja durchaus auch um āfalse memoriesó 

handelnñ kºnne, denn Ăeinige seien eben einfach kaputtñ - womit sie, allerdings in nonverbal 

deutlicher Anspielung auf die im Gesprªch anwesende Beschwerdef¿hrerin, generell Frauen 

meinte, die in ihrem Leben komplexe, ¿ber lange Zeitrªume kumulierte Traumatisierungen 

zu bewªltigen haben.142  

Solche Bemerkungen waren der Anfang ihrer oben erwªhnten, im DVNLP von Martina 

Schmidt-Tanger dann offensichtlich genauso freiz¿gig wie strategisch unter die Leute 

gebrachten Verleumdung, die Beschwerdef¿hrerin (und ich per Folie § deux ebenfalls) sei 

psychisch gestºrt und w¿rde falschbezichtigen. Diese stigmatisierende 

Psychopathologisierung verbreitete sich geradezu viral - innerhalb des DVNLP und sogar 

auch in der benachbarten Aufstellungswelt.143 

 

142 Welch ein Verrat an den Grundpositionen des NLP! ĂNothing is broken, everything works perfectlyñ: Nat¿rlich haben 

alle Menschen die Ressourcen, die sie f¿r ihre Verªnderungen brauchen - auch wenn es um stªrkste 

Traumatisierungen und einen so groÇen Wechsel in der Identitªt geht, wie er z.B. mit der Aufk¿ndigung der Loyalitªt zu 

einer, und dem Ausstieg aus einer, subkulturellen, quasi-ethnischen und lebenslang zutiefst identitªtsstiftenden 

Bezugsgruppe verbunden ist. Letztere war im Falle der Beschwerdef¿hrerin ein pªdokriminelles Tªtersystem um deren 

Mutter herum, dem die Beschwerdef¿hrerin bis zu ihrem Ausstieg als Kronzeugin ausgeliefert gewesen ist. Mit ihrer 

ĂKaputtñ-Formulierung erzeugte Martina Schmidt-Tanger den Eindruck, als teile sie mit den mªnnlichen Tªtern ein 

Menschen- oder Weltbild, das dem chauvinistischer, d¿mmlich-b¿rgerlicher Doppelmoral-Stigmatisierer und mªnnlicher 

Herrenmenschen-Freier ªhnelt, die so etwas denken wie, ĂManche Huren sind eh kaputt, deshalb kann man(n) mit 

ihnen umspringen, wie man(n) willñ - und dann auch schon mal eine von ihnen kºrperlich gewaltvoll missbrauchte Frau 

auf dem M¿llhaufen (seelisch nicht integrierter) b¿rgerlicher Lustbarkeiten entsorgen. Unter der Last welcher Schuld 

und in Bezug auf welche eigenen Verfehlungen Martina Schmidt-Tanger hier jede weibliche Solidaritªt vermissen lieÇ, 

ist durch die Beschwerdef¿hrerin nur in einem durch einen DVNLP-Untersuchungsausschuss bereitgestellten, 

schweigepflicht-gesch¿tzten Rahmen benennbar - oder in einem gerichtlichen Rahmen, in dem die mit schmutzigen, 

DVNLP-gesponserten Mitteln erwirkten Unterlassungsklagen gegen sie nicht gelten. 

143 Vergl. ĂPsychiatrisierung. Nicht witzigñ. 

http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8812
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Selbst wenn es stimmen w¿rde, dass die Beschwerdef¿hrerin - aber eben gerade nicht 

aufgrund von Ăfalse memoriesñ - in einigen der vielen Fªlle gewaltvoller 

Grenz¿berschreitungen durch ĂCausa DVNLPñ-TªterInnen, von denen in ihren im DVNLP 

unterdr¿ckten Berichten die Rede ist, hier und da einen der vielen Orte, irgendein Detail oder 

eine der unzªhligen beteiligten Personen verwechselt haben sollte, kºnnte man noch lange 

nicht von Falschbezichtigungen sprechen. SchlieÇlich handelt es sich bei diesen 

Gewalterfahrungen nur um die Fortf¿hrung einer Jahrzehnte langen Reihe unzªhliger 

Gewalterfahrungen ªhnlicher oder strukturell gleicher Art.  

Und: Auch wenn es stimmen sollte, dass ich, Ăverblendet und ihr verfallenñ, wie ich z.B. von 

Martina Schmidt-Tanger, Petra P. und SA144 dargestellt werde, ihr alles und absolut jedes 

Detail geglaubt hªtte, hªtte sich der DVNLP-Vorstand in der ĂCausa DVNLPñ mit seinem 

Verbrechen der Selbst- und der Mob-Justiz trotzdem abgrundtief falsch verhalten: Er hªtte 

die Konfliktparteien verpflichten m¿ssen, Stillschweigen ¿ber die Konflikte und deren Inhalte 

zu bewahren bis gerichtliche Entscheidungen vorliegen - unter der Drohung, dass diejenigen 

konfliktbeteiligten Mitglieder ausgeschlossen werden, die diese Schweigeauflage nicht 

erf¿llen und die Inhalte der Konflikte (verbands)ºffentlich benennen. 

Den Antrag der Beschwerdef¿hrerin an den Vorstand, Dr. jur. Jens Tomas wegen 

Befangenheit und eigener Verstrickungen als ĂNLP-professionalñ-Mitarbeiter von Martina 

Schmidt-Tanger in Bezug auf die Angelegenheiten der ĂCausa DVNLPñ im Vorstand nicht 

mitentscheiden zu lassen, hat der von Martina Schmidt-Tanger und Dr. jur. Jens Tomas 

vermutlich belogene Vorstand abgelehnt, ebenso meinen gleichlautenden Antrag.145  

Martina Schmidt-Tanger hat der Beschwerdef¿hrerin und mir, genau wie die mutmaÇlichen 

TªterInnen und MittªterInnen unter den TeilnehmerInnen meines damaligen Masterkurses 

auch, die Folgen ihrer eigenen Schuld und, vor allem, ihrer Feigheit auf unsere Schultern 

gelegt. Alle beteiligten ĂCausa DVNLPñ-TªterInnen sind, mit Ausnahme von Dr. jur. Jens 

Tomas, Stephan Landsiedel und Ralf Dannemeyer, meine ehemaligen Sch¿lerInnen. Aber 

sie sind nicht meine Kinder - und selbst wenn sie es wªren, wªren sie heute erwachsen 

genug, um selbst zu ihrer Schuld zu stehen. Mit der Verºffentlichung dieses Textes mute ich 

meinen ehemaligen NLP-Sch¿lerInnen XY, Martina Schmidt-Tanger, Cora Besser-

Siegmund, Petra P., Anita von Hertel, Franz-Josef H¿cker und Leo Buchholz zu, ihre Schuld 

als die f¿r die ĂCausa DVNLPñ-Verantwortlichen und -Mitverantwortlichen selbst zu tragen. 

Und ebenso ihre Scham. [Ende der Passage Seite bis 61] 

 

144 Siehe die dreiste L¿ge von Petra P. gegen¿ber der Polizei (unter dem 25.06.2014 im ĂDossier Tªter-Opfer-Umkehrñ), 

die Psychopathologisierungen in den Mails von Martina Schmidt-Tanger vom 30.05.2014 an den Vorstand in ñCausa 

DVNLP"- Korrespondenz 08.05.2014 bis 31.10.2014 und die schrªgen Unterstellungen von SA (siehe im Buch: 

1.2.2.7.5. DVNLP-Selbstjustiz als Scripted Reality Soap im Cyberspace). 

145 Siehe unter dem 19.06.2014 "Causa DVNLP"- Korrespondenz 08.05.2014 bis 31.10.2014. 

http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=8281
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=9893
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=9893
http://www.thiesstahl.com/?smd_process_download=1&download_id=9893
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Die DVNLP-Verbandsanwªlte wurden von Vorstandsvorsitzenden beauftragt, mafiºs-

konspirativ mit dem Tªteranwªlten gegen die Beschwerdef¿hrerin zusammenzuarbeiten. 

Deren kriminell-konspirativer Mail-Verkehr und die mit der ĂEntsorgungñ der 

Beschwerdef¿hrerin erfolgreiche Strategie der Tªter ist ausf¿hrlich dargestellt in ĂNLP f¿r 

Verbrecherñ146, auch wie das Gerichtsverfahren XY./.Stahl mit falsch aussagenden DVNLP-

Funktionstrªgern und -Vorstandsmitgliedern utilisiert wurde, um die Beschwerdef¿hrerin per 

Rufmord zu verleumden, entrechten und zu Ăentsorgenñ.  

C.2.h.9. Quelle # 7: Meine Abhandlung ¿ber das d¿mmlich-tªtergefªllige 
psychiatrische Gutachten  

Die Petentin hat, nach ihrem Ausstieg aus dem pªdokriminellen Tªtersystem am 29.11.2011, 

gut zwei Dutzend Menschen wegen Missbrauch, Vergewaltigung und sexueller Gewalt 

angezeigt. Statt diese Anzeigen wegen Gewalt- und Sexualdelikten aus vier Jahrzehnten 

Gewalterfahrung zu bearbeiten, entschied sich die Staatsanwaltschaft am 01.07.2014147 

daf¿r, die Beschwerdef¿hrerin wegen ¿bler Nachrede gegen XY anzuklagen148, den 

Hauptbeschuldigten ihrer Missbrauchsbeschwerde im DVNLP. Diese Verfahren wurde am 

16.11.2017 mit Zustimmung der StA und der Angeklagten eingestellt.149 

F¿r dieses Verfahren wurde ein fachlich grottenschlechtes psychiatrisches Gutachten150 

erstellt, welches in der Verhandlung gar nicht Thema wurde, wohl auch weil ich es mit Hilfe 

einer Abhandlung 151 ¿ber dieses Gutachten in der Luft zerrissen konnte. Die, schlau 

gemacht, f¿r ein Gefªlligkeitsgutachten beinahe etwas d¿mmlich argumentierende, 

Psychiaterin wurde mit ihrer ohnehin nicht zu haltenden diagnostischen Argumentation in der 

Verhandlung gar nicht mehr angehºrt - nachdem die Petentin eine Vergewaltigung durch XY 

und SF beschrieben hatte und dann der Einstellungsbeschuss verk¿ndet wurde. Damit der 

Anwalt von XY es nicht schafft, das Gutachten aus dem Keller des Gerichtes zu holen, was 

er schon versucht hatte, haben die Petentin und ich uns entschieden, es im Originaltext 

 

146 ĂNLP f¿r Verbrecher - āCausa DVNLPó: Mafia-, Stasi- und Nazi-Methoden im deutschen NLPñ.  

147 Dass die StA zu diesem Zeitpunkt aufgrund des manipulierten Aktenvermerkes von 24.01.2014 und der dadurch eben 

auch manipulierten Folgevermerke, die allesamt und in zunehmender Intensitªt die Beschwerdef¿hrerin als wahnhafte 

Falschbezichtigerin charakterisieren, wusste die Petentin und ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. 

148 Causa DVNLP ï die Chronologie  

149  Beschluss AG-Altona (17.11.2017) 

150 ĂPsychiatrisches Gutachten ¿ber die Beschwerdef¿hrerinñ  

151 ĂPsychiatrisches Gutachten. Ein Geschenk f¿r den DVNLP und die Pªdokriminellenñ  

https://www.amazon.de/dp/B0842Y6BS5
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8262
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/2018/10/20181007-Beschluss-AG-Altona-17.11.2017.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190730-Psychiatrisches-Gutachten-%C3%BCber-die-Beschwerdef%C3%BChrerin.pdf
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8276
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zusammen mit meiner Abhandlung ¿ber dieses Gutachten152 zu verºffentlichen. Beide 

nebeneinander zu lesen ist sehr unterhaltsam. 

C.2.h.10. Quelle # 8: Psychiatrisierungsattacke aus der NLP-Nachbardisziplin 
Aufstellungsarbeit 

Auf meinen Bericht ¿ber die Folgen der Psychiatrisierungsattacke des DVNLP und aus der 

Aufstellerszene, ĂPsychiatrisierung. Nicht witzig.ñ, habe ich Bischºfin Fehrs hingewiesen: 

Seite 63 im Arbeitspapier f¿r das erweiterte Aufarbeitungssystem der ULK-Petentin S.ñ 

ĂArbeitspapier f¿r das erweiterte Aufarbeitungssystem der ULK-Petentin S.ñ vom 15.05.2021. 

Weiter interessante Einzelheiten und Hintergr¿nde finden sich im Kapitel ĂDer grºÇere 

Rahmenñ unter ĂDie dritte Psychiatrisierungsattackeñ. 

C.2.h.11. Quelle # 9: Arbeitspapier f¿r das erweiterte Aufarbeitungssystem  

Das ĂArbeitspapier f¿r das erweiterte Aufarbeitungssystem der ULK-Petentin S.ñ 

ĂArbeitspapier f¿r das erweiterte Aufarbeitungssystem der ULK-Petentin S.ñ vom 15.05.2021 

hat Bischºfin Fehrs Herr Kluck als irrelevant ablehnen lassen. Frau Fehrs selbst hat es nicht 

kommentiert - obwohl es in ihm hauptsªchlich um ihr Fehlverhalten ging.  

C.3. Die ĂImpf-Dogmañ-Befangenheit der Bischºfin. Mord aus 
Nªchstenliebe?  

Eine dritte Befangenheit von Bischºfin Fehrs, die vielleicht noch eine stªrkere toxische 

Wirkung f¿r ihre ohnehin schon ausgegrenzte Petentin entfaltet hat, entstand vermutlich erst 

kurz von dem zweiten Gesprªch mit ihr am 29.10.2020, dem ĂIrrelevanz- oder Nicht-

Gesprªchñ.  

Diese spezielle Befangenheit hat mit der problematisch-dogmatischen Festlegung der 

evangelische Kirche in Bezug auf die genexperimentellen Injektionen zu tun, f¿r welche sie 

ihre sonst f¿r die heiligen Sakramente reservierten Altarrªume153 geºffnet hat. Bischºfin 

Fehrs hat sich mit ĂImpfen ist Nªchstenliebeñ sehr fr¿h und sehr apodiktisch festgelegt, die 

evangelische Kirche allgemein auch, z.B. mit ĂImpfen ist Solidaritªtñ.  

 

152 ĂPsychiatrisches Gutachten ¿ber die Beschwerdef¿hrerinñ und ĂPsychiatrisches Gutachten. Ein Geschenk f¿r den 

DVNLP und die Pªdokriminellenñ. Alle Infos zur ĂCausa DVNLPñ: https://thiesstahl.com/texte-und-materialien-zum-

dvnlp/.  

153 Siehe Das heilige Sakrament der Corona-Impfung - Gerald Ehegartner und Demokratieunfªhigkeit reloaded? | 

zeitzeichen.net. 

https://www.thiesstahl.eu/psychiatrisierung-nicht-witzig/
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210515-Arbeitspapier-Aufarbeitungssystem-ULK-Petentin.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210515-Arbeitspapier-Aufarbeitungssystem-ULK-Petentin.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190730-Psychiatrisches-Gutachten-%C3%BCber-die-Beschwerdef%C3%BChrerin.pdf
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8276
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8276
https://thiesstahl.com/texte-und-materialien-zum-dvnlp/
https://thiesstahl.com/texte-und-materialien-zum-dvnlp/
https://geraldehegartner.com/2021/08/30/sakrament-corona-impfung/
https://zeitzeichen.net/node/9543
https://zeitzeichen.net/node/9543
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Diese Befangenheit f¿hrt zu einer Kommunikationsverarmung und -verlust und damit zu 

einer (Verschªrfung der) Stigmatisierung 

C.3.a. Kollektive ĂImpf-Dogmañ-Verstrickung der Kirche 

Die unsolidarischen Ungeimpften haben sich selbst aus der Nªchstenliebe 

ausgeschlossen. Nun schlieÇen wir sie auch aus, aus der Nªchstenliebe - 

und aus der Seelsorge.  

Nur Hatten wir das nicht schon einmal in Deutschland? Den Juden hatte man 

nicht beigestanden. Man hatte sie ausgeschlossen - aus der Nªchstenliebe 

und der Seelsorge. Und nun lassen wir stillschweigend die Ausgrenzung und 

die Endsorgung der Petentin durch unsere Bischºfin, Frau Fehrs, zu?! (So 

wohl die abgeschaltete Stimme des Gewissens in der Seele von Bischºfin 

Fehrs, Propst Brªsen, Pastor Lemme und Kantor Zeller.) 

Die kollektive Verirrung der Kirchen in Deutschland, die eine Folge der Verwechslung von 

Kategorien ist, z.B. der Kategorie ĂPastoren/Seelsorgerñ mit 

ĂMediziner/Epidemologe/Virologeñ oder mit ĂPolitiker/Staatsbediensteterñ, hat nat¿rlich auch 

vor dem Aufarbeitungssystem der Petentin nicht Halt gemacht.  

Das war erkennbar daran, dass 

(1) die Ottensener Pastoren die von den Behºrden vorgeschriebenen, fragw¿rdigen Masken-

etc.-Regeln im April 2021 strenger durchgesetzt haben, als diese sie vorgeschrieben hatten 

(siehe unten ĂI.3. Pastor Matthias Lemmeñ),  

(2) Kantor Igor Zeller und Propst Brªsen der Petentin als Ungeimpfter jede Hilfe und einen 

respektvollen Minderheitenschutz vorenthalten haben, nachdem sie von Herrn Zeller Ende 

August 2021 absurd kurzfristig und extrem erniedrigender Weise an der Teilnahme am 

Chorproben-Wochende gehindert wurde. Herr Zeller verweigerte ihr beim Einchecken an der 

Rezeption den Zutritt in das Seminarhauses, in dem dieses Wochenende stattfand. Propst 

Brªsen, der von mir ¿ber diese Entgleisung von Kantor Igor Zeller gegen¿ber der Petentin 

unterrichtet wurde ()  

der schon zu diesem Zeitpunkt () sein spezielles, sich selbst aufgrund seiner 

F¿hrungsschwªche gegen¿ber den Ottensener PastorInnen gegebenes spezielle 

seelsorgerische Amt des Ansprechpartners f¿r die Petentin 

ja schon im April 202 .  

die von Bischºfin Fehrs und ihren Kirchlichen LeitungskollegInnen durchgesetzte 

Zwangsausgrenzeng der Petentin aus ihrem eigenen Aufarbeitungsprozess  
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(3)  

Die KirchenleuteDas unselige und gewissenlose Dogma ĂImpfen ist 

Nªchstenlieben/Solidaritªtñ 

der Bischºfin, der Pastoren und des Propstes 
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D. Bischºfin Fehrs Umgang mit ihren 
Amtsverfehlungen und ihrem Amtsverrat  

Vielleicht stellt eine(r) ihrer leitenden kirchlichen KollegInnen Bischºfin Fehrs 

einmal diese Frage: Liebe Frau Fehrs, warum sind Sie nicht im Kontakt mit 

ihrer Petentin geblieben und haben ihr nicht einfach, von Angesicht zu 

Angesicht, mitgeteilt, dass Sie sich, zusammen mit Pastor Frank Howaldt 

und vielleicht zwei, drei weiteren leitenden kirchlichen Personen entschieden 

haben, die perfide und abgrundtief bºse Ausgrenzungs- und 

Verleumdungspolitik des bis heute verbrecherisch agierenden NLP-Zuhªlter- 

und Prostitutionsverbandes DVNLP gegen die Beschwerdef¿hrerin, ihre 

heutige Petentin, f¿r ihren eigenen Umgang mit ihr in der 

Unterst¿tzungsleistungskommission zu ¿bernehmen?  

D.1. Vernichtungsenergie, Rufmord und Stigmatisierung 

Die grºÇte Amtsverfehlung von Bischºfin Fehrs war es, nach der Pastor R.-Offenbarung 

selbst nichts mehr gemacht zu haben, d.h. kein Wort mehr mit ihrer Petentin geredet und sie 

quasi exkommuniziert zu haben. GrºÇer wurde diese Amtsverfehlung dadurch, dass 

Bischºfin Fehrs ihre gehorsamen, offensichtlich ohne jedes Mitdenken und ohne jede 

Empathie, also schon beinahe eichmannfraumªÇig agierenden ULK-MitarbeiterInnen Ăauf 

ihre Petentin angesetztñ hat.  

Das AusschlieÇen der Petentin aus jeder direkten Kommunikation geschah offensichtlich mit 

einer enormen Vernichtungsenergie, vor dem Hintergrund, dass Bischºfin Fehrs billigend in 

Kauf genommen hat, dass die Kontrahenten der Petentin die Tatsache, das ihre Bischºfin 

sie wortlos stehen und dann fallen lassen hat, nun als Beweis verwenden, dass die Petentin 

nun auch f¿r die evangelische Kirche genau das ist, was der DVNLP und die Senior-

Aufsteller Weber, Ingwersens and Friends bis heute ¿berall und offiziell per Rufmord ¿ber sie 

verbreitet. Stigmatisierung funktioniert ja zum groÇen Teil ganz ohne Worte. Daf¿r zu sorgen, 

dass sich viele durch gezieltes Schweigen denen anschlieÇen, die offen 

psychopathologisieren, kriminalisieren und sogar psychiatrisieren, ist oft effektiver, als 

weitere Worte zu verlieren. 

D.2. Gezieltes Schweigen tºtet 

Wenn alle nun, der DVNLP, die GrºÇen in der Welt der Systemischen Aufsteller, das LKA 

und die StA, die Familie der Petentin und nun auch noch die bischºfliche ĂLichtgestaltñ, die 

gefeierte ĂMissbraucher-Jªgerinñ der Evangelischen Kirche, die Petentin unisono als eine 

wahnhafte Falschbezichtigerin definieren, dann wird die Petentin das wohl auch sein.  
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Tut sie das? SchlieÇt sich Bischºfin Fehrs der Psychiatrisierungen und den 

Kriminalisierungen der im Psychomethoden-Metaforum-Sommercamp Pastor Frank 

Howaldts rufmordenden DVNLP-VerbrecherInnen wie z.B. Martina Schmidt-Tanger und der 

von Matthias Varga von Kib®d, Senior-Aufsteller in der Gruppe Weber, Ingwersens and 

Friends an und und folgt damit dem DVNLP-Narrativ? 

Welchen Namen suchen Sie sich aus, Bischºfin Fehrs, f¿r dieses Delikt? Zu wissen, dass 

der DVNLP jemanden per Rufmord vernichten will und dann im Windschatten diese 

Verbrecherverbandes auf dieser Welle mitzusegeln?! Und dadurch alle in die Wahrnehmung 

hineinzuhypnotisieren, dieser Rufmord sei eine gerechte Aktion? Hier haben Sie, Bischºfin 

Fehrs, das Schweigen der Kirchen von 1933 wiederholt und dem Teufel den Rest ihrer 

ĂKann denn Impfen S¿nde seinñ-Seele verkauft - f¿r das Linsengericht, etwas Ungemach von 

ihrem Freund R. abgewendet und der Kirche ein zweites Ahrensburg mit einem zu 

sch¿tzenden Pastor H. erspart zu haben?!  

D.3. Kirche unterst¿tzt den Zuhªlter-Psychomethodenverband 

DVNLP und ein pªdokriminelles Tªtersystem 

- Der DVNLP, die Kirche und das pªdokriminellen Tªtersystem im 

Lebenshintergrund der Petentin. Pastor R., die Schwester, die Mutter und die weitere 

Familie der Petentin? Wieviel wusste Pastor R. ¿ber das familiªre pªdokriminellen 

Tªtersystem? War er schuldverstrickt durch Mitwissen, Mitgestaltung oder durch das 

Sich-genehmigen-von-ĂEigenbedarfñ? Gab es neben der Schwester der Petentin noch 

anderen Eigenbedarf? Musste er f¿r die Schwester zahlen? F¿r andere 

Familienmitglieder? Was weiÇ Pastor R. als Zeitzeuge? War Pastor X. (noch) beteiligt? 

Gab es noch andere PastorenInnen? Waren Pastor R. die Aktivitªten des 

pªdokriminellen Tªtersystems in diversen Kirchengemeinden in den 1970er Jahren? 

- Das seelsorgerische Versagen in der Gemeinde der Petentin, vor allem des 

Psychomethoden-Systemdynamik Pastors Frank Howaldt, des Propst Brªsen und der 

Bischºfin, die, als seine geistige Leitung, Pastor Frank Howaldt nicht korrigieren oder 

supervidieren, d.h. eben nicht geistig leiten konnte. 

- Die ĂEvangelische Kircheñ hat als Organisation darin versagt, der Petentin Asyl, 

Schutz und seelsorgerischen Beistand zu gewªhren, den sie angesichts der 

mºrderisch handelnden, sªkularen Seelsorge-Organisation DVNLP dringend gebraucht 

hªtte. In diesem faschistoiden und nazioiden Verein war sie das Opfer einer kompletten 

Tªter-Opfer-Umkehr, deren Beschwerden nicht behandelt und die ihrer Mitglieds- und 

Menschenrecht beraubt wurde, die in einer vom Vorstand manipulierten und 

getªuschten Mitgliederversammlung Ăper Standgericht in Abwesenheitñ verurteilt wurde, 

die unter verleumderischen und Rufmord-Falschbehauptungen verbannt und 

exkommuniziert wurde. 
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- Die leitenden Vertreter der Evangelische Kirche haben sich auf die Seite des im 

DVNLP gesch¿tzten Verbrecher- und Zuhªlter und damit auf die Seite des vom 

DVNLP unterst¿tzen pªdokriminellen Tªtersystems gestellt. Die Evangelische 

Kirche fungiert insofern als verlªngerter Arm des pªdokriminellen Tªtersystems, 

als dass sie in den letzten drei Jahren nur mit denen, z.B. den Pastoren Frank R. und 

Frank Howaldt, spricht, die ihrerseits ausschlieÇlich mit den Tªtern des pªdokriminellen 

Hintergrundsystems innerhalb und auÇerhalb des DVNLP sprechen, aber kein Wort mit 

der als aus diesem System als aussagebereite Kronzeugin ausgestiegenen Petentin. 

- Die Auseinandersetzung ¿ber die Frage der Angemessenheit von Psychomethoden in 

der Seelsorge, vor allem was die Aufstellungsarbeit betrifft, sowohl in der SySt-

Variante von Matthias Varga von Kib®d und Insa Sparrer, als auch in der in der Kirche 

wohl eher als ĂTeufelswerkñ heftig abgelehnten Variante ĂFamilienaufstellungen nach 

Bert Hellingerñ. 

- Aspekte, die den Aufarbeitungsversuch selbst betreffen: Amtsverfehlungen von 

Bischºfin Fehrs, Propst Brªsen und Pastor Frank Howaldt.  

- Die ĂInterferenz mit dem Impfdogmañ soll ausgeblendet bleiben. Ist Mord 

Nªchstenliebe? Ist Nªchstenliebe Mord? Bischºfin Fehrs hªtte die Petentin und mich 

anschreiben m¿ssen, z.B. mit der Bitte, die Aufarbeitungssituation unsererseits nicht mit 

Diskussionsangeboten zum Thema Impfen und Herdenimmunitªt etc. zu vermengen 

und zu verkomplizieren. Sie hªtte ihre weihnachtliche ĂImpfen ist Nªchstenliebeñ-

Mitteilung, als Sorgfalt gegen¿ber ihrem Aufarbeitungsamt der Petentin gegen¿ber 

entschªrfen/relativieren m¿ssen. Bischºfin Fehrs mag gute Gr¿nde f¿r ihre 

Dogmatisierung gehabt haben, aber sie hªtte die Beziehung zur Petentin vor dieser 

Dogmatisierung sch¿tzen m¿ssen - und vor der Dynamik, dass die Petentin das 

schlechte Gewissen von Bischºfin Fehrs ausdr¿ckt, daf¿r aber ausgegrenzt und als 

S¿ndenbock in die W¿ste geschickt wird. 

- Duldung von Zwangsprostitution, Verbindungszuhªlter von Zwangsprostitution, 

Dienstleitung f¿r die Mitglieder als hetero-, homosexuelle(r) oder pªdophile(r) Feier(in): 

vom Tªtersystem Ăgeliefertenñ Kinder und Jugendliche, Puffverband, DVNLP setzt 

Mitglied als Delegierten in das pªdokriminellen Tªtersystem ein und duldet die 

Transfers, DVNLP lªsst dekompensierten Verbindungstªter als verstricktes Mitglied 

psychotherapeutisch kassenzugelassen behandeln und belªsst ihn weiter (vermutlich 

missbrauchend) in Amt und W¿rden und duldet Zwangsprostitution von 

Ausbildungsteilnehmerin. 

- extremes Gruppen-Mobbing gegen die Beschwerdef¿hrerin, Mob- und Lynchjustiz, 

machtmissbrauchende Selbstjustiz, Zertifikatbetrug, ĂSchautribunalñ-

Mitgliederversammlung,  

- Zertifikatbetr¿ger, Zuhªlter, Hilfszuhªlter, Systemzuhªlter, Missbraucher, Gewalttªter, 

gewalttªtiger Ausbilder/Trainer, zuhªlterisch-gewalttªtiger Coach. 
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Und gelingt es Bischºfin Fehrs und ihren KollegInnen auf der Leitungsebene, diese beiden 

ĂFreund-Frankñ-Befangenheiten auszublenden und nirgends in relevanter Weise mehr 

Thema werden zu lassen, z.B. bevorzugt durch die Ausgrenzung der Personen, uns, die 

diese Befangenheiten thematisieren w¿rden, w¿rde es auch gelingen, die Kirche von einem 

zweiten ĂSkandal Ahrensburgñ zu sch¿tzen, das als ĂSkandal Philippus-Gemeinde, 

Hamburg-Hornñ aufgrund der Einbeziehung eines in verschiedenen Kirchengemeinden 

tªtigen pªdokriminellen Tªtersystems vermutlich noch skandalºser ausfallen wird - gerade 

auch, weil es in der Petentin und in Pastor R. vermutlich wichtige Zeitzeugen f¿r den 

vermutlich nicht unwesentlichen klerikaler Anteil an der Aktivitªt des pªdokriminellen 

Tªtersystems im Hintergrund gibt? 

D.4. Die ĂPastorenfreundeñ der Bischºfin und das pªdokriminelle 

Tªtersystem 

Im vorliegenden Fall kommt zu den beiden, die Pastor R. und die Pastor Howaldt 

betreffenden Befangenheiten von Bischºfin Fehrs noch eine Dimension hinzu. Die 

vorhandenen, aber nicht erklªrten Befangenheiten schaffen eine f¿r die ¿brigen Mitglieder 

des Aufarbeitungssystems (also die Petentin, die drei beisitzenden Kommissionsmitglieder, 

die Pastoren, der Propst und der Kantor der Heimatgemeinde, die disziplinarischen und die 

geistlichen Vorgeordneten der Bischºfin, und auch mich, den Unterst¿tzer der Petentin) in 

eine schwierige Situation: Es gibt ein systemisches Leck, durch welches Informationen von 

der Vorsitzenden weg flieÇt, aber auch welche und zu ihr hin. Es handelt sich nicht nur um 

relevante Informationen von und ¿ber zwei Personen des Aufarbeitungssystems, Pastor R. 

und Pastor Howaldt, sondern es handelt sich gleichzeitig auch um einen heimlichen, von 

Bischºfin Fehrs exquisit nutzbaren Kommunikationskanal zum Hintergrundtªtersystem, 

einem bis in die Gegenwart hinein einflussreichen Tªtersystem aus der Vergangenheit der 

Petentin.  

Bischºfin Fehrs hat damit tatsªchlich oder potentiell einen Zugang zum Leben(ssystem) und 

zum vergangenen und gegenwªrtigen Beziehungssystem der Petentin, den nicht einmal sie 

selbst, aber auch keine(r) im Aufarbeitungssystem sonst hat und ¿ber den, tatsªchlich oder 

potentiell, heimlich Informationen ausgetauscht werden oder werden kºnnen, welche die 

Integritªt des Aufarbeitungsprozesses und das Wohl und Wehe der Petentin betreffen.  

Die Rede ist hier von dem pªdokriminellen Hintergrund-Tªtersystem der Petentin, das 

sowohl ein wichtiger Teil ihrer Vergangenheit als Kind in den 1970er und als Konfirmandin in 

1986 war, aber auch insofern ein wichtiger Teil ihrer Gegenwart, weil von den heutigen 

Mitgliedern dieses Systems immer noch eine Bedrohung ausgeht, bzw. sie emotional wichtig 

f¿r Petentin sind. Letzteres bezieht sich auf ihre mittlerweile erwachsenen Kinder, welche die 

Petentin 2011 aufgrund einer fragw¿rdigen Entscheidung eines Familiengerichtes im 

Tªtersystem zur¿cklassen musste und die sie seit August 2012 nicht mehr gesehen hat.  

Bischºfin Fehrs hªlt hier eine ¿ber jeden ihrer Freund-Frank-Pastoren eine Verbindung zu 

denen im Tªtersystem, welche die Petentin und ihren Unterst¿tzer f¿r verr¿ckt erklªren,  
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- mit krimineller Finesse (vermutlich durch Prof. GB und den zweiten Ehemann der 

Petentin KF) gelang es ¿ber eine nachgewiesene Manipulation des 

Sozialpsychiatrischer Dienstes Altona, einen sich dann dort in den LKA-Akte der 

Petentin immer wieder weiterverbreitenden Aktenvermerk zu platzieren, welcher die 

Petentin und auch mich kunstvoll und sich selbst immunisierend f¿r verr¿ckt erklªrt, 

- mit der Macht der Autoritªt von Vorstandsªmtern des DVNLP in der nachweislich 

manipulierten und belogenen DVNLP-Mitgliederversammlung und in deren 

Weiterverbreitung in Psycho-Ausbildungscamp Metaforum von Pastor Frank Howaldt, 

sowie  

- mit der Macht der eigenen Bekanntheit und des eigenen Einflusses in der Szene wie 

Gunthard Weber, Dagmar und Fide Ingwersen, Matthias Varga von Kib®d, die vermittelt 

¿ber eine eigene, mit mir gef¿hrte Auseinandersetzung allen Grund hatte, im Metaforum 

der Aussage, die Petentin und ihr Unterst¿tzer seien zwei in einer Folie § deux 

gefangenen Verr¿ckte, die man besser in Ruhe lªsst (so der manipulierte und immer 

wieder abgeschriebene Aktenvermerk in der LKA-Akte der Petentin) nichts 

entgegensetzten.  

Um eigene Verbrechen und moralische Ausrutscher zu vertuschen, was f¿r einige DVNLP-

Offizielle und wohl auch f¿r Pastor R. und f¿r die Schwester der Petentin wichtig ist, aber 

auch um eigene schmutzige Positionen, fragw¿rdige Aktionen und/oder eigene 

Auseinandersetzungen z.B. im Kontext einer heftigen Auseinandersetzung innerhalb der 

Psychomethode Aufstellungsarbeit nicht ºffentlich werden zu lassen (die uns alle, Pastor 

Frank Howaldt, mich, Gunthard Weber, die Ingwersens, Matthias Varga von Kib®d, Insa 

Sparrer verbindet).  

Auch eine eigene innerkirchliche Auseinandersetzung, z.B. die Pastor Frank Howaldt 

betreffende, ob es angemessen f¿r Pastoren ist, in der eigenen Gemeinde 

Aufstellungsveranstaltungen durchzuf¿hren, konnten durch ein ĂSilencingñ der Petentin und 

ihres Unterst¿tzers durch eine bischºfliche Kontaktsperre und die Unterst¿tzung des ĂSie ist 

eine wahnhafte Falschbezichtigerin und er ihr verblendeter, gegen alle aggressiv 

vorgehender Mannñ-Narrativ gut aus dem ºffentlichen Diskurs in der Gemeinde und der 

Kirche generell rausgehalten werden (die Petentin und ich sind als Aufstellungserfahrene ja 

in die Gemeinde von Pastor Frank Howaldt gekommen, weil wir gerne etwa dar¿ber erfahren 

und lernen wollten, wie ein erfahrener Pastor diese wunderbare Psychoarbeit in seiner 

Gemeinde umsetzt).  

Schon die Tatsache ¿berhaupt, dass Pastor Frank Howaldt in Psychomethoden 

unterwegs war, und in seiner Gemeinde Aufstellungsarbeit angeboten hat, sollte 

vermutlich dort und in der Kirche generell nie mehr erwªhnt werden - ganz 

geschweige denn, dass Pastor Frank Howaldt sich dabei mit Psychomethoden-

Vertretern eingelassen hat, die bereit sind, Menschen durch Verleumdungs- und 

Psychiatrisierungsattacken zu vernichten. 
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Die tªtergefªllige und tªternahe Politik, die Bischºfin Fehrs hier im ihre Petentin 

betreffendem Aufarbeitungsprozess der Unterst¿tzungsleistungskommission vorgibt, hat also 

f¿r den einen oder die andere Beteiligte eine sehr positive Funktion:  

- Pastor R. wird nicht als Zeuge in Bezug auf den Missbrauchskontext Hamburg-Horn, 

bzw. als Mitwisser und vielleicht sogar Mittªter, nicht behelligt.  

- Die Schwester der Petentin, die vermutlich von Pastor R. kontaktiert wurde, nachdem 

die Petentin Bischºfin Fehrs deren Kontaktdaten gegeben hat, bekommt als Tªterin im 

pªdokriminellen System first class Infos ¿ber die Lage ihrer Kontrahentin, der Petentin. 

- Meine NLP- und Aufstellungskollegen im Metaforum kºnnen das gut weiter verstecken 

und verheimlichen, was sie als Verbrechen gegen die Menschlichkeit im DVNLP 

begangen haben und nicht ºffentlich bekannt gemacht haben wollen.  

- Alle meine in der Szene bekannten Aufstellerkollegen kºnnen froh sein, dass ich nicht 

weiter, z.B. in einem weiteren Buch ¿ber den DVNLP oder ¿ber die kirchliche 

Aufarbeitung des Missbrauches an der Petentin auf ihr schlechtes Gewissen hinweise, 

dass sie es mir ¿berlassen haben, den Begr¿nder der Methode, Bert Hellinger, gegen 

eine mit ¿blen Mitteln durchgef¿hrten Ausgrenzungs- und Kriminalisierungsversuch zu 

verteidigen.  

- Pastor Frank Howaldt kann sich entspannen, weil seine pastoralen Ausfl¿ge von in die 

sªkularisierte Seelsorge und weltliche thermalbad-gesellige Seelen- und Kºrperpflege 

des Metaforum Sommercamps ab jetzt Tabu, also nicht lªnger mehr Thema sind: ¿ber 

seine (leider weil sie sinnvoll waren) fehlgeschlagenen Versuche, die Systemischen und 

Familien-Aufstellungen in seiner Gemeinde salonfªhig zu machen, wird nicht mehr 

geredet.  

Der direkte Kommunikationskanal zur Bischºfin ist f¿r die Petentin selbst und f¿r die ihr nicht 

zugªnglichen Teile ihres vergangenen und gegenwªrtigen Beziehungssystems (¿ber Pastor 

R. hatte sie mit Schwester in einen heilsamen, bischºflich getragenen Kontakt kommen 

wollen) kein Einbahn-Kanal, in dem etwa nur exklusive Informationen ¿ber den 

Geisteszustand der Petentin und ihres Unterst¿tzers an Bischºfin Fehrs weitergegeben 

w¿rden, sondern auch umgekehrt flieÇen vermutlich Infos von der sich offiziell der Petentin 

gegen¿ber immer noch in ihrem speziellen seelsorgerischen Aufarbeitungsamt befindlichen 

Bischºfin hin zum Tªtersystem. So wird Bischºfin Fehrs, absichtlich oder unabsichtlich und 

vermittelt ¿ber ihren Freund Pastor R. und vermutlich die Schwester der Petentin, das 

Tªtersystem mit Informationen zum Stand des Aufarbeitungsprozess und zur Lage der 

Petentin versorgen - also mit Informationen aus erster Quelle, welche die Tªter f¿r eine 

Einschªtzung der eigenen Gefahrenlage gut brauchen kºnnen.  

SchlieÇlich kºnnte ja eine f¿r die Petentin positive Missbrauchsaufarbeitung in der Kirche 

dazu f¿hren, dass die mit dem DVNLP in Kooperation verbrochenen Machenschaften gegen 
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die Petentin in weiteren Kreisen bekannt w¿rden und der DVNLP dann vielleicht die Tªter 

aus dem Hintergrundsystem - zu denen ja Pastor R. ganz offensichtlich, damals und auch 

heute noch, auch einen recht direkten Draht hat - nicht mehr so gut sch¿tzen kann.  

Also: Die jeweils mit ihren beiden ĂPastorenfreundenñ, mit ihrem ĂFrank Rñ. und ĂFrank 

Howaldtñ assoziierte Befangenheit von Bischºfin Fehrs hat direkt mit der Einflusssphªre des 

urspr¿nglich in der Familie der Petentin entstandenen, aber sich ¿ber sie hinaus entwickelt 

habenden pªdokriminellen Tªtersystems zu tun, aus die Petentin im November 2011 als 

aussagebereite Kronzeugin ausgestiegen ist. Die beiden ĂFreund-Frankñ-Befangenheiten 

von Bischºfin Fehrs bestehen aus einem, bzw. konstituieren im Kern einen direkten und 

indirekten Zugang der Bischºfin zu diesem Tªtersystem.  

Im Falle ihres persºnlichen Freundes, Pastor Frank R., ist dieser Zugang durch die 

Schwester der Petentin gegeben. Zusammen mit der 91jªhrigen Tante der beiden bedroht 

sie die Petentin bis heute damit, sie f¿r verr¿ckt erklªren zu lassen und in die Psychiatrie 

einweisen zu wollen. Das ist ihrer Schwester, zusammen mit den Tªtern des Systems, die 

Zugang zum Sozialpsychiatrischen Dienst und anderen Behºrden in Hamburg haben, z.B. 

ihrem Psychologieprofessor und Supervisor ihres Jugendhilfetrªgers, Prof. GB, und 

Fortbildungsinstitutes, welches die Petentin mit ihrem zweiten Ehemann zusammen 

betrieben hat, und diesem Ehemann, der wie dieser Professor ¿ber viele stabile, diverse 

Untergrundgeschªfte betreffende Verbindungen in die Hamburger Behºrden hinein verf¿gt, 

schon einmal beinahe gelungen - eine Psychiatrisierungsattacke und -kampagne, die aber 

von der Petentin und mir zusammen abgewehrt werden konnte.  

Im Falle ihres kollegialen Duz-Freundes, Pastor Frank Howaldt, hªlt ihre korrespondierende 

Befangenheit die Bischºfin Fehrs ebenfalls im Einflussbereich des pªdokriminellen 

Tªtersystems - ¿ber zwei, drei Ecken, bzw. Personen mehr, aber f¿r die Petentin nicht 

weniger bedrohlich und ebenfalls gefªhrlich. Pastor Frank Howaldt unterhªlt direkte 

Verbindungen zu im Metaforum verkehrenden Mitgliedern und Funktionstrªgern des DVNLP, 

die ihrerseits aktiv und kriminell den DVNLP-Trainer, -Coach und -Psychotherapeuten XY 

unterst¿tzen, der, wie auch die Schwester der Petentin, zum Kern des pªdokriminellen 

Tªtersystems gehºrt und der Petentin groÇen Schaden zu gef¿gt hat. Ich konnte 

nachweisen, dass XY mit verbrecherischen Aktionen im DVNLP gehalten und versteckt 

wurde, wªhrend die Petentin und ich als ihr, damals schon, Unterst¿tzer mit mafiºs-

konzertierten Vorgehensweise der unterirdisch-illegal kooperierenden Verbands- und 

Tªteranwªlte aus dem DVNLP ausgeschlossen wurden.  

¦ber Pastor R. und Pastor Howaldt steht Bischºfin Fehrs, tatsªchlich oder aus Sicht der 

Petentin, in einer engeren Verbindung zu den Tªtern aus dem Lebenshintergrund ihrer 

Petentin, als diese selbst - ist sie doch aus diesem System ausgestiegen. ¦ber Pastor R. 

besteht diese Verbindung ¿ber dessen Verbindung mit der Schwester der Petentin. Und ¿ber 

Pastor Howaldt besteht diese Verbindung ¿ber die Mitglieder und Funktionstrªger des 

DVNLP, die wiederum Tªtern dieses pªdokriminellen Tªtersystems zuarbeiten bzw. mit daf¿r 

sorgen, dass sie, wie XY, im Verband unbehelligt bleiben und vor Strafverfolgung gesch¿tzt 
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sind: Dem pªdokriminellen Tªtersystem gehºrt die Schwester der Petentin S. an und 

ebenso, neben XY, weitere im ihrem Verband gesch¿tzte DVNLP-Mitglieder, die wie z.B. RP 

und SK, aus eigenen unguten Gr¿nden das toxische Petentin-Stahl-Verr¿ckt-Kriminell-

Narrativ bedient haben. 

D.5. Befangenheitserklªrung verschleppt 

Ihre ĂPastor R.ñ-Befangenheit hat Bischºfin Fehrs bis heute nicht erklªrt und ihre 

Kontaktsperre zur Petentin S. bis heute nicht aufgehoben. Das bedeutet, es fand kein 

Gesprªch zwischen Bischºfin Fehrs und ihrer Petentin S. ¿ber den Fortgang der Arbeit im 

Aufarbeitungsprozess statt, z.B. dar¿ber, ob sie mit oder ohne Pastor R. vonstatten gehen 

oder auch dar¿ber, ob ihre Schwester ebenfalls eingeladen werden sollte.  

Ebenso wenig fand ein Gesprªch zwischen der Bischºfin Fehrs, der Petentin S. und dem 

Pastor Frank Howaldt ¿ber dessen Verfehlung statt, die in seiner Psychomethoden-Welt im 

Metaforum verbreiteten Verleumdungen des DVNLP ¿ber die Petentin S. und ihren 

Unterst¿tzer, vermutlich kritiklos ¿bernommen und deshalb, ihr und letztlich auch mir 

gegen¿ber, sein seelsorgerisches Amt in der Gemeinde Ottensen nicht ausf¿hren konnte. 

Und Bischºfin Fehrs, die dann ihrerseits deren Verleumdungen vermutlich ebenso kritiklos 

¿bernommen hat, da sie als seine geistliche Vorgesetzte ihren Duz-Freund nicht korrigiert, 

ist von daher mit ihm verstrickt und hat nicht nur mit einer ĂPastor Frank R.ñ-, sondern auch 

mit einer ĂPastor Frank Howaldtñ-Befangenheit umzugehen - in beiden Fªllen zeigt sich ihr 

Verstricktsein durch Nicht-Handeln gegen¿ber ihrer Petentin S. und mir, durch Aussitzen, 

Ignorieren, Verleugnen und durch die Ausgrenzung von Personen und Themen.  

Nur jeweils ein gemeinsames Gesprªch von Bischºfin Fehrs mit Pastor Frank Howaldt, der 

Petentin S. und mir ¿ber die vom DVNLP gegen die Petentin S. und mich begangenen 

Verbrechen hªtte diese blinde, nun in der Kirche offensichtlich via Metaforum vom DVNLP 

¿bernommene rufmordartigen Diskreditierungen unserer Personen korrigieren kºnnen.  

Und nur ein gemeinsames Gesprªch von Bischºfin Fehrs mit Pastor R., der Petentin S. und 

mir, bzw. auch den zu involvierenden kirchlichen Leitungspersonen ¿ber eine geeignete 

Einbeziehung von Pastor R. in die Missbrauchsaufarbeitung der Petentin S.  

Solche Gesprªche gab es in beiden Fªllen nicht: Bischºfin Fehrs hat vermutlich 

amtsmissbrªuchlich  

- mit Pastor R. ¿ber die Petentin und mich gesprochen, aber nicht mit der Petentin und 

mir ¿ber Pastor R. und seine potentiell segensreiche oder gute Rolle in ihrem 

Aufarbeitungsprozess, und  

- mit Pastor Frank Howaldt ¿ber die Petentin und mich gesprochen, aber nicht mit der 

Petentin S. und mir ¿ber Pastor Frank Howaldt und dessen Rolle im Konflikt zwischen 

dem DVNLP und uns einerseits und dessen Verstrickung als Stellvertreterkonfliktpartner 

in der Auseinandersetzung unseres gemeinsamen Lehrers f¿r Systemische 
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Strukturaufstellungen, Matthias Varga von Kib®d, mit mir, in der es um die ganz groÇen 

Fragen und Konflikte in der Psycho-Welt der Systemiker geht. (Ich komme unten 

detailliert auf dieses Thema zur¿ck, da die beteiligten Metaforum- und Aufstellungswelt-

Personen, allesamt GrºÇen in diesem Feld, die Verleumdungen des mafiºsen DVNLP 

gegen mich und die Petentin, sowie dessen ĂFolie § deuxñ-Psychiatrisierungskampagne 

gegen uns, quasi als Trittbrettfahrer, nutzbar gemacht haben, um mich als kritische 

Stimme in diesem von ihnen mit schmutzigen Mitteln gef¿hrten Konflikt so weit als 

mºglich zum Schweigen zu bringen - und dabei die Schªdigung der Petentin als 

Kollateralschaden akzeptiert haben. 

Unabhªngig von allen sonstigen Anforderungen an eine gelungene pastorale Seelsorge: Ein 

durch ein komplett fehlendes ĂAudiatur et altera Parsñ einseitiges, Verleumdungen gegen sie 

nicht hinterfragendes Schuldgeben in Richtung seiner Pastorandin durch den in weltliche 

Dinge und Konflikte tiefverstrickten Pastor Frank Howaldt stellt eine grobe Verletzung dessen 

seelsorgerischen Amtes dar. Dar¿ber hªtte Bischºfin Fehrs als seine geistliche Vorgesetzte 

auf jeden Fall mit ihrem Du-Freund Frank Howaldt sprechen m¿ssen. Dazu wªre sie 

vermutlich auch durchaus in der Lage gewesen, wªre da nicht die unheilvolle Dopplung ihrer 

auf Pastor R. und auf Pastor Frank Howaldt bezogenen Befangenheit - beide Franks haben 

vermutlich eigene Gr¿nde, daran mitzuwirken, dass die im DVNLP und Aufstellungsfeld 

kursierenden Diffamierungen und Verleumdungen der Petentin S. als wahnhafte 

Falschbezichtigerin sich erfolgreich weiter verbreiten. Und solche Gr¿nde hat die ihr Amt 

missbrauchende Bischºfin Fehrs offensichtlich zunehmend auch, ist sie doch mittlerweile in 

zwei ĂFreund-Frankñ-Befangenheiten verstrickt. 

D.6. Bischºfliche ĂInsolvenzñ 

Benutzt man ĂInsolvenzverschleppungñ als Metapher f¿r das Fehlverhalten von Bischºfin 

Fehrs, so w¿rde man von ihr als von der ĂSchuldnerinñ sprechen und von der Petentin S. als 

von der ĂGlªubigerinñ.  

Macht man sich nochmal klar, dass Ăsolvereñ so etwas heiÇt wie Ălºsen, zahlen, auflºsen, 

befreien, bezahlen, einlºsen, (ab-)lºsen, los-, aufbinden, abspannen; bezahlen, abzahlen, 

abtragen, abstattenñ,  

so kann man ¿ber die vergangenen drei Jahre sagen, dass die Petentin S. davon 

mindestens zweieinhalb immer noch geglaubt hat, dass Bischºfin Fehrs den 

Aufarbeitungsprozess liefern und nicht schuldig bleiben w¿rde, dass sie also Ălºsen, 

[Ausgleich] zahlen, auflºsen, befreien, bezahlen, einlºsen, (ab-)lºsen, los-, aufbinden, 

abspannen; bezahlen, abzahlen, abtragen, abstattenñ w¿rde.  
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D.7. ¦bergabe ihres Amtes verhindert 

Die Verschleppung ihrer Befangenheitserklªrung ¿ber mehr als anderthalb Jahre konnte 

Bischºfin Fehrs mit Hilfe von zwei schmutzigen Delegationen an ihre ULK-Mitarbeiter 

kaschieren (siehe unten). Mit dieser Vertuschung ihrer Verschleppung der notwendigen 

Befangenheitsdeklaration konnte Bischºfin Fehrs auch die Tatsache vertuschen, dass sie die 

durch ihre Befangenheit dringend gebotene ¦bergabe ihres speziellen seelsorgerischen 

Amts auf eine(n) geeignete(n) NachfolgerIn verhindert - und womit sie den 

Selbstzerstºrungsmechanismus ihres speziellen seelsorgerischen, f¿r die evangelischen 

Kirche wichtigen Amtes in Gang gesetzt hat. 

D.8. Bischºfliche Verbannung - ohne Bulle 

Wenn man Bischºfin Fehrs nach der groÇen ĂPastor R.ñ-¦berraschung am Ende des ersten 

Gesprªches am 16.12.2019 noch die Zeit ¿ber Weihnachten bis vielleicht Mitte Januar 

zugesteht, sich zur¿ckzuziehen und neu zu sortieren, ihre Befangenheit zu begreifen und 

offiziell zu deklarieren, sich innerlich von ihrem Amt der Petentin S. gegen¿ber zu 

verabschieden und dessen ¦bergabe kirchenintern in die Wege zu leiten, ist der bischºflich-

unhºfliche, unbarmherzig-eisenharte vollstªndige Kontaktabbruch der Bischºfin gegen¿ber 

ihrer Petentin S. nicht nachzuvollziehen. Er streckte sich von Anfang Januar 2020, mit der 

zehn- bis f¿nfzehnmin¿tigen Unterbrechung f¿r das Irrelevanz- oder Nichtgesprªch am 

29.10.2020, hin bis zum Anfang August 2021, als Bischºfin Fehrs der Petentin S. ¿ber Frau 

Dr. Arns ausrichten lieÇ, dass sie sich nun Ăvollstªndig aus Ihrem Verfahren mit der 

Unterst¿tzungsleistungskommission zur¿ckziehen und in keinem weiteren Kontakt mehr mit 

Ihnen stehenñ154w¿rde. Bischºfin Fehrs brauchte damit knapp zwei Jahre, um den zu dem 

Zeitpunkt seit dem 16.12.2019 bestehenden Status Quo klar benennen zu kºnnen und mit 

deren Vortªuschen der Tatsache aufhºren zu kºnnen, die Petentin S. exkommuniziert und 

verbannt zu haben.  

ĂWas ihr der geringsten eurer Schwestern getan habt, das habt ihr mir 

getan.ñ Matthªus 25,40, (Ăgegendertñ). 

Aus Sicht von Bischºfin Fehrs und den mit ihr kollaborierenden kirchlichen Amts- und 

W¿rdentrªgern ist die Petentin S. vermutlich als Schwester so erdbodennah gering, dass es 

f¿r ihre Verbannung noch nicht einmal einer Bulle bedurfte, d.h. es brauchte dieser massive 

Schritt einer Kontaktsperre bzw. Exkommunikation noch nicht einmal begr¿ndet oder erklªrt 

zu werden. Einer begr¿ndenden und erklªrenden Bulle hat die ihr Amt feudal-willk¿rlich 

f¿hrende Bischºfin Fehrs ihre Petentin S. nicht f¿r wert befunden. Auch auf die Vorstufe 

 

154 Siehe 02.08.2021 Dr. Arns an Silke und Original-Mail.  

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210802-Dr.-Arns-an-Silke.pdf
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einer ĂBannandrohungsbulleñ hat Bischºfin Fehrs verzichtet, also auf eine Art Verwarnung 

mit entsprechender Begr¿ndung (wie bei Luther, der sie seinerzeit vor der eigentlich Bulle 

erhalten hatte).  

D.9.  chtung, Stigmatisierung und Zombiefizierung  

Die bischºfliche Verbannung, d.h. die Kontaktsperre und die Exkommunikation stellt eine 

 chtung der Petentin S. dar, die zwangslªufig zu einer Stigmatisierung ihrer Person in der 

Heimatgemeinde f¿hrt. Es hat sich herumgesprochen, dass sie diejenige ist, mit der 

Bischºfin Fehrs nicht mehr spricht, die Bischºfin Fehrs hat fallen lassen wie eine heiÇe 

Kartoffel. 

Und da Pastor Frank Howaldt vermutlich eher das ĂFolie § deux- und Falschbezichtigerinñ-

Narrativ das DVNLP weiterverbreitet, als die Gemeindemitglieder ¿ber das Vorhandensein 

meines Buches und meiner Texte aufzuklªren, von denen er weiÇ, dass sie ein Gegengift 

gegen die toxische Stigmatisierung wªren ð unterlassene Hilfeleistung ð sorgt er f¿r eine 

Aufrechterhaltung der sie seelisch und kºrperlich schªdigenden Stigmatisierung der 

Petentin.  

D.10. Vertraulichkeit gewahrt?  

Geht man davon aus, dass Bischºfin Fehrs in den letzten drei Jahren, in denen sie kein Wort 

mit ihrer von ihr Ăexkommuniziertenñ Petentin S., aber sehr wahrscheinlich etliche mit ihrem 

Freund, Pastor R., ¿ber dessen Verstrickungen in den 1986er Missbrauchskontext in der 

Philippus-Gemeinde in Hamburg-Horn gesprochen hat, kommt man nicht umhin zu 

konstatieren, dass Bischºfin Fehrs gegen das ĂKirchengesetz zum Schutz des 

Seelsorgegeheimnissesñ155 verstoÇen hat. Eine f¿r Gesprªche mit Pastor R. ¿ber aus der 

ULK-Sitzung vom 16.12.2019 stammende Informationen notwendige 

Einverstªndniserklªrung ihrer Petentin hat diese, wie sie erklªrt, Bischºfin Fehrs nicht 

gegeben.  

D.10.a. Schuldverschiebung auf Unterst¿tzer der Petentin  

Absurderweise hat Bischºfin Fehrs den Vorwurf, gegen das Vertraulichkeitsgebot verstoÇen 

zu haben, den ULK-Geschªftsf¿hrer Kluck am 25.05.2021 gegen mich ªuÇern lassen: 

ñDurch die Verºffentlichung im Mailverkehr sind nun die oben genannten Anhaltspunkte auf 

einen Fall sexualisierter Gewalt aus der Vertraulichkeit von Seelsorge und 

Unterst¿tzungsleistungskommission durch Herrn Stahl [Hervorhebung TS] herausgelºst 

 

155 Siehe Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses, Seelsorgegeheimnisgesetz (SeelGG) vom 28. Oktober 

2009 (Version im Netz vom 07.02.2022 EKD) 

https://www.kirchenrecht-ekd.de/pdf/12484.pdf
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worden.ñ156 Mit ĂVerºffentlichungñ ist die von der Petentin und mir erstellte Dokumentation 

ĂGrundlagenpapier f¿r eine Arbeitstagung āAufarbeitungssystemôñ157, in der Pastor R., auf 

den Herr Kluck hier anspielt, auf Seite 62/63 anonymisiert genannt wird.  

Mit seinem Klarnamen hat die Petentin Pastor R. in ihrer Beschwerde ¿ber Bischºfin Fehrs 

erwªhnt, die sie an Landesbischºfin K¿hnbaum-Schmidt, Propst Brªsen, Igor Zeller, Frau 

Fehrs, den Sprecher Beauftragtenrat zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, Dr. Christoph 

Meyns und die Ottensener PastorInnen158 adressiert hatte. Alle diese CC-Adressaten dieser 

Beschwerde-Mail gehºren zum kirchlichen Missbrauchsaufarbeitungssystem der Petentin, 

was bedeutet, dass sie diese Pastor R. betreffende  uÇerung innerhalb des traumasensiblen 

seelsorgerischen Aufarbeitungskontextes getªtigt hat und sie deshalb als vom 

Seelsorgegeheimnisgesetz gesch¿tzt angesehen werden kann.  

Weshalb Pastor R. nun in das Visier der kircheninternen Ermittler, die sich um 

ĂAnhaltspunkte auf einen Fall sexualisierter Gewaltñ k¿mmern m¿ssen, ist aus der 162-

Seiten-Doku und aus der Beschwerde-Mail der Petentin S. nicht nachvollziehbar. In der 

Doku wurde auf Seite 126 nur kurz erwªhnt, dass die Petentin S. nun davon ausgehen 

muss, dass sich Frau Fehrs, Ăauf die Seite é Ihres Freundes, des Pastor R., [stellt], von dem 

[Petentin] bef¿rchten muss, dass er sowohl die vermutlich 1986 gelebte, wohl etwas 

fragw¿rdige sexuelle Beziehung zu ihrer damaligen Halbschwester Kerstin ebenso leugnet, 

wie seine Involviertheit in den Pastor D.-Missbrauch an ihr.ñ159  

 

156 25.05.2021 5. Kluck-Brief an Silke und Original-Mail.  

157 Die ersten beiden Versionen dieses Textes trugen den Titel: ĂGrundlagenpapier f¿r eine Arbeitstagung 

āAufarbeitungssystemôñ und waren adressiert am 06.04.2021 an Frau Bischºfin Fehrs, Herrn Propst Brªsen, die 

Ottensener PastorInnen Fenner, Howaldt, Lemme und den Ottensener Kantor Zeller (siehe Grundlagenpapier f¿r eine 

Arbeitstagung ĂAufarbeitungssystemñ 1. Version). An nªchsten Tag, am 07.04.2021, verschickte ich diesen Text an die 

gleiche Adressatengruppe, aber erweitert durch Herrn Dr. Bedford-Strohm, die Lotsin Frau Pfeiffer und ULK-Mitarbeiter 

Herrn Kluck (Siehe Grundlagenpapier f¿r eine Arbeitstagung ĂAufarbeitungssystemñ).  

¦ber Nacht war mir klar geworden, dass zu dem kirchlichen Aufarbeitungssystem der ULK-Petentin S. die anfªnglich 

einbezogene Lotsin Frau Pfeiffer ebenso dazu gehºrt wie der ULK-Mitarbeiter Herr Kluck, der ohne Ank¿ndigung, quasi 

von der Seite in den stagnierenden Aufarbeitungsprozess hineingegrªtscht ist. Und, da Petentin S. ihn mehrfach und 

vergeblich um Hilfe angeschrieben hatte, gehºrt auch Dr. Bedford-Strom zu diesem System, also auch in den 

Adressatenkreis. Die textgleiche Version vom 15.05.2021 mit dem verªnderten Titel ĂArbeitspapier f¿r das erweiterte 

Aufarbeitungssystem der ULK-Petentin S.ñ enthªlt als zusªtzliche Adressatinnen die Landesbischºfin Frau K¿hnbaum-

Schmidt und Frau Dr. Arns. Die Version vom 5. Juni 2021 enthªlt die neuere Korrespondenz mit Herrn Kluck und dem 

B¿ro der Landesbischºfin. 

158 Siehe 30.04.2021 Silke an LB K.-S. Fehrs Meyns Brªsen Howaldt Lemme Zeller und Original-Mail. 

159 Siehe hier. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210525-5.-Kluck-Brief-an-Silke.pdf
https://www.dropbox.com/s/g49dnoed869rbm3/20210406%20Grundlagenpapier%20f%C3%BCr%20eine%20Arbeitstagung%20%E2%80%9EAufarbeitungssystem%E2%80%9C%201.%20Version.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g49dnoed869rbm3/20210406%20Grundlagenpapier%20f%C3%BCr%20eine%20Arbeitstagung%20%E2%80%9EAufarbeitungssystem%E2%80%9C%201.%20Version.pdf?dl=0
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210407-Grundlagenpapier-fuer-eine-Arbeitstagung-%E2%80%9EAufarbeitungssystem.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210515-Arbeitspapier-Aufarbeitungssystem-ULK-Petentin.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210515-Arbeitspapier-Aufarbeitungssystem-ULK-Petentin.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210430-Beschwerde-von-Silke-an-LB-K.-S.-Fehrs-Meyns-Braesen-Howaldt-Lemme-Zeller-R.-anonym..pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210515-Arbeitspapier-Aufarbeitungssystem-ULK-Petentin.pdf
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D.10.b. Passagen aus dem Seelsorgegeheimnisgesetz 

Auf den Verdacht, dass Bischºfin Fehrs innerkirchlich Infos bez¿glich Pastor R. und der 

Schwester der Petentin S. weitergeben hat, komme ich unten zur¿ck. Zuvor die f¿r den 

vorliegenden Fall wesentlichen Passagen aus dem Seelsorgegeheimnisgesetz:  

F¿r das besondere, traumasensible seelsorgerische Amt der Bischºfin Fehrs f¿hrt das 

ĂKirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnissesñ (SeelGG)160 aus: ñPersonen, 

denen gemªÇ Ä 3 Absatz 2 ein bestimmter Seelsorgeauftrag erteilt wird, sind besonders auf 

das Seelsorgegeheimnis zu verpflichten. Diese Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.ñ161  

Das Vertraulichkeitsgebot gilt f¿r die Seelsorge allgemein. Es garantiert den ĂSchutz der 

Verschwiegenheitñ f¿r alle PastorandInnen: ñDas Seelsorgegeheimnisgesetz é deutet ja 

darauf hin: Seelsorge muss im Schutz der Verschwiegenheit geschehen, sonst kºnnte man 

sich uns nicht anvertrauen.ñ162). Das Seelsorgegeheimnisgesetz spezifiziert diesen ĂSchutz 

der Verschwiegenheitñ im Ä2 (4) sehr spezifisch: ĂJede Person, die sich in einem 

Seelsorgegesprªch einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger anvertraut, muss darauf 

vertrauen kºnnen, dass daraus ohne ihren Willen keine Inhalte Dritten bekannt 

werden. [Hervorhebung TS]. Das Beichtgeheimnis ist unverbr¿chlich zu wahren.ñ  

F¿r die Arbeit der Unterst¿tzungsleistungskommission wird die Geltung des 

Vertraulichkeitgebotes eindeutig formuliert. So heiÇt es auf der Seite ĂPrªvention und 

Beratung bei sexualisierter Gewaltñ163 unter ĂFragen und Antwortenñ zur ULK: ĂAlle 

Informationen, die in der Kommission oder auch mit den Lotsenpersonen besprochen 

werden, sind vertraulich und werden ohne Ihr Einverstªndnis nicht weitergegeben 

[Hervorhebung TS].ñ  

D.10.c. Keine Einwilligung der Petentin 

Bischºfin Fehrs hat es versªumt, sich das Einverstªndnis der Petentin S. daf¿r geben zu 

lassen, dass gegebenenfalls Inhalte aus dem intensiven, gut zweist¿ndigen Gesprªch der 

Bischºfin Fehrs mit der Petentin S. am 16.12.2019 ĂDritten bekannt werdenñ kºnnen. Die 

Erlaubnis ihrer Petentin S., sie Bischºfin Fehrs hªtte sich von ihrer Petentin S. einholen 

m¿ssen, betrifft mindestens drei Bereiche:  

 

160 Siehe Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses, Seelsorgegeheimnisgesetz (SeelGG) vom 28. Oktober 

2009 (Version im Netz vom 07.02.2022 EKD). 

161 Siehe unter ĂBesonderer Auftrag zur Seelsorgeñ, Ä3 (3) im SeelGG,  

162 Siehe https://www.ekd.de/seelsorgekonferenz/texte/credo.html, 

163 Siehe https://www.nordkirche.de/beratung-und-angebote/praevention-und-beratung-bei-missbrauch/. 

https://www.kirchenrecht-ekd.de/pdf/12484.pdf
https://www.ekd.de/seelsorgekonferenz/texte/credo.html
https://www.nordkirche.de/beratung-und-angebote/praevention-und-beratung-bei-missbrauch/
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1. Bischºfin Fehrs hªtte die Petentin S. fragen m¿ssen, ob es f¿r sie ok ist, wenn die mit 

ihrem Freund Pastor R. ¿ber seine Zeit damals in der Philippus-Gemeinde in Hamburg-

Horn und ¿ber seine Beziehung zur Schwester ihrer Petentin S. spricht. 

2. Bischºfin Fehrs hªtte ihre Petentin S. dar¿ber aufklªren und ihr entsprechendes Ok 

einholen m¿ssen, mit dem von ihr mit einem Reset und Neuanfang des 

Aufarbeitungsprozess beauftragten ULK-Geschªftsf¿hrer Kluck sprechen zu d¿rfen, den 

sie als Bischºfin mit der Petentin S. am 16.12.2019 begonnen hat.  

3. Das Gleiche trifft zu f¿r die Chefin des Geschªftsf¿hrers Kluck, Frau Dr. Arns, die wie 

Herr Kluck ebenfalls eine Mitarbeiterin von Bischºfin Fehrs ist. Auch mit ihr hªtte 

Bischºfin Fehrs nur reden d¿rfen, wenn ihre Petentin S. dem zugestimmt hªtte.  

4. Bischºfin Fehrs hªtte sich der expliziten Zustimmung ihrer Petentin S. versichern 

m¿ssen, im Zuge der innerkirchlichen Ermittlung gegen Pastor R. ¿ber die aus dem 

Aufarbeitungsprozess stammenden Infos sprechen zu d¿rfen, dass Pastor R. (a) mit der 

Schwester ihrer Petentin S. eine Beziehung hatte und (b) auch mit ihrer Mutter und ihren 

anderen, in ein familienbasiertes pªdokriminelles Tªtersystem verstrickten 

Familienmitgliedern verkehrte. 

Hªtte Bischºfin Fehrs sorgfªltig recherchiert oder recherchieren lassen, z.B. anhand meines 

DVNLP-Buches, hªtte sie gewusst, dass es aus besagtem Tªtersystem heraus tatsªchlich 

eine mit professionell-kriminell gef¿hrte Psychiatrisierungsattacke gegen die Petentin S. 

gab.164 

Diesen Schutz der Verschwiegenheit hªtte Bischºfin Fehrs ihrer Petentin S. garantieren und 

ohne jede Ausnahme bieten m¿ssen, hat ihn aber ihrer Petentin S. im Zuge ihres 

offensichtlichen Amtsverrates anscheinend vollstªndig entzogen.  

Nach dem Seelsorgegeheimnisgesetz (SeelGG) hªtte Bischºfin Fehrs ohne explizite 

Zustimmung ihrer Petentin S. weder mit den die Dienstaufsicht aus¿benden Dezernenten 

(erst Tetzlaff, dann Lenz), noch mit dem ULK-Geschªftsf¿hrer Kluck und der Leiterin der 

Stabsstelle, Frau Dr. Arns, noch mit Pastor R. selbst ¿ber die Tatsache zu sprechen, dass er 

von der Petentin S. als eine in den Missbrauchskontext involvierte kirchliche Person benannt 

wurde. Denn auch gegen¿ber den die Aufsicht aus¿benden kirchlichen Stellen oder 

 

164 In meinem Buch sehr gut dokumentiert: ĂNLP f¿r Verbrecher - āCausa DVNLPó: Mafia-, Stasi- und Nazi-Methoden im 

deutschen NLPñ. Siehe auch: ĂDossier Tªter-Opfer-Umkehrñ, (das tªtergefªllige, get¿rkte:) ĂPsychiatrisches Gutachten 

¿ber die Beschwerdef¿hrerinñ, (meine Abhandlung ¿ber das Gutachten:) ĂPsychiatrisches Gutachten. Ein Geschenk f¿r 

den DVNLP und die Pªdokriminellenñ und (mein Bericht ¿ber die Folgen der Psychiatrisierungsattacke des DVNLP und 

aus der Aufstellerszene:) ĂPsychiatrisierung. Nicht witzig.ñ Alle Infos zur ĂCausa DVNLPñ: https://thiesstahl.com/texte-

und-materialien-zum-dvnlp/.  

https://www.amazon.de/dp/B0842Y6BS5
https://www.amazon.de/dp/B0842Y6BS5
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8281
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190730-Psychiatrisches-Gutachten-%C3%BCber-die-Beschwerdef%C3%BChrerin.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20190730-Psychiatrisches-Gutachten-%C3%BCber-die-Beschwerdef%C3%BChrerin.pdf
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8276
https://www.thiesstahl.de/?smd_process_download=1&download_id=8276
https://www.thiesstahl.eu/psychiatrisierung-nicht-witzig/
https://thiesstahl.com/texte-und-materialien-zum-dvnlp/
https://thiesstahl.com/texte-und-materialien-zum-dvnlp/
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Personen ist der Schutz der Verschwiegenheit zu gewªhrleisten: So ist Bischºfin Fehrs, der 

nach Ä 3 Absatz 2 des SeelGG ja Ăein bestimmter Seelsorgeauftragñ erteilt wurde, Ăin 

Aus¿bung dieses Dienstes unabhªngig und im Einzelfall keinen Weisungen unterworfen. Sie 

[ist] zur uneingeschrªnkten Wahrung des Seelsorgegeheimnisses verpflichtet 

[Hervorhebung TS].ñ Bischºfin Fehrs unterliegt Ăder Aufsicht einer von der Evangelischen 

Kirche in Deutschland, der jeweiligen Gliedkirche oder dem gliedkirchlichen 

Zusammenschluss bestimmten zustªndigen Stelle. Das Seelsorgegeheimnis darf durch 

die Aus¿bung der Aufsicht nicht ber¿hrt werden [Hervorhebung TS].ñ165 

D.10.d. Konkrete Hinweise auf VerstºÇe gegen das Seelsorgegeheimnis im ĂPastor 
R.ñ-Kontext 

Daf¿r, dass Bischºfin Fehrs das Vertraulichkeitsgebot gegen¿ber (1) Pastor R., (2) den 

Unterst¿tzungsleistungskommission-MitarbeiterInnen Kluck und Frau Dr. Arns und (3) ihren 

disziplinarischen Vorgesetzten und kirchlichen Ermittlern Tetzlaff und Lenz missachtet hat, 

gibt es deutliche Hinweiseé 

D.10.d.1. éim Kontext der Beziehung zu Pastor R. 

Es ist anzunehmen, dass Bischºfin Fehrs in der Zeit nach dem ersten Gesprªch mit der 

Petentin S. am 16.12.2019 bis zum zweiten, ĂNichtñ-Gesprªch am 29.10.2020, Gesprªche 

mit Pastor R., ihrem persºnlichen Freund, gef¿hrt hat, in denen es um seine damalige 

Situation als Pastor in der Philippus-Gemeinde in Hamburg-Horn, die Petentin S., deren 

damals 16-jªhrige Schwester und ihre Familie geht. 

Da Bischºfin Fehrs sich und der Petentin S. vom 16.12.2019 bis zum 29.10.2020 eine 

Kontaktsperre aufgelegt und auch durchgehalten hat - sie hat keine, auch keine dringende 

Mail beantwortet, die Petentin S. also komplett ausgegrenzt - die in den mittlerweile knapp 

drei Jahren des vollstªndigen Ausschlusses der Petentin S. aus jedem Austausch mit ihr 

stattfanden, hat Bischºfin Fehrs vermutlich das ¿bernommen, was Pastor R. sie ¿ber das 

1986er Missbrauchsgeschehen und ¿ber seine Beziehungen zur Schwester, Mutter und der 

¿brigen Familie der Petentin S. wissen lassen wollte. Auf jedes ĂAudiatur et altera Parsñ 

durch ihre Petentin S. hat Bischºfin Fehrs verzichtet. 

Dass Bischºfin Fehrs mit Pastor R. dar¿ber gesprochen hat, dass und mit welchem Inhalt er 

im Kontext der Missbrauchsaufarbeitung der Petentin S. erwªhnt wurde, lªsst sich daraus 

schlieÇen, dass Bischºfin Fehrs (sowieso keine, aber) zwei hier sehr wesentliche 

Mitteilungen ihrer Petentin S. nicht kommentierte: 

 

165 Ä6 (3) SeelGG 
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(1) Am 28.04.2020 lieÇ sie Bischºfin Fehrs ¿ber ihre Sekretªrin, Frau Stauff, ausrichten: 

ñéganz kurze Info f¿r Frau Fehrs und die ULK: 

https://www.youtube.com/watch?v=oQG0Dyfugg4 é Mit dieser Musik (The Girl Is Mine, 

Michael Jackson, Paul McCartney)é: gerne erinnere ich mich heute an Pastor Frank R. 

[Hervorhebung TS]ñ166 

(2) Am 03.06.2020 bat die Petentin S. ihre Bischºfin, Ăéviele liebe Gr¿Çe an Pastor R.ñ167 

auszurichten. 

Diese beiden Mitteilungen ihrer Petentin S. hat Bischºfin Fehrs nicht etwa mit dem Hinweis 

beantwortet, dass sie mit Pastor R. nicht reden d¿rfe, weder dar¿ber, dass sie von ihr als 

ihrer Petentin seinen Namen als zum 1986er Missbrauchskontext gehºrend erfahren hat, 

noch ¿ber die Natur seiner Beziehung zu ihrer Schwester - denn auch diese Info bez¿glich 

der Tatsache, dass Pastor R. die Schwester der Petentin S. kenne, stammt ja aus dem 

verschwiegenheitsgesch¿tzten ULK-Aufarbeitungskontext.  

D.10.d.2. Im Kontext der Beziehung zu Pastor Frank Howaldt 

Bischºfin Fehrs wird nicht in Abrede stellen wollen, mit Pastor Frank Howaldt ¿ber ihre 

Petentin S. und deren Unterst¿tzer, mich, geredet und damit gegen das 

Seelsorgegeheimnisgesetz verstoÇen zu haben. Tªte sie das, um diesen VerstoÇ zu 

verdecken, m¿sste sie zugestehen, dass sie gegen ihre Amtsverpflichtungen und -

obliegenheiten als geistliche Leiterin der Ottensener Pastoren, also eben auch ihres Du-

Freundes Pastor Frank Howaldt, verstoÇen hat: Sie hªtte sich um die ihr von ihrer Petentin 

S. und auch von mir zu Gehºr gebrachten seelsorgerischen Totalausfall von Pastor Frank 

Howaldt der Petentin S. gegen¿ber k¿mmern m¿ssen. Offensichtlich hat Bischºfin Fehrs, 

genau so wenig wie der von der Petentin S. und mir um Vermittlung gebetene Propst 

Brªsen, dessen diesbez¿gliche Amtsverfehlung nicht korrigieren kºnnen, sondern sue hat 

sich dieser Verfehlung mit einer seiner entsprechenden eigenen Amtsverfehlung 

angeschlossen.  

Bischºfin Fehrs wird sich im Falle einer kirchlichen Untersuchung ihrer beiden 

ĂPastorenfreund-Frankñ-Befangenheiten wohl auch bez¿glich ihres Austausches mit Pastor 

Frank Howaldt ¿ber die Petentin S. und ihren Unterst¿tzer befragen lassen m¿ssen. Einen 

Austausch, den sie, wie schon erwªhnt, eigentlich, ohne die Einwilligung der Petentin S. 

einzuholen, gar nicht hªtte haben d¿rfen - vorausgesetzt, es hat einen solchen tatsªchlich 

gegeben. 

 

166 Siehe 28.04.2020b Silke an Fehrs, Howaldt, Zeller und Original-Mail.  

167 Siehe  03.06.2020b Silke an Fehrs, Brªsen, Howaldt und Zeller und Original-Mail. 

https://www.youtube.com/watch?v=oQG0Dyfugg4
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200428-Silke-an-Fehrs-Howaldt-Zeller-R.-anonym..pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200603-Silke-an-Fehrs-Braesen-Howaldt-und-Zeller-R.-anonym..pdf
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Beantworten sollte sie kºnnen, welche aus dem Kontext Psychomethoden, DVNLP und 

Metaforum stammenden Meinungen und Sichtweisen sie sich von ihrem sich dort gut 

auskennenden Duz-Freund, Pastor Frank Howaldt, hat berichten lassen und sich dann, wie 

Pastor Howaldt selbst offensichtlich ja auch sehr deutlich, gegebenenfalls unkritisch zueigen 

gemacht hat. Was genau hat Bischºfin Fehrs von Pastor Frank Howaldt gehºrt und wie ist 

sie mit den entsprechenden, von Frank Howaldt an sie herangetragenen Meinungen und 

Sichtweisen der im Metaforum tªtigen kriminellen DVNLP-Funktionstrªger und -Mitglieder 

und der diese DVNLP-Tªter unterst¿tzenden Mitgliedern des Zirkels der Systemischen 

Aufsteller umgegangen? Und wie kam Bischºfin Fehrs dann letztlich zu ihrer die Petentin S. 

und mich bis heute ausklammernden ĂNon Audiatur et altera Parsñ-Entscheidung?  

Weder Pastor Frank Howaldt, noch Bischºfin Fehrs haben mit der Petentin S. und mir ¿ber 

unsere Ausgrenzung aus dem Meta-Forum, dem DVNLP und der Aufstellergemeinde 

gesprochen. Beide haben dieses Thema als Tabu behandelt. Und beide wollten sehr 

dezidiert ¿ber die Situation der Petentin S. als im Verbrecherverband DVNLP missbrauchtes 

und von den Tªtern dort, im Zusammenarbeit mit ihrem semifamiliªren 

Hintergrundtªtersystem psychopathologisierend gerufmordetes, mit mafiºs anwaltlichen 

Methoden ausgeschlossenes Verbandsmitglied nichts hºren oder lesen. Die Petentin S. 

sollte in der Organisation evangelische Kirche offensichtlich genauso sang und klanglos mit 

ihrer Missbrauchsbeschwerde unter den Tisch fallen wie in diesem kleinen ĂTªterz¿chter-

Verbandñ - DVNLP.  

D.10.d.3. Im Kontext der Beziehung zu ihren ULK-MitarbeiterInnen 

Dem ULK-Geschªftsf¿hrer Kluck hat Bischºfin Fehrs offensichtlich etwas Ă¿ber die 

Zusammenhªnge mit NLPñ168 erzªhlt, das am 16.12.2019 im engeren Kreis der Aufarbeitung 

besprochen wurde und in diesem Kreis hªtte bleiben m¿ssen, und auch dar¿ber, dass das ja 

Ăénicht in unsere Zustªndigkeit (fªllt)ñ. Eine Genehmigung der Petentin S., dass diese Info 

aus einer Aufarbeitungssitzung der Unterst¿tzungsleistungskommission diese Personenkreis 

verlassen kann, hat Bischºfin Fehrs von ihrer Petentin S. nicht eingeholt.  

Was Bischºfin Fehrs ihrem Herrn Kluck ¿ber das gut zweist¿ndige Gesprªch vom 

16.12.2019 alles nicht erzªhlt hat, ist nicht bekannt. Nur, dass Herr Kluck durch dieses f¿r 

seinen Auftrag, mit dem Aufarbeitungsprozess von vorne anzufangen, offensichtlich recht 

knapp gehaltene Briefing zu der Ansicht kam, ĂMir wurde berichtet [Hervorhebung TS], 

dass das Gesprªch bislang dazu noch keine nªheren Anhaltspunkte aufgezeigt hat [dazu, 

dass ein f¿r die Zustªndigkeit der ULK essentieller kirchlichen Kontext hergestellt und 

beschrieben wurde f¿r das, was der Petentin S. als Unrecht widerfahren ist].ñ169 

 

168 21.01.2021a 1. Kluck-Brief an Silke und Original-Mail. 

169 04.02.2021 2. Kluck-Brief an Silke und Original-Mail. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210121a-1.-Kluck-Brief-an-Silke.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210204-2.-Kluck-Brief-an-Silke.pdf
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Was Bischºfin Fehrs dem ULK-Geschªftsf¿hrer Kluck erzªhlt hat, wªhrend sie ihren 

Verwaltungsmitarbeiter nicht dar¿ber informierte, dass die Petentin S. die Dienste einer 

Lotsin, Frau Pfeiffer, schon zur Vorbereitung des Gesprªches am 16.12.2019 angenommen 

hatte, ist nicht bekannt. Bekannt ist nur, dass es offensichtlich etwas war, was Herrn Kluck 

zu der aus sich selbst heraus unverstªndlichen  uÇerung veranlasst hat, ĂDas wªre doch 

vielleicht eine gute Ergªnzung zur Begleitung durch Herrn Stahl.ñ170 In diesem Versuch eines 

gewissen Downgradings meiner Person spiegelt sich der einzige, im zweiten Gesprªch im 

Oktober 2020 von Bischºfin Fehrs inhaltlich kurz angesprochene relevante Punkt wieder, 

dass ja das, was der Petentin S. im DVNLP zugestoÇen ist, f¿r den vorliegenden 

Aufarbeitungsprozess nicht relevant wªre (dem die Petentin S. umgehend entschieden 

widersprochen hat). 

Auch ist nicht bekannt, was Bischºfin Fehrs ihrem Mitarbeiter Kluck aus dem unter 

Verschwiegenheitsschutz stehenden Aufarbeitungsprozess der Kommission mit der Petentin 

S. ohne dessen Einwilligung erzªhlt hat, in Bezug auf das dann ñédie Kommission nach 

Gesprªchen mit Betroffenen den Eindruck [gewonnen hªtte], dass f¿r einen konstruktiven 

Fortgang mºglicherweise Zwischenschritte der Klªrung nºtig sindñ, in Bezug auf die dann 

Herr Kluck Ăin der Regel beauftragt (wird), daf¿r einen Weg zu finden.ñ 171 Was hat Bischºfin 

Fehrs Herrn Kluck aus den eigentlich vertraulich zu behandelnden Aufarbeitungsgesprªch 

erzªhlt, wof¿r ĂZwischenschritte der Klªrung nºtigñ seien, f¿r welche er dann von seiner 

Chefin, Bischºfin Fehrs, quasi als ĂClearerñ, ĂCleanerñ oder ĂMann f¿rs Grobeñ beauftragt 

wurde? 

Was immer Bischºfin Fehrs dem ULK-Geschªftsf¿hrer Kluck f¿r dessen von ihr offensichtlich 

beauftragte, inhaltlich relevante Punkte betreffende und extrem stºrende ĂHineingrªtschenñ 

in den von ihr mit der Petentin begonnen Aufarbeitungsprozess erzªhlt hat: f¿r nichts hat die 

Bischºfin Fehrs die Zustimmung ihrer Petentin S. eingeholt. Vor allem auch nicht daf¿r, mit 

was inhaltlich auch immer, Herrn Kluck so fehlzuinformieren, dass der dann gegen¿ber der 

Petentin S. sagen konnte, ĂMir wurde berichtet, dass das Gesprªch bislang dazu noch keine 

nªheren Anhaltspunkte [dazu, dass im Aufarbeitungsprozess bisher, z.B. am 16.12.2019, ein 

kirchlicher Kontext hergestellt und beschrieben wurde] aufgezeigt hat.ñ172  

Bischºfin Fehrs hatte ja noch nicht einmal die Erlaubnis ihrer Petentin S., den ULK-

Geschªftsf¿hrer Kluck ¿berhaupt einzubeziehen, und eben auch nicht daf¿r, ihm etwas ¿ber 

die von der Petentin selbst hergestellte Verbindung des sie betreffenden 

 

170 08.02.2021 3. Kluck-Brief und Original-Mail. 

171 Siehe 25.05.2021 5. Kluck-Brief an Silke und Original-Mail, 

172 04.02.2021 2. Kluck-Brief an Silke und Original-Mail. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210208-3.-Kluck-Brief-an-Silke.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210525-5.-Kluck-Brief-an-Silke.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210204-2.-Kluck-Brief-an-Silke.pdf
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Missbrauchsgeschehens im DVNLP und des kirchlichen Missbrauchsgeschehens in der 

Philippus-Gemeinde nicht nur in Hamburg-Horn zu erzªhlen.  

Das Gleiche trifft zu auf Frau Dr. Arns, der Bischºfin Fehrs offensichtlich erzªhlt hat, dass sie 

Ăihre Bekanntschaftñ mit dem von ihrer Petentin S. in den 1986er Missbrauchskontext 

verstrickten Pastor R. Ăumgehend transparent gemacht (zu haben)ñ173. Ohne Genehmigung 

durch die Petentin S. hªtte sie Pastor R. gegen¿ber Frau Dr. Arns im Zusammenhang mit 

der Missbrauchsaufarbeitung in der Unterst¿tzungsleistungskommission ¿berhaupt nicht 

erwªhnen d¿rfen.  

Bischºfin Fehrs hat die Petentin S. in Bezug auf niemanden gefragt, ob sie auÇerhalb des 

inneren Aufarbeitungskreises der Unterst¿tzungsleistungskommission ¿ber Pastor R. und 

¿ber deren Beziehung zur Schwester der Petentin S. reden d¿rfte. Kirchenintern hat 

Bischºfin Fehrs zumindest mit dem ULK-Geschªftsf¿hrer Kluck und dessen Chefin, Frau Dr. 

Arns, ¿ber die Tatsache gesprochen, dass ihr persºnlicher Freund Pastor R. in den 

damaligen Missbrauchskontext involviert war.  

D.10.d.4. Im Kontext der Beziehungen zu ihren (ermittelnden) disziplinarischen 
Vorgesetzten 

Welche Informationen, und ob ¿berhaupt welche, Bischºfin Fehrs an ihrer gegen Pastor R. 

ermitteln wollenden oder auch tatsªchlich schon ermittelnden disziplinarischen Vorgesetzten 

(erst Tetzlaff, dann Lenz) weitergeben hat, ist nicht bekannt. 

Interessant ist nur, dass die zum Zeitpunkt des Amtswechsels von Tetzlaff zu Lenz temporªr 

zustªndige Referentin, Oberkirchenrªtin K¿hl, sich nicht mehr, wie am Anfang ihr 

Vorgesetzter Tetzlaff sehr intensiv, f¿r die Kontaktdaten der Schwester der Petentin S. 

interessierte, sondern nur noch f¿r deren damals auch 13-jªhrige Konfirmandenfreundin. 

Diese damalige Freundin von ihr hatte die Petentin S. Herrn Tetzlaff gegen¿ber mit Bezug 

auf eine Szene erwªhnt, in der sie sich mit Pastor R. in einer f¿r sein Amt hºchst 

unangemessenen Interaktion befindet. 

Daf¿r, dass Bischºfin Fehrs die Kontaktdaten der Schwester der Petentin S. weitergegeben 

hat, entweder an die OberkirchenrªtInnen Tetzlaff, Lenz oder K¿hl, oder aber an Pastor R. 

selbst, spricht die Tatsache, dass Herr Tetzlaff zuerst unbedingt von der Petentin S. die 

Kontaktdaten der Schwester haben wollte, dann zusªtzlich auch die ihrer damaligen 

Freundin. Frau K¿hl wollte, als sie nach der Pensionierung von Herr Tetzlaff im Januar 2021 

temporªr seine Amtsgeschªfte ¿bernahm, nicht mehr die Kontaktdaten der Schwester der 

Petentin S. haben, sondern nur noch die ihrer damaligen Konfirmanden-Freundin.  

 

173 Siehe 02.08.2021 Dr. Arns an Silke und Original-Mail. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210802-Dr.-Arns-an-Silke.pdf
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Es fªllt schwer, sich vorzustellen, dass Bischºfin Fehrs, die ja auch mit ULK-Geschªftsf¿hrer 

Kluck und Frau Dr. Arns ¿ber das durch die Ermittlungen gegen Pastor R. notwendig 

gewordene Vertagen des Aufarbeitungsprozesses der Unterst¿tzungsleistungskommission 

mit der Petentin S. gesprochen hat, nicht auch mit ihren disziplinarischen Vorgesetzten 

Tetzlaff und Lenz und deren zwischenzeitlich zustªndigen Referentin K¿hl ¿ber die Pastor R. 

betreffenden, vertraulichen Inhalte des Aufarbeitungsprozess gesprochen haben soll. Aber: 

ĂDas Seelsorgegeheimnis darf (auch) durch die Aus¿bung der Aufsicht nicht ber¿hrt 

werden.ñ174 

D.11. Wahl zwischen (mindestens) zwei ¦beln 

Nun kann Bischºfin Fehrs wohl wªhlen, welche Nachlªssigkeit oder Verfehlung in Bezug auf 

die Petentin sie sich vorhalten lassen mºchte.  

Denn als gesichert kann man wohl annehmen, dass Bischºfin Fehrs sich ihrer Petentin 

gegen¿ber nicht um Transparenz bem¿ht hat. Sie hªtte nicht nur in Bezug auf ihren 

persºnlichen Freund Frank R. Transparenz herstellen m¿ssen, sondern auch bez¿glich des 

Informationsaustausches mit ihrem Duz-Freund Frank Howaldt. Vor allem auch hªtte sie die 

Gr¿nde f¿r ihre Befangenheit und deren Art und Auswirkungen benennen m¿ssen. Das hªtte 

sowohl der Petentin, als auch demjenigen oder derjenigen gegen¿ber im Beisein der 

Petentin geschehen m¿ssen, dem oder der sie ihr spezielles seelsorgerisches und quasi 

therapeutisches Amt ¿bertrªgt ð was sie ja, wie vor allem auch eine Dekaration ihrer 

Befangenheit der Petentin gegen¿ber, bis heute versªumt hat.  

D.11.1. VerstoÇ gegen die Sorgfaltspflicht im Amt oder gegen das 
Seelsorgegeheimnisgesetz? 

Ihrer sich aus dem SeelGG ergebenden Aufklªrungs- und Sorgfaltspflicht ist Bischºfin Fehrs 

gegen¿ber ihrer Petentin offensichtlich nicht nachgekommen. Sie hªtte ihre Petentin dar¿ber 

aufklªren m¿ssen, dass sie ohne ihre entsprechende explizite Zustimmung ¿ber nichts mit 

Pastor R. reden d¿rfte, was im Aufarbeitungsprozess angesprochen wurde. 

Aufgrund des Verhaltens von Bischºfin Fehrs, weder per Mail noch am im zweiten Gesprªch 

am 29.10.2020 ð die Petentin hatte Bischºfin Fehrs sogar gebeten, liebe Gr¿Çe an Pastor 

R. auszurichten175 ð mit keinem Wort auf Pastor R., ihre Schwester oder den 1986er 

Missbrauchskontext ĂPhilippus-Gemeinde Hamburg-Hornñ einzugehen, musste die Petentin 

davon ausgehen, dass Bischºfin Fehrs nicht nur mit Pastor R. ¿ber die damalige Situation 

und auch seine Beziehung zur ihrer Schwester gesprochen hat, sondern sogar davon, dass 

 

174 Ä6 (3) SeelGG 

175 Siehe 03.06.2020b Silke an Fehrs, Brªsen, Howaldt und Zeller und Original-Mail. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200603-Silke-an-Fehrs-Braesen-Howaldt-und-Zeller-R.-anonym..pdf
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Bischºfin Fehrs und Pastor R., zusammen oder getrennt, ebenfalls mit der Schwester der 

Petentin gesprochen haben.  

SchlieÇlich hatte die Petentin doch Bischºfin Fehrs am 29.08.2020 die Kontaktdaten der 

Schwester176 in der Hoffnung gegeben, die bischºfliche Macht und ihr Charisma w¿rden 

einen so positiven Einfluss auf ihre Schwester haben, dass sie, zusammen mit Pastor R., auf 

gute Weise in den Aufarbeitungsprozess einbezogen w¿rde kºnnen.  

Die Petentin und ich sind, auf jeden Fall zwischen dem 16.12.2019 und dem 29.08.2020, 

davon ausgegangen, dass Bischºfin Fehrs noch damit beschªftigt ist, zusammen mit Pastor 

R. und mit eventuell in die entsprechenden Entscheidungsprozesse eingebundenen weiteren 

kirchlichen Leitungspersonen eine Lºsung zu finden, die das Wohl ihrer Petentin ebenso 

ber¿cksichtigt, wie das mºglichst wenig zu beschªdigende Ansehen des Pastor R. und der 

evangelischen Kirche generell.  

Es ist zu vermuten, dass Bischºfin Fehrs die Kontaktdaten der Schwester der Petentin, die 

sie am 29.08.2020 von S. erhalten177 hat, inoffiziell an ihren Freund Pastor R. weitergeben 

hat - vermutlich zusammen mit einer am 29.08.2020 beigelegten handschriftlichen Notiz178 

ihrer Schwester vom 14.03.2014, in der es um eine mºgliche Anzeige der Petentin gegen sie 

und, in der umgekehrten Richtung, um die Androhung einer Einweisung in die Psychiatrie 

geht. 

D.11.2. Oder lieber Amtsverrat? 

Als Alternative zur Verfehlung ĂVerstoÇ gegen die Sorgfaltspflicht im Amtñ kºnnte Bischºfin 

Fehrs die Amtsverfehlung wªhlen, als offiziell zustªndige und offiziell nicht durch 

Befangenheit behinderte Amtsinhaberin eine unbegr¿ndete Kommunikationsblockade gegen 

ihre Petentin gefahren und dringend erforderliche klªrende Gesprªche nicht gef¿hrt zu 

haben. ULK-Geschªftsf¿hrer Kluck schrieb am 25.05.2021, ĂBischºfin Fehrs hat im 

Gesprªch transparent gemacht, dass sie diesen Pastor [gemeint ist Pastor R.] persºnlich 

kennt. Das mag eine Pr¿fung erforderlich machen, ob sich daraus eine Befangenheit 

ableiten lªsst. Das wªre allerdings erst dann relevant, wenn sie Einfluss auf die Vermeidung 

eines Verfahrens nehmen kºnnte.ñ Gleichzeitig weist Herr Kluck in diesem Schreiben darauf 

hin, ĂBischºfin Fehrs ist auch weiterhin [eben auch f¿r die Petentin] Vorsitzende der 

 

176 Siehe 29.08.2020a Silke an Fehrs, Zeller, Brªsen und Original-Mail, sowie 29.08.2020b Silke an Fehrs Brªsen Zeller 

und Original-Mail.  

177 Siehe 29.08.2020b Silke an Fehrs, Zeller, Brªsen und Original-Mail, siehe Seite 4. 

178 Siehe hier. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200829a-Silke-an-Fehrs-Braesen-Zeller-K.-anonym.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200829a-Silke-an-Fehrs-Braesen-Zeller-K.-anonym.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200829a-Silke-an-Fehrs-Braesen-Zeller-K.-anonym.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200829b-Schipsel-K.-an-Silke-K.-anonym.pdf
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Kommission.ñ179 Dies hªtte ja unmºglich der Fall gewesen sein kºnnen, hªtte Bischºfin 

Fehrs ihre Befangenheit der Petentin und den zustªndigen kirchlichen Stellen gegen¿ber 

ordnungsgemªÇ deklariert, z.B. zum angemessen zeitnahen Zeitpunkt, anderthalb Jahre 

fr¿her, unmittelbar nach dem Ende des ersten Gesprªches noch im Dezember 2019.  

Im Falle einer innerkirchlichen Untersuchung kºnnte Bischºfin Fehrs behaupten, sie hªtte 

weder mit ihrem synodalen Duz-Freund Pastor Frank Howaldt noch mit ihrem persºnlichen 

Freund Pastor R. geredet. Das w¿rde sie aber wohl nicht tun, weil es ihr, wie wir eben 

gezeigt haben, schwere Glaubw¿rdigkeitsprobleme einbringen w¿rde.  

Sie kºnnte aber sagen, sie hªtte sich im jeweiligen Konflikt ihrer beiden Freunde Pastor 

Frank R. und Pastor Frank Howaldt mit der Petentin, auf die Seite dessen gestellt, der mit 

dem Verbrecherverband DVNLP zusammen davon ausgeht, die Petentin sei eine Ăwahnhafte 

Falschbezichtigerinñ, bzw. auf die Seite dessen, der andere, nach einem Gesprªch mit deren 

Halbschwester, dieser glaubt, dass sie f¿r verr¿ckt erklªrt werden m¿sse, weil sie 

Familienmitglieder mit der (nach ihrer vermutlich vehement als unzutreffend bezeichneten) 

Anklage vor ein S¿hnegericht gebracht hªtte, sie hªtten an ihr, als Kind schon und 

kommerzialisiert in pªdophilen Runden, schlimmste sexuelle Missbrªuche begangen. 

Bischºfin Fehrs kºnnte geltend machen, dass sie sich in einer solchen Situation nat¿rlich 

nicht auf die Seite ihrer beiden Pastoren-Freunde gestellt, geschweige denn, ihre 

Schweigepflicht verletztend ¿berhaupt mit ihnen ¿ber diese den Aufarbeitungsprozess ihrer 

Petentin betreffenden Dinge geredet hªtte. Allerdings: Was jedem/r LeserIn dieser 

Dokumentation und der in Anhang abgedruckten vollstªndigen Kommunikationsversuche der 

Petentin mit Ăihrerñ Bischºfin sofort auffallen kann ist, dass sich Bischºfin Fehrs nicht mit der 

kleinsten Geste oder auch nur einem einzigen Wort auf die Seite ihrer von ihr eiskalt 

ignorierten und mit einer totalen Kontaktsperre belegten Petentin gestellt hat. Im Gegenteil: 

Bischºfin Fehrs hat sich durch jhr Nicht-Handeln und ihr Nicht-Antworten, sprich 

verhaltensmªÇig und eben lauter als mit Worten, sehr eindeutig und geradezu ostentativ von 

der Seite ihrer Petentin entfernt und eine Position grºÇt mºglicher Distanz zu ihr bezogen - 

und die ist jeweils an der Seite von Pastor Frank R. und von Pastor Frank Howaldt.  

Bischºfin Fehrs hat, als geistliche Vorgesetzte ihres Duz-Freundes von Pastor Frank 

Howaldt, in Bezug auf dessen seelsorgerische Amtsverfehlung zumindest ein, wenn nicht 

beide Augen zugedr¿ckt. In Bezug auf Pastor R. hat sie, als seine ehemalige Vorgesetzte, 

aus welchen Gr¿nden auch immer, offensichtlich auch beide Augen zugedr¿ckt. Diese 

bewusst und vorsªtzlich von ihr erzeugte Blindheit hat Bischºfin Fehrs offensichtlich ihre 

Petentin gªnzlich aus jedem traumasensiblen seelsorgerischen Blick verlieren lassen - 

verschwunden im vom ihr angesprochenen blinden ĂJeder kennt jedenñ-Fleck, der ihre 

Aufgabe schwierig machen w¿rde. Es hat wohl dazu beigetragen, dass ihr das Kunstwerk 

 

179 Siehe 25.05.2021 5. Kluck-Brief an Silke und Original-Mail.  

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210525-5.-Kluck-Brief-an-Silke.pdf
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einer feudal-willk¿rlich exerzierten bischºflichen, zumindest temporªren Verbannung und 

Exkommunikation einer ihr anvertrauten ULK-Petentin gelungen ist.  

Vielleicht wird Bischºfin Fehrs ja auch das verbrecherische an diesem Kunstwerk klar und es 

gelingt ihr, sich bei der Petentin zu entschuldigen.  

D.11.3. Inkompetenz der Kommission - Codierung ĂOpfer ist noch unter Bedrohungñ  

Die Adressaten der Mails von Petentin vom 29.08.2020, die 

Unterst¿tzungsleistungskommission, vor allem aber Bischºfin Fehrs, hªtten bei S. 

nachfragen kºnnen, was es mit der eigenwilligen Form der ¦bermittlung der Kontaktdaten 

ihrer Schwester auf sich hat. Dass Bischºfin Fehrs und die andern Kommissionsmitglieder, 

insbesondere die auch als Beisitzerin anwesende unabhªngige Traumatherapeutin, das 

nicht taten, kºnnte bedeuten, dass  

(a) Bischºfin Fehrs, und mit ihr die Unterst¿tzungsleistungskommission, gªnzlich unwissend 

in Bezug auf das Thema ĂAusstieg aus Tªtersystemenñ ist, insbesondere dar¿ber, wie Opfer 

kommunizieren, die codiert mitteilen, dass sie aktuell noch unter Bedrohung stehen. Die 

Kommission lªuft dann, vor dem Hintergrund entweder in ihrer diesbez¿glichen Inkompetenz 

oder ihres Nicht-Informiertworden-Seins Gefahr, eine syntaktisch und semantisch 

ungewºhnlich anmutende Mail, wie die der Petentin vom 29.08.2020, 14:59, als einen keine 

weitere Botschaft enthaltenden Hinweis darauf zu missinterpretieren, dass die Schreiberin 

Ăirgendwie verwirrtñ zu sein schien, oder dass  

(b) das Missachten und Ignorieren, wie das ihrer unbeantworteten Mails der neun Monate 

vorher durch Bischºfin Fehrs auch, dieser sehr wichtigen, die Kontaktdaten ihrer Schwester 

enthaltenden Mail der Petentin vom 29.08.2020, 14:59, zu einem Plan gehºrt, der 

offensichtlich darin besteht, ¿berhaupt keine Mail der Petentin zu beantworten und sie 

kommunikativ aushungern zu lassen. 

Da Bischºfin Fehrs und keiner der anderen Kommissionsmitglieder nachgefragt hat, muss 

man wohl von dem Plan ausgehen, dass die Petentin (wie Bischºfin Fehrs dann spªter auch 

durch die schmutzigen Delegationen an die ULK-MitarbeiterInnen versuchte) ausgegrenzt 

und zum Schweigen gebracht werden sollte. Daf¿r spricht, dass Bischºfin Fehrs zwei 

Monate spªter im zweiten Gesprªch am 29.10.2020 nicht nur Pastor R. und die Schwester 

der Petentin als Thema genauso vollstªndig ausgegrenzt hat - wie alles andere aus dem 

ersten Gesprªch am 16.12.2019 auch.  

Vermutlich hat Bischºfin Fehrs diese spezielle Mail der Petentin, und alle ihre anderen Mails 

auch, ¿berhaupt nicht an die Kommissionsmitglieder weitergeleitet. Die Traumatherapeutin 

hªtte vielleicht das Fachwissen gehabt, die Mail der Petentin in ihrem die aktuelle Bedrohung 

durch das Tªtersystem betreffenden Mitteilungsgehalt richtig einzuschªtzen - und damit 

eben auch die Tªternªhe betreffend, in die sich Bischºfin Fehrs vermittelt ¿ber Pastor R. und 

die Schwerster der Petentin begeben haben. 
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Aber, es wurde nicht nachgefragt. An einer Aufarbeitung des Missbrauchsgeschehen in der 

Philippus-Gemeinde Hamburg-Horn bestand vermutlich kein Interesse mehr. Es ging 

Bischºfin Fehrs wohl nur noch um dessen gezielte Vertuschung - was mir erst im Anschluss 

an das Irrelevanz-Nicht-Gesprªch mit der wieder uninformierten und ganz offensichtlich 

ungebrieften Kommission am 29.10.2020 und dann vor allem nach dem Auftauchen des 

ĂCleanersñ und ĂMannes f¿rs Grobeñ, des ULK-Geschªftsf¿hrers Kluck, im Januar 2021 klar 

wurde. 

Bischºfin Fehrs hat entweder um die Tªternªhe gewusst, in die sie durch Pastor R. und die 

Schwester der Petentin gebracht wurde und wollte nicht, dass diese Nªhe der Kirche zur 

pªdokriminellen Szene ºffentlich wird, oder sie hat sich ¿ber Pastor R. und die Schwester 

der Petentin nur Geschichten erzªhlen lassen, dass die Petentin verr¿ckt sei. Solche 

psychopathologisierenden Diffamierungen und Verleumdungen kommen, ¿ber die Schwester 

der Petentin, aus der gleichen Quelle wie die Geschichten, welche Bischºfin Fehrs ¿ber 

Pastor Frank Howaldt aus dem Metaforum vom DVNLP erzªhlt bekommt, von einem 

Verband, der mit dem pªdokriminellen Hintergrundtªtersystem der Petentin 

zusammengearbeitet hat und das, wie die Schwerster der Petentin, wohl auch noch tut.180  

Bischºfin Fehrs hªtte, nach dem ersten Gesprªch im Dezember 2019 und der f¿r sie sehr 

¿berraschenden virtuellen Begegnung dort mit Pastor R. im Hamburg-Horner 

Missbrauchskontext, nat¿rlich mit der Petentin dar¿ber sprechen m¿ssen, welche Bedeutung 

Pastor R. f¿r sie damals in diesem Missbrauchsgeschehen hatte und was sie sich davon 

verspricht, ihn und auch ihrer Schwester in ihren Aufarbeitungsprozess zu integrieren. 

Bischºfin Fehrs hªtte mit ihrer Petentin dar¿ber kommunizieren m¿ssen, anstatt sie mit Hilfe 

einer (bis heute) unbarmherzig durchgehaltenen Kontaktsperre zu Ăexkommunizierenñ.  

Obwohl sie ihr bischºfliches Amt f¿r die totale Ausgrenzung der Petentin, quasi f¿r ihre 

ĂVerbannungñ missbraucht hat, war Bischºfin Fehrs, wie sie ihren ULK-Geschªftsf¿hrer 

Kluck noch im Mai 2021, nach 17-monatiger Kontaktsperre, hatte verlautbaren181 lassen, 

immer noch die offizielle und nicht etwa durch irgendeine Befangenheit gehandicapte 

bischºfliche Vorsitzende der Unterst¿tzungsleistungskommission. (Erst zwei Monate spªter, 

im August 2021, hat Bischºfin Fehrs ihre ULK-Mitarbeiterin Frau Dr. Arns, die Chefin von 

ULK-Geschªftsf¿hrer Kluck, der Petentin mitteilen lassen, dass sie an den ULK-Sitzungen 

nicht mehr teilnehmen wird, aber nicht etwa, weil sie befangen ist, sondern, Ăum den 

Eindruck einer Befangenheit der Kommission entgegenzuwirkenñ w¿rde sich Bischºfin Fehrs 

 

180 Was ich gerichtsfest belegt nachgewiesen habe: NLP f¿r Verbrecher - "Causa DVNLP": Mafia-, Stasi- und Nazi-

Methoden im deutschen NLP . Siehe auch: https://www.thiesstahl.de/texte-und-materialien-zum-dvnlp/. 

181 Siehe 25.05.2021 5. Kluck-Brief an Silke und Original-Mail. 

https://amzn.to/2TGM8xa
https://amzn.to/2TGM8xa
https://www.thiesstahl.de/texte-und-materialien-zum-dvnlp/
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210525-5.-Kluck-Brief-an-Silke.pdf
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Ăvollstªndig aus Ihrem Verfahren mit der Unterst¿tzungsleistungskommission zur¿ckziehen 

und in keinem weiteren Kontakt mehr mit Ihnen stehen.ñ182 

Die Tatsache, das ihre Petentin in zwei ihrer von Bischºfin Fehrs unbeantwortet gebliebenen 

Mails, Pastor R. wohlwollend-zugewandt erwªhnt und Bischºfin Fehrs sogar gebeten hat, 

Pastor R. Ăviele liebe Gr¿Çeñ183 auszurichten, hªtte Bischºfin Fehrs, wie eben ausgef¿hrt, 

zum Anlass nehmen m¿ssen, ihre Petentin entweder darauf hinzuweisen, dass sie R. nicht 

ohne ihr Einverstªndnis treffen wird und deshalb auch keine Ăviele lieben Gr¿Çeñ ausrichten 

kann, oder aber, dass sie ihn schon getroffen hat und - er ist ja ihr persºnlicher Freund - 

auch weiterhin treffen wird, und dass sie aus dem Grunde ihr, ihrer Petentin gegen¿ber, nun 

ihre Befangenheit erklªren und eine Amts¿bergabe an eine(n) AmtsnachfolgerIn ank¿ndigen 

m¿sse. 

Beides hat Bischºfin Fehrs nicht gemacht. Ihr spezielles, traumasensible seelsorgerisches 

Amt hªtte ihr eigentlich nahelegen m¿ssen, ihre Petentin dar¿ber aufzuklªren, warum sie in 

den langen Monaten zwischen Dezember 2019 und August 2021 f¿r ihre Petentin nicht 

ansprechbar war und warum sie weder auf die Bitte ihrer Petentin, Pastor R. Ăliebe Gr¿Çeñ 

auszurichten, noch auf deren ¦bermittlung der Kontaktdaten ihrer Schwester an sie 

eingegangen ist. Sie hªtte zur ihrer Petentin, in etwa, sagen kºnnen (oder m¿ssen): ĂIch 

kann mir denken, liebe Petentin, dass Sie vielleicht die Hoffnung haben, ich kºnnte meinen 

bischºflichen und vielleicht friedenstiftenden Einfluss nicht nur darauf verwenden, Pastor R. 

f¿r eine gute und mutige Mitarbeit in ihrem Aufarbeitungsprozess zu gewinnen, sondern 

vielleicht auch darauf, ihre Schwester zu einer Umkehr zu bewegen und dazu zu bringen, 

Ihnen mit Pastor R. zusammen in unserem Aufarbeitungsprozess zur Seite zu stehen, damit 

wir alle zusammen das Missbrauchsgeschehen in der damaligen Philippus-Gemeinde besser 

zu verstehen lernen.ñ 

Es kann ja sein, das Bischºfin Fehrs im Falle einer Untersuchung ihres Fehlverhaltens 

darauf besteht zu sagen, sie hªtte mit ihrem Freund Pastor R. in den 21 Monaten zwischen 

dem 16.12.2019 und dem 02.08.2021, als sie Frau Dr. Arns beauftragte zu schreiben, Ăéwar 

Bischºfin Fehrs dazu verpflichtet - wie in Ihrem Fall geschehen Ihre Bekanntschaft mit Pastor 

R. umgehend transparent zu machenñ184 nichts ¿ber ihr Gesprªch mit ihrer Petentin vom 

16.12.2019 erzªhlt. Aber wie w¿rde Bischºfin Fehrs in dem Fall begr¿nden wollen, weshalb 

sie ihre Befangenheit weder gegen¿ber ihrer Petentin noch gegen¿ber dem von ihr mit 

einem Neuanfang des Aufarbeitungsprozess beauftragten Herrn Kluck deklariert hat, denn 

ihn lªsst sie am 25.05.2021 noch kundtun, dass sie Ăweiterhin Vorsitzende der Kommissionñ , 

 

182 Siehe 02.08.2021 Dr. Arns an Silke und Original-Mail.  

183 Siehe 03.06.2020b Silke an Fehrs, Brªsen, Howaldt und Zeller und Original-Mail.  

184 Siehe 02.08.2021 Dr. Arns an Silke und Original-Mail. 

https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210802-Dr.-Arns-an-Silke.pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20200603-Silke-an-Fehrs-Braesen-Howaldt-und-Zeller-R.-anonym..pdf
https://www.thiesstahl.de/wp-content/uploads/20210802-Dr.-Arns-an-Silke.pdf


147 

aber nicht befangen sei: Dass sie Pastor R. persºnlich kennt, Ămag eine Pr¿fung erforderlich 

machen, ob sich daraus eine Befangenheit ableiten lªsst.ñ 

Was will Bischºfin Fehrs denn dann auf die Frage antworten, was sie eigentlich in den 21 

Monaten zwischen Dezember 2019 und August 2021 in ihrem Amt als Leiterin des 

Aufarbeitungsprozesses der Petentin gemacht hat? Was hat sie denn in diesen langen 

Monaten gemacht, in denen sie nachweislich mit der Petentin nicht gesprochen hat und mit 

ihrem persºnlichen Freund Pastor R. nicht gesprochen haben will? Was hat sie in ihrem 

speziellen Amt gegen¿ber der Petentin gemacht, auÇer zuerst (wohl ab Januar 2021) mit 

dem ULK-Geschªftsf¿hrer Kluck und ab Sommer 2021, nachdem sie eine Beschwerde ¿ber 

Bischºfin Fehrs eingereicht hat, auch mit Frau Dr. Arns ¿ber die von ihr gegen die Wand 

gefahrene Situation mit der Petentin im ULK-Aufarbeitungsprozess zu reden? 

D.12. Bischºfin Fehrs wªhlt die schlechteste der Optionen 

Es gibt wohl mindestens drei denkbare Mºglichkeiten, wie Bischºfin Fehrs mit ihrer 

Befangenheit umgehen hªtte kºnnen und noch kann:  

- Bischºfin Fehrs macht die persºnliche Bekanntschaft mit Pastor R. gegen¿ber ihren 

kirchlichen disziplinarischen und geistlichen VorgesetztInnen und ihren ULK-

MitarbeiterInnen und -KollegInnen transparent und deklariert ihre aus dieser 

persºnlichen Bekanntschaft resultierende Befangenheit  

- (A) als f¿r den Aufarbeitungsprozess der Petentin S. auf jeden Fall hinderlich, oder  

- (B) nicht (zwangslªufig) hinderlich f¿r diesen Prozess, sondern (potentiell) fºrderlich.  

- Bischºfin Fehrs macht ihre Bekanntschaft mit Pastor R. gegen¿ber ihren kirchlichen 

disziplinarischen und geistlichen VorgesetztInnen zwar auch transparent (was sie ja am 

02.08.2021 via Frau Dr. Arns gemacht hat), deklariert aber, wie sie es jetzt knapp drei 

Jahre nicht gemacht hat, ihre Befangenheit ihnen und der Petentin S. gegen¿ber nicht 

und  

- (C) verschleppt die Deklarierung ihrer Befangenheit ¿ber (bis heute z.B. immerhin 

knapp) drei Jahre. 

(ad A) Bischºfin Fehrs deklariert ihre Befangenheit und legt ihr Amt, zumindest soweit es die 

Petentin S. betrifft, offiziell nieder und ¿bergibt es in einem von allen Beteiligten als 

angemessen wahrgenommenen und dann passend zelebriertem Ritual an eine(n) 

NachfolgerIn. Beteiligte in einem solchen Interaktionsritual wªren die Bischºfin Fehrs selbst, 

die Petentin S. und ihr Unterst¿tzer, die drei beisitzenden Kommissionsmitglieder und 

nat¿rlich der/die den Aufarbeitungsprozess mit Petentin S. ¿bernehmende AmtsnachfolgerIn. 
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(ad B) Bischºfin Fehrs deklariert ihre Befangenheit und legt ihr Amt aber noch nicht nieder, 

sondern wirbt, wenn die Petentin S. zustimmt, der Petentin, ihrem Unterst¿tzer und den 

Kommissionsmitgliedern, aber auch ihren disziplinarischen und geistlichen VorgesetztInnen 

gegen¿ber daf¿r, erst einmal probeweise davon auszugehen, dass die persºnliche 

Bekanntschaft mit Pastor R. nicht zwangslªufig mit einer erfolgreichen Aus¿bung ihres 

Amtes interferiert. Dass sie das selbst dann nicht tun w¿rde, wenn sich herausstellen w¿rde, 

dass sich Pastor R. in der damaligen Zeit etwas (mittlerweile Verjªhrtes) zu Schulden hªtte 

kommen lassen, was dann eben innerkirchlich nicht so geahndet werden kºnnte, wie im 

Falle einer vom Aufarbeitungsprozess der Petentin S. unabhªngig gegen ihn gef¿hrten 

Ermittlung.  

Bischºfin Fehrs w¿rde dann versuchen, den Aufarbeitungsprozess fortzusetzen und die 

Befangenheit von etwas Einschrªnkendem in etwas Erweiterndes, also in etwas Positives 

umzuwandeln, z.B. in etwas Neu-zu-Lernendes oder Zur-Versºhnung-Beitragendes sein. 

Das heiÇt, Bischºfin Fehrs hªtte die Gelegenheit, vorausgesetzt, sie hªtte von ihren 

vorgesetzten kirchlichen Personen das Ok daf¿r, in den tatsªchlichen Interaktionen der 

Aufarbeitungssitzungen, an denen eben dann mit Pastor R. und ihrer Schwester auch 

Personen aus dem privaten Beziehungshintergrund sowohl von Bischºfin Fehrs als auch von 

der Petentin S. teilnehmen w¿rden, auszuprobieren, ob deren Teilnahme (a) f¿r den 

Aufarbeitungs- und Integrationsprozess der Petentin S. fºrderlich oder hinderlich ist, 

und/oder ob ihre Teilnahme (b) die Fªhigkeit von Bischºfin Fehrs einschrªnkt oder stºrt, 

diesen Prozess zu moderieren.  

Bischºfin Fehrs w¿rde also, zusammen mit ihrer Petentin S. und Pastor R., sowie in 

Zusammenarbeit mit den zustªndigen kirchlichen Amtspersonen versuchen herauszufinden 

und festzulegen, wie im Aufarbeitungsprozess der Petentin S. weiterhin so verfahren werden 

kann, dass Pastor R. auf eine Weise konstruktiv in den Aufarbeitungsprozess eingebunden 

werden kann, die dem Wohl der Petentin S. dient und die ihm und der evangelischen Kirche 

nicht (mehr als es unvermeidbar ist) schadet. 

Das kºnnte Bischºfin Fehrs mit ihren beiden ĂFreund-Frankñ-Pastoren versuchen: mit dem 

aus ihrem Privatleben stammenden und nun in das durch ihr spezielles Amt definierte 

Beziehungssystem ¿bersiedelten und dort eingemeindeten persºnlichen Freund, Pastor 

Frank R., und mit dem ebenfalls aus ihrem Quasi- oder Semi-Privatleben in das durch ihr 

spezielles Amt definierte, engere Beziehungssystem eingemeindeten synodalen Duz-

Freund, Pastor Frank Howaldt.  

Haben die mit diesen beiden privaten ĂBekanntschaftenñ der Bischºfin Fehrs verbundenen 

(potentiell intensiven) Loyalitªtskonflikte keinen (stºrenden) Einfluss auf den Teil des 

Aufarbeitungsprozess des Missbrauchsgeschehens, in dem sie jeweils als Kontaktstelle zu 

anderen Tªtern im Hintergrund oder in der Peripherie eine Rolle spielen, sowie auch nicht 

auf den Prozess des Findens und Kreierens eines angemessenen Ausgleiches der Kirche 

gegen¿ber der Petentin S., so sind sie f¿r das gemeinsame Lernen im und am 

Aufarbeitungsprozess vielleicht sogar eine willkommene und sinnvolle Erweiterung.  










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































